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Jahresbericht der Bundesregierung zur Wirtschafts- und Finanzpolitik
– Jahreswirtschaftsbericht 2002 –

Die Bundesregierung legt hiermit dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat gemäß § 2 des Gesetzes zur För-
derung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StWG) den Jahreswirtschaftsbericht 2002 vor. Er enthält eine
Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für Gesamtdeutschland und die Stellungnahme zum Jahres-
gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Gleichzeitig legt die
Bundesregierung hierin die von ihr verfolgte Wirtschafts- und Finanzpolitik dar. 

Der Bericht orientiert sich an dem hierfür im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz vorgesehenen Konzept. Mit dem
Jahreswirtschaftsbericht stellt die Bundesregierung gemäß § 3 des StWG gesamtwirtschaftliche Orientierungsdaten
für 2002 zur Verfügung.

Zur Vorbereitung des Jahreswirtschaftsberichts wurde die wachstums- und beschäftigungspolitische Strategie der
Bundesregierung im Konjunkturrat für die öffentliche Hand mit den Ländern und Gemeinden erörtert; darüber hi-
naus wurde sie mit Vertretern der Gewerkschaften und dem Gemeinschaftsausschuss der Deutschen Gewerblichen
Wirtschaft besprochen.
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A. Mehr Wachstums- und Beschäftigungs-
dynamik – zur wirtschafts- und finanz-
politischen Konzeption

1. 2001: Weltwirtschaftliche Wachstums-
schwäche – Günstigere Aussichten für 2002

1. Das außenwirtschaftliche Umfeld hat sich im Verlauf
des vergangenen Jahres erheblich verschlechtert. Die
großen Industrieländer befanden sich bereits vor den
Terroranschlägen in den USA in einer Phase konjunktu-
reller Abschwächung. Die Ereignisse vom 11. Septem-
ber 2001 haben die ohnehin schon deutlich nachlassende

weltwirtschaftliche Dynamik zusätzlich gedämpft.
Ausgehend von den USA trübten sich die wirtschaft-
lichen Aussichten in den anderen Industrieländern, aber
auch in den Entwicklungs- und Schwellenländern, wei-
ter ein. Japan ist bei ungelösten Strukturproblemen im
Banken- und Finanzsektor erneut in eine Rezession
geraten. In Westeuropa und insbesondere in Deutschland
blieb die wirtschaftliche Dynamik stark gedämpft.
Faktoren, die zu der synchronen Abschwächung in den
drei großen Wirtschaftsräumen beitrugen, waren der
stark gestiegene Ölpreis, der sich im Jahr 2001 langsa-
mer zurückbildete als zuvor erwartet worden war, sowie
die Auswirkungen des vorangegangenen Zinsanstiegs
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und der weltweite Einbruch in der Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT)-Branche. Zugleich
wurde deutlich, dass die wechselseitige ökonomische
Abhängigkeit der Nationalstaaten in den letzten Jahren
weiter gestiegen ist. Neben die klassischen Übertra-
gungsmechanismen konjunktureller Interdependenzen,
wie z.B. Außenhandel, Zinsen und Wechselkurse, sind
im Zuge der Globalisierung neue Übertragungskanäle
hinzugekommen: Die Zahl der international tätigen
Unternehmen ist gewachsen, die weltweite Verflechtung
der Finanzmärkte hat zugenommen und auch eine
zunehmende „Globalisierung der Stimmungen“ von
Verbrauchern und Investoren trägt zusätzlich zu einer
beschleunigten Übertragung konjunktureller Impulse
bei.  Die Verlangsamung der wirtschaftlichen Expansion
in den USA um rd. drei Prozentpunkte hat 2001 nach

Berechnungen des Sachverständigenrates zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Sachver-
ständigenrat) zu einem Rückgang der Zuwachsrate des
deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von knapp
einem Prozentpunkt geführt (TZ 10 JG).

2. Mit den Terroranschlägen in den USA sind die welt-
wirtschaftlichen Risiken erheblich gestiegen. Die
Bundesregierung geht gleichwohl davon aus, dass im
Verlauf des Jahres 2002 die weltwirtschaftlichen Auf-
triebskräfte wieder die Oberhand gewinnen dürften (vgl.
ausführlicher Tz 194). Diese Einschätzung wird von
internationalen und nationalen Organisationen wie der
Europäischen Kommission (Kommission), der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD), dem Internationalen Währungsfonds
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(IWF) sowie den deutschen Konjunkturforschungsin-
stituten und dem Sachverständigenrat geteilt. In den
USA werden die kräftigen monetären und fiskalischen
Impulse stärker zur Wirkung kommen. Das hieraus
resultierende günstigere außenwirtschaftliche Umfeld,
die rückläufigen Preissteigerungsraten sowie die zuneh-
mende Wirkung der geldpolitischen Lockerungen dürften
auch in Europa die konjunkturelle Erholung begünstigen.

Der Welthandel wird sich voraussichtlich in diesem Jahr
parallel zur Weltwirtschaftsentwicklung beleben und sich
zum Jahresende wieder seinem langfristigen Trend nähern.

Perspektiven in Deutschland – 
Konjunkturerholung in Sicht

3. In Deutschland hat die wirtschaftliche Dynamik auf
Grund externer Einflüsse bereits seit Jahresmitte 2000
nachgelassen. Ausgehend vom drastischen Anstieg der
Ölpreise wurde die konjunkturelle Abschwächung durch
den deutlichen weltweiten Konjunkturabschwung sowie
durch die tierseuchenbedingte Verteuerung der Nah-
rungsmittel und die beschleunigte Kontraktion in der
Bauwirtschaft verstärkt. Zwar haben im vergangenen
Jahr die steuerlichen Entlastungen für die Privaten
Haushalte zur Erholung des Konsums spürbar beigetra-
gen. Sie wurden jedoch teilweise durch die teuerungsbe-
dingten Realeinkommenseinbußen aufgezehrt. In dieser
Situation wirkte die von der Bundesregierung aus struk-
turellen Gründen in Kraft gesetzte Steuerreformstufe
2001 gleichzeitig konjunkturstabilisierend. Sie hat eine
noch stärkere Wachstumsabschwächung verhindert.
Belastet wurde die insgesamt schwache gesamtwirt-
schaftliche Dynamik des Vorjahres auch durch die
weiterhin notwendige Strukturanpassung in den neuen
Ländern. Während sich dort Industrie und Dienstleis-
tungssektor positiv entwickelten, leidet die Bauwirt-

schaft nach wie vor an einem Überangebot und Überka-
pazitäten, die eine verfehlte Förderpolitik Anfang der
90er Jahre mit verursacht hat. Die seit 1995 anhaltende
Kontraktion in der Bauwirtschaft hat das Wachstum –
für Gesamtdeutschland betrachtet immerhin um 3⁄4 Pro-
zentpunkte – gebremst. Im Jahresdurchschnitt 2001 lag
das BIP insgesamt daher real nur um 0,6 % über dem
Vorjahresniveau. 

4. Der Anstieg der Verbraucherpreise wird sich mit dem
Auslaufen der belastenden preislichen Effekte sowie
dem erwarteten nur geringfügigen Anstieg der Lohn-
stückkosten auch in diesem Jahr weiter zurückbilden. Er
dürfte im Jahresdurchschnitt 2002 mit 11⁄2 % deutlich
unter 2 % liegen. In diesem Umfeld und unter der An-
nahme günstigerer weltwirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen dürfte sich die Konjunktur in diesem Jahr all-
mählich wieder erholen. Die Bundesregierung rechnet in
ihrer Jahresprojektion für dieses Jahr mit einer Zunahme
des BIP um real rd. 3⁄4 % im Jahresdurchschnitt. Für das
Jahr 2003 erwarten Kommission und die OECD für
Deutschland wieder Steigerungsraten des realen BIP von
2,8 bzw. 2,9 %.

5. Am Arbeitsmarkt dürfte sich im Verlauf dieses Jahres
im Zuge der erwarteten konjunkturellen Belebung eine
Besserung einstellen. Auf Grund der ungünstigen
Ausgangslage zum Jahresende 2001 wird diese
Verbesserung im Verlauf im Jahresdurchschnitt allerdings
noch nicht entsprechend zum Ausdruck kommen. Die
Zahl der Erwerbstätigen wird bei jahresdurchschnittlich
rd. 381⁄2 Mio. und die der Arbeitslosen knapp unter 4 Mio.
liegen. Das sind seit 1998 über 1 Mio. mehr Beschäftigte
und rd. 400 000 weniger Arbeitslose. Gleichwohl bleibt
die weitere Rückführung der Arbeitslosigkeit unverändert
die zentrale wirtschafts-, finanz- und sozialpolitische He-
rausforderung der Bundesregierung.

Übersicht 1: Deutschland: „Schlusslicht“ in der Europäischen Union?

In der Gegenüberstellung der Wachstums- und Beschäftigungsentwicklung innerhalb der EU wurde
Deutschland in letzter Zeit häufig als „Schlusslicht“ bezeichnet. Das reale Wirtschaftswachstum und die
Erwerbstätigkeit bleiben in der Tat seit Mitte der 90er Jahre hinter denen anderer vergleichbarer
Mitgliedsländer zurück. Eine differenzierte Analyse zeigt dabei jedoch, dass die gegenwärtige Situation
Deutschlands im Vergleich zu den anderen EU-Ländern einige Sonderentwicklungen aufweist:

Die gegenwärtige Wachstumsabschwächung ist im Wesentlichen außenwirtschaftlich bedingt: Die
stärker als erwartete weltwirtschaftliche Verlangsamung im vergangenen Jahr – insbesondere in den USA
– hat sich in Deutschland im Vergleich zu den übrigen Euroländern insgesamt stärker bemerkbar
gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten. Nach sei-
nen Berechungen hat „allein die Verlangsamung der wirtschaftlichen Expansion in den Vereinigten

➤
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Staaten um rd. 3 Prozentpunkte in diesem Jahr zu einem Rückgang der deutschen Zuwachsrate des
Bruttoinlandsprodukts von knapp einem Prozentpunkt geführt“ (TZ 10 JG). Dies ist auf die vergleichs-
weise starke Ausrichtung des deutschen Handels auf Regionen außerhalb der EU und die ausgeprägte
Unternehmens- und Kapitalverflechtung Deutschlands mit den USA zurückzuführen.

Die im EU-Vergleich schwächere Beschäftigungsentwicklung in Deutschland ist vor allem auf den
fortgesetzten Abbau von Arbeitsplätzen – im Rahmen des Anpassungsprozesses der ostdeutschen
Wirtschaft in den 90er Jahren – zurückzuführen: Der deutsche Arbeitsmarkt wies in den letzten
Jahren eine Sonderentwicklung auf, die ebenfalls im Wesentlichen auf die Wiedervereinigung zurückzu-
führen ist: In der ostdeutschen Industrie wurden besonders zu Anfang der 90er Jahre in erheblichem
Umfang Stellen abgebaut. Dies war notwendig, um die im Vergleich zu den alten Ländern vorhandene
„Überbeschäftigung“, die sich auch in einer deutlich geringeren Arbeitsproduktivität äußerte, abzubau-
en. Dieser Prozess stellt eine Normalisierung dar, um die ostdeutsche Industrie international wettbe-
werbsfähig zu machen. In Folge der übersteigerten Bauaktivitäten wurden seit 1995 in erheblichem Maße
Stellen im Baugewerbe abgebaut, seit 1995 rd. 400 000, das sind etwa ebenso viele wie von 1991 bis
1995 dort geschaffen wurden. Eine ähnliche Entwicklung ist in den anderen EU-Ländern nicht zu ver-
zeichnen. Im Bereich der öffentlich Bediensteten wurden in Deutschland in den letzen Jahren konsequent
Stellen abgebaut, im Zeitraum 1991 bis 2000 insgesamt fast eine Mio. Dabei entfiel mehr als die Hälfte
auf die neuen Länder. Im gesamten Dienstleistungsbereich hat Deutschland – trotz des Abbaus im öffent-
lichen Bereich – in den vergangenen Jahren kräftig Arbeitsplätze geschaffen, seit 1991 über 15 %. Damit
liegt es im europäischen Vergleich im oberen Spektrum – zwar hinter Luxemburg, Spanien und den
Niederlanden, aber gleichauf mit Frankreich und Österreich.

Bauwirtschaft dämpft gesamtwirtschaftliche Dynamik seit Mitte der 90er Jahre: Durch steuerliche
Anreize („Sonderabschreibungen Ost“) wurde vor allem in den neuen Ländern Anfang bis Mitte der 90er
Jahre ein ausgeprägter Bauboom forciert. Dabei wurden erhebliche Überkapazitäten geschaffen, die die
Nachfrage bei weitem überschritten. Die seit Mitte der 90er Jahre einsetzende Konsolidierung in der
Bauwirtschaft hat das gesamtwirtschaftliche Wachstum seither erheblich gedämpft.

Der Rückgang der Bauaktivitäten setzte sich wider Erwarten weiter fort: Die Bauinvestitionen sind
in den vergangenen zwei Jahren um real 2,5 % (2000) bzw. 5,7 % (2001) erneut deutlich eingebrochen.
Dieser Konsolidierungsprozess in der Bauwirtschaft hat die gesamtwirtschaftliche Dynamik – ohne
Berücksichtigung von Multiplikatoreffekten – um jeweils rd. 3⁄4 Prozentpunkte gedämpft. Unter
Herausrechnen der Bauinvestitionen läge der jährliche Anstieg des gesamtdeutschen BIP im Zeitraum
1995 bis 2000 um real rd. 1⁄2 Prozentpunkt höher (21⁄4  % statt 13⁄4  %). Die Baukonjunktur in der EU ver-
lief dagegen weitgehend entgegengesetzt: Einer Baurezession Anfang bis Mitte der 90er Jahre folgte seit
1996 eine Erholung und zuletzt sogar ein überproportionaler Anstieg, der entsprechend positive Impulse
für das gesamtwirtschaftliche Ergebnis mit sich brachte.

Fazit: Im längerfristigen Wachstumsvergleich schneidet Deutschland nicht schlechter ab als ande-
re große EU-Länder: In den 80er Jahren lag Deutschland zumeist im Mittelfeld der Wachstumsraten in
der EU. Im Zeitraum 1991 bis 2000 war der Wachstumstrend mit real durchschnittlich 1,6 % ebenso stark
wie in Italien und nur wenig unter dem französischen (1,8 %). Dabei sind allerdings zwei Phasen zu
unterscheiden: 1990/91 wies Deutschland als Folge des Nachfragebooms im Zuge der deutschen Wie-
dervereinigung die höchsten Wachstumsraten in der EU auf. Erst seit Mitte der 90er Jahre schneidet
Deutschland im europäischen Wachstumsvergleich relativ ungünstiger ab. Dies ist nicht zuletzt auf den
notwendigen Strukturwandel und hierbei insbesondere auf den Konsolidierungsprozess in der
Bauwirtschaft zurückzuführen. Mit der zu erwartenden Wiederbelebung der Wachstumsdynamik der
Weltwirtschaft – insbesondere in den USA – sowie dem Fortschritt des Anpassungsprozesses  der ost-
deutschen Wirtschaft werden sich die insgesamt guten Fundamentaldaten der deutschen Volkswirtschaft
auch wieder in höheren Wachstumsraten und mehr Beschäftigung widerspiegeln.



2. Wachstumsdynamik stärken, Reformen 
fortsetzen – Wirtschafts- und Finanzpolitik
in Deutschland und der Europäischen Union

Erwartungen stabilisieren, Vertrauen gewinnen

6. Um möglichst rasch zu einer befriedigenden gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung und damit zu mehr
Wachstum und Beschäftigung und weniger Arbeitslosig-
keit zurückzukehren, ist es nach Ansicht der Bun-
desregierung von grundlegender Bedeutung, das Zu-
kunftsvertrauen in eine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung wieder zu stärken. Der konjunkturelle welt-
wirtschaftliche Abschwung und insbesondere die
Terroranschläge vom 11. September 2001 haben die Zu-
versicht der Menschen erschüttert. Hatte vorher noch die
Hoffnung bestanden, dass zum Jahresende 2001 die
wirtschaftliche Entwicklung weltweit wieder an Fahrt
gewinnen würde, so wurden diese Aussichten durch die-
ses Ereignis erheblich getrübt. Die Bundesregierung sieht
ihre Aufgabe deshalb darin, durch verlässliches Handeln
Unsicherheiten abzubauen, Risiken zu senken und
Erwartungen zu stabilisieren. Hierfür muss die Politik
nachhaltig und berechenbar sein. Verlässlichkeit und
Kalkulierbarkeit der wirtschafts- und finanzpolitischen
Rahmenbedingungen sind für langfristig planende In-
vestoren ebenso wie für in die Zukunft reichende Kauf-
entscheidungen von Konsumenten unabdingbare Voraus-
setzungen. Kurzfristiger Aktionismus und hektische Ein-
griffe in das Marktgeschehen sind damit nicht vereinbar. 

7. Hinzu kommt, dass der Erfolg konjunkturell motivier-
ter Aktionen entscheidend davon abhängt, dass es im
vorgegebenen institutionellen Rahmen gelingt, die rich-
tige Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt und in der rich-
tigen Dosierung zu ergreifen und umzusetzen. Hierbei
bestehen aber, wie nicht zuletzt die Erfahrungen mit
Konjunkturprogrammen in den 70er Jahren in
Deutschland gezeigt haben, erhebliche Probleme. Die
Gefahr, mit fallweise getroffenen Maßnahmen, deren
Wirkungsverzögerungen von vornherein nicht bekannt
sind, prozyklisch und damit problemverschärfend zu
wirken, ist nicht gering. Dies gilt insbesondere für
Deutschland als föderativem Bundesstaat, wo zumeist
neben dem Bund auch die Länder und Gemeinden in die
Entscheidung bzw. die Durchführung der Maßnahmen
eingebunden werden müssen. Im Ergebnis könnten anti-
zyklisch intendierte Maßnahmen, die aber tatsächlich
prozyklisch wirken, das Vertrauen der wirtschaftlichen
Akteure zusätzlich beeinträchtigen.

Auch der Sachverständigenrat spricht sich gegen diskre-
tionäre Stabilisierungsmaßnahmen und hierbei explizit
auch gegen ein Vorziehen der Steuerreformstufe 2003
aus. Denn sofern „ein Konjunkturprogramm Zweifel am
Konsolidierungskurs der Bundesregierung aufkommen

lässt und die Wirtschaftssubjekte zukünftige Steuer-
mehrbelastungen erwarten, ist es als nachfragestimulie-
rendes Instrument wenig wirksam, der Schaden für die
Glaubwürdigkeit der Finanzpolitik wäre aber nur schwer
wieder gut zu machen“ (TZ 1 JG). Wie die Entwicklung
in Japan zeigt, kann fehlende Zuversicht von Investoren
und Konsumenten mit Konjunkturprogrammen kaum
wiederhergestellt werden. Wiederholte Finanzspritzen
haben dort selbst bei nominellem Nullzinssatz jeweils
nur kurzfristige expansive Impulse bewirken können. Im
Ergebnis haben sie zu einem exorbitanten Anstieg der
Verschuldung des öffentlichen Haushalts auf über 140 %
des BIP im Jahr 2001 geführt. Die strukturellen
Probleme der japanischen Volkswirtschaft sind hingegen
weiterhin ungelöst.

8. Auf kurzatmige Konjunkturprogramme zu verzich-
ten, bedeutet aber für die Bundesregierung nicht, über-
haupt keinen Einfluss auf die Stabilisierung der wirt-
schaftlichen Entwicklung zu nehmen. Zusätzliche
Sparmaßnahmen würden in einer konjunkturellen
Schwächephase eine rasche Rückkehr zu einer wün-
schenswerten wirtschaftlichen Dynamik und da-
mit auch den im Rahmen des nationalen Stabilitätspro-
gramms abgesteckten Defizitpfad gefährden. Es wider-
spricht auch nicht dem Stabilitäts- und Wachstumspakt
der Europäischen Union (EU), wenn Mitgliedstaaten
unter diesen Umständen vorübergehende Defizit-
erhöhungen auf Grund konjunkturbedingter Steuer-
mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben zulassen. Die
Bundesregierung wird deshalb die automatischen
Stabilisatoren im Rahmen des Referenzwertes des
Stabilitäts- und Wachstumspaktes (von 3 % des BIP)
wirken lassen (Tz 55).

Die mittelfristige Rückführung des Staatsdefizits 
ist insbesondere durch die unerwartet deutliche
Konjunkturabschwächung im letzten Jahr und die der-
zeit weltweit von erhöhter Unsicherheit geprägte wirt-
schaftliche Entwicklung schwieriger geworden. An der
Zielsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
(nahezu ausgeglichener Haushalt oder Haushaltsüber-
schuss) hält die Bundesregierung – wie auch der Sach-
verständigenrat empfiehlt (TZ 314 JG) – unverändert
fest: Dies nicht nur, um auf Dauer eine tragfähige
Finanzlage der öffentlichen Hand wiederherzustellen
und zu gewährleisten, sondern auch, um das Vertrauen in
die Stabilität der noch jungen Europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion (WWU) weiter zu festigen. 

9. Im Rahmen ihrer nachhaltigen wirtschafts- und fi-
nanzpolitischen Konzeption hat die Bundesregierung
im abgelaufenen Jahr eine Reihe von wachstums- und
beschäftigungsorientierten Maßnahmen verabschiedet,
die in diesem Jahr zugleich konjunkturunterstützend
wirken (vgl. ausführlicher Tz 63 ff):
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– das Kindergeld für das erste und zweite Kind wird von
rd. 138 A auf 154 A erhöht; das Erziehungsgeld wird
verbessert; insgesamt werden Familien mit Kindern
durch die 2. Stufe der Familienförderung um rd. 2,6
Mrd. A entlastet;

– mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm werden Inves-
titionen in die Zukunftsbereiche Verkehr, Forschung,
Bildung und Energie in Höhe von 2,1 Mrd. A getätigt;
für die BAföG-Novelle und zur Verstetigung der
Verkehrsinvestitionen werden 0,5 Mrd. A zur Verfü-
gung gestellt. Trotz der angespannten Haushaltslage
wird die Bundesregierung das mit dem Zu-
kunftsinvestitionsprogramm zunächst bis 2003 ange-
stoßene Investitionsvolumen bis 2007 verstetigen.
Diese grundsätzliche Orientierung zu diesem
Zeitpunkt ist ein zusätzliches positives Signal zur
Stärkung der Wachstumskräfte;

– Gewinne von Kapitalgesellschaften aus der Ver-
äußerung von Anteilen an inländischen Kapital-
gesellschaften werden auf der Ebene der Unternehmen
nicht mehr besteuert (Entlastung: 2,15 Mrd. A);

– der halbe Steuersatz für Betriebsveräußerungen bzw. 
-aufgaben wird wieder eingeführt (Entlastung: 1,07
Mrd. A);

– für Personenunternehmen wird die Bildung einer steu-
erfreien Reinvestitionsrücklage aus der Veräußerung
von Kapitalgesellschaftsanteilen ermöglicht (Entlas-
tung: rd. 650 Mio. A).

Damit gibt die Bundesregierung auch in diesem Jahr
spürbare finanzpolitische Impulse zur Stabilisierung der
wirtschaftlichen Entwicklung. Zugleich setzt sie sich für
eine zügige Umsetzung von bereits für das laufende Jahr
beschlossenen öffentlichen Investitionsvorhaben ein.
Insgesamt trägt die Finanzpolitik der Bundesregierung
somit den Konjunkturrisiken Rechnung, ohne den 1999
eingeschlagenen Weg zur Sanierung der Staatsfinanzen
zu verlassen. Sie wird – wie bereits im Rahmen des Zu-
kunftsprogramms angestrebt – im Jahre 2006 einen
Haushalt vorlegen, der ohne die Aufnahme neuer
Schulden auskommt.

Gesamtwirtschaftliche Dynamik stärken,
strukturelle Reformen fortsetzen

10. Eine Wirtschafts- und Finanzpolitik, die die Rück-
kehr zu höherem Wachstum und zu Beschäftigungs-
zuwächsen anstrebt und gleichzeitig dem Wandel der
Weltwirtschaft Rechnung trägt, muss schlüssig und
nachhaltig angelegt sein: Schlüssig in dem Sinne, dass
alle Politikbereiche widerspruchsfrei zusammenwirken.
Nachhaltig in dem Sinne, dass bei allen Maßnahmen, die

ergriffen werden, immer auch grundlegende und langfristi-
ge Notwendigkeiten, z.B. auf Grund der demografischen
Entwicklung, einer fairen Lastenverteilung zwischen
den Generationen und der Wiedergewinnung finanzpoli-
tischer Handlungsfähigkeit, berücksichtigt werden. Die
von der Bundesregierung eingeleitete und in zahlreichen
Punkten bereits umgesetzte Wirtschafts- und Finanzpo-
litik entspricht diesen Zielsetzungen:

– Sie hat im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wett-
bewerbsfähigkeit einen breiten gesellschaftlichen
Dialog initiiert, der u.a. den Weg zu einer stabilitäts-
und beschäftigungsorientierten Lohnpolitik vorberei-
tet hat (Tz 23).

– Sie hat den Weg in den Schuldenstaat gestoppt und die
quantitative und qualitative Konsolidierung des Bun-
deshaushalts eingeleitet, um einerseits ihren Beitrag
für ein konfliktfreies makroökonomisches Zusammen-
wirken von Lohn-, Geld- und Finanzpolitik zu leisten
und andererseits die Ausgabenstrukturen des Haus-
halts in Richtung Finanzierung von Zukunftsausgaben
zu verbessern. Die Entwicklung zu einer wissens-
basierten Gesellschaft wird damit unterstützt; durch
den Einsatz von Zinsersparnissen anstelle von neuen
Schulden entsteht eine Konsolidierungsdividende, die
den Kapitalmarkt entlastet (Tz 26 und 52).

– Sie hat zu Gunsten von Investoren und Verbrauchern,
Arbeitnehmern und Unternehmern umfangreiche
Steuerreformmaßnahmen umgesetzt, die bis zum Jahr
2005 zu Entlastungen gegenüber dem Jahr 1998 in
Höhe von über 56 Mrd. A führen (Tz 29 und 63).

– Sie entlastet die mittelständische Wirtschaft mit den
Steuerreformen bis zum Jahr 2005 per saldo um über
16 Mrd. A. Sie hat das Gesetz zur Beschleunigung fäl-
liger Zahlungen in Kraft gesetzt, um gerade kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) einen effiziente-
ren Anspruch einzuräumen, berechtigte Forderungen
geltend machen zu können. Sie hat das „Meister-
BAföG“ reformiert und finanziell besser ausgestattet,
um Existenzgründungen insbesondere im Handwerk
zu unterstützen (Tz 66, 111 ff und 145 ff).

– Sie hat Maßnahmen zur Arbeitsförderung im Sinne
eines „Förderns und Forderns“ umgesetzt und damit
die Funktionsfähigkeit der Arbeitsmärkte verbessert
(Tz 34 ff und 82 ff). Mit dem Job-AQTIV-Gesetz
wurde die Arbeitsvermittlung effektiver gestaltet und
das Instrumentarium stärker auf die Zielgruppen der
Arbeitsmarktpolitik ausgerichtet. 

– Sie treibt die Erschließung von Wegen zur Er-
leichterung des Einstiegs von Geringqualifizierten
und Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt
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voran und weitet die Erprobung des „Mainzer
Modells“, das vom Bündnis für Arbeit, Ausbildung
und Wettbewerbsfähigkeit angestoßen worden war,
auf das Bundesgebiet aus (Tz 88).

– Sie hat darüber hinaus durch das Sofortprogramm
zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit (JUMP) dazu
beigetragen, dass die Jugendarbeitslosigkeit in
Deutschland spürbar zurückgegangen ist (Tz 84).

– Sie hat die Gesetzliche Rentenversicherung grundle-
gend reformiert und den Einstieg in eine staatlich
geförderte kapitalgedeckte Altersvorsorge beschlos-
sen, um damit  das System der Altersversorgung auf
die demografische Entwicklung einzustellen und eine
faire Lastenverteilung zwischen den Generationen zu
gewährleisten (Tz 30 f und 72 ff).

– Sie hat die finanzielle Unterstützung des wirtschaft-
lichen Aufbauprozesses in den neuen Ländern auf
eine solide Basis gestellt. Mit dem Solidarpakt II im
Volumen von rd. 156 Mrd. A erhalten die neuen
Länder eine verlässliche finanzielle Planungsgrund-
lage zum abschließenden Abbau teilungsbedingter
Rückstände bis zum Jahre 2019 (Tz 36 und 98 ff; ins-
besondere 105).

– Sie hat die Liberalisierung insbesondere des Telekom-
munikationssektors, der Postdienstleistungen und der
Strom- und Gasmärkte vorangetrieben, um die Flexi-
bilität und Funktionsfähigkeit der Güter- und
Dienstleistungsmärkte zu erhöhen (Tz 42 ff und 
123 ff). Gewerbliche und private Nutzer profitieren
hiervon durch z.T. erhebliche Preissenkungen.

– Sie hat die Integration und Modernisierung der Kapi-
tal- und Finanzmärkte – insbesondere durch das Vierte
Finanzmarktförderungsgesetz – vorangetrieben, um
die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutsch-
land zu stärken (Tz 44 und 135 ff).

– Sie hat ein umfangreiches Klimaschutzprogramm ver-
abschiedet, die Entwicklung und Produktion erneuer-
barer Energien gefördert sowie den Atomausstieg im
Konsens vereinbart. 

– Sie entwickelt eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie,
um die ökologische, soziale und ökonomische Moder-
nisierung der deutschen Wirtschaft zu beschleunigen
(vgl. Übersicht 6).

– Sie hat eine ökologische Steuerreform durchgesetzt,
um zum energiesparenden und umweltschonenden
Strukturwandel beizutragen und gleichzeitig den
Faktor Arbeit finanziell zu entlasten. Die Mittel aus
der Ökosteuerreform werden im Wesentlichen zur
Senkung und Stabilisierung des Beitragssatzes in der
Gesetzlichen Rentenversicherung eingesetzt. Der
Beitragssatz liegt daher in diesem Jahr um 1,5
Prozentpunkte niedriger als dies ohne die Mittel aus
der Ökosteuer der Fall gewesen wäre (Tz 68).

– Sie hat eine neue Bildungs- und Forschungsinitiative ge-
startet, für die im Bundeshaushalt 2002 mit 8,4 Mrd. A

mehr Mittel als jemals zuvor zur Verfügung stehen; auf
ihre Initiative hin sind als erstem Land in Europa in
Deutschland alle interessierten allgemein bildenden
Schulen kostenlos mit einem ISDN-Anschluss und einem
Internetzugang ausgestattet worden (Tz 37 und 109 ff).
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Übersicht 2: Deutschland steht im internationalen Vergleich gut da

– Mutige Steuerentlastungen: Mit ihren umfangreichen Maßnahmen zur Steuersenkung entlastet die
Bundesregierung Unternehmen und Verbraucher bis zum Jahr 2005 gegenüber 1998 um über 56 Mrd. A.
Mit seinen Steuerentlastungen steht Deutschland im internationalen Vergleich (z.B. gegenüber USA)
ganz vorne und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Wachstumskräfte und zur
Stabilisierung der Konjunktur.

– Stabile Preise: Deutschland war und ist äußerst erfolgreich bei der Wahrung stabiler Preise: Die
durchschnittliche Inflationsrate der Jahre 1998 bis 2001 betrug nur 1,4 %. Vor Deutschland rangieren
nur noch Frankreich und Großbritannien sowie Japan.1

– Stabile Lohnstückkosten: Deutschland verzeichnete in den letzten drei Jahren den geringsten Anstieg
der Lohnstückkosten in der EU.2 Dadurch hat sich die preisliche Konkurrenzfähigkeit deutscher
Unternehmen im internationalen Geschäft deutlich verbessert.

➤



Drucksache 14/8175 – 18 – Deutscher Bundestag – 14.Wahlperiode

– Hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit: Deutschland ist nach den USA Vize-Weltmeister im
Export. Dies verdeutlicht die gute Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und ihre hohe
Integration in die Weltwirtschaft.3

– Hoher sozialer Frieden: Das deutsche Lohnfindungssystem zeichnet sich im internationalen
Vergleich auch durch einen hohen sozialen Frieden aus. Nur 4,8 Streiktage pro 1.000 abhängig
Beschäftigte fielen im Mittel der Jahre 1990 bis 1998 an. Zum Vergleich: USA 42,5; Dänemark 44,6;
Italien 177,1.4

– Vergleichsweise niedrige Jugendarbeitslosigkeit: Deutschland schneidet bei der Jugendarbeits-
losigkeit mit 8,7 % im Durchschnitt der Jahre 1996 bis 2000 vergleichsweise gut ab. Deutlich besser
liegen nur die Schweiz und Österreich.3, 4

– Hohes Bildungs- und Ausbildungsniveau: Trotz PISA: Das effektive Bildungsniveau der erwerbsfä-
higen Bevölkerung in Deutschland ist hoch. Besser schneiden nur die skandinavischen Länder und die
Niederlande ab.4, 5 Nur in wenigen Ländern ist der Anteil der Personen mit einer höherwertigen
Ausbildung so groß wie in Deutschland: 86 % (1999).3 Der Anteil der Personen mit lediglich elemen-
tarer Schulbildung ist dagegen mit 14 % sehr gering. Das duale Ausbildungssystem gilt international
nach wie vor als vorbildlich.

– Vorreiter bei der Deregulierung in Netzwerkindustrien: Die Liberalisierung der Produktmärkte ist
in den letzten Jahren weit vorangekommen, verbunden mit großen Wohlfahrtsgewinnen durch bessere
Qualität zu niedrigeren Preisen und mehr Beschäftigung. Im Telekommunikationssektor, bei der
Stromversorgung sowie im Postdienst hat Deutschland die Märkte rascher geöffnet, als es die EU-
Richtlinien verlangen.3

– Europaweite Spitzenposition in der Informationsgesellschaft: Beinahe die Hälfte der Bevölkerung
nutzt das Internet. Alle Schulen sind mit einem Internetzugang ausgestattet. Rd. 67 % der Bevölkerung
nehmen am Mobilfunk teil. Beim e-commerce-Umsatz liegt Deutschland mit rd. 20 Mrd. A (2001) auf
Platz 1.8

– Expandierender Markt für Wagniskapital: Der Markt für Wagniskapital ist zwischen 1997 und 2000
fast um das Dreifache gewachsen. Bei dem für Existenzgründungen besonders wichtigen Segment der
Frühphasenfinanzierung nimmt Deutschland mit 1,65 Mrd. A Bruttoinvestitionen in 2000 die Füh-
rungsposition in Europa ein.6

– Konsequenter Klimaschutz: Die jüngsten Daten weisen für Deutschland eine Reduktion der
Treibhausgasemissionen um 18,5 % aus; unter den EU-Mitgliedstaaten hat Deutschland damit nach
Luxemburg die größten Fortschritte bei der Emissionsreduzierung gemacht.7

– Moderner Staat: Deutschland verfügt über einen vergleichsweise schlanken öffentlichen Dienst. Nur
12,3 % der Beschäftigten sind im öffentlichen Dienst beschäftigt (1999). Ähnliche Werte erreichen nur
noch die Niederlande und Großbritannien. Zum Vergleich: USA 14,6 %; Italien 15,2 %.3

Quellen: 1 Eurostat, 2 EU-Kommission, 3 OECD, 4 Benchmarking Deutschland: Arbeitsmarkt und Beschäftigung, 5 International
Adult Literacy Survey, 6 Bundesverband deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften, European Private Equity & Venture Capital
Association, 7 Internationale Energie-Agentur, 8 Monitoring Infogesellschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie.



Flexible Strukturen – dynamisches Umfeld

11. Die Bundesregierung trägt mit dieser Politik dazu bei, 

– Innovationen und Investitionen der Wirtschaft zum
Zwecke der Sachkapitalbildung auf hohem Niveau zu
halten,

– den Ausbildungsstand der Bevölkerung und das Qua-
lifikationsniveau der Arbeitskräfte an die Anforde-
rungen einer modernen Wissensgesellschaft anzupassen,

– insgesamt so das Wachstumspotenzial der deutschen
Wirtschaft zu stärken.

Mit dieser Politik stärkt die Bundesregierung die
Attraktivität des Standorts Deutschland für ausländische
Investoren. Der Bestand an ausländischen Direktinvesti-
tionen ist in den letzten Jahren kräftig gestiegen (vgl.
Schaubild 5).

Deutschland wird sich ebenso wie die meisten anderen
Industriestaaten in Zukunft verstärkt den Heraus-
forderungen des demografischen Wandels zu stellen
haben. Wichtig ist es daher, vor allem Frauen und älteren
Arbeitnehmern den Eintritt, Wiedereintritt und das
Verbleiben im Erwerbsleben zu erleichtern. Schon jetzt
zeigen sich Engpässe am Arbeitsmarkt nicht nur in
Bereichen der Informations- und Kommunikationstech-
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*Stand zum Jahresende.
Quelle: Deutsche Bundesbank; Stand: Mai 2001

Direktinvestitionen*
in Mrd. M, Bestände
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nologien. Darüber hinaus muss die Leistungskraft der
vorhandenen Arbeitskräfte über verstärkte Investitionen
in Ausbildung, Bildung und Qualifikation gesteigert
werden. Nur über erfolgreiche Investitionen in Bildung
und Qualifikation bei gleichzeitig ständiger Erneuerung
und Erweiterung der Produktionskapazitäten ist es auf
längere Sicht möglich, auf einen höheren Wachs-
tumspfad zu gelangen und damit die Voraussetzungen
für einen nachhaltigen Abbau der Arbeitslosigkeit und
eine deutliche Erhöhung der Erwerbsquote zu schaffen.
Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt die Bundes-
regierung eine breit angelegte Strategie. Dabei geht es
auch darum, bestehende Wechselwirkungen und Syner-
gien zwischen strukturellen Reformen und günstigen
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu nutzen. 

12. Günstige gesamtwirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen schlagen sich rascher in Wachstum und Be-
schäftigung nieder, wenn durch strukturpolitische
Maßnahmen auf den Märkten Rigiditäten abgebaut und
Markttransparenz sowie Anpassungsgeschwindigkeit
erhöht werden. Mit der deutlichen Verringerung der
direkten Steuer- und Abgabenbelastung sowie der
Marktöffnung in den Bereichen Energie und Tele-
kommunikation hat die Bundesregierung die Flexibilität
der deutschen Volkswirtschaft nachhaltig gestärkt. In
einer Volkswirtschaft mit hoher Anpassungsfähigkeit
gelingt es eher, veränderte wirtschaftliche Umfeld-
bedingungen schnell zu verarbeiten und ohne größere
zeitliche Verzögerung in eine dynamische wirtschaftli-
che Entwicklung umzusetzen. Eine derart erhöhte Flexi-
bilität der Volkswirtschaft ist vor allem dann von beson-
derer Bedeutung, wenn zu befürchten steht, dass sich
eine ursprünglich zyklisch bedingte Arbeitslosigkeit im
Laufe der Zeit teilweise in Form struktureller Arbeits-
losigkeit verfestigt. Diese Gefahr nimmt in einer modernen
Wissensgesellschaft, die durch einen beschleunigten struk-
turellen und technologischen Wandel geprägt ist, tenden-
ziell zu. Die Qualifikationen der Nicht-Beschäftigten ver-
lieren darin mit zunehmender Geschwindigkeit an Wert
auf den Arbeitsmärkten. Die Verfestigung des jeweils
schubartigen Anstiegs der Arbeitslosigkeit in Deutschland
weist darauf hin, dass es in der Vergangenheit nicht gelun-
gen ist, die Zunahme der Arbeitslosigkeit nach jeder
Rezession rasch wieder zurückzuführen (vgl. Schaubild 6).

13. Eine wachstums- und stabilitätsorientierte gesamt-
wirtschaftliche Politik ist von wesentlicher Bedeutung
für die Lösung struktureller Beschäftigungsprobleme.
So ist die Erwartung über die künftige wirtschaftliche
Entwicklung ein zentrales Kriterium bei der Investitions-
entscheidung von Unternehmen. Investitionen werden
gerade dann verstärkt getätigt, wenn Rentabilitäts-
erwartungen nicht nur von Innovation, höherer
Produktivität und sinkenden Kosten, sondern auch von
gesamtwirtschaftlicher Dynamik getragen werden. Je

verlässlicher und besser die Zukunftsaussichten und je
höher die erwartete Wachstumsdynamik sind, umso grö-
ßer wird die Bereitschaft der Unternehmen sein, langfris-
tige, innovative und auch risikoreichere Investitions-
entscheidungen zu treffen. Da die Verbreitung von
Basisinnovationen, wie beispielsweise die Durchdrin-
gung aller Branchen mit modernsten IKT, im Wesent-
lichen über Investitionen erfolgt, sind günstige gesamt-
wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf der Angebots-
wie auf der Nachfrageseite eine wichtige Voraussetzung
für den Übergang von bestehenden in neue, zukunftsfä-
hige Strukturen und damit für die Schaffung moderner,
sicherer Arbeitsplätze. Die Politik der Bundesregierung
trägt beiden Anforderungen Rechnung. Mit den
Steuerreformmaßnahmen wurden beispielsweise die
Unternehmen ab dem Jahr 2005 gegenüber 1998 per
saldo um rd. 15 Mrd. A entlastet. Gleichzeitig wurde die
Steuerlast der Privaten Haushalte ab dem Jahr 2005
gegenüber 1998 per saldo um über 41 Mrd. A verringert
und damit deren Kaufkraft nachhaltig verstärkt. 

Auch andere Reformen können ihre volle Wirkung nur
entfalten, wenn die Unternehmen zugleich berechtigte
Erwartungen auf ein stabiles und länger anhaltendes
Wachstum haben. So wird beispielsweise die Beseiti-
gung struktureller Beschäftigungshemmnisse auf den
Arbeitsmärkten nur begrenzt zur unbefristeten Ein-
stellung neuer Arbeitskräfte führen, wenn die Unter-
nehmer stets unerwartete oder abrupte konjunkturelle
Einbrüche befürchten müssen. In diesem Fall werden die
Unternehmen dazu neigen, zusätzliche Nachfrage vor
allem durch die vorübergehende Ausweitung von Über-
stunden oder die zeitlich befristete Einstellung von
Arbeitskräften zu befriedigen.

14. Das Zusammenwirken der einzelnen Politikbereiche
lebt davon, dass zielführende Entscheidungen in einem
Bereich von den jeweils anderen Akteuren in ihren
Maßnahmen berücksichtigt werden. So wird ein dauer-
haft stabilitäts- und wachstumsorientiertes Verhalten 
besonders dann zustande kommen, wenn verlässlich
davon ausgegangen werden kann, dass dieses von den
anderen Akteuren auch honoriert wird. Wenn z.B. die
Geldpolitik vertrauenswürdige Signale erhält, dass we-
der von der Finanz- noch der Lohnpolitik in der Zukunft
Gefahren für die Geldwertstabilität ausgehen, dann
erleichtert dies es der Europäischen Zentralbank (EZB),
die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft
zu unterstützen. In der gegenwärtigen konjunkturellen
Lage kann dazu seitens der Tarifparteien die
Fortsetzung der mittelfristigen stabilitätsorientierten
Lohnentwicklung der vergangenen Jahre ebenso beitra-
gen wie seitens der Bundesregierung die Beibehaltung
der erfolgreichen finanzpolitischen Konsolidierung bei
gleichzeitiger Durchführung weiterer struktureller
Reformen.
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15. Mit seinen finanzpolitischen Leitplanken hat der
Bund hierzu einen verlässlichen Orientierungsrahmen
vorgegeben, der über konjunkturelle Ausschläge hinweg
Gültigkeit besitzt: Er sieht die Rückführung der öffent-
lichen Verschuldung ebenso vor wie die Schaffung eines
tragfähigen und gerechten Steuer- und Abgabensystems.
Mit diesen Leitplanken wird die finanzielle Handlungs-
fähigkeit des Bundes nachhaltig sichergestellt:

– Durch eine erfolgreiche Sanierung der Staatsfinanzen
sinken die staatlichen Zins- und Tilgungsverpflich-
tungen. 

– Neue finanzpolitische Handlungsspielräume können
für wichtige Zukunftsinvestitionen und Steuersen-
kungen genutzt werden und tragen zur Erhöhung des
Wachstumspotenzials der Wirtschaft bei.

– Zugleich leistet die Finanzpolitik damit einen wichti-
gen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Belastun-
gen aus der demografischen Entwicklung können
abgefedert werden. 

Phasen konjunktureller Eintrübung machen die Not-
wendigkeit eines konsequenten, mittelfristig orientier-
ten Konsolidierungskurses besonders deutlich, denn
strikte Ausgabenbegrenzung und mittelfristiger De-
fizitabbau schaffen erst die Voraussetzungen dafür, dass
die Finanzpolitik auch in konjunkturell schwierigen
Zeiten handlungsfähig bleibt. Zugleich ist die
Fortsetzung des Konsolidierungskurses unerlässlich,
um die Wachstums- und Beschäftigungsperspektiven in
Deutschland durch eine – solide finanzierte – Rück-
führung der Steuer- und Abgabenbelastung weiter zu
verbessern.
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Nationale Wirtschafts- und Finanzpolitik im europä-
ischen Rahmen

16. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundes-
regierung steht im Einklang mit der wirtschafts- und
finanzpolitischen Gesamtkonzeption der EU, wie sie die
Bundesregierung gemeinsam mit ihren europäischen
Partnern in den „Grundzügen der Wirtschaftspolitik der
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft“ (EU-Grund-
züge) vereinbart hat. Die EU-Grundzüge enthalten ge-
meinsame Orientierungen für alle Mitgliedstaaten und
länderspezifische Empfehlungen über notwendige wirt-
schaftspolitische Maßnahmen und Reformschritte
(Übersicht 3). Die Umsetzung dieser Empfehlungen ist
ein zentraler Bestandteil auf dem Weg, den EU-
Binnenmarkt bis zum Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigs-
ten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt zu machen, wie es der Europäische Rat
(ER) in Lissabon im März 2000 beschlossen hat. Die
Gesamtkonzeption enthält drei sich gegenseitig verstär-
kende Komponenten:

– Eine wachstums- und stabilitätsorientierte makroöko-
nomische Politik. In diesem Zusammenhang sollte die
Haushaltspolitik dazu beitragen, dass es zu keiner

übermäßigen Nachfrage und zu keinem Inflations-
druck kommt, und die Lohnzurückhaltung muss an-
dauern. Dies ist der Preisstabilität förderlich und kann
geldpolitische Bedingungen begünstigen, die zu
Wirtschaftswachstum und zu einer fortgesetzten
Schaffung von Arbeitsplätzen führen.

– Maßnahmen, die das Funktionieren der Arbeitsmärkte
generell verbessern, indem vor allem Beschäfti-
gungsfähigkeit, Unternehmergeist, Anpassungsfähig-
keit und Chancengleichheit gestärkt werden. Anreize
sind zu verbessern, Fehlsteuerungen abzubauen. Dies
erfordert, die Arbeitsmarktregulierungen und die ein-
schlägigen Institutionen einer ständigen Überprüfung
zu unterziehen, um etwaige mit ihnen verbundene
Hindernisse für die Nachfrage nach oder das Angebot
an Arbeitskräften abzubauen.

– Wirtschaftsreformen, um die Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft und die Funktionsfähigkeit der Güter-,
Dienstleistungs- und Kapitalmärkte zu erhöhen. Dies
bedeutet insbesondere: weitere Liberalisierung von
Märkten, Beseitigung von Handelshemmnissen, Rück-
führung von staatlichen Beihilfen und Stärkung der
Wettbewerbskräfte.
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Übersicht 3: Allgemeine Empfehlungen der EU-Grundzüge 2001

In den im Juni 2001 vom ER Göteborg gebilligten und dem Rat der Wirtschafts- und Finanzminister
(ECOFIN) endgültig verabschiedeten EU-Grundzügen werden folgende Empfehlungen für die EU als
Ganzes gegeben:

1. Wachstums- und stabilitätsorientierte makroökonomische Politik sicherstellen durch
– Haushalte „close to balance or in surplus“, 
– Vermeidung einer prozyklischen Politik,
– einen angemessenen makroökonomischen Policy-Mix,
– Nominallohnerhöhungen im Einklang mit der Preisstabilität,
– Reallohnerhöhungen, die das Produktivitätswachstum nicht übersteigen,
– Lohnfindungsprozesse, die Produktivitätsunterschiede berücksichtigen.

2. Qualität und dauerhafte Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen verbessern durch
– ein beschäftigungsfreundliches Steuer- und Transfersystem, 
– Umschichtung öffentlicher Ausgaben hin zu mehr Investitionen in Sach- und Humankapital,
– eine höhere Effizienz öffentlicher Ausgaben, wozu institutionelle und strukturelle Reformen nötig seien,
– Sicherstellung langfristiger Tragfähigkeit durch Erhöhung der Beschäftigungsquoten, Reduzierung der

Staatsschuldenquoten und weitere Reformen der Alterssicherung und im Gesundheitswesen,
– weitere Verfolgung der Steuerkoordinierung zur Vermeidung unfairen Steuerwettbewerbs.
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3. Die Arbeitsmärkte stärken durch
– höhere Erwerbsbeteiligung, wozu auch eine Reform der Vorruhestandsregelungen und der

Kinderbetreuung nötig sei, 
– Senkung von Steuern und Sozialabgaben und verstärkte Arbeitsanreize,
– Beseitigung von Mobilitätshindernissen, 
– effizientere aktive Arbeitsmarktpolitik, 
– eine flexiblere Arbeitsorganisation, 
– eine Reduzierung von geschlechtsspezifischen Diskriminierungen.

4. Effiziente Produktmärkte für Waren und Dienstleistungen gewährleisten durch
– eine vollständige Implementierung des Binnenmarktes (insbesondere Beseitigung der Um-

setzungsdefizite der Binnenmarktrichtlinien und weitere Öffnung des öffentlichen Beschaffungs-
wesens) sowie 

– verstärkten Wettbewerb (insbesondere Beschleunigung der Liberalisierung der Netzwerkindustrien,
Sicherstellung effektiver Regulierungs- bzw. Wettbewerbsbehörden, Reduzierung der staatlichen
Beihilfen).

5. Effizienz und Integration des EU-Marktes für Finanzdienstleistungen fördern durch
– Umsetzung der Vorschläge der Gruppe der Weisen zur Schaffung eines integrierten Wertpapiermarktes

bis 2002,
– vollständige Verwirklichung des Aktionsplans für Finanzdienstleistungen bis 2005, 
– Umsetzung des Aktionsplans für Risikokapital bis 2003,
– weitere Verbesserungen bei der Finanzmarktaufsicht, um mit den Entwicklungen an den

Finanzmärkten Schritt zu halten.

6. Unternehmerische Initiative ermutigen durch
– weitere Verringerung der bürokratischen Hürden für Unternehmen, 
– eine höhere Effizienz der öffentlichen Dienstleistungen,
– Vereinfachung und Sicherstellung einer einheitlicheren Anwendung des Mehrwertsteuersystems,
– verbesserten Risikokapitalzugang, insbesondere für KMU.

7. Eine wissensbasierte Wirtschaft fördern durch
– angemessene Anreize für Forschung und Entwicklung (FuE) – insbesondere durch Stärkung intellek-

tueller Eigentumsrechte und durch Schaffung einer Rechtsgrundlage für das Europäische
Gemeinschaftspatent, 

– bessere Verbindungen zwischen Universitäten und Wirtschaft, 
– verstärkte europaweite Zusammenarbeit in FuE,
– ausreichende öffentliche Mittel für FuE, 
– Förderung des Zugangs zum Internet und seiner Nutzung und 
– Verbesserung der IKT-Kenntnisse der Bevölkerung.

8. Die ökologische Nachhaltigkeit sicherstellen durch
– Verpflichtung zur effektiven Umsetzung der Europäischen Nachhaltigkeitsstrategie des ER Göteborg,
– Einführung bzw. Stärkung von marktwirtschaftlichen Instrumenten, 
– Einschränkungen von Subventionen für Sektoren, die sich negativ auf die Umwelt auswirken, 
– intensiveren Einsatz von ökonomischen Instrumenten zur Begrenzung der Emission von Treib-

hausgasen und zur Einhaltung der Anforderungen des Kyoto-Protokolls,
– einen angemessenen Rahmen für die Energiebesteuerung auf europäischer Ebene und die Schaffung

eines Binnenmarktes für Energie in Europa.



17. Die Bundesregierung hat ihre Politik in den Jahren
2000 und 2001 konsequent an dieser Konzeption ausge-
richtet. Die strukturellen Voraussetzungen für eine stabi-
le wirtschaftliche Entwicklung sowie für eine Kräf-
tigung bzw. Dynamisierung des Wachstums und der Be-
schäftigungsentwicklung haben sich in diesem
Zusammenhang in Deutschland wie auch in den anderen
Mitgliedstaaten der EU bereits spürbar verbessert. Dies
sehen auch die wichtigsten nationalen und internationa-
len Institutionen so, wie z.B. die OECD in ihrem „Wirt-
schaftsbericht Deutschland“ vom Mai letzten Jahres. Sie
erkennt an, dass die inländischen Wachstumskräfte in
Deutschland vor allem dank der Steuerreformen, aber
auch auf Grund wichtiger Verbesserungen auf den
Produktmärkten deutlich robuster geworden sind. In
Deutschland wird es deshalb nach allen Voraussagen
erstmals nach einem Abschwung gelingen, auf einem
deutlich niedrigeren Niveau der Arbeitslosigkeit als nach
dem vorausgegangenen Abschwung in den nächsten
Aufschwung zu starten (vgl. auch Schaubild 6). Ins-
gesamt kann festgehalten werden, dass in Deutschland
wie auch in der EU die entscheidenden Fundamen-
taldaten gut sind:

– Die Lohnstückkosten entwickeln sich moderat.

– Die Inflationsrate geht – nicht zuletzt in Folge des
deutlichen Rückgangs des Ölpreises – stetig zurück,
damit verbleibt mehr Kaufkraft bei den Verbrauchern.

– Die Finanzierungsbedingungen für Investitionen sind
äußerst günstig. Die langfristigen Nominal- und
Realzinsen haben ein historisch niedriges Niveau
erreicht (vgl. auch Schaubild 8).

– Es gibt keine außenwirtschaftlichen Ungleich-
gewichte, die ungünstige Auswirkungen auf die weite-
re Entwicklung der Eurozone haben könnten. Die
Leistungsbilanz der Eurozone ist weitgehend ausge-
glichen und die gesamtwirtschaftliche Sparquote ange-
messen.

– Das Finanzsystem ist stabil.

– Unterstützend wirken die Steuerentlastungen in zahl-
reichen Mitgliedstaaten der EU, die die private
Kaufkraft erhöhen und somit ebenfalls Konsum und
Investitionen stärken.

– Das Wirken lassen der finanzpolitischen automati-
schen Stabilisatoren und die deutlichen monetären
Impulse stützen die konjunkturelle Entwicklung.

Mittel- und langfristig wird Deutschland wie alle anderen
Mitgliedstaaten der EU die wirtschaftlichen Reformen im
Sinne der Lissabon-Strategie fortsetzen (vgl. Übersicht 4),
um das Wachstumspotenzial dauerhaft zu erhöhen und
auszuschöpfen. Die Fortschritte auf diesem Weg werden
jedes Jahr auf den Frühjahrsgipfeln des ER diskutiert. 
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Übersicht 4: Empfehlungen an Deutschland in den EU-Grundzügen 2001

Vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftspolitischen Leitlinien lassen sich die an Deutschland
gerichteten Empfehlungen wie folgt zusammenfassen:

Haushaltspolitik (Tz 52 ff)
– Festhalten an der geplanten Verringerung des gesamtstaatlichen Defizits, so dass das mittelfristige Ziel

eines ausgeglichenen Haushalts in 2004 erreicht werden kann;
– Verstärkung der Koordinierung der Haushaltspolitik zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen

durch Stärkung der Rolle des Finanzplanungsrates ab 2001 und evtl. im Rahmen eines nationalen
Stabilitätspakts;

– um die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu sichern, Fortsetzung der Umsetzung der
Rentenreform und Einleitung von Reformen im Gesundheitswesen und in der Pflegeversicherung.

Arbeitsmärkte (Tz 81 ff)
– Effizientere Gestaltung der aktiven Arbeitsmarktpolitik, insbesondere in den neuen Ländern und stär-

kere Zielorientierung auf Langzeitarbeitslosigkeit; Fortsetzung der Bemühungen um einen Lohn-
findungsprozess, der die Produktivitätsentwicklung und die regionalen Arbeitsmarktbedingungen
berücksichtigt;

– Ergänzung der Einkommensteuerreform durch weitere Reformen des Steuer- und Transfersystems zur
Erhöhung der Arbeitsanreize; Senkung der Lohnnebenkosten insbesondere für Niedriglohnempfänger;

– Flexibilisierung von Arbeitsverträgen und Arbeitsorganisation; Verbesserung der Bedingungen für
lebenslanges Lernen.

➤



Bewältigung wirtschafts- und finanzpolitischer
Herausforderungen als gemeinsame Aufgabe der
Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten

18. In Europa hat sich mit der Währungsunion eine
Stabilitätskultur entwickelt, die wesentlich dazu beige-
tragen hat, auch in gesamtwirtschaftlich schwierigen
Zeiten die Inflations- und Rezessionserwartungen zu
mindern und günstige Kapitalmarktbedingungen zu
erhalten (Schaubilder 7, 8 und 16). Der Euro hat sich
als stabilisierender und vertrauensbildender Faktor
erwiesen. Nach der erfolgreichen Einführung des Euro-
Bargelds wird sich dieser Effekt noch verstärken (vgl.
Tz 184). In einem Europa vieler Währungen wäre es
nach dem 11. September 2001 zu Spannungen an den
Devisenmärkten und in der Folge zu einer
Zinsspreizung in Europa mit zusätzlichen negativen
Folgen für den Außenhandel und für das Investitions-
verhalten gekommen. Zu solchen innereuropäischen
wechselkursbedingten Verschiebungen der Wett-
bewerbsfähigkeit kann es mit dem Euro nicht mehr
kommen.

19. Mit der Einführung des Euro und der einheitlichen
Geld- und Währungspolitik hat sich die wechselseitige
Verflechtung der Wirtschaftsentwicklungen und der
Wirtschaftspolitiken in den EU-Mitgliedstaaten weiter
erhöht. Um so wichtiger wird es, zentrale Probleme der
Wirtschafts- und Finanzpolitik im Interesse von
Wachstum und Beschäftigung in den dafür vorgesehe-
nen Gremien der EU rechtzeitig vertieft zu erörtern und
falls erforderlich auch abzustimmen. 

Wirtschaftspolitische Koordinierung hat allerdings ihre
Grenzen. Sie liegen dort, wo nationale Verantwort-
lichkeiten und nationaler Handlungsbedarf verwischt

werden. Aktionen auf Gemeinschaftsebene können
kein Ersatz für nationale Maßnahmen sein, wo das
Subsidiaritätsprinzip solche gebietet. Auch darf die
Koordinierungsfunktion der Märkte nicht ausgehebelt
werden. Der zwischenstaatliche Wettbewerb muss
weiterhin ein Element der wirtschaftlichen Dynamik
Europas bleiben. Auch aus diesem Grund hat der ER
Lissabon die Methode der offenen Koordinierung mit
„benchmarking“ und „best practice“-Vergleichen als
ein zusätzliches Instrument der wirtschaftspolitischen
Koordinierung bei gleichzeitiger Wahrung des
Subsidiaritätsprinzips konzipiert. Mit ihr können unter-
schiedliche Ansätze der Mitgliedstaaten unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher gesellschaftlicher und
ökonomischer Umfelder geprüft und Erfahrungen mit
den jeweiligen nationalen Ansätzen ausgetauscht wer-
den. Dabei können quantitative Indikatoren, wie sie zur
Zeit für viele Politikbereiche der EU entwickelt wer-
den, nach Auffassung der Bundesregierung ein nützli-
ches Hilfsmittel sein. Einzelne Indikatoren über
Teilaspekte von Reformprozessen dürfen allerdings
nicht isoliert betrachtet oder gar zu Zielen verselbstän-
digt werden. Vielmehr bedarf es stets einer sachgerech-
ten Interpretation von quantitativen Daten im jeweili-
gen Kontext. Auch ist sicherzustellen, dass Bürger und
Unternehmen nicht durch zusätzliche statistische
Anforderungen belastet werden.

In der Praxis der wirtschafts- und finanzpolitischen
Koordinierung hat die Wachstumsverlangsamung im
vergangenen Jahr in zahlreichen Mitgliedstaaten der
EU die Regierungen vor schwierige Aufgaben gestellt.
Europa hat sich dabei als gemeinsam handlungsfähig
erwiesen. Ein Beispiel hierfür ist die konsequente und
entschlossene Reaktion auf die Terroranschläge des 
11. September 2001 (vgl. Übersicht 5).
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Produktmärkte und wissensbasierte Wirtschaft (Tz 108 ff und 123 ff)
– Reform des Hochschulwesens; Bekämpfung des Mangels an IKT-Personal durch Aus- und Weiter-

bildung;
– Stärkung des Wettbewerbs auf den Gütermärkten durch weitere Öffnung des öffentlichen

Auftragswesens und die weitere Rückführung staatlicher Beihilfen;
– Einleitung von Bemühungen, die regionalen Unterschiede zwischen den Entgelten für die Nutzung von

Stromnetzen zu verringern.

Kapitalmärkte (Tz 135 ff)
– Weiterentwicklung des Risikokapitalmarkts durch Fortsetzung der Bemühungen zur Schaffung eines

investitions- und unternehmerfreundlichen steuerlichen und regulatorischen Rahmens.
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3. Soziale und ökologische Marktwirtschaft –
tragfähiges Fundament für nachhaltige
Politik in einer globalisierten Welt 

20. Die Bundesregierung sieht ihre Aufgabe vor allem
darin, einen Regelungsrahmen zu gestalten und durch
geeignete Fortentwicklung langfristig verlässlich auf-
rechtzuerhalten, der den zuvor genannten nationalen und
europäischen Zielsetzungen entspricht. Dieser Rahmen
ist die Soziale Marktwirtschaft, erweitert um ökologi-
sche Notwendigkeiten. Die Soziale Marktwirtschaft
muss nicht neu erfunden werden, aber sie bedarf der
ständigen Pflege und Verbesserung sowie der Anpassung
an sich verändernde Bedingungen. Wirtschaftliche Akti-
vitäten können sich dann auch in Zukunft so produktiv
und innovativ, beschäftigungsorientiert und umweltver-
träglich wie möglich entfalten. Andererseits werden –
wie in der Vergangenheit auch schon – jene Bürgerinnen
und Bürger vom Staat wirksame und gezielte Unterstüt-
zung erhalten, die nicht in der Lage sind, erfolgreich an
der Arbeitswelt teilzunehmen (vgl. Tz 72 und 81 ff). Wo
der Markt nur unvollkommen funktioniert, hat der Staat
die Aufgabe, zielführende Rahmenbedingungen zu set-
zen bzw. die Ergebnisse der Märkte zu korrigieren. Die

Tätigkeit des Staates war und ist insofern kein
Fremdkörper in der Marktwirtschaft, sondern sie trägt
im Gegenteil zur Akzeptanz und Stabilisierung des
marktwirtschaftlichen Systems selbst bei. Der Staat
muss z.B. auch diejenigen öffentlichen Güter bereit stel-
len, die auf Märkten nicht oder nicht in ausreichendem
Maße angeboten werden, aber entscheidende
Vorleistungen für die privaten wirtschaftlichen
Aktivitäten darstellen. Dazu zählen z.B. die Bereit-
stellung von Infrastruktur im Verkehrsbereich, Bildungs-
angebote für alle, die Gewährleistung von innerer und
äußerer Sicherheit sowie der Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen (vgl. Tz 109 ff, 140 ff, 151 ff und 
166 ff). Staatliche Leistungen, die eine freiheitliche
Wettbewerbsordnung, soziale Gerechtigkeit und weiter-
gehende gesellschafts- und sozialpolitische Ziele ge-
währleisten, sind integraler Bestandteil der Sozialen
Marktwirtschaft, wie sie die Bundesregierung mit ihrer
Wirtschafts- und Finanzpolitik verfolgt.

21. Zum Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft gehören
Eigenverantwortung, Kreativität und Risikobereitschaft
einerseits, Solidarität, soziale Gerechtigkeit und ökolo-
gisch verantwortungsvolles Handeln andererseits.
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Übersicht 5: Europäische Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001

– Nach den Anschlägen stellte die EZB den Finanzmärkten über Offenmarktgeschäfte zusätzliche
Liquidität bereit. Außerdem senkte sie in der Folge am 17. September und am 8. November ihre
Leitzinsen um jeweils einen halben Prozentpunkt.

– Am 21. September berieten die Staats- und Regierungschefs Europas auf einem Sondertreffen in Brüssel
über die politischen Implikationen und die wirtschaftliche Lage. Es wurde ein Aktionsplan verabschiedet,
der insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Polizei und Justiz, zur
Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus sowie zur Erhöhung der Flugsicherheit umfasste.

– Am 21. und 22. September bekräftigten die EU-Wirtschafts- und Finanzminister bei einem informel-
len ECOFIN-Treffen, dass an den Grundsätzen und Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes gera-
de angesichts der Auswirkungen der Wachstumsverlangsamung auf die öffentlichen Haushalte festge-
halten werden soll. Die Minister legten außerdem die allgemeine Linie für Maßnahmen in den
besonders betroffenen Bereichen, wie insbesondere dem Luftfahrtsektor, und zur Bekämpfung der
Geldwäsche fest (Tz 140 f).

– Auf dem ER Gent am 19. Oktober verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs eine Erklärung zur
wirtschaftlichen Lage in der Union, in der sie für die Beibehaltung der wirtschaftspolitischen Strategie
der EU und ein Festhalten am Stabilitäts- und Wachstumspakt plädierten.

– In ihrer an den ER Laeken am 14. und 15. Dezember gerichteten Erklärung bekräftigten die Wirtschafts-
und Finanzminister die eingeschlagene wirtschaftspolitische Linie der EU. Dank günstiger
Fundamentaldaten, der angemessenen Geld-, Lohn- und Finanzpolitik sowie der konsequenten Fortsetzung
der Strukturreformen in Europa sei mit einer raschen konjunkturellen Erholung im Jahr 2002 zu rechnen.



Aufgabe der Wirtschafts- und Finanzpolitik ist es daher,
die Rahmenbedingungen für die Funktionsfähigkeit
marktwirtschaftlicher Prozesse ständig zu verbessern,
um durch Leistungsbereitschaft, Initiative und Engage-
ment in Wirtschaft und Gesellschaft Wohlstand, soziale
Sicherheit und eine gesunde Umwelt für die heutige
Generation, aber auch die für künftigen Generationen zu
gewährleisten. Gerade mit Blick auf die Entwicklung zu
einer wissensbasierten Gesellschaft sind dabei die Bil-
dungspolitik und eine flankierende Forschungs- und
Technologiepolitik besonders angesprochen (vgl. Tz 116
ff). Hinzu kommen muss der Abbau von Investi-
tionshemmnissen ebenso wie eine leistungs- und wachs-
tumsfreundliche sowie sozial ausgewogene Steuer- und
Abgabenpolitik (vgl. Tz 63 ff). Schließlich muss die
Sicherung der Funktionsfähigkeit der Märkte als Quelle
von Innovation und wirtschaftlicher Dynamik gewähr-
leistet werden. Wettbewerbspolitik ist als Politik zur
Begrenzung wirtschaftlicher Machtausübung ein Kern-
stück der Sozialen Marktwirtschaft (vgl. Tz 123 ff und
insbesondere 125).

22. Die Rahmenbedingungen einer Volkswirtschaft
unterliegen einem ständigen Wandel. In der heutigen
Zeit ist es die Dynamik des europäischen Integrations-
und des weltweiten Globalisierungsprozesses, die über
einen zunehmenden internationalen Standortwettbewerb
zu einer Veränderung der Handlungsbedingungen der
Nationalstaaten führt. Auch aus der demografischen
Entwicklung der Bevölkerung und dem Übergang zu
einer globalen Wissensgesellschaft entstehen neue
Herausforderungen. Schließlich erfordert es die
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für die
heutige und die künftigen Generationen, im nationalen
und internationalen Rahmen eine umfassende Strategie
für eine nachhaltige Entwicklung zu verfolgen. 

Insgesamt eröffnen sich hierdurch vielfältige neue
Wachstumschancen. Diejenigen Nationen, die sich die-
sem Strukturwandel stellen, ihn aktiv und innovativ

gestalten, haben dabei beste Voraussetzungen, auf Dauer
deutliche Zugewinne bei Wachstum und Beschäftigung
zu realisieren. Aber trotz der Chancen, die der weltweite
Strukturwandel bietet, haben viele Menschen Angst,
durch die steigenden Anforderungen und den zunehmen-
den Wettbewerb den Anschluss und sogar den
Arbeitsplatz zu verlieren. Die Politik kann dazu beitra-
gen, ihnen diese Sorgen zu nehmen oder zumindest zu
mindern: einerseits dadurch, dass sie die Menschen
dabei unterstützt, sich durch Aus- und Weiterbildung auf
die neuen Herausforderungen einzustellen; andererseits
indem sie ihnen die Sicherheit vermittelt, im ungünstigs-
ten Falle nicht alleine zu stehen. Ein aktivierender Staat
trägt dazu bei, dass Beschäftigungsförderung und sozia-
le Sicherung so miteinander verknüpft werden, dass ins-
gesamt mehr Arbeitsplätze und mehr Anreize zur
Arbeitsaufnahme entstehen:

– Dies erfordert einerseits von den Bürgerinnen und
Bürgern ein höheres Maß an Selbständigkeit und
Eigenvorsorge. Verbunden hiermit ist eine Überprü-
fung der Forderungen gegenüber dem Staat, vor allem
in den Bereichen der sozialen Absicherung und der
Subventionen, aber auch der öffentlichen Verwaltung.
Eine Einschränkung dieser Forderungen hilft, die
Ausgaben zu begrenzen und eröffnet damit die
Möglichkeit zur Senkung von Steuern und Abgaben.

– Dies bedeutet andererseits, dass der Staat die
Verpflichtung hat, die Menschen dabei zu unterstüt-
zen, eine größere Eigenverantwortung erfolgreich
übernehmen zu können. Ein solchermaßen motivieren-
der Staat muss vor allem das wirtschaftliche Umfeld
so gestalten, dass die privaten Akteure die Chancen
zunehmend offener Märkte und neuer Technologien
ergreifen und nutzen können. Er muss darüber hinaus
zu den Voraussetzungen beitragen, dass jeder seine
Fähigkeiten erhalten und ausbauen kann. Der Staat
bietet insofern „Hilfe zur Selbsthilfe“ in einem ausge-
wogenen Verhältnis von „Fördern und Fordern“ an.
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Übersicht 6: Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung

Der Staatssekretärsausschuss für Nachhaltige Entwicklung hat im Dezember 2001 den Entwurf der
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie unter der Überschrift „Perspektiven für Deutschland“ vorgelegt.
Diese soll als Orientierung für eine wirtschaftlich leistungsfähige, sozial gerechte und ökologisch ver-
trägliche Entwicklung dienen. Der Entwurf greift auch eine Reihe von Vorschlägen auf, die der von der
Bundesregierung eingesetzte Rat für Nachhaltige Entwicklung mit seinem Zielepapier im November
2001 unterbreitet hat.

➤



4. Nationalen Handlungsbedarf im Konsens
meistern – Bündnis für Arbeit, Ausbildung 
und Wettbewerbsfähigkeit

23. Die diesen Leitbildern entsprechende Moderni-
sierung von Wirtschaft und Gesellschaft verlangt tiefge-
hende Reformen, die nur dann nachhaltig Bestand haben
werden, wenn sie Akzeptanz in der Bevölkerung finden.
Dies erfordert einen intensiven gesellschaftlichen
Diskussionsprozess. Die Mehrheit der Bürgerinnen und
Bürger ist bereit, den notwendigen Reformen zuzustim-
men. Sie erwarten dabei sozial gerechte Reformen. Die
Bundesregierung verfolgt deshalb einen konsensorien-
tierten Politikstil. Andere Länder, wie z.B. die Nieder-
lande, haben diesen konsensorientierten Weg schon frü-
her eingeschlagen. Die Bundesregierung hat mit der
Einberufung des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und

Wettbewerbsfähigkeit (Bündnis) unmittelbar nach dem
Regierungsantritt 1998 die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass auch Deutschland diesen Weg erfolgreich
gehen kann. 

24. Im Bündnis ist es gelungen, einen breiten gesell-
schaftlichen Dialog in Gang zu setzen und neue Wege
zu einer auf Konsens beruhenden Beschäftigungs-
politik einzuschlagen. Das Bündnis hat schon in den
Jahren 1999 und 2000 in zahlreichen Bereichen zu
wichtigen Ergebnissen geführt und so einen entschei-
denden Beitrag zur Modernisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft geleistet. Im Jahr 2001 hat das Bündnis
insbesondere folgende Vereinbarungen getroffen:

– Die Bündnispartner haben eine Einstellungsoffensive
verabredet. Sie setzen sich dafür ein, dass die in eini-
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Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie ist eine ausgewogene Balance zwischen den Bedürfnissen der heutigen
Generation und den Lebensperspektiven künftiger Generationen. Das im Entwurf entwickelte Leitbild
der Nachhaltigen Entwicklung geht von den vier Grundsätzen Generationengerechtigkeit,
Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und internationale Verantwortung aus. Mit 21 Zielen und
Indikatoren sowie 11 Managementregeln der Nachhaltigkeit wird das Leitbild konkretisiert und der Weg
für ein zukunftsfähiges Deutschland aufgezeigt.

Der Entwurf nennt acht Handlungsfelder, bei denen Weichenstellungen für eine nachhaltige Entwicklung
notwendig sind. Bei den Schwerpunkten für dieses Jahr geht es um eine zukunftsfähige Konzeption für
Energieversorgung und Klimaschutz, eine umweltschonende Mobilität und die Neuorientierung bei den
Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Konsequenzen des demografischen Wandels sowie
Bildungsoffensive und Hochschulreform gehören zum Programm der nächsten Jahre, für die im Entwurf
der Strategie Leitlinien dargestellt werden.

Nachhaltigkeit lässt sich nicht staatlich verordnen. Die Erarbeitung der nationalen Strategie wird daher
durch intensive Gespräche mit den gesellschaftlichen Gruppen begleitet. Gleichzeitig können Bür-
gerinnen und Bürger über das Internet-Forum „Dialog Nachhaltigkeit“ im Februar 2002 zum Entwurf des
Staatssekretärsausschusses Stellung nehmen und ihre Ideen und Vorschläge einbringen. Rechtzeitig vor
dem Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung im September 2002 in Johannesburg wird die Bundesre-
gierung im Frühjahr 2002 die nationale Nachhaltigkeitsstrategie in ihrer endgültigen Fassung beschließen.

Nachhaltigkeit ist auch zentrales Leitbild der EU. In seinen Schlussfolgerungen hat der ER Göteborg
(Juni 2001) eine Strategie für eine nachhaltige Entwicklung der EU festgelegt. Die Strategie ist eine
Ergänzung des Engagements der Union für wirtschaftliche und soziale Erneuerung und erweitert die
Lissabon-Strategie um die Umweltdimension. Dabei setzt sich der ER unter anderem dafür ein, dass die
Preise die tatsächlichen Kosten besser widerspiegeln. Die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Auswirkungen aller Politikbereiche sollen in Zukunft in koordinierter Weise geprüft und bei der
Beschlussfassung berücksichtigt werden. Die Nachhaltigkeitsstrategie spricht in einem ersten Schritt vier
Themenbereiche an, denen auch aus der Sicht der Bundesregierung zentrale Bedeutung für eine nach-
haltige Entwicklung zukommt: Klimaänderungen, Verkehr, Gesundheit und natürliche Ressourcen.



gen Bereichen hohe Zahl von regelmäßig geleisteten
Überstunden zugunsten zusätzlicher Beschäftigung
reduziert werden muss. Dabei sollen alle vorhande-
nen Instrumente genutzt werden, z. B. Neuein-
stellungen, eine flexibilisierte Arbeitszeitpolitik, der
verstärkte Einsatz von Teilzeitbeschäftigten und
gezielte Nutzung befristeter Arbeitsverträge.

– Die Bündnispartner haben eine Qualifizierungsoffen-
sive beschlossen, mit der dem zunehmenden Arbeits-
kräftemangel entgegengewirkt werden soll. Neben
einer Fortsetzung des erfolgreichen Ausbildungskon-
senses sind hierbei zahlreiche Vereinbarungen zur Ver-
besserung der beruflichen Weiterbildung erzielt wor-
den. Die Tarifvertragsparteien haben sich verpflichtet,
die Rahmenbedingungen für Weiterbildung im Sinne
eines lebenslangen Lernens zu vereinbaren und streben
im Zusammenhang mit der Nutzung von Langzeitar-
beitskonten und anderen arbeitszeitpolitischen Maß-
nahmen an, dass auch Arbeitszeit mit einem Einsatz
von Zeitguthaben für Weiterbildung investiert wird.

– Darüber hinaus hat das Bündnis einen Paradig-
menwechsel in der Frage der Beschäftigung älterer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingeleitet:
Anstelle einer vorzeitigen Ausgliederung aus dem
Erwerbsleben sollen künftig die verstärkte Beschäfti-
gung Älterer, die vorbeugende Verhinderung von
Arbeitslosigkeit und die Wiedereingliederung bereits
Arbeitsloser vorrangiges Ziel arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen sein. 

– Ein weiterer wichtiger Erfolg ist die Verabredung, dass
die Vermittlungsanstrengungen bei der Eingliederung
von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt weiter verstärkt
werden sollen. Zur Erreichung dieses Ziels sollen die ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente modernisiert werden.
Diese Verabredungen des Bündnisses sind durch die
Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente durch
das Job-AQTIV-Gesetz umgesetzt worden. Gleiches gilt
für die im Bündnis zuvor verabredeten zusätzlichen
Instrumente zur Wiedereingliederung Arbeitsloser
durch Jobrotation und zur Qualifizierung Älterer. 

– Hinsichtlich der neuen gesetzlichen Möglichkeiten
zur zusätzlichen Altersvorsorge erwarten die Bünd-
nispartner, dass die Tarifpartner Vorschläge für eine
Fortentwicklung der tarifvertraglichen und betrieb-
lichen Möglichkeiten zur Altersvorsorge und Vermö-
gensbildung unter Einbeziehung der neuen För-
derung vorlegen.

Diese Ergebnisse sind beim 8. Spitzengespräch des
Bündnisses am 25. Januar 2002 bekräftigt worden. Die
Bündnispartner haben zugesagt, alles zu unternehmen,
um eine Phase kräftigen Wachstums einzuleiten und die

Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Sie unterstützen dabei
den nachhaltigen Konsolidierungskurs der Bundesregie-
rung und begrüßen die von der Bundesregierung getrof-
fenen Maßnahmen zur Verstetigung der Investitionen.
Die Bündnispartner unterstützen die Zuwanderungs-
konzeption der Bundesregierung. Der Bundeskanzler
wird die Bündnispartner zu einem weiteren Spitzen-
gespräch noch vor der Bundestagswahl einladen.

B. Sichtbare Erfolge, neue Aufgaben –
Reformbilanz und Reformagenda

25. Die Bundesregierung hat seit dem Regierungs-
wechsel 1998 den Reformstau aufgelöst und eine
Vielzahl grundlegender wirtschafts-, finanz- und sozial-
politischer Reformen eingeleitet bzw. umgesetzt. Da-
durch wurden die Voraussetzungen für eine nachhaltig
positive Wachstums- und Beschäftigungsentwicklung
deutlich verbessert. Ziel der Bundesregierung ist es, das
Wachstumspotenzial der Wirtschaft dauerhaft zu erhö-
hen und auszuschöpfen. Viele – nicht nur wirtschaftliche
– Probleme lassen sich in einer wachsenden Wirtschaft
leichter lösen. Die bisherigen Reformen sind daher
zugleich ein Wegweiser für die weiteren Reformschritte,
die in den kommenden Jahren konsequent umgesetzt
werden sollen. 

1. Solide und verlässliche Finanzpolitik 
fortsetzen – Steuerreformen umsetzen

Haushaltskonsolidierung (Tz 52 f)

26. Die Bundesschuld ist von 1982 bis 1998 von 160
Mrd. A auf über 740 Mrd. A angestiegen (Schaubild 9).
Die Bundesregierung hat diesen Weg in die
Schuldenfalle gestoppt. Nur durch die konsequente
Fortsetzung der Konsolidierung können Handlungs-
spielräume zurückgewonnen und mehr Genera-
tionengerechtigkeit erreicht werden. Mit dem Bun-
deshaushalt 2002 wurde zum dritten Mal in Folge ein
Budget vorgelegt, dessen Neuverschuldung geringer ist
als im Vorjahr. Die Nettokreditaufnahme im Bun-
deshaushalt wurde bereits im Jahre 2001 gegenüber
dem Vorjahr um 4,0 % (0,95 Mrd. A) zurückgeführt. Im
Bundeshaushalt 2002 wird durch Nutzung aller Ent-
lastungsmöglichkeiten sowie eine begrenzte Ver-
wendung von Privatisierungserlösen die Defizitlinie
eingehalten und die Neuverschuldung – wie im Zu-
kunftsprogramm vorgesehen – weiter um 7,5 % (1,72
Mrd. A) auf 21,1 Mrd. A abgesenkt. Im Finanzpla-
nungszeitraum bis 2005 soll die Nettoneuverschuldung
des Bundes schrittweise auf rd. 5 Mrd. A abgebaut wer-
den. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, im Jahre
2006 einen ausgeglichenen Bundeshaushalt vorzule-
gen, um danach im Sinne der Generationen-
gerechtigkeit den Schuldenabbau zu beginnen.
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Um diese ehrgeizigen Ziele zu realisieren, bedarf es
auch in den kommenden Jahren weiterhin strikter
Ausgabendisziplin. Im Finanzplanungszeitraum bis
2005 sollen die Ausgaben des Bundes jahresdurch-
schnittlich nur um 0,8 % steigen; das bedeutet, dass die
Ausgaben real zurückgehen. Der Abbau von Subven-
tionen wird in den kommenden Jahren weiter fortgesetzt.
Ohne Berücksichtigung der Ausnahmeregelungen bei
der ökologischen Steuerreform sinken die Subventionen
des Bundes von 1999 bis 2002 um 16 % von 20,0 Mrd. A
auf 16,8 Mrd. A.

Durch die Entschlossenheit der Bundesregierung, die
Sanierung der Staatsfinanzen konsequent und nachhal-
tig fortzusetzen, kann auch die Staatsquote schritt-
weise weiter abgebaut werden. Bei Fortsetzung der
restriktiven Ausgabenlinie mit einem jahresdurch-
schnittlichen Wachstum der gesamten Staatsausgaben
von nicht mehr als 2% – was deutlich unterhalb des
nominalen BIP-Wachstums liegt – kann die Staats-
quote bis zum Jahr 2005 auf etwa 44 1⁄2 % und damit
auf den niedrigsten Stand seit Mitte der 70er Jahre
reduziert werden.

Zukunftsausgaben (Tz 54)

27. Sparen ist kein Selbstzweck. Vielmehr wird gespart,
um – insbesondere durch sinkende staatliche Zins- und
Tilgungsverpflichtungen – neue finanzpolitische Hand-
lungsspielräume zu gewinnen. Sie können z.B. langfristig
für wichtige Zukunftsinvestitionen genutzt werden und
so zur Generationengerechtigkeit sowie zur Erhöhung
des Wachstumspotenzials der Wirtschaft und zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen. Wichtiger
Bestandteil dieses Konzepts der Bundesregierung ist das
Zukunftsinvestitionsprogramm. Mit diesem Programm
werden in den Jahren 2001 bis 2003 Investitionen in die
Zukunftsbereiche Verkehr, Forschung, Bildung und
Energie in Höhe von 2,1 Mrd. A getätigt; für die BAföG-
Novelle und zur Verstetigung der Verkehrsinvestitionen
werden 0,5 Mrd. A zur Verfügung gestellt. Trotz der ange-
spannten Haushaltslage wird die Bundesregierung das mit
dem Zukunftsinvestitionsprogramm zunächst bis 2003
angestoßene Investitionsvolumen bis 2007 verstetigen. 

Die Bundesregierung setzt ihren Weg zur Verbesserung
der Qualität der Staatsausgaben konsequent fort.
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Föderale Finanzbeziehungen (Tz 58 ff)

28. Mit dem Maßstäbegesetz und dem darauf aufbauen-
den Solidarpaktfortführungsgesetz konnten im abgelau-
fenen Jahr zwei wichtige Vorhaben für die Weiter-
entwicklung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen abge-
schlossen werden. Bund und Länder haben damit
Weichen für die Zukunft gestellt und die Reformfähig-
keit des föderalen Bundesstaates bewiesen.

Weitere bedeutsame Reformprojekte zur Schaffung
moderner, effizienter und schlanker staatlicher Struktu-
ren stehen auf der künftigen Agenda, die zusammen mit
den Ländern und Kommunen in Angriff genommen wer-
den müssen. Hierzu gehören insbesondere die Stärkung
der Eigenverantwortung der staatlichen Ebenen sowie
eine umfassende Gemeindefinanzreform zur Stabilisie-
rung des kommunalen Finanzsystems. Der Bundeskanz-
ler und die Ministerpräsidenten der Länder haben im
Dezember 2001 vereinbart, dass die Reformarbeiten
hierzu noch in diesem Jahr beginnen werden.

Steuerreformen (Tz 63 ff)

29. Die Ausgabendisziplin der Bundesregierung in der
Haushaltspolitik hat in den vergangenen Jahren die
Basis für umfassende Steuerreformmaßnahmen ge-
schaffen:

– Bürgerinnen und Bürger werden durch die Einkom-
mensteuerreform finanziell spürbar besser gestellt.
Ein allein stehender Arbeitnehmer ohne Kinder mit
einem durchschnittlichen Einkommen von rd. 30 000 A
wird durch die steuerentlastenden Maßnahmen der
Bundesregierung um insgesamt 1 345 A ab dem Jahr
2005 gegenüber 1998 entlastet. Für einen verheirate-
ten Arbeitnehmer mit zwei Kindern (Alleinverdiener;
Steuerklasse III/2) beträgt die Entlastung bei glei-
chem Einkommen 2 412 A im Jahr.

– Die Bundesregierung hat in zwei Stufen der jahrzehn-
telang verfassungswidrigen Benachteiligung von Fa-
milien im Steuerrecht ein Ende gesetzt. So wurde z.B.
das Kindergeld von 112 A im Jahr 1998 auf 154 A im
Jahr 2002 erhöht. Allein die in diesem Jahr in Kraft
getretene zweite Stufe der Familienförderung entlastet
Familien mit Kindern in Höhe von 2,6 Mrd. A.

– Mit der Steuerreform 2000 werden Gewinne von
Kapitalgesellschaften seit Beginn des Jahres 2001 nur
noch mit durchschnittlich 38,6 % in Deutschland
besteuert. Der Körperschaftsteuersatz wurde einheit-
lich auf 25 % gesenkt.

– Zu Beginn dieses Jahres wurde das Vollanrechnungs-
verfahren bei der Dividendenbesteuerung durch das

europataugliche Halbeinkünfteverfahren ersetzt. Mit
dieser Systemumstellung sind ab dem Veranlagungs-
jahr 2002 Gewinne von Kapitalgesellschaften aus der
Veräußerung von Anteilen an anderen Kapitalgesell-
schaften steuerfrei.

– Personenunternehmen werden durch die Tarifsen-
kungen massiv entlastet. Ebenso richtungweisend
wie die Abschaffung des Anrechnungsverfahrens bei
der Körperschaftsteuer ist die wirtschaftliche Neu-
tralisierung der Gewerbesteuer. Über die pauschale
Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommen-
steuerschuld in Höhe des 1,8fachen Gewerbesteuer-
messbetrags werden die meisten Personenunter-
nehmen in vollem Umfang von der Gewerbesteuer
entlastet.

– Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen trägt darüber hinaus das Gesetz zur
Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts bei.
Hierzu gehört auch die Einführung einer Reinvesti-
tionsrücklage für Personenunternehmen. Insbeson-
dere der Mittelstand wird durch die Rücklage entlas-
tet (Entlastungsvolumen im Entstehungsjahr 
650 Mio. A).

– Zur Stärkung der Wachstumskräfte trägt die ökologi-
sche Steuerreform bei. Mit der Ökosteuer setzt die
Bundesregierung wirtschaftliche Anreize zu einem
sparsamen Ressourcenverbrauch. Gleichzeitig ver-
wendet die Bundesregierung das Mehraufkommen an
Steuermitteln unmittelbar zur Reduzierung der
Lohnnebenkosten.

– Zu Jahresbeginn 2002 ist die steuerliche Förderung
der zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge in
Kraft getreten. In vier Stufen wird diese bis zum Jahr
2008 ausgebaut. In der Endstufe sollen jährlich rd.
12,7 Mrd. A an staatlichen Mitteln die Eigenan-
strengungen der Privaten Haushalte ergänzen.

Die bereits umgesetzten Maßnahmen haben ein
Gesamtvolumen von jährlich über 56 Mrd. A Netto-
entlastung ab dem Jahr 2005 gegenüber dem Jahr 1998.
Im Jahr 2002 besteht ein Entlastungsvolumen von rd.
26 Mrd. A gegenüber dem Jahr 1998. Hierdurch wird
ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der konjunktu-
rellen Entwicklung geleistet.

Die Bundesregierung wird ihre Bemühungen um eine
kontinuierliche Verringerung der Abgabenbelastung
durch Senkung von Steuern und Sozialversicherungs-
beiträgen fortsetzen. Sie hält insbesondere an dem Ziel
fest, den Gesamtbeitrag zu den sozialen Sicherungs-
systemen unter 40 % der Bruttolöhne und -gehälter zu
senken (vgl. Schaubild 20). 
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2. Sicherheit im Wandel – Soziale Sicherungs-
systeme zukunftsfähig reformieren

30. Soziale Sicherheit gehört mit zu den Grundpfeilern
der sozialen und ökologischen Marktwirtschaft (Tz 20
ff). Angesichts der absehbaren Alterung der Gesellschaft
stehen die Sozialsysteme in Deutschland und Europa
jedoch vor erheblichen Herausforderungen. Es sind
daher grundlegende Reformen notwendig, bei denen
eine Balance zwischen den Interessen der jüngeren und
der älteren Generation hergestellt werden muss.

Alterssicherung (Tz 73 ff)

31. Mit dem Altersvermögensgesetz und dem
Altersvermögensergänzungsgesetz hat die Bundesregie-
rung die Rentenstrukturreform erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht. Der Rentenbeitragssatz kann nun auch
langfristig in Dimensionen gehalten werden, die die
künftigen Generationen der Erwerbstätigen nicht über-
fordern. Gleichzeitig sichert die Reform allen Genera-

tionen im Alter einen angemessenen Lebensstandard.
Von entscheidender Bedeutung ist der Einstieg in den
Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvor-
sorge, der durch steuerliche Fördermaßnahmen flankiert
wird, die auch und gerade Bezieher kleiner Einkommen
und kinderreiche Familien unterstützen. Neben diesen
Kernelementen zur langfristigen Sicherung regelt die
Reform u.a. auch die Rückkehr zur lohnorientierten
Rentenanpassung sowie die Bildung von Wohneigentum
im Rahmen der Förderung der Altersvorsorge und stärkt
die eigenständige Sicherung insbesondere von Frauen.

Gesetzliche Krankenversicherung (Tz 78 ff)

32. Zur Bewältigung der steigenden Anforderungen, vor
denen die Gesetzliche Krankenversicherung in Folge des
demografischen Wandels und des medizinischen Fort-
schritts künftig steht, ist die Verbesserung der Qualität
und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung erfor-
derlich. Diese Zielsetzung war bereits ein Schwerpunkt
in der Gesundheitspolitik des Jahres 2001:
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– Die Setzung eines stabilen Rechtsrahmens für die An-
passung der Arzneimittel-Festbeträge und das Arznei-
mittelausgaben-Begrenzungsgesetz erschließen ab
diesem Jahr erhebliche Wirtschaftlichkeitsreserven im
Arzneimittelbereich.

– Darüber hinaus werden mit dem im Fallpauscha-
lengesetz vorgesehenen neuen Vergütungssystem ab
dem Jahre 2004 Transparenz, Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Krankenhaussektor entscheidend verbessert.

– Der Risikostrukturausgleich in der Gesetzlichen
Krankenversicherung wird durch ein entsprechendes
Gesetz mit dem Ziel weiterentwickelt, noch vorhande-
ne Anreize zur Risikoselektion weiter einzuengen und
mittelfristig zu beseitigen.

Das Ziel einer neuen „Qualitätskultur“ bestimmt weiter-
hin die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Sie
sieht die Notwendigkeit zu einer weitreichenden Um-
orientierung der Gesundheitspolitik von reiner Kosten-
dämpfungspolitik zu einer Zielorientierung an gesund-
heitlichen Maßnahmen und von einer Fokussierung auf
die Akutversorgung hin zu einer Präventionspolitik zur
Vermeidung von Erkrankungen. Mit der Gesundheits-
reform 2000 wurden bereits erste Schritte umgesetzt.
Um das Ziel einer neuen „Qualitätskultur“ im Gesund-
heitswesen zu erreichen, sind aber weitere Reform-
schritte notwendig, insbesondere zur Fortentwicklung
wettbewerblicher Rahmenbedingungen in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung. Zur Vorbereitung der
Reformen wurde ein „Runder Tisch“ zur Zukunft des
Gesundheitswesens gebildet, dem mit den Vertretern von
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Kostenträgern, Leistungserbringern, Wissenschaftlern
und den Vertretern von Versicherten und Patienten die
zentralen Akteure des Gesundheitswesens angehören. 

Pflegeversicherung (Tz 80)

33. Im Bereich der Pflegeversicherung steht für die
Bundesregierung die Sicherung der Qualität, eine an den
Bedürfnissen der Betroffenen orientierte Weiterentwick-
lung der Versorgungsstrukturen und die Stärkung der
Verbraucherrechte an erster Stelle. Durch das Pflege-
Qualitätssicherungsgesetz und das Pflege-Leistungs-
Ergänzungsgesetz sind wichtige Leistungsverbesse-
rungen realisiert worden, wobei die finanzielle Stabilität
der Pflegeversicherung gewährleistet bleibt. Langfristig
stellt allerdings die demografische Entwicklung auch für
die Pflegeversicherung eine große Herausforderung dar,
bei deren Bewältigung es darauf ankommen wird, einen
Ausgleich der Interessen von Pflegebedürftigen und
Beitragszahlern zu finden.

3. Fördern und Fordern – Funktionsfähigkeit
der Arbeitsmärkte verbessern

34. Sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze können nur
in einer starken, wettbewerbsfähigen Volkswirtschaft
geschaffen werden. Der Arbeitsmarktpolitik kommt in
diesem Zusammenhang die wichtige Funktion zu, die
Beschäftigungsstruktur zu verbessern, einen qualifi-
katorischen „Mismatch“ zu vermeiden, den strukturellen
Wandel zu flankieren und im Sinne des „Förderns und
Forderns“ arbeitssuchende Menschen zur Entfaltung von
Eigeninitiative zu motivieren. Die Bundesregierung hat
deshalb die aktive Arbeitsmarktpolitik auf hohem
Niveau verstetigt und im Einzelnen die folgenden
Maßnahmen ergriffen (Tz 81 ff):

– Durch das Gesetz zur Reform der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente (Job-AQTIV-Gesetz) vom 10. De-
zember 2001 wird der bislang eher reaktiv ausgerich-
tete Ansatz im Arbeitsförderungsgesetz durch einen
präventiveren ersetzt. So werden z.B. künftig
Arbeitsamt und Arbeitsloser im Rahmen einer gemein-
samen Eingliederungsvereinbarung festlegen, was das
Arbeitsamt zur beruflichen Eingliederung unternimmt
und wie der Arbeitslose selbst zu seiner Integration in
die Arbeitswelt beitragen kann. 

– Die Bundesregierung hat die Initiative des Bündnisses
für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit zur
Erleichterung des Einstiegs von Geringqualifizierten
und Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt
mit zunächst regional erprobten Modellprojekten im
Rahmen des arbeitsmarktpolitischen Sonderpro-
gramms „Chancen und Anreize zur Aufnahme sozial-
versicherungspflichtiger Tätigkeit“ (CAST) umgesetzt.

Um die Erschließung von Wegen zur Förderung der
Beschäftigung im Niedriglohnsektor voranzutreiben,
wird die Erprobung des Mainzer Modells auf das
Bundesgebiet ausgeweitet.

– Mit dem Sofortprogramm zum Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeit (JUMP) sind seit 1999 rd. 377 000
junge Menschen mit großem Erfolg gefördert worden.
Deshalb wird das Jugendsofortprogramm bis Ende
2003 weitergeführt. Bewährte Instrumente werden ab
2004 in das Recht der Arbeitsförderung übernommen.

– Zudem hat die Bundesregierung am 17. Oktober 2001
mit dem Programm „Chancen im Wandel“ erstmals ein
umfassendes ressortübergreifendes Programm zur
Jugendpolitik beschlossen. Allen arbeitslos geworde-
nen Jugendlichen soll innerhalb von sechs Monaten
ein Arbeitsplatz, eine Ausbildung, eine Umschulung,
der Erwerb von Berufserfahrung oder eine andere die
Beschäftigungsfähigkeit fördernde Maßnahme ange-
boten werden.

– Mit der Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ leistet die
Bundesregierung ihren Beitrag zur Sozialpolitischen
Agenda der EU. Auf unterschiedlichen Handlungs-
feldern werden Ansätze mit dem Ziel initiiert, die
Interessen der Beschäftigten nach sozial angemessenen
Arbeitsbedingungen mit den Interessen der Betriebe
nach produktiven und wettbewerbsfähigen Arbeitsplät-
zen und leistungsfähigen Arbeitnehmern zu verbinden.

35. Auf den Arbeitsmärkten müssen aber durch weitere
Reformen noch bestehende Hemmnisse für eine höhere
Beschäftigungsdynamik beseitigt werden:

– Von zentraler Bedeutung ist gerade zur Erleichterung
des Einstiegs von Geringqualifizierten und Lang-
zeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt die beschäf-
tigungsfreundliche Ausgestaltung des Abgaben-Trans-
fersystems. Die Steuer- und Abgabenpolitik sowie die
Transferpolitik müssen im Rahmen eines Gesamtpakets
von Maßnahmen im Sinne eines „Fördern und Fordern“
so gestaltet und miteinander verzahnt werden, dass
Arbeitsanreize gestärkt werden und sich die Aufnahme
einer Arbeit lohnt. Die Bundesregierung wird insbeson-
dere prüfen, wie eine bessere Verzahnung von
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe erreicht werden kann.

– Im Hinblick auf die Lohnfindungsprozesse hat sich die
Aufnahme flexibler beschäftigungspolitischer Kom-
ponenten in die Tarifverträge im Jahr 2001 fortgesetzt.
Der sich wandelnden Arbeitswelt angepasste betriebs-
nahe Lösungen sind – wo möglich und zweckmäßig –
weiterzuentwickeln, ohne das insgesamt bewährte
System der Verbandstarifverträge in Frage zu stellen.
Dazu gehören z.B. Öffnungsklauseln.
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4. Neue Länder – auf den bisherigen
Fortschritten aufbauen

36. Die neuen Länder sind auf dem Weg zu einer
modernen, zukunftsorientierten Wirtschaft weiter vor-
angekommen (Tz 98 ff). Jedoch ist der wirtschaftliche
Aufbau noch lange nicht abgeschlossen. Dies zeigt
sich vor allem in der unterschiedlichen Wirtschafts-
struktur und in der im Vergleich zu den alten Ländern
mehr als doppelt so hohen Arbeitslosenquote. Die
wirtschaftliche Entwicklung wird im Osten
Deutschlands insbesondere durch zwei gegenläufige
Trends geprägt (vgl. Schaubilder 13 und 22):

– Einerseits baut das Baugewerbe weiter Kapazitäten
und Arbeitsplätze ab. Dies ist die Folge des auslau-
fenden Baubooms der 90er Jahre, der den zunächst

gewaltigen Nachholbedarf beseitigte. Dabei hat die
Förderpolitik z. B. mit hohen, undifferenzierten Son-
derabschreibungen über lange Jahre falsche Anreize
gesetzt, was bis heute in Überkapazitäten in der
Bauwirtschaft und im Baubestand nachwirkt.

– Andererseits wachsen das Verarbeitende Gewerbe
und produktionsnahe Dienstleistungen anhaltend
kräftig. Zugleich ist die Beschäftigung hier angestie-
gen. Die Lohnstückkosten haben sich dem niedrige-
ren Westniveau weiter angenähert. Diese
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit hat zu einem
kräftigen Anstieg des Auslandsumsatzes beigetra-
gen. Allerdings liegt im Verarbeitenden Gewerbe der
Anteil des Auslands am Gesamtumsatz mit 21 %
(1998: 18 %) noch deutlich unter dem Westniveau
von 38 %.
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Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB)
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Der Strukturwandel in Ostdeutschland kommt voran,
braucht allerdings mehr Zeit als erwartet. Es bilden sich
zunehmend wettbewerbsfähige Strukturen heraus.
Darauf gilt es aufzubauen. Hauptziel der Bundesregie-
rung ist und bleibt, die Eigendynamik der ostdeutschen
Wirtschaft zu stärken, damit moderne, innovative und
wettbewerbsfähige Wirtschaftsregionen entstehen, die
dauerhaft genügend Arbeitsplätze bereitstellen. Dabei
profitieren gerade auch die neuen Länder von den Refor-
men der Bundesregierung zur weiteren Verbesserung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in ganz Deutsch-
land, insbesondere von der Reform der Unterneh-
mensbesteuerung.

Darüber hinaus unterstützt die Bundesregierung 
die neuen Länder durch eine langfristig ausgerichtete
Politik, die auf zwei Pfeilern ruht:

– Mit dem Regierungswechsel 1998 wurde die Förder-
politik neu ausgerichtet und auf Investitionen, Innovatio-
nen, Forschung und Bildung, Infrastruktur sowie regio-
nale Netzwerke konzentriert. Dies sind die Schlüsselbe-
reiche für die Zukunftsfähigkeit der neuen Länder. Zu-
sätzlich wird der Abbau des strukturellen Wohnungsleer-
standes und die Revitalisierung der Innenstädte gefördert.

– Mit dem Solidarpakt II sind verlässliche finanzielle
Grundlagen über das Jahr 2004 hinaus geschaffen
worden: Die ostdeutschen Länder erhalten von 2005
bis 2019 Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuwei-
sungen in Höhe von insgesamt 105 Mrd. A und
überproportionale Leistungen des Bundes mit einer
Zielgröße in Höhe von 51 Mrd. A. Hiermit soll vor allem
der verbliebene teilungsbedingte Nachholbedarf bei der
Infrastruktur abschließend abgebaut werden. 
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5. Wissens- und Informationsgesellschaft für
alle weiterentwickeln

37. Deutschland kommt auf dem Weg zur Wissens- und
Informationsgesellschaft gut voran (Tz 108 ff):

– Die IKT-Branche ist bereits die viertgrößte Branche;
sie beschäftigt mehr als 830 000 Erwerbstätige und
setzt jährlich etwa 130 Mrd. A um.

– Deutschland lag zu Beginn des Jahres 2001 bei der PC-
Verbreitung mit 43 PCs je 100 Einwohner international
im Mittelfeld. Nach vorliegenden Prognosen wird die
Ausstattung im Jahr 2005 bei etwa 61 PCs je 100 Ein-
wohner liegen und damit zu den weltweit führenden 
Staaten – vor allem den USA – weiter aufgeschlossen
haben.

– Bereits 43 % der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren
nutzen das Internet (vgl. auch Schaubild 23), darunter
43 % Frauen. In diesem Jahr werden gut 5 Mio. neue
Nutzer hinzukommen. Damit liegt Deutschland weit
über dem europäischen Durchschnitt. Darüber hinaus
verfügen inzwischen alle Schulen über einen
Internetzugang. Das ist europaweit Spitze.

– Bei der ISDN-Verbreitung ist Deutschland weltweit
führend. Darüber hinaus gehört Deutschland mit 60
Mio. Teilnehmern (2001) zu den Ländern mit der
höchsten Dichte im Mobilfunknetz.

Trotz dieser Erfolge müssen die Bemühungen auch 
in Deutschland konsequent fortgesetzt werden, damit 
die EU bis zum Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt werden
kann. In den nächsten Monaten wird die Bundes-
regierung daher einen Fortschrittsbericht zum Aktions-
programm „Innovation und Arbeitsplätze in der
Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts“ erstellen,
der auch einen Ausblick auf kommende Heraus-
forderungen der Politik zur Informationsgesellschaft 
geben wird. 

Forschung und Innovation (Tz 116 ff)

38. Umfassende Evaluationen haben der öffentlichen
Forschung in Deutschland in den vergangenen Jahren
eine hohe Leistungsstärke bescheinigt. Auch die private
FuE steht auf hohem Niveau. Das Beispiel der deutschen
Automobilindustrie zeigt, dass sich große Forschungsan-
strengungen in der Vergangenheit in Innovationsvor-
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sprung und Markterfolg der Gegenwart bezahlt machen:
Fast jede zweite Patentanmeldung am Europäischen
Patentamt im Automobilbau stammt aus Deutschland.
Deutschlands Weltmarktanteil beträgt hier ein Fünftel.
Die Bundesregierung unterstützt die Bemühungen von
Wirtschaft und Wissenschaft, einen hohen internationa-
len Standard zu halten. Schwerpunkte der Forschungs-
und Innovationspolitik der Bundesregierung sind:

– Spezielle Förderprogramme für den innovativen
Mittelstand,

– fachbezogene Projektförderung in zukunftsweisende
Technologien,

– Verbesserung der Zusammenarbeit von Wissenschaft
und Wirtschaft bei Forschung und Verwertung,

– finanzielle Stärkung und Verbesserung struktureller
Rahmenbedingungen.

Mit dem Übergang zur programmorientierten Förderung
an den Zentren der größten deutschen Forschungsorga-
nisation, der Helmholtz-Gemeinschaft, hat die Bundes-
regierung einen der größten Reformschritte der vergan-
genen Jahrzehnte beschritten. Mit dem im März 2001
vorgelegte Aktionsprogramm „Wissen schafft Märkte“ hat
sie zugleich das bislang umfassendste Maßnahmenpaket
zur Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers
geschnürt. Auch künftig gilt es für die öffentliche
Forschung in Deutschland, sich stärker dem Wettbewerb zu
stellen, die Zusammenarbeit der Forschungsinstitutionen
zu verbessern, bürokratische Hemmnisse abzubauen und
sich stärker international auszurichten.

Bildung, Ausbildung, Weiterbildung (Tz 109 f)

39. Um im globalen Wettbewerb auf Dauer mithalten zu
können, muss sich die Leistungsfähigkeit der verschie-
denen Bereiche des deutschen Bildungssystems im inter-
nationalen Vergleich an der jeweiligen Spitzengruppe
messen lassen können. Die jüngst erschiene PISA-
Studie der OECD zeigt, dass dazu erhebliche An-
strengungen notwendig sind. Die Bundesregierung
stimmt dieser Einschätzung zu. Allerdings ist Bil-
dungspolitik in Deutschland in erster Linie eine Aufgabe
der Länder. In ihrer Zuständigkeit räumt die Bundes-
regierung dem Thema „Reform des Bildungssystems“
einen herausragenden Stellenwert ein:

– Sie hat im Rahmen der BAföG-Reform die staatliche
Ausbildungsförderung auf eine tragfähige neue Grund-
lage gestellt, die die Chancengleichheit für eine qualifi-
zierte Ausbildung sichert; gleiches gilt auf Grund der zum
1. Januar 2002 in Kraft getretenen Reform des „Meister-
BAföGs“ auch für die Aufstiegsfortbildungsförderung.

– Mit der Reform des Hochschuldienstrechts hat sie die
Weichen für eine nachhaltige Verbesserung der
Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses in
Deutschland gestellt.

– Sie wird auch weiterhin zügig Ausbildungsgänge
modernisieren und neue Ausbildungsberufe schaffen.
Sie setzt sich für ein ausreichendes Ausbildungsplatz-
angebot ein.

– Sie unterstützt die berufliche Integration Leistungs-
schwächerer, sozial Benachteiligter und ausländischer
Jugendlicher.

– Sie setzt sich dafür ein, dass künftig Qualifikations-
erfordernisse frühzeitiger erkannt werden und Fach-
kräftelücken erst gar nicht entstehen.

– Sie wird den internationalen Austausch von Studie-
renden sowie die Entwicklung neuer international aus-
gerichteter Studiengänge fördern und die Hochschulen
für ausländische Spitzenkräfte attraktiver machen.

– Sie wird gemeinsam mit den Ländern und Sozial-
partnern einen Orientierungsrahmen für die Weiter-
bildung schaffen, damit „Lebenslanges Lernen“ künf-
tig in Deutschland stärker wahrgenommen wird.

Zuwanderung (Tz 89 f)

40. Mit dem „IT-Sofortprogramm zur Deckung des IT-
Fachkräftebedarfs in Deutschland“ hat die Bundesregie-
rung den Einstieg in eine zukunftsfähige Zuwanderungs-
konzeption eingeleitet. Neben den darin vereinbarten
Maßnahmen zur Gewinnung inländischer Fachkräfte
durch verstärkte Aus- und Weiterbildung konnte der
Mangel an hoch qualifizierten Kräften in diesem Bereich
mit den Regelungen der IT-Verordnung („Green Card“)
rasch entscheidend entschärft werden. Außerdem hat die
Zulassung der ausländischen Fachkräfte zu positiven
komplementären Beschäftigungseffekten durch zusätzli-
che Einstellungen inländischer Arbeitsuchender geführt.
Das Sofortprogramm sieht vor, dass bis zum 
31. Juli 2003 insgesamt 20 000 Fachkräfte zugelassen
werden können.

41. Die Bundesregierung wird darüber hinaus eine
grundsätzliche Neugestaltung der Zuwanderung vorneh-
men. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat die Bun-
desregierung am 7. November 2001 vorgelegt. Ziel sind
u.a. offene und flexible Regelungen, die es ermöglichen,
auf Engpässe am Arbeitsmarkt schnell zu reagieren und
Arbeitsmigration nachhaltig und bedarfsgerecht zu steu-
ern. So können dringend benötigte und innovative Fach-
kräfte für die deutsche Wirtschaft gewonnen werden.
Das Gesetz soll am 1. Januar 2003 in Kraft treten.
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6. Leistungsfähigkeit der Güter-, Dienstleis-
tungs- und Kapitalmärkte erhöhen

Güter- und Dienstleistungsmärkte (Tz 123 ff)

42. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren
wichtige Reformen der Güter- und Dienstleistungs-
märkte umgesetzt. Diese haben die Flexibilität und
Funktionsfähigkeit der Märkte verbessert und damit zur
Erweiterung der langfristigen Wachstumsspielräume bei-
getragen. Insbesondere bei der Liberalisierung des Tele-
kommunikationssektors, der Postdienstleistungen sowie
der Strom- und Gasmärkte sind erhebliche Fortschritte
erzielt worden. Das Rabattgesetz und die Zuga-
beverordnung im Einzelhandel wurden abgeschafft. Im
Ergebnis konnten Konsumenten von Preissenkungen so-
wie Qualitätsverbesserungen und Arbeitnehmer durch
die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze profitieren.

Die Bundesregierung wird deshalb die eingeleiteten
Liberalisierungsschritte mit Nachdruck weiter vorantrei-
ben. In europäischer Perspektive bedeutet dies vor allem,
verbliebene Hemmnisse für einen voll funktionsfähigen
Binnenmarkt auszuräumen und die Offenheit der Märkte
gegenüber dem Weltmarkt sicherzustellen. Um Wett-
bewerbsverzerrungen zu vermeiden, wird die Bundesre-
gierung dabei dafür Sorge tragen, dass die Marktöffnung
in einem koordinierten Vorgehen entsprechend einheit-
licher europäischer Regeln erfolgt.

Energiepolitik (Tz 159 ff)

43. Die Bundesregierung hat im Rahmen ihrer Politik für
eine nachhaltige Energieversorgung einerseits die
Marktkräfte gestärkt, andererseits den Rahmen dafür
geschaffen, dass Wirtschaft und Verbraucher Maß-
nahmen zur Zukunftsvorsorge in Angriff nehmen kön-
nen, die der Markt von allein nicht sicherstellt:

– Sie hat mit der ökologischen Steuerreform neue An-
reize für umweltgerechtes und energiesparendes Han-
deln gesetzt,

– sie hat den Ausstieg aus der Kernenergie konkret ver-
einbart und damit einen jahrelangen gesellschaftlichen
Streit beendet,

– sie hat mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, dem
Programm zur Förderung von Einzelmaßnahmen zur
Nutzung erneuerbarer Energie („Marktanreizpro-
gramm“) und dem „100 000-Dächer-Solarstrom-Pro-
gramm“ den Ausbau erneuerbarer Energien forciert,

– sie hat die Energieeinsparverordnung verabschiedet,
um den Energiebedarf von Neubauten um bis zu 30 %
zu senken sowie für den Wohnungsbestand ein Gebäu-

desanierungsprogramm zur Reduktion von CO2-
Emissionen gestartet,

– sie hat eine Vereinbarung mit der Wirtschaft zur
Klimavorsorge und zur Förderung von Kraft-Wärme-
Kopplung getroffen, auf der das neue Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz aufbauen soll,

– sie hat den Wettbewerb bei Strom und Gas zu Gunsten
der Verbraucher gestärkt und

– sie hat den Steinkohlekompromiss 1997 bis 2005 auf
nationaler Ebene umgesetzt, ihn bis zum Ende der gel-
tenden Beihilferegelung 2002 auf EU-Ebene abgesi-
chert und dafür gesorgt, dass die Braunkohlenför-
derung und -verstromung insbesondere in Ostdeutsch-
land auch im liberalisierten Strommarkt für die
Zukunft gewährleistet ist.

Künftig wird es verstärkt darauf ankommen, die Erfolge
Deutschlands bei der Verbesserung der Energieeffizienz,
beim Klimaschutz und beim Wettbewerb im europäi-
schen und internationalen Rahmen weiter zu entwickeln.
Dabei muss die europäische und internationale Koor-
dinierung und Harmonisierung energisch vorangetrieben
werden. Das gilt auch für die Energiebesteuerung.

Kapital- und Finanzmärkte (Tz 135 ff)

44. Ziel der Bundesregierung ist es, die Wett-
bewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland nach-
haltig zu stärken. Dies ist insbesondere von Bedeutung,
damit sich die neue Aktienkultur und deren positive
Auswirkungen für Unternehmensgründer wie für
Anleger fortentwickeln können:

– So wird mit dem Gesetz zur Regelung von öffentlichen
Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren und von
Unternehmensübernahmen (Übernahmegesetz) ein
verlässlicher Rechtsrahmen für faire und transparente
Unternehmensübernahmen geschaffen werden.

– Mit dem Gesetz zur weiteren Fortentwicklung des
Finanzplatzes Deutschland (Viertes Finanzmarktför-
derungsgesetz) werden die wichtigsten Finanzmarkt-
gesetze überarbeitet und den Entwicklungen auf den
Finanzmärkten angepasst werden.

– Mit dem Entwurf eines Gesetzes über die integrierte
Finanzdienstleistungsaufsicht will die Bundesregierung
ein sektorübergreifendes Aufsichtssystem schaffen, das
modernen Anforderungen der Märkte gerecht wird.

– Das Bundesbankstrukturreformgesetz schließlich soll
die Struktur der Deutschen Bundesbank an die verän-
derten Bedingungen der WWU anpassen.
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– Die Bundesregierung unterstützt darüber hinaus die
Überarbeitung der Basler Eigenkapitalvereinbarung
durch den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht. Dabei
setzt sich die Bundesregierung nachdrücklich für die
Berücksichtigung der Besonderheiten der  unterneh-
merischen Finanzierung insbesondere des Mittelstan-
des und des Kreditgewerbes in Deutschland ein.

7. Mittelstand – Raum für neue 
Initiativen schaffen

45. KMU sind eine tragende Säule der deutschen Wirt-
schaft (vgl. Tz 144 f). Sie schaffen 70 % der Arbeits-
plätze, stellen 80 % der Ausbildungsplätze und erwirt-
schaften 45 % des BIP in Deutschland. Die Bundes-
regierung hat die Rahmenbedingungen für KMU und
Selbständige verbessert und wird sie weiter verbessern,
indem sie

– den mittelständischen Unternehmen bei den Steuer-
reformen besondere Beachtung schenkt, z. B. durch die
faktische Abschaffung der Gewerbesteuer für KMU,
durch die Erhaltung der Ansparabschreibung und durch
die Einführung einer Reinvestitionsrücklage;

– zur Finanzierung von Investitionen und Innovationen
sowie zur Bereitstellung von Wagniskapital von KMU
einen angemessenen Beitrag leistet – insbesondere
über die bewährten Förderprogramme aus dem ERP-
Sondervermögen sowie über die Förderinstitute des
Bundes, die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und
die Deutsche Ausgleichsbank (DtA);

– trotz der notwendigen Konsolidierung des Bundes-
haushalts in diesem Jahr 90 Mio. A für die direkte
Gewerbeförderung von KMU, davon 46 Mio. A für die
überbetriebliche Lehrlingsunterweisung sowie zusätz-
lich 79 Mio. A für Bau und Ausstattung von Berufsbil-
dungsstätten bereitstellt;

– den Abbau bürokratischer Belastungen im Rahmen
der Ende 1999 eingesetzten Arbeitseinheit „Abbau
von Bürokratie“ konsequent vorantreibt. Bislang
wurden bereits über 80 konkrete Maßnahmen zum
Bürokratieabbau für Unternehmen umgesetzt oder
vorbereitet;

– die zielgenaue Technologiepolitik für den Mittelstand vor
allem mit den Förderlinien „Innovation“, „Forschungs-
kooperation“ und „technologische Beratung“ auch in den
nächsten Jahren auf hohem Niveau fortführt;

– der Erleichterung der Unternehmensnachfolge in
KMU besondere Aufmerksamkeit schenkt. Sie hat des-
halb im Mai 2001 die Initiative Unternehmensnach-
folge „nexxt“ gegründet.

8. Ökologische Modernisierung durchsetzen

46. Die Bundesregierung hat entscheidende Fortschritte
bei der ökologischen Modernisierung der deutschen
Volkswirtschaft erzielt (Tz 151 ff). Sie verfolgt mit
ihrem Klimaschutzprogramm eine konsequente Klima-
schutzpolitik. Auf internationaler Ebene tritt sie für eine
konsequente Umsetzung der Klimarahmenkonvention
und für das Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls ein, und
zwar noch vor dem Weltgipfel über nachhaltige
Entwicklung in diesem Jahr. Sie hat darüber hinaus mit
der im Dezember 2001 vom Bundestag beschlossenen
Novelle des Atomgesetzes den Atomausstieg als zentrale
Säule der Energiewende auch rechtlich verankert. Die
Förderung der erneuerbaren Energien wurde weiter aus-
gebaut. So wurden wesentliche Grundlagen für die künfti-
ge Nutzung der Offshore-Windkraft in Nord- und Ostsee
gelegt und die Windkraftnutzung auf Land ebenso wie
andere dezentrale Energieerzeugungsformen weiter aus-
gebaut. Der ökologische Landbau wird in Verbindung mit
ökologischer Tierhaltung ausgeweitet. Hierzu sollen
finanzielle Mittel verwendet werden, die durch Kürzung
von Marktordnungsprämien einbehalten werden. 

9. Infrastruktur erhalten und ausbauen

47. Eine leistungsfähige Infrastruktur (vgl. Tz 166 ff) ist
einer der wichtigsten Standortfaktoren für die Investi-
tionsentscheidungen von Unternehmen. Insbesondere
aus diesem Grund sichert die Bundesregierung Leis-
tungsfähigkeit und Kontinuität bei Planung und Bau der
Verkehrswege:

– Mit dem „Investitionsprogramm für den Ausbau der
Bundesschienenwege, Bundesfernstraßen und Bundes-
wasserstraßen 1999 bis 2002“ des Jahres 1999 mit
einem Gesamtvolumen von rd. 34,5 Mrd. A werden
alle laufenden und finanzierbaren Vorhaben, die bis
zum Jahr 2002 begonnen werden, erfasst.

– Zusätzlich werden im Rahmen des Zukunftsinvesti-
tionsprogramms 2001-2003 rd. 3 Mrd. A für die Bun-
desschienenwege und rd. 1,4 Mrd. A für die Bundes-
fernstraßen bereitgestellt.

– Das Anti-Stau-Programm zur Beseitigung von Engpäs-
sen im Schienen- und Autobahnnetz sowie im Netz der
Bundeswasserstraßen wird in der Zeit von 2003 bis
2007 mit einem Gesamtvolumen von rd. 3,8 Mrd. A

aus einem Teil des Aufkommens aus der streckenbezo-
genen LKW-Gebühr finanziert. 

– Darüber hinaus erhalten die neuen Länder im Rahmen
des „Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur“ insge-
samt rd. 3,2 Mrd. A, wobei rd. die Hälfte hiervon im
Rahmen der EU-Strukturfonds kofinanziert wird.
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Bundesmittel werden durch Investitionen der Länder
und des privaten Sektors ergänzt.

– Außerdem fördert der Bund Investitionen zur Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden
jährlich mit rd. 1,7 Mrd. A über das Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz.

48. Die Bundesregierung hat die Städtebauförderung
erheblich verstärkt (vgl. Tz 174 ff). Bereits im Jahr 2001
wurde der Verpflichtungsrahmen auf 435 Mio. A gestei-
gert; in diesem Jahr erfolgte eine nochmalige Erhöhung
auf 578 Mio. A. Die Mittel für die alten Länder wurden
angehoben. Zur Bewältigung des wohnungswirtschaft-
lichen Strukturwandels in den neuen Ländern wurde das
Programm „Stadtumbau Ost“ aufgelegt. Der bisherige
„soziale Wohnungsbau“ wurde zu einer „sozialen Wohn-
raumförderung“ weiterentwickelt. Für die soziale Wohn-
raumförderung der Länder stellt der Bund in diesem Jahr
300 Mio. A bereit.

10. Weltweite Aufgaben gemeinsam lösen

49. Die internationale Gemeinschaft steht vor großen
Herausforderungen (vgl. Tz 185 f). Die schärfer gewor-
dene Auseinandersetzung über die Globalisierung und
ihre Folgen, aber auch die Konsequenzen der
Terroranschläge des 11. September 2001 zeigen die Not-
wendigkeit, die Ziele und Mechanismen der internatio-
nalen Zusammenarbeit im Bereich von Wirtschafts- und
Finanzpolitik immer wieder an neuen Herausforde-
rungen zu messen. Die Bundesregierung setzt sich des-
halb mit Nachdruck für die Fortentwicklung angemesse-
ner Maßnahmen in den internationalen Institutionen, wie
insbesondere dem IWF, dem Forum für Finanzstabilität,
der Welthandelsorganisation (WTO) und der Weltbank
ein, um auch in Zukunft kooperative Problemlösungen
innerhalb eines weltweiten Ordnungsrahmens zu erschlie-
ßen. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist die 4. WTO-
Ministerkonferenz in Doha, die vom 9.-14. November
2001 stattgefunden hat. Dort ist es gelungen, das
Startsignal für eine neue, umfassende Welthandelsrunde zu
geben, von der alle WTO-Mitgliedstaaten, aber insbeson-
dere die Entwicklungsländer profitieren sollen. Dies belegt
die Handlungsfähigkeit der internationalen Staatenge-
meinschaft und setzt ein wichtiges Zeichen des Vertrauens
in die für alle wohlstandsmehrende Funktionsfähigkeit der
Weltwirtschaft. 

Zum Jahrtausendwechsel haben sich die Staats- und
Regierungschefs auf der UN-Millenniumsversammlung
im September 2000 in New York das Ziel gesetzt, den
Anteil der extremen Armut auf der Erde bis zum Jahre
2015 um die Hälfte zu verringern. Als einer der ersten
Staaten hat Deutschland mit dem „Aktionsprogramm
2015“ seinen Beitrag zur weltweiten Armutshalbierung

verbindlich dargestellt und die Armutsbekämpfung zu
einem wichtigen Bestandteil der Gesamtpolitik der
Bundesregierung erklärt.

C. Wirtschafts- und finanzpolitische
Politikbereiche im Einzelnen

1. Gesamtwirtschaftliche Politik

50. Das spannungsfreie Zusammenspiel zwischen
Geldpolitik, Fiskalpolitik und Lohnentwicklung hat
wesentlich zu der günstigen wirtschaftlichen Entwick-
lung in den ersten Jahren der WWU beigetragen: 

– Die Lohnentwicklung verfolgte im Großen und Ganzen
einen stabilitäts- und beschäftigungsorientierten Kurs;

– die finanzpolitische Konsolidierung ist entscheidend
vorangekommen;

– die EZB konnte ihre stabilitätspolitische Verpflichtung
bei für Wachstum und Beschäftigung günstigen mone-
tären Bedingungen erfüllen.

Angesichts der zwischenzeitlichen deutlichen Wachs-
tumsverlangsamung und der momentanen gesamtwirt-
schaftlichen Situation müssen gerade die großen welt-
wirtschaftlichen Regionen ihrer Verantwortung für die
weltwirtschaftliche Entwicklung gerecht werden, damit
so rasch wie möglich der synchrone Abschwung ge-
stoppt und in einen synchronen Aufschwung überführt
wird. Für den Euro-Raum bedeutet dies, dass die neuen
Möglichkeiten des großen wirtschaftlichen Binnenmark-
tes entschlossen genutzt werden. Durch die in Ab-
stimmung mit anderen Notenbanken vorgenommene
ausreichende Bereitstellung von Liquidität im Euro-
Raum nach dem 11. September 2001 konnte die Geld-
politik zu einer Stabilisierung der Finanzmärkte beitra-
gen und damit einen wichtigen Beitrag zur Rück-
gewinnung von Vertrauen leisten, das notwendig ist, um
die Grundlagen für eine neue spannungsfreie Wachs-
tumsdynamik zu legen. Mit Leitzinssenkungen in meh-
reren Schritten seit Mai 2001 hat die EZB der Ab-
schwächung der Inflationsrisiken auch im Zusam-
menhang mit der Verschlechterung der Konjunktur
Rechnung getragen.
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51. Für die rasche Wiedergewinnung der gesamtwirt-
schaftlichen Dynamik kommt es weiterhin auch auf ein
wachstums- und stabilitätsorientiertes Zusammenwirken
zwischen Geldpolitik, Finanzpolitik und Lohnentwick-
lung an. Hierzu trägt unter anderem der Makro-
ökonomische Dialog bei, der vom ER Köln im Rahmen
des Europäischen Beschäftigungspaktes eingerichtet
wurde. In diesem Dialog tauschen sich Vertreter der EZB
bzw. der Nicht-WWU-Zentralbanken sowie der Sozial-
partner unter voller Wahrung ihrer Autonomie und
Unabhängigkeit mit Rat und Kommission regelmäßig dar-
über aus, welchen Beitrag sie für ein dynamisches nicht-
inflationäres Wachstum und mehr Beschäftigung leisten
können und welche Erwartungen sie dabei an die jeweils
anderen makroökonomischen Akteure haben. (vgl. zu den
Koordinierungsinstrumenten in der EU Übersicht 7).

Im Einklang mit den EU-Grundzügen gilt dabei:

– Die Nominallohnerhöhungen sollten mit Preisstabilität
vereinbar sein.

– Die Reallohnerhöhungen sollten das Wachstum der
Arbeitsproduktivität nicht übersteigen. Die Lage am
Arbeitsmarkt ist dabei zu berücksichtigen.

– Das Lohnfindungssystem sollte eine Lohndifferen-
zierung erlauben, die unterschiedlichen Produktivitäts-
entwicklungen (unter anderem differenziert nach
Regionen und individuellen Qualifikationen) Rech-
nung trägt.

– Die Lohnentwicklung sollte sich – gerade auch bei
unerwarteten exogenen Schocks – auf einem ver-
lässlichen mittelfristigen Pfad bewegen. So hat die
Festschreibung der Lohnentwicklung in Deutsch-
land über länger laufende Tarifvereinbarungen in
den letzten beiden Jahren – auch nach Auffassung
der Institute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose vom
Herbst 2001 – frühzeitig signalisiert, wie der Kurs
der Lohnpolitik auf mittlere Sicht einzuschätzen ist
und den Unternehmen mehr Planungssicherheit
gegeben. 
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Übersicht 7: Koordinierungsinstrumente in der Europäischen Union

Zentrales Gremium für die Koordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik ist der Rat der Wirt-
schafts- und Finanzminister (ECOFIN-Rat). Dies stellt sicher, dass die wirtschaftspolitische
Koordinierung eine Angelegenheit aller EU-Mitgliedstaaten ist.

Vor dem ECOFIN-Rat treffen sich die Finanzminister der Euro-Länder zu informellen und vertraulichen
Beratungen in der Euro-Gruppe. Der Präsident der EZB nimmt an diesen Beratungen teil. In der Euro-
Gruppe werden unter anderem die Entwicklung des Euro-Wechselkurses, die Konjunktur- und
Haushaltslage in den zur Euro-Zone gehörenden Mitgliedstaaten, zunehmend aber auch strukturpoliti-
sche Fragen erörtert.

Die EU-Grundzüge (Art. 99 EG-Vertrag) sind das zentrale Koordinierungsinstrument für die Wirt-
schaftspolitiken in der Gemeinschaft. In den EU-Grundzügen verständigen sich die Mitgliedstaaten auf
gemeinsame Orientierungen für die EU insgesamt (vgl. Übersicht 3) sowie auf länderspezifische
Empfehlungen über notwendige wirtschaftspolitische Maßnahmen und Reformschritte (vgl. Übersicht 4).

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt konkretisiert die Bestimmungen des EG-Vertrages (Art. 104 EG-
Vertrag) über verbindliche Eckwerte im Bereich der Haushalts- und Finanzpolitik. Damit wird die
Stabilitätsorientierung der nationalen Haushaltspolitik langfristig sichergestellt.

Er wird ergänzt durch den Europäischen Beschäftigungspakt, der seinerseits auf den drei Säulen
Makroökonomischer Dialog, Koordinierte Beschäftigungsstrategie und Strukturreformen ruht. Ziel des
Makroökonomischen Dialogs – dem sog. Köln-Prozess – ist es, die makroökonomischen Voraussetzungen
für einen dauerhaften, dynamischen Wachstums- und Beschäftigungsprozess zu verbessern. Im Rahmen der
Koordinierten Beschäftigungsstrategie – dem Luxemburg-Prozess – unterziehen sich alle Mitgliedstaaten
einer kontinuierlichen Überprüfung ihrer nationalen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik.
Strukturreformen auf den Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalmärkten werden im Rahmen des Cardiff-
Prozesses begleitet. Der Cardiff-Prozess zeigt strukturpolitische Problemfelder auf und fördert die
Entwicklung entsprechender Reformkonzepte im Sinne eines wechselseitigen Lernprozesses.



– Die finanzpolitische Konsolidierung im Euro-Raum
muss auf der Grundlage des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes konsequent fortgesetzt werden und weiter auf das
Erreichen eines nahezu ausgeglichenen Haushalts oder
eines Haushaltsüberschusses ausgerichtet sein.

– Die Geldpolitik der unabhängigen EZB hat das vor-
rangige Ziel, die Preisniveaustabilität zu gewährleis-
ten. Stabilitätsorientierte Lohnentwicklung und
Finanzpolitik können hierzu einen wichtigen Beitrag
leisten. Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Ziels
der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das
Europäische System der Zentralbanken (ESZB) die
allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft.

Diese wachstums- und stabilitätsorientierte makroöko-
nomische Politik muss in sich wechselseitig verstärken-
der Weise mit den Reformanstrengungen in allen übri-
gen Bereichen der Wirtschafts- und Finanzpolitik
zusammenwirken. Die bisherigen Erfahrungen mit der
Koordinierung der europäischen Wirtschaftspolitik in
diesen Bereichen sind ermutigend.

2. Finanzpolitik

Auf Erfolgen aufbauen – 
Konsolidierungskurs fortsetzen

52. Die bisherigen finanzpolitischen Erfolge und
Perspektiven zeigen: Es ist der Bundesregierung gelun-
gen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gestalteri-
scher Politik und erforderlicher Konsolidierung herzu-
stellen. Mit dem Bundeshaushalt 2002 und der
Finanzplanung bis 2005 werden die bereits eingeleiteten
Reformen verstetigt und darüber hinaus neue Reform-
vorhaben auf den Weg gebracht. Im Finanzplanungs-
zeitraum soll die Nettoneuverschuldung des Bundes bis
zum Jahre 2005 schrittweise auf rd. 5 Mrd. A abgebaut
werden. Das Ziel, im Jahre 2006 einen ausgeglichenen
Bundeshaushalt vorzulegen, um danach den Schulden-
abbau des Bundes einzuleiten, hat weiterhin Bestand.
Entsprechend dieser Grundlinie setzen der Bundeshaus-
halt 2002 und der Finanzplan des Bundes 2001 bis 2005
die Politik des „Konsolidieren und Gestalten“ konse-
quent fort.
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Mit dem Bundeshaushalt 2002 wurde zum dritten Mal in
Folge ein Budget vorgelegt, dessen Neuverschuldung
geringer ist als im Vorjahr. Die Nettokreditaufnahme
wird im Jahr 2002 auf 21,1 Mrd. A abgesenkt. Die
Gesamtausgaben betragen 247,5 Mrd. A und liegen
damit rd. 4,23 Mrd. A (rd. 1,7 %) über dem Ist des
Haushalts 2001. Die Einnahmen sind mit einer Höhe von
226,4 Mrd. A veranschlagt. Die Haushaltspolitik des
Bundes bleibt auf den Bundeshaushalt 2006 ohne
Neuverschuldung ausgerichtet. Um diese ehrgeizigen
Ziele zu realisieren, bedarf es auch weiterhin strikter
Ausgabendisziplin. Im Finanzplanzeitraum sollen die
Ausgaben des Bundes um jahresdurchschnittlich 0,8 %
steigen, das bedeutet einen realen Ausgabenrückgang. In
den Jahren 2000 und 2001 konnten die Ausgaben sogar
nominal zurückgeführt werden.

Subventionen zurückführen und neu fokussieren

53. Dauerhafte Subventionen können zur Verzerrung des
Wettbewerbs führen und Fehlallokationen von Ressour-
cen hervorrufen; sie belasten darüber hinaus den
Staatshaushalt. Der Abbau von Subventionen ist daher
Bestandteil des „Zukunftsprogramms der Bundesregie-
rung zur Sicherung von Arbeit, Wachstum und sozialer
Stabilität“. Die mit dem Subventionsabbau verbundene
Haushaltskonsolidierung eröffnet finanzielle Spielräu-
me beim Staat, z.B. für Investitionen in zukunftsorien-
tierte Bereiche oder zur Senkung der Steuerbelastung.
Der 18. Subventionsbericht der Bundesregierung belegt
die Erfolge bei der Rückführung von Finanzhilfen und
Steuervergünstigungen:

– Die Finanzhilfen aus dem Bundeshaushalt und die auf
den Bund entfallenden Steuervergünstigungen werden
im Berichtszeitraum 1999 bis 2002 von 21,8 Mrd. A

auf 21,4 Mrd. A und damit um 1,7 % zurückgeführt.
Ohne Berücksichtigung der Ausnahmeregelungen bei
der ökologischen Steuerreform sinken die Subventio-
nen des Bundes in dem betrachteten Zeitraum sogar
um 16 % von 20,0 Mrd. A auf 16,8 Mrd. A.

– Ein bedeutender Teil der Subventionen entfällt auch
weiterhin auf die neuen Länder. Auf Grund der
erreichten Fortschritte konnten die Hilfen allerdings
gestrafft und konzentriert werden. Von 1999 bis 2002
gehen die speziellen Finanzhilfen für die neuen
Länder von 2 084 Mio. A auf 1 596 Mio. A zurück. Die
Steuervergünstigungen des Bundes für die neuen
Länder steigen von 646 Mio. A auf 869 Mio.A an.
Vorrangig ist weiterhin der Aufbau eines modernen
Unternehmenssektors mit wettbewerbsfähigen
Arbeitsplätzen. Daher hat die Bundesregierung ihre
Finanzhilfen und Steuervergünstigungen weitgehend
auf das Verarbeitende Gewerbe und produktionsnahe
Dienstleistungen konzentriert.

– Der bedeutendste Subventionsempfänger ist weiterhin
die Gewerbliche Wirtschaft, einschließlich Bergbau.
Auf diesen Bereich entfallen rund 46 % aller Finanz-
hilfen und Steuervergünstigungen des Bundes. Auch
hier ist jedoch ein weiterer Rückgang der Subventionen
zu verzeichnen (von insgesamt 10,3 Mrd. A in 1999 auf
9,9 Mrd. A in 2002), der zu einem erheblichen Teil auf
die Rückführung der Absatz- und Stilllegungshilfen für
den Steinkohlebergbau zurückzuführen ist.

– Auf das Wohnungswesen entfallen als zweitgrößtem
Subventionsbereich im Jahr 2002 rund 6 Mrd. A oder
28 % der Subventionen des Bundes. Auf Grund der in-
zwischen guten bis sehr guten Wohnungsversorgung brei-
ter Bevölkerungsschichten konnten diese Subventionen
seit 1999 (6,4 Mrd. A) ebenfalls zurückgeführt werden.

Der Abbau von Subventionen wird in den kommenden
Jahren weiter fortgesetzt. Gemäß der mittelfristigen
Finanzplanung sinken die Finanzhilfen von 1999 bis
zum Jahr 2005 um rund 32 %. Durch niedrigere allge-
meine Tarifsätze verbessert die Steuerreform 2000 auch
perspektivisch die Chancen, spezielle Steuervergünsti-
gungen und sonstige Ausnahmeregelungen weiter zu
reduzieren. Die Bemühungen um die Rückführung von
Subventionen in den genannten Bereichen werden von
einer zunehmenden Schwerpunktsetzung in zukunftsori-
entierten Bereichen, wie Energieeinsparung und For-
schung begleitet.

Zukunftsorientierte Ausgabenbereiche stärken

54. Ihre Politik eines insgesamt verhaltenen Ausgaben-
wachstums kombiniert die Bundesregierung mit dem
Ziel einer Verbesserung der Ausgabenstruktur. Sie wird
einerseits zukunftsorientierte Ausgabenbereiche, die
langfristig zur Erhöhung des Wachstumspotenzials der
Wirtschaft beitragen, ausbauen und andererseits Zins-
zahlungen sowie dauerhaft strukturkonservierende
Subventionen zurückführen. Dies entspricht auch den
Schlussfolgerungen des ER Lissabon zur Verbesserung
der Qualität der öffentlichen Finanzen.

Als Maßstab für die Qualität der öffentlichen Ausgaben
wird häufig die Höhe der öffentlichen Investitionen und
insbesondere der Investitionsquote herangezogen. Dabei
zeigt sich, dass die Investitionsquote in ihren verschie-
denen Abgrenzungen tendenziell rückläufig ist. Dies ist
jedoch kein Beleg für eine Verschlechterung der
Staatsausgabenstruktur. Vielmehr müssen die Ursachen
für diese Entwicklung näher betrachtet werden:

– Wenn die Staatsausgabenquote insgesamt sinkt, kön-
nen Investitionen davon nicht unberührt bleiben,
zumal es als typisches Kennzeichen hoch entwickelter
Volkswirtschaften angesehen werden muss, dass in
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einigen Bereichen staatlicher Investitionsaktivitäten
ein Sättigungsniveau erreicht wird.

– Auch finanzpolitische Grundsatzentscheidungen – wie
etwa die private Vorfinanzierung von Verkehrsinfra-
strukturmaßnahmen oder die Privatisierung öffent-
licher Aufgaben – tragen zu einem Rückgang öffent-
licher Investitionen bei.

– Gleichermaßen führt etwa ein Wechsel im Instru-
mentarium der staatlichen Förderung privater Investi-
tionen von der Ausgaben- auf die Einnahmenseite
öffentlicher Haushalte zu sinkenden öffentlichen
Investitionen, obwohl die Förderung insgesamt unver-
ändert bleibt.

– Schließlich gilt, dass öffentliche Investitionen oft erst
in Verbindung mit öffentlichen Konsumausgaben zu
einer „zukunftswirksamen“ Ausgabe werden. Ohne
Lehrer sind Schulgebäude, ohne wissenschaftliches
Personal sind Forschungseinrichtungen nutzlos.

Diese Beispiele zeigen: Höhe und Entwicklung der
öffentlichen Investitionen und der Investitionsquote
allein können die Qualität und Nachhaltigkeit staatlicher
Ausgaben nicht adäquat erfassen.  Eine Beurteilung der
Qualität der Staatsausgaben sollte sich deshalb stärker
an der Verbesserung der Qualität der Staatstätigkeit im
Hinblick auf die zukunftsrelevanten Politikfelder orien-
tieren. Hierzu gehören Bereiche wie Bildung, Wissen-
schaft und Forschung sowie Umwelt und Energie. Neben
den investiven Ausgaben können in diesen Aufgaben-
feldern auch ausgewählte nicht-investive Ausgaben
Wohlstandsgewinne erwarten lassen.

In der Struktur der Staatsausgaben zeigt sich ein deutli-
ches Engagement der Bundesregierung in zukunftsrele-
vanten Politikfeldern. Das Zukunftsinvestitionspro-
gramm ist wesentlicher Bestandteil des ausgewogenen
Konzepts von Konsolidierung und Gestaltung und trägt
den anstehenden Zukunftsfragen Rechnung. Die Ver-
steigerungserlöse aus der Auktion der UMTS-Lizenzen
in Höhe von rund 51 Mrd. A wurden in vollem Umfang
zur Rückführung der Staatsschulden verwandt. Ent-
sprechend der Devise „Zukunftsinvestitionen statt Zins-
zahlungen“ werden nun die resultierenden Zinserspar-
nisse des Bundes in Höhe von jährlich rund 2,1 Mrd. A

zugunsten von Zukunftsinvestitionen in den Bereichen
Verkehr, Forschung und Bildung sowie Energie im
Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms eingesetzt:
In den Jahren 2001 bis 2003 stehen für den Verkehr
(Schiene, Straße) zusätzliche Mittel von 1,5 Mrd. A, für
Forschung und Bildung rund 305 Mio. A, für ein Altbau-
sanierungsprogramm zur Reduktion von CO2-Emissionen
205 Mio. A sowie für Energieforschung rund 50 Mio. A

zur Verfügung. Rund 0,5 Mrd. A pro Jahr hatte die

Bundesregierung bereits zuvor jeweils zur Hälfte zur
Finanzierung der BAföG-Novelle und zur Verstetigung
der Verkehrsinvestitionen vorgesehen. Die Bundes-
regierung hat beschlossen, das zunächst bis 2003 ange-
stoßene Investitionsvolumen bis 2007 zu verstetigen.

Deutsche Finanzpolitik im Einklang mit den 
europäischen Erfordernissen

55. Haushaltskonsolidierung und finanzpolitische
Verlässlichkeit sind unverzichtbare Voraussetzungen für
einen stabilen Euro, eine stabilitäts- und wachstums-
orientierte Geldpolitik und damit insgesamt für günstige
wirtschaftliche Rahmenbedingungen (vgl. Schaubilder
16 und 17, sowie 8). Die Länder der Eurozone haben
sich deshalb im Europäischen Stabilitäts- und
Wachstumspakt verpflichtet, ihre Staatsdefizite abzu-
bauen oder sogar in Überschüsse zu verwandeln, um
auch in konjunkturellen Schwächephasen finanzpoliti-
schen Handlungsspielraum zu bewahren, ohne die
Defizitgrenze von 3 % des BIP zu überschreiten. Auf
Grund der veränderten gesamtwirtschaftlichen Daten
sowie in Folge der Terroranschläge in den USA mussten
die zunächst sehr günstigen Defizitprojektionen für die
Jahre 2001 und 2002 in vielen Ländern revidiert werden.
Auch das im Dezember 2001 vorgelegte deutsche
Stabilitätsprogramm trägt den veränderten Rahmen-
bedingungen Rechnung, ohne von der finanzpolitischen
Grundlinie abzurücken (vgl. auch Tabelle 1).

Die deutsche Finanzpolitik wird damit ihrer europäi-
schen Verantwortung gerecht. Trotz der verschlechterten
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hält die Bundes-
regierung ohne „Wenn und Aber“ am Stabilitäts- und
Wachstumspakt fest. Damit verfolgt Deutschland das
Anliegen, einen zusätzlichen „Sicherheitsabstand“ zum
mittelfristigen Stabilitätsziel zu schaffen. Bei der Rück-
führung der Schuldenstandsquote wird der Referenzwert
von 60 % im Jahr 2001 erreicht und ab 2003 unterschrit-
ten werden.

Schuldenmanagement des Bundes

56. Das Schuldenmanagement des Bundes hat das Ziel,
die Zinsausgaben im Bundeshaushalt bei vertretbarem
Zinsänderungsrisiko langfristig zu minimieren sowie die
täglichen Kassenschwankungen durch Operationen am
Geldmarkt auszugleichen. Die Bundesregierung hat des-
halb das „Debt Management“ neu organisiert und die
Aktivitäten in der privatrechtlichen, aber bundeseigenen
Gesellschaft „Bundesrepublik Deutschland – Finanz-
agentur GmbH“ gebündelt. Das Unternehmen hat im
Juni 2001 die operativen Aufgaben mit der Entscheidung
über die Wertpapieremissionen und dem Abschluss von
Geldmarktgeschäften zur Liquiditätssteuerung über-
nommen. Das Bundesministerium der Finanzen setzt die
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Vorgaben für die Geschäftspolitik fest und überwacht
deren Umsetzung. Im Rahmen der Neuorganisation ist
die bisherige Bundesschuldenverwaltung in die Bundes-
wertpapierverwaltung umgewandelt worden. Zusätzlich
wird das Tenderverfahren bei Wertpapieremissionen im
Rahmen der Bietergruppe Bundesemissionen von der
Bundesbank auf die Finanzagentur übertragen. Auch
Teilbeträge von Emissionen sowie die tägliche Kurs-
pflege von Wertpapieren im elektronischen Handel wer-
den zukünftig von der Finanzagentur selbständig durch-
geführt. Die Führung des Bundeskontos und der
Parketthandel an den Börsen bleiben bei der Bundes-
bank. Mit der gesamten Neuorganisation wird ein effi-
zientes und einheitliches Schuldenmanagement durch
die Finanzagentur sichergestellt.

Zusätzliche Mittel zur entschiedenen 
Bekämpfung des Terrorismus

57. In Reaktion auf die Terroranschläge in den USA am
11. September 2001 hat die Bundesregierung ein um-
fangreiches Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des
Terrorismus beschlossen. Im Bundeshaushalt 2002 wer-
den dafür 1,53 Mrd. A zusätzlich zur Verfügung gestellt.
Die Maßnahmen haben zum Ziel, die innere und äußere
Sicherheit zu stärken. Zusätzliche Mittel werden vor
allem bereitgestellt für die Bundeswehr zur Verbesse-
rung der Reaktionsfähigkeit auf die neuen Herausforde-
rungen sowie für die Nachrichtendienste zur Intensi-
vierung ihrer Ermittlungstätigkeiten im Hinblick auf die
Bekämpfung des Terrorismus. Zur weiteren Verbesse-
rung der inneren Sicherheit, insbesondere für den Bun-
desgrenzschutz und in den Bereichen Sicherheitskon-
trollen auf Flughäfen, Katastrophenschutz sowie der
Sicherung von Auslandsvertretungen stehen für 2002
ebenfalls zusätzliche Gelder zur Verfügung. Diese
zusätzlichen Aufgaben führen aber nicht zu einer Abkehr
von den grundsätzlichen Konsolidierungszielen der
Bundesregierung für die Staatsfinanzen. Zur Gegen-
finanzierung der Maßnahmen wird die Tabaksteuer in

zwei Stufen im Januar 2002 und 2003 um jeweils 1 Cent
pro Zigarette und die Versicherungssteuer im Januar
2002 um einen Prozentpunkt angehoben. Vom Sachver-
ständigenrat wird diese Vorgehensweise als vertretbar
bewertet, denn, so die Sachverständigen, „mit Blick auf
die Konsolidierungsstrategie kam eine höhere Kredit-
aufnahme zu Recht nicht in Betracht.“ (TZ 393 JG; vgl.
auch Tz 52).

Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern

58. Mit dem Maßstäbegesetz und dem darauf aufbauen-
den Solidarpaktfortführungsgesetz haben Bund und
Länder zwei entscheidende Vorhaben für die Wei-
terentwicklung ihrer Finanzbeziehungen abgeschlossen.
Damit wurden die Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts in seiner Entscheidung zum bundesstaatlichen
Finanzausgleich vom 11. November 1999 umgesetzt. Im
Maßstäbegesetz sind die verfassungskonkretisierenden
Grundsätze für die vertikale Steuerverteilung, die
Verteilung der Umsatzsteuer unter den Ländern, der
Länderfinanzausgleich im engeren Sinne sowie die Ver-
gabe der Bundesergänzungszuweisungen festgelegt und
im Solidarpaktfortführungsgesetz entsprechend konkre-
tisiert worden. In diesem Zusammenhang wurde auch
der Solidarpakt II verwirklicht (Tz 105) und die Ab-
wicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ neu gestaltet. 

59. Im Bereich der vertikalen Umsatzsteuerverteilung
haben Bund und Länder einen tragfähigen Kompromiss
gefunden. Zusätzlich wurde eine gemeinsame Ent-
schließung des Deutschen Bundestages und des
Bundesrates verabschiedet, die die Wahrung der
Rechtspositionen von Bund und Ländern in diesem
Bereich nachdrücklich deutlich macht. Geregelt wurde
auch ein Verfahren zur innerstaatlichen Umsetzung der
Maastricht-Kriterien und der Vorgaben des Europäi-
schen Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Hierzu wurde
im Haushaltsgrundsätzegesetz verankert, dass Bund
und Länder anstreben, ihre Nettokreditaufnahme mit
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dem Ziel des Haushaltsausgleichs zurückzuführen.
Zugleich wurde die Koordinierungsfunktion des
Finanzplanungsrates gestärkt, indem dieser zum einen
eine Ausgabenlinie empfiehlt, die mit den Maastricht-
Kriterien und dem Europäischen Stabilitäts- und
Wachstumspakt vereinbar ist, und zum anderen
Empfehlungen zur Wiederherstellung der Haushalts-
disziplin aussprechen kann.

60. Nach Abschluss der Neuregelung des bundesstaat-
lichen Finanzausgleichs erfordert die Schaffung moder-
ner, effizienter und schlanker staatlicher Strukturen im
Sinne des Leitbilds des aktivierenden Staates nunmehr
eine vertiefte Diskussion zur Modernisierung der föde-
ralen Ordnung insgesamt. Bund und Länder werden als-
bald gemeinsame Beratungen über Möglichkeiten zur
Stärkung der Eigenverantwortung der staatlichen Ebenen
aufnehmen. Ziel ist die Überwindung von weitgehenden
Politikverflechtungen, die Verantwortlichkeiten verwi-
schen und Entscheidungsabläufe in unvertretbarer Weise
hemmen. Dabei sind die Funktionsfähigkeit des
Bundesstaates im fortschreitenden europäischen Integra-
tionsprozess sowie der Grundsatz der Solidarität der
Mitglieder der bundesstaatlichen Gemeinschaft zu
berücksichtigen.

61. Vor diesem Hintergrund steht auch eine Überprüfung
des Systems der Investitionsförderung im Rahmen der
Regionalpolitik an. Ziel ist es, die einzelnen Förder-
instrumente besser aufeinander abzustimmen, um Rei-
bungsverluste zu vermeiden und so strukturschwache
Regionen noch gezielter als bislang zu unterstützen. Die
Regionalpolitik leistet damit einen wesentlichen Beitrag
zur wirtschaftlichen Entwicklung in den Regionen,
deren Rahmenbedingungen sich in den vergangenen
Jahren – insbesondere durch die Wiedervereinigung,
aber auch durch die Krise im Agrarsektor und aktuell
den Abbau von Bundeswehrstandorten – nachhaltig ver-
ändert haben und sich im Zuge der EU-Osterweiterung
weiter verändern werden.

Den Kern der Regionalpolitik in Deutschland bildet die
Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“. Durch die Förderung
gewerblicher Investitionen sowie durch die Be-
zuschussung von Projekten der kommunalen wirt-
schaftsnahen Infrastruktur in den strukturschwächsten
Regionen leistet die Gemeinschaftsaufgabe einen wich-
tigen Beitrag dazu, dauerhaft wettbewerbsfähige
Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten sowie das
regionale Einkommensniveau zu stabilisieren. Für die
Umsetzung der Gemeinschaftsaufgabe erarbeiten Bund
und Länder jährlich einen gemeinsamen Rahmenplan.
Die Durchführung der Fördermaßnahmen ist allein
Aufgabe der Länder. Ihre Finanzierung erfolgt jeweils zu
50 % durch den Bund und die Länder. Der Haushalt

2002 des Bundes sieht für die Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in
den neuen Ländern und Berlin Barmittel in Höhe von
868,5 Mio. A sowie Verpflichtungsermächtigungen von
751 Mio. A vor. Für die alten Länder sind rd. 135 Mio. A
Barmittel sowie 133 Mio. A Verpflichtungsermächti-
gungen eingeplant. Die nationale Regionalpolitik wird
durch struktur- und regionalpolitische Maßnahmen aus
den EU-Strukturfonds ergänzt. In der aktuellen
Förderperiode 2000 bis 2006 erhält Deutschland rund 30
Mrd. A von den insgesamt für alle Mitgliedstaaten zur
Verfügung stehenden 200 Mrd. A . Rd. 19 Mrd. A fließen
davon in die neuen Länder. Der weit überwiegende Teil
der EU-Strukturfondsmittel wird für die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen Wirtschaft, vor
allem der KMU, und für Infrastrukturmaßnahmen ver-
wandt.

62. Mit der Gemeindefinanzreform wird die Bun-
desregierung in diesem Jahr ein weiteres bedeutsames
Reformprojekt in Angriff nehmen. Zu dieser Thematik
wird noch in diesem Jahr eine mit Vertretern von Bund,
Ländern und kommunalen Spitzenverbänden besetzte
Kommission eingesetzt werden, die bis etwa zur Mitte
der nächsten Legislaturperiode konkrete Reformvor-
schläge zur Stabilisierung des kommunalen Finanz-
systems für die Gesetzgebung erarbeiten soll.

3. Steuerpolitik

63. Die Steuerreformmaßnahmen der Bundesregierung
haben ein Gesamtvolumen von jährlich per saldo 
56 Mrd. A Nettoentlastung ab dem Jahr 2005 gegenüber
dem Jahr 1998. Die gesamtwirtschaftlichen Wir-
kungen der Steuerpolitik sind ausgewogen. Sie zielen
gleichermaßen darauf, die Nachfrageseite zu stärken und
die Angebotsbedingungen zu verbessern. Die Reformen
erweitern die finanziellen Spielräume von Arbeitneh-
mern und Familien spürbar (Entlastung der Privathaus-
halte: 41 Mrd. A) und verbessern gleichzeitig die Wett-
bewerbs- und Innovationsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft. Dabei wird insbesondere der Mittelstand mit
16,7 Mrd. A deutlich entlastet. Die bereits umgesetzten
Maßnahmen wirken nachhaltig vertrauensbildend und
sind ein Aktivposten gegen die momentanen wirtschaft-
lichen Unsicherheiten.

Durch die Steuerreformmaßnahmen wird zudem der
Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit wieder stärker im Steuerrecht betont.
Dies steigert die steuerliche Fairness und die Trans-
parenz der Besteuerung. Zugleich wird hierdurch der
Spielraum für die Senkung des Einkommensteuertarifs
geschaffen. Das stufenweise Vorgehen schafft Planungs-
sicherheit für Privathaushalte ebenso wie für in- und aus-
ländische Investoren.
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Steuerreform 2000

64. Allein durch die Steuerreform 2000 werden
Verbraucher und Unternehmen in drei Stufen 2001, 2003
und 2005 um insgesamt per saldo rd. 32 Mrd. A entlastet.
Davon entfallen rd. 16,7 Mrd. A auf die Privaten
Haushalte, rd. 11,8 Mrd. A auf den Mittelstand und 3,5
Mrd. A auf die Großunternehmen. Bereits zu Beginn des
Jahres 2001 wurde der Eingangssteuersatz von 22,9 % auf
19,9 % gesenkt, der Spitzensteuersatz von 51 % auf 
48,5 %. Gleichzeitig wurde der Grundfreibetrag von bis-
her 6 902 A auf 7 206  A im Jahr angehoben. Im Jahr 2002
beträgt der Grundfreibetrag 7 235 A.

Zwei weitere Entlastungsstufen werden in den Jahren
2003 und 2005 folgen:

– Zum 1. Januar 2003 steigt der Grundfreibetrag auf
7 426 A. Der Eingangsteuersatz wird auf 17 % und der
Spitzensteuersatz auf 47 % gesenkt.

– Zum 1. Januar 2005 steigt der Grundfreibetrag auf
7 664 A. Der Eingangsteuersatz beträgt 15 % und der
Spitzensteuersatz 42 %.

Reform der Unternehmensbesteuerung

65. Mit der Steuerreform 2000 ist zu Beginn des Jahres
2001 eine grundlegende Reform der Besteuerung von
Unternehmen realisiert worden. Damit hat die Bundes-
regierung die steuerlichen Investitionsbedingungen am
Standort deutlich gestärkt. Dazu trägt insbesondere die
Einführung eines einheitlichen und definitiven Körper-
schaftsteuersatzes auf ein international sehr niedriges
Niveau von 25 % bei. Nach Berücksichtigung von Ge-
werbesteuer und Solidaritätszuschlag werden Gewinne
von Kapitalgesellschaften in Deutschland mit durch-
schnittlich 38,6 % besteuert. In diesem Jahr sind zwei
weitere konstituierende Elemente der Unternehmens-
steuerreform in Kraft getreten:

– Das Vollanrechnungsverfahren bei der Dividendenbe-
steuerung wurde durch das europataugliche Halb-
einkünfteverfahren ersetzt. Anteilseigner müssen nur
noch die Hälfte ihrer Dividenden einer Kapital-
gesellschaft im Rahmen der Einkommensteuer ver-
steuern. Im Ergebnis wird die Selbstfinanzierungskraft
der Unternehmen gestärkt und so die Möglichkeit zur
Eigenkapitalbildung erhöht.

– Ab dem Veranlagungsjahr 2002 sind Gewinne von Ka-
pitalgesellschaften aus der Veräußerung von Anteilen
an anderen Kapitalgesellschaften steuerfrei. 
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Die vollzogenen Reformen schaffen einen attraktiven
Rahmen für den Investitionsstandort Deutschland. Es ist
das Ziel der Bundesregierung, die verbesserte Position
des Standorts Deutschland auch in der Zukunft weiter zu
festigen. Einen ersten Schritt hierzu stellt das im
Dezember 2001 verabschiedete Gesetz zur Fortentwick-
lung des Unternehmenssteuerrechts dar: 

– Das Gesetz passt das deutsche Steuerrecht noch stärker
an internationale Erfordernisse an und bringt in erster

Linie für KMU Erleichterungen bei Umstrukturie-
rungen. Es wurde insbesondere der steuerliche
Rahmen für einen Generationenübergang bei Perso-
nenunternehmen weiter verbessert.

– Hinsichtlich der Körperschaften enthält das Gesetz vor-
dringlich Erleichterungen bei grenzüberschreitenden
Umstrukturierungen. So sollen stille Reserven einer
inländischen Betriebsstätte im Rahmen einer Ver-
schmelzung im Ausland nur dann aufgedeckt werden
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müssen, wenn die Besteuerung der stillen Reserven
entfällt. Bei der Außensteuer wurde schließlich die
Hinzurechnungsbesteuerung erleichtert.

Gezielte Mittelstandsförderung

66. Die Bundesregierung berücksichtigt bei den Steuer-
reformen explizit die speziellen Belange von KMU. So
wird durch die Steuerreform 2000 die überwiegende
Mehrzahl der KMU besser gestellt als Kapitalgesell-
schaften. Die meisten KMU erreichen keine effektive
Steuerbelastung von durchschnittlich 38,6 %, wie sie für
Aktiengesellschaften besteht. Dazu müsste ein verheira-
teter Einzelunternehmer ein zu versteuerndes Einkom-
men von fast 250 000 A im Jahr 2005 ausweisen; ein
Lediger fast 130 000 A. Dies ist in weniger als 5 % der
Fälle gegeben. Auch der Sachverständigenrat stellt in
seinem Jahresgutachten fest, dass Behauptungen, wo-
nach Personenunternehmen im Vergleich zu Kapitalge-
sellschaften durch das Steuersenkungsgesetz benachtei-
ligt würden, kaum aufrecht zu halten sind (TZ 373 JG).

Das Gesetz zur Fortentwicklung des Unternehmens-
steuerrechts führt zu weiteren Verbesserung des steuer-
lichen Rahmens für mittelständische Unternehmen.
Durch das Gesetz wird der Mittelstand insgesamt um gut
1 Mrd. A entlastet. Folgende Maßnahmen bringen insbe-
sondere Erleichterungen für KMU:

– Bei der Umstrukturierung von Personenunternehmen
werden die Regelungen zur Wiedereinführung des Mit-
unternehmererlasses zugunsten der mittelständischen
Wirtschaft überarbeitet und weiterentwickelt. So wird
die steuerneutrale Übertragung einzelner Wirtschafts-
güter im Rahmen von Mitunternehmerschaften auch ge-
gen Gewährung von Gesellschaftsrechten ermöglicht. 

– Bei der Auflösung von Personengesellschaften (so
genannte Realteilung) kann künftig die Verteilung von
einzelnen Wirtschaftsgütern steuerneutral durchgeführt
werden. Bei der Bildung von Rücklagen nach § 6 b EStG
wird wieder der Gesellschafter und nicht die
Gesellschaft oder Gemeinschaft Anspruchsberechtigter
sein, so dass die Übertragung stiller Reserven auf ein
anderes Unternehmen steuerneutral möglich ist.

– Die Reinvestitionsrücklage wird dem deutschen
Mittelstand gezielt helfen, seine Beteiligungsstruktu-
ren den Bedürfnissen eines internationalen Wettbewerbs
anzupassen. Personenunternehmen sollen künftig Ge-
winne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapital-
gesellschaften bis zu einem Höchstbetrag von 500 000 A
steuerfrei für spätere Wiederanlagen vorübergehend in
eine Investitionsrücklage einstellen dürfen. Vorausset-
zung ist, dass diese zurückgestellten Mittel binnen vier
Jahren in Gebäude oder binnen zwei Jahren in abnutzba-

re bewegliche Wirtschaftsgüter oder aber neue Kapital-
beteiligungen reinvestiert werden (§ 6 b Abs. 10 EStG).
Allein mit dieser Rücklage mobilisiert die Bundes-
regierung ca. 650 Mio. A für den Mittelstand. 

Bereits durch die Steuerreform 2000 werden mittelstän-
dische Unternehmen umfangreich entlastet. Hauptele-
mente der mittelstandsfreundlichen Steuerpolitik sind:

– Allgemeine Tarifentlastungen im Rahmen der
Einkommensteuer. KMU profitieren dabei, da sie in
Deutschland insbesondere als Personengesellschaften
firmieren.

– Personengesellschaften können die auf dem unterneh-
merischen Gewinn lastende kommunale Gewerbe-
steuer pauschal mit ihrer Einkommensteuer verrech-
nen. Durch die Ermäßigung in Höhe des 1,8fachen des
Gewerbesteuermessbetrags werden die meisten Perso-
nenunternehmen von der Gewerbesteuer entlastet.

– Die Ansparabschreibung für KMU bleibt erhalten.

– Aus dem Berufsleben ausscheidenden Unternehmern
wird alternativ zur „Fünftelungsregelung“ einmal im
Leben der sogenannte „halbe Steuersatz“ gewährt. Die
Regelung gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2001 für
Unternehmer mit Vollendung des 55. Lebensjahres
bzw. bei dauernder Berufsunfähigkeit. Ausscheidende
Unternehmer erhalten damit die Möglichkeit, Gewinne
aus Veräußerung und Aufgabe von landwirtschaftli-
chen, gewerblichen und freiberuflichen Betrieben und
Mitunternehmeranteilen mit dem halben durchschnitt-
lichen Steuersatz besteuern zu lassen, soweit der Ge-
winn nicht mehr als 5,11 Mio. A beträgt.

Familienleistungsausgleich

67. Mit der zweistufig angelegten Neuordnung des
Familienleistungsausgleichs beendet die Bundesregie-
rung die jahrzehntelange verfassungswidrige Benach-
teiligung von Familien im Steuerrecht. Die Politik einer
Entlastung von Familien, insbesondere mit geringem
oder mittlerem Einkommen, wird konsequent fortge-
führt. Dabei geht die Politik der Bundesregierung über
das verfassungsrechtlich Notwendige zur Herstellung
eines gerechten Familienleistungsausgleichs hinaus,
ohne die unabweisbaren haushaltspolitischen Erforder-
nisse zu vernachlässigen. Durch das Gesetz zur Fami-
lienförderung vom 22. Dezember 1999 wurde in einem
ersten Schritt zum 1. Januar 2000 die steuerliche Berück-
sichtigung des Betreuungsbedarfs eines Kindes verfas-
sungskonform geregelt. Dabei wurde ein Betreuungs-
freibetrag von rd. 1 546 A für jedes Kind bis zur Voll-
endung des 16. Lebensjahres eingeführt. Bereits zu Be-
ginn der 14. Legislaturperiode hat die Bundesregierung
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das Kindergeld für das erste und zweite Kind um monat-
lich rd. 15 A auf rd. 128 A erhöht; zum 1. Januar 2000
erfolgte eine weitere Erhöhung auf rd. 138 A im Monat.

Mit dem am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen zweiten
Gesetz zur Familienförderung, durch das Familien mit
Kindern per saldo in Höhe von rd. 2,6 Mrd. A entlastet
werden, wurde in einem weiteren Schritt die steuerliche
Berücksichtigung des auch zum Existenzminimum eines
Kindes gehörenden Erziehungsbedarfs verfassungskon-
form geregelt:

– Das Kindergeld für das erste und zweite Kind steigt in
diesem Jahr von monatlich rd. 138 A auf 154 A. 

– Der allgemeine Kinderfreibetrag wird ab diesem Jahr
auf 3 648 A angehoben. Der bisherige Betreuungsfrei-
betrag wird zu einem Freibetrag für den Betreuungs-
und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf in Höhe von
2 160 A ausgebaut und gilt künftig auch für über 16-
jährige Kinder. Insgesamt steigen die steuerlich für
jedes Kind zu berücksichtigenden Freibeträge auf
5 808 A.

– Für ältere Kinder tritt an die Stelle des Betreuungs-
und Erziehungsbedarfs der Ausbildungsbedarf, mit der
Folge, dass der Ausbildungsbedarf eines Kindes in den
Familienleistungsausgleich mit einbezogen wird. Da-
mit gilt für alle zu berücksichtigenden Kinder ab die-
sem Jahr ein einheitlicher Freibetrag, so dass sowohl
bei minderjährigen als auch bei volljährigen Kindern
das Kindergeld mit der steuerlichen Wirkung der glei-
chen Freibeträge verrechnet werden kann. 

– Die Berücksichtigung des Erziehungsbedarfs eines
Kindes unabhängig vom Familienstand ersetzt nach
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts den bis-
her auf Alleinerziehende beschränkten Haushaltsfrei-
betrag. Die Bundesregierung hat dabei ihren Hand-
lungsspielraum ausgeschöpft und statt einer sofortigen
Abschaffung einen sozial verträglichen, stufenweisen
Abbau des Haushaltsfreibetrags bis zum Jahr 2005
vorgesehen. Die erste Stufe setzt in diesem Jahr ein,
die weiteren zwei Stufen verlaufen zeitlich parallel zu
den Entlastungsschritten der Steuerreform. 

– Zusätzlich sind für Familien mit Kindern weitere Maß-
nahmen vorgesehen. Zur Abgeltung des Sonderbedarfs
eines sich in Berufsausbildung befindenden, auswärtig
untergebrachten, volljährigen Kindes wird außerhalb
des Familienleistungsausgleichs ein Freibetrag in
Höhe von 924 A eingeführt. 

– Qualitativ neu werden erwerbsbedingte Kinderbetreu-
ungskosten für Kinder unter 14 Jahren berücksichtigt.
Erwerbsbedingt bedeutet, dass entweder der allein

erziehende Elternteil oder bei zusammen lebenden
Elternteilen eines Kindes beide Elternteile erwerbstätig
sein müssen. Konkret wird ein Abzug von der steuer-
lichen Bemessungsgrundlage bis zu 1 500 A der nachge-
wiesenen und 1 548 A übersteigenden Kinder-
betreuungskosten je Kind eingeführt. Bei Allein-
erziehenden, die den halben Freibetrag für Betreuung
und Erziehung oder Ausbildung erhalten, setzt der Kin-
derbetreuungskostenabzug bereits bei nachgewiesenen
Kosten von mehr als 774 A ein und ist bis zu einem
Höchstbetrag von 750 A möglich. Damit wird ein zusätz-
licher Beitrag für eine bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf geschaffen; insbesondere für Frauen wird die
Aufnahme einer Berufstätigkeit erleichtert.

Ökologische Steuer- und Abgabenreform

68. Die Bundesregierung setzt die am 1. April 1999
begonnene ökologische Steuerreform mit der 4. Stufe
fort, so wie es im Gesetz zur Fortführung der ökologi-
schen Steuerreform vom 1. Januar 2000 vorgesehen ist.
Zu Beginn dieses Jahres sind die Steuersätze für Benzin
und Diesel um 3,07 Cent pro Liter angehoben worden,
die Stromsteuer stieg um 0,26 Cent pro Kilowattstunde.
Das Gesetz enthält noch eine weitere Anhebung der
Steuersätze zum 1. Januar 2003. Die Steuersätze für
Heizöl oder Erdgas sind davon nicht betroffen. Sie waren
nur einmalig im April 1999 angehoben worden.

Am 1. November 2001 wurde zusätzlich eine vom Schwe-
felgehalt abhängige Spreizung des Mineralölsteuersatzes
für Benzin und Diesel eingeführt (vgl. Tz 154).

Mit den Steuermehreinnahmen sind die Beiträge zur
Gesetzlichen Rentenversicherung seit 1999 gesenkt und
stabilisiert worden (Tabelle 2). Z.B. ist der Beitragssatz
zur Gesetzlichen Rentenversicherung in diesem Jahr
durch die Ökosteuer um 1,5 Prozentpunkte niedriger als
er ohne diese Einnahmen wäre. Darüber hinaus werden
durch die Ökosteuer die Nutzung regenerativer
Energiequellen und der rationelle Energieeinsatz geför-
dert (200 Mio. A in diesem Jahr).

Die ökologische Steuerreform ist zu einem festen
Element der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie gewor-
den (Übersicht 6). Sie unterstützt einen sinnvollen Struk-
turwandel in der deutschen Wirtschaft. Investitionen zur
Einsparung von Energie werden ebenso angeregt wie die
Entwicklung umweltfreundlicher Zukunftstechniken.
Deutschland kann so seine international führende
Position im Bereich der Umweltschutzgüter weiter aus-
bauen. Dies ist ein Beitrag zur Modernisierung und
Stärkung der deutschen Volkswirtschaft. Um allerdings
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft nicht zu gefährden, sind Steuerermäßigungen
und Ausnahmeregelungen zugunsten der Industrie
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weiterhin erforderlich. Solange die Energiebesteuerung
in der EU nicht harmonisiert ist (Tz 70), kann hierauf
nicht verzichtet werden.

Steuerpolitik in der Europäischen Union

69. Die Gestaltung der Steuersysteme liegt grundsätzlich
in der Verantwortung der Mitgliedstaaten. Die steuerpo-
litische Agenda auf Gemeinschaftsebene wird durch das
„Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des schädlichen
Steuerwettbewerbs in der EU“ vom Dezember 1997
abgesteckt. Das Paket besteht insbesondere aus dem
Richtlinienvorschlag zur Ermöglichung einer effektiven
Besteuerung von Zinserträgen innerhalb der Gemein-
schaft (Zinsrichtlinie) und dem Verhaltenskodex zur
Bekämpfung des unfairen Steuerwettbewerbs bei der
Unternehmensbesteuerung (Verhaltenskodex). Ziel ist es,
das gesamte Steuerpaket Ende 2002 zu verabschieden.

70. Ein weiteres wichtiges Ziel der Bundesregierung ist
die Festlegung gemeinschaftlicher Rahmenvorschriften
für alle Mitgliedstaaten zur Besteuerung von Ener-
gieerzeugnissen. Hierbei geht es insbesondere darum,
die bereits harmonisierten Mindeststeuersätze für Mi-
neralöle zu erhöhen und für die bisher noch nicht erfass-
ten Energieträger (z.B. Erdgas, Strom) neue Min-
deststeuersätze einzuführen.

71. Im Bereich des Umsatzsteuerrechts ist die
Vereinfachung und Modernisierung der geltenden Rege-
lungen der 6. EG-Richtlinie vordringlich, damit diese
den heutigen technischen Gegebenheiten gerecht wer-
den. Die Kommission hat am 7. Juni 2000 ein Aktions-
programm für eine MWSt-Strategie vorgelegt, die kurz-
und mittelfristig zu einer Vereinfachung, Modernisie-
rung und einheitlicheren Anwendung der bestehenden

umsatzsteuerlichen Vorschriften sowie einer Verbesse-
rung der Verwaltungszusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten führen soll. Das angestrebte endgültige
MWSt-System nach dem Ursprungslandprinzip wird als
langfristiges Ziel weiter verfolgt. Die Bundesregierung
begrüßt diesen Ansatz.

Am 19. Januar 2001 hat der Rat die Richtlinie
2001/4/EG zur Änderung der 6. EG-Richtlinie hinsicht-
lich der Geltungsdauer des Mindestnormalsatzes verab-
schiedet. Durch die Änderungsrichtlinie wird die seit
1993 geltende Rechtslage bis zum 31. Dezember 2005
fortgeschrieben, wonach der MWSt-Normalsatz nicht
niedriger als 15 % sein darf. Über die Höhe des Normal-
satzes nach dem 31. Dezember 2005 wird der Rat auf
Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des
Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und So-
zialausschusses einstimmig entscheiden. 

Darüber hinaus hat der Rat am 20. Dezember 2001 eine
weitere Änderung der 6. EG-Richtlinie beschlossen, mit
dem Ziel die mehrwertsteuerlichen Anforderungen an
die Rechnungsstellung zu vereinfachen und zu moderni-
sieren. Die Richtlinie harmonisiert in erster Linie die
Vorschriften über die obligatorischen Angaben bei der
Rechnungsstellung. Damit werden Handelshemmnisse
im Binnenmarkt abgebaut, die derzeit auf Grund der
unterschiedlichen nationalen Regelungen bestehen.

Am 7. Juni 2000 hat die Kommission Vorschläge für
gemeinsame Regelungen für eine effektive Umsatzbe-
steuerung des elektronischen Geschäftsverkehrs vorge-
legt. Nach intensiven Beratungen auf EU-Ebene konnte
ein Kompromissansatz erarbeitet werden, dem alle Mit-
gliedstaaten vom Grundsatz her zustimmen können. Mit
einer Verabschiedung der Richtlinie ist im ersten
Halbjahr 2002 zu rechnen.

Die Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs ist ein zentra-
les Anliegen der Bundesregierung. Zu Beginn des Jahres
trat das Gesetz zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen
bei der Umsatzsteuer und anderen Steuern
(Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz) in Kraft. Außer-
dem prüfen auf Initiative der Bundesregierung
Fachbeamte des Bundes und der Länder weitere Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs.
Dazu ist eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet,
die insbesondere Vorschläge zur Vorstufenbefreiung
ergebnisoffen untersucht. Die Arbeitsgruppe wird auch
Überlegungen aus Österreich und Erfahrungen aus der
Schweiz berücksichtigen.

Da der Umsatzsteuerbetrug vielfach grenzüberschrei-
tend stattfindet, müssen die bereits getroffenen nationa-
len Maßnahmen mit einer Verbesserung der Verwal-
tungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ein-
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Entlastungswirkung für den
Beitragssatz in der Gesetzlichen
Rentenversicherung durch die
Einnahmen aus der Ökosteuer

Tabel le  2

Jahr Entlastung 
– in Prozentpunkten des Beitragssatzes –

1999 0,6

2000 1,0

2001 1,3

2002 1,5

2003 1,7



hergehen. Die Bundesregierung begrüßt deshalb, dass
die Erörterungen der von der Kommission am 18. Juni
2001 vorgelegten Vorschläge zur Verbesserung der
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem
Gebiet der Mehrwertsteuer einen Schwerpunkt der spa-
nischen Ratspräsidentschaft auf umsatzsteuerlichem Ge-
biet bilden.

4. Soziale Sicherung

Rolle der Sozialen Sicherung

72. Soziale Sicherheit durch eine angemessene
Absicherung vor den Wechselfällen des Lebens wie
Krankheit, Alter und Arbeitslosigkeit sowie vor Armut
und sozialer Ausgrenzung gehört zu den wichtigsten Gü-
tern einer modernen Gesellschaft. Der deutsche Sozial-
staat beruht auf dem Grundprinzip sozialen Ausgleichs
und der Sicherung von Chancengleichheit und Teilhabe am

gesellschaftlichen Leben. Bei Bedürftigkeit gewährt der
Sozialstaat aber auch einen individuellen Rechtsanspruch
auf Unterstützung. Im Gegenzug ist dem Einzelnen ein
hohes Maß an Selbstverantwortung abzuverlangen.

Der Wandel im Altersaufbau der Bevölkerung und ins-
besondere der Rückgang der Geburtenzahlen droht zu
einer finanziellen Überforderung der beruflich aktiven
Jahrgänge – insbesondere durch steigende Sozialversi-
cherungsbeiträge (vgl. Schaubild 20) – zu führen. Die
Frage der Generationengerechtigkeit und der Verantwor-
tung für künftige Generationen gewinnt deshalb zuneh-
mende Bedeutung. Wichtiges Ziel der Bundesregierung
ist es, den berechtigten Ansprüchen der älteren Genera-
tion gerecht zu werden, ohne die im Erwerbsleben ste-
hende Generation übermäßig zu belasten. Die notwendi-
ge Modernisierung der sozialen Sicherung ist bereits
vorangekommen. Die Gesetzliche Rentenversicherung
wurde auf die künftigen Herausforderungen eingestellt.
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Weitere Reformanstrengungen sind – aufbauend auf
dem bereits Erreichten – im Bereich der Gesundheits-
politik und bei der Fortentwicklung der Arbeitsmarkt-
ordnung und der Arbeitsförderung zu leisten.

Reform der Gesetzlichen Rentenversicherung

73. Mit dem im Mai 2001 von Bundestag und Bundesrat
verabschiedeten Altersvermögensgesetz wurde die
grundlegende Reform der Alterssicherung in dieser Legis-
laturperiode zum Abschluss gebracht. Vorausgegangen
waren im Dezember 2000 das Gesetz zur Reform der
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und im
Februar 2001 das Altersvermögensergänzungsgesetz. 

Seit April 1999 erfolgte eine schrittweise Senkung des
Beitragssatzes zur Rentenversicherung von 20,3 % bis
auf 19,1 % ab Januar 2001. Ermöglicht wurde dies vor
allem durch die Einnahmen aus der ökologischen
Steuerreform, die der Rentenversicherung u.a. zur Fi-
nanzierung beitragsungedeckter Leistungen zur Verfü-
gung gestellt wurden. Darauf aufbauend bewirken die
Maßnahmen der Rentenreform, die ab dem Jahr 2011
langfristig zu einer moderaten Absenkung des Renten-
niveaus führen werden, dass der Rentenbeitragssatz
angesichts der absehbaren demografischen Entwicklung
aus heutiger Sicht in Dimensionen gehalten werden
kann, die die künftigen Generationen der Erwerbstätigen
nicht überfordern.  Gleichzeitig sichert die Reform auch
der jungen Generation im Alter eine im Verhältnis zu
ihrer Beitragsleistung angemessene Rentenleistung. Bei
allen Maßnahmen bleibt das berechtigte Vertrauen der
heutigen Rentner sowie der rentennahen Jahrgänge in
ihre erworbenen Ansprüche geschützt. Der Beitragssatz
zur Rentenversicherung wird bis 2020 unter 20 % blei-
ben und bis 2030 nicht über 22 % ansteigen. Für die
nicht mehr erwerbstätige Generation wird im Jahr 2030
ein Eckrentenniveau von etwa 68 % erreicht. Damit wird
im Vergleich zum heutigen Eckrentenniveau von rd. 70 %
langfristig ein Einkommensniveau gewährleistet, das
eine annähernde Aufrechterhaltung des im Erwerbsleben
erreichten Lebensstandards ermöglicht. Sollte sich auf
Grund unvorhergesehener Entwicklungen in der Zukunft
abzeichnen, dass eine nachhaltige Überschreitung der
o.g. Beitragsätze eintritt oder das Eckrentenniveau unter
67 % sinkt, ist die Bundesregierung verpflichtet, den
gesetzgebenden Körperschaften geeignete Maßnahmen
vorzuschlagen, um die vorgesehenen Eckwerte wieder
zu erreichen.

74. Im Gegenzug zu der sich langsam aufbauenden und
insgesamt moderaten Absenkung des Rentenniveaus
wird ab 1. Januar 2002 der Aufbau einer freiwilligen pri-
vaten Altersvorsorge durch steuerliche Fördermaßnah-
men nachhaltig unterstützt. Zugleich sind die Rahmen-
bedingungen für die betriebliche Altersvorsorge erheb-

lich verbessert worden. Die Bezieher kleiner Einkom-
men und kinderreiche Familien werden, gemessen an
ihren Altersvorsorgeaufwendungen, am stärksten begüns-
tigt. Die Förderung bezieht sich auf Aufwendungen für
eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge, die zwi-
schen 2002 und 2008 in Zweijahresschritten von 1 % auf
4 % des individuellen Vorjahreseinkommens steigen.
Obergrenzen sind die jeweiligen Höchstbeträge des
Sonderausgabenabzugs. In den Aufwendungen sind –
zur Entlastung der Anleger – Eigenbeiträge und Zulagen
enthalten. Die Zulage setzt sich zusammen aus einer
Grundzulage und einer Kinderkomponente. Von 2002
bis 2008 erhöht sich die Grundzulage schrittweise von
38 A auf 154 A und die Kinderzulage von 46 A auf 185 A.
Um die volle Zulage zu erhalten, muss der Zula-
geberechtigte – in Abhängigkeit von der Höhe seiner
individuellen beitragspflichtigen Einnahmen – einen
Mindesteigenbeitrag erbringen. Die vom Berechtigten
geleisteten Eigenbeträge und die entsprechenden
Zulagen können unabhängig vom individuellen Einkom-
men des Förderberechtigten als Sonderausgaben im
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung berücksich-
tigt werden. Der Umfang des zusätzlich eingeführten
Sonderausgabenabzugs baut sich zwischen 2002 und
2008 in Zweijahresschritten von 525 A auf 2 100 A auf.

Förderfähige Anlageformen sind private Rentenver-
sicherungen oder Fonds- und Banksparpläne, die mit
Auszahlungsplänen und einer Restverrentungspflicht
verbunden sind. Die Vorsorgeprodukte müssen bestimm-
te Förderkriterien nach dem Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetz erfüllen. Der Anbieter muss die An-
leger unter anderem darüber schriftlich informieren, ob
und wie er ethische, soziale und ökologische Belange bei
der Verwendung der eingezahlten Altersvorsorgebeiträge
berücksichtigt. Sofern sie diese Anforderungen gleich-
wertig erfüllen, können dies auch Verträge sein, die die
Förderung selbst genutzten Wohneigentums ermög-
lichen. Ebenso können individuell versteuerte Beiträge
eines Arbeitnehmers an eine Pensionskasse, einen
Pensionsfonds oder eine Direktversicherung steuerlich
gefördert werden. Voraussetzung ist, dass die Vorsorge-
einrichtung eine lebenslange Altersversorgung gewährleis-
tet. Die Altersvorsorgebeiträge werden in der Ansparphase
umfassend steuerlich entlastet. Erst die regelmäßigen
Zahlungen aus solchen Verträgen in der Leistungsphase
werden in vollem Umfang besteuert. Bei eintretender
Sozialhilfebedürftigkeit in der Ansparphase werden das
staatlich geförderte Kapital und die angesammelten
Erträge nicht auf den Sozialhilfeanspruch angerechnet.

Der Erwerb des selbstgenutzten Wohneigentums wird im
Altersvermögensgesetz durch ein Zwischenentnahme-
modell begünstigt. Es bietet die Möglichkeit, das in
einem Altersvermögensvertrag gebildete und geförderte
Kapital in Höhe von 10 000 A bis 50 000 A für die An-
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schaffung oder Herstellung einer selbstgenutzten Wohn-
immobilie zu entnehmen. Diese Beträge sind bis zur
Vollendung des 65. Lebensjahres in monatlich gleich-
bleibenden Raten zinslos zurückzuzahlen.

75. Die betriebliche Altersversorgung wird für den
Erwerb einer Zusatzrente in Zukunft eine bedeutend grö-
ßere Rolle spielen. Arbeitnehmer haben in Zukunft einen
individuellen Anspruch auf betriebliche Altersver-
sorgung aus ihrem Entgelt, wenn sie auf bestimmte Teile
des Entgelts verzichten. Die Rahmenbedingungen der
steuerlichen Förderung sind für die betriebliche Alters-
vorsorge ab diesem Jahr über die Einbeziehung der
Förderung mit Zulagen und Sonderausgabenabzug hin-
aus erheblich erweitert worden. Durch Tarifabschlüsse
und Betriebsvereinbarungen ist Breitenwirkung für
ganze Branchen zu erwarten. Für tarifgebundene
Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht somit ein
Tarifvorrang für eine arbeitnehmerfinanzierte betriebli-
che Altersvorsorge. 

Für die durch Umwandlung von Entgeltteilen erworbe-
nen Anwartschaften wird die sofortige gesetzliche
Unverfallbarkeit eingeführt. Die allgemeinen gesetz-
lichen Fristen für die Unverfallbarkeit von Anwart-
schaften bei einer durch den Arbeitgeber finanzierten
Zusage werden von 10 auf 5 Jahre verkürzt und die
Altersgrenze vom 35. auf das 30. Lebensjahr vorverlegt.
Die erleichterte Mitnahme einmal erworbener Ansprü-
che bei einem Wechsel des Arbeitgebers verbessert die
Bedingungen für die Mobilität der Beschäftigten. 

Das Ziel, die betriebliche Altersvorsorge in die neue
steuerliche Förderung einzubeziehen, wird durch
Einführung von Pensionsfonds erleichtert. Die För-
derung mit Zulagen wird damit indirekt auch für die
Direktzusage und Unterstützungskasse geöffnet, da vor-
gesehen ist, dass Anwartschaften und Verpflichtungen
aus diesen Durchführungswegen steuer- und beitragsfrei
auf einen Pensionsfonds übertragen werden können. Mit
der Möglichkeit der Auslagerung dieses Vermögens wird
Unternehmen ein Angebot gemacht, ihre Bilanzen und
damit ihre Stellung auf dem internationalen Kapi-
talmarkt zu verbessern.

Mit der größeren Freiheit bei der Vermögensanlage
besteht für den Pensionsfonds die Chance, ein interna-
tionalen Standards entsprechendes Management bei der
Kapitalanlage einzurichten, um höhere Renditen erwirt-
schaften zu können. Um die Sicherheit der für ein
Altersvermögen angelegten Gelder zu gewährleisten,
werden Geschäftsbetrieb und Ausstattung mit Eigen-
kapital aufsichtsbehördlich überwacht. Daneben besteht
die Einstandspflicht des Arbeitgebers für die Zusage und
Insolvenzschutz durch den Pensions-Sicherungs-Verein
a.G. Pensionsfonds werden den Finanzplatz Deutschland

stärken. Auf Grund des eher langfristigen Charakters von
Anlagen werden sie sich stärker an Substanzwerten wie
Aktien und anderen Beteiligungswerten orientieren, die
dem Kapitalmarkt und damit auch Wachstum und
Beschäftigung zusätzliche Impulse geben können. 

76. Neben diesen Kernelementen zur langfristigen
Sicherung der Gesetzlichen Rentenversicherung umfasst
die Reform die folgenden Maßnahmen:

– Mit der Rückkehr zur lohnorientierten Rentenanpas-
sung zum 1. Juli 2001 wurde sichergestellt, dass die
Rentner so am Wachstum der Wirtschaft beteiligt wer-
den, wie es in der Lohnentwicklung zum Ausdruck
kommt. Veränderungen der Abgabenbelastung, die
nicht die Alterssicherung betreffen, bleiben in der
Anpassungsformel künftig unberücksichtigt. 

– Mit der Rentenreform wird die eigenständige Alters-
sicherung von Frauen wesentlich gestärkt. Dies gilt
insbesondere für Frauen, die Kinder erzogen haben.
Beitragszeiten in den ersten 10 Lebensjahren eines
Kindes werden bis zu 50 % höher als nach geltendem
Recht bewertet. Bei der Hinterbliebenenversorgung
wird eine Kinderkomponente eingeführt. Mütter erhal-
ten für das erste Kind einen monatlichen Zuschlag in
Höhe von zwei Entgeltpunkten. Für jedes weitere Kind
gibt es einen Entgeltpunkt. Ehegatten wird die
Möglichkeit eingeräumt, ihre in der Ehezeit erworbe-
nen Rentenansprüche partnerschaftlich aufzuteilen.

– Um verschämte Armut im Alter zu verhindern, wird
zum 1. Januar 2003 ein eigenständiges Gesetz über
eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung eingeführt, das es den Betrof-
fenen deutlich erleichtert, ihre berechtigten Ansprüche
auch geltend zu machen. Hiernach erhalten im Sinne
des Sozialhilferechts bedürftige 65-Jährige und Ältere
sowie aus medizinischen Gründen dauerhaft voll
erwerbsgeminderte Volljährige Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts, die in ihrer Höhe weitest-
gehend den – pauschalierten – Leistungen der laufenden
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrich-
tungen nach dem Bundessozialhilfegesetz entsprechen.
Gegenüber Kindern oder Eltern von Grundsicherungs-
berechtigten, deren Jahreseinkommen 100 000 A nicht
übersteigt, findet kein Unterhaltsrückgriff statt.

– Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, auf
die Versicherte einen Anspruch haben, die aus medizi-
nischen Gründen nicht mehr oder nur noch in begrenz-
tem Umfang erwerbstätig sein können, werden neu
geregelt. Grundsätzlich entscheidet über die Gewäh-
rung einer halben oder einer vollen Erwerbsminde-
rungsrente ausschließlich die medizinisch zu bestim-
mende zumutbare tägliche Arbeitszeit eines Versicher-
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ten. Allerdings erhalten teilweise Erwerbsgeminderte,
für die kein geeigneter Arbeitsplatz verfügbar ist, an
Stelle der halben eine volle Erwerbsminderungsrente.
Versicherte, die bei Inkrafttreten der Reform bereits
das 40. Lebensjahr vollendet haben, können wei-
terhin eine Teilrente bei Berufsunfähigkeit in
Anspruch nehmen. Von der Erhöhung der Altersgrenze
für Schwerbehinderte von 60 auf 63 Jahre werden alle
Schwerbehinderten ausgenommen, die bei Verabschie-
dung der Reform bereits 50 Jahre alt und schwerbe-
hindert sind.

– Die Maßnahmen der Reform werden auf andere
Alterssicherungssysteme übertragen. Dies ist für die
Alterssicherung der Landwirte bereits im Rahmen der
Rentenreform und für die Beamtenversorgung mit dem
Versorgungsänderungsgesetz 2001 erfolgt. Nach dem
Versorgungsänderungsgesetz 2001 wird korrespondie-
rend mit einem schrittweisen Aufbau der Privat-
vorsorge der Anstieg der Versorgungsbezüge bei den
nächsten acht Anpassungen unter Anrechnung der
Vorleistungen der Beamten aus der Versorgungs-
rücklage um insgesamt knapp 5 % abgeflacht. Da-
durch wird der Höchstversorgungssatz von derzeit 75 %
schrittweise auf 71,75 % absinken. Um Doppel-
belastungen zu vermeiden, soll der weitere Aufbau der
Versorgungsrücklage in dieser Phase ausgesetzt wer-
den. Danach wird er bis 2017 fortgeführt. Bund und
Länder werden die Ersparnisse aus den abgeflachten
Versorgungsanpassungen zur Hälfte der Versorgungs-
rücklage zuführen. 

– Angesichts der im Zeitverlauf kontinuierlich gestiege-
nen Liquidität der Anlagen der Rentenversicherungs-
träger ist eine Schwankungsreserve in Höhe von ei-
ner vollen Monatsausgabe nicht mehr erforderlich, um
die Zahlungsfähigkeit der Rentenversicherungsträger
sicherzustellen. Mittlerweile sind rd. 90 % der
Schwankungsreserve der Rentenversicherung liquide,
d.h. mit Laufzeiten, Restlaufzeiten oder Kündigungs-
fristen von maximal 12 Monaten angelegt. Mit dem
Gesetz zur Bestimmung der Schwankungsreserve in
der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten wird ermöglicht, die Schwankungsreserve auf 80 %
einer Monatsausgabe zu senken, und damit zusätzlich
zur Stabilisierung des Beitragssatzes beizutragen. 

Gesundheitspolitik – Weichen für Qualität und
Wirtschaftlichkeit stellen

77. Der demografische Wandel und der medizinische
Fortschritt machen eine nachhaltige Verbesserung der
Qualität und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversor-
gung erforderlich. Notwendige Anpassungen können
sich nicht auf den Bereich der Gesetzlichen Kranken-
versicherung beschränken. Es kommt darauf an, im

Gesundheitswesen Rahmenbedingungen zu setzen, die
eine für den Einzelnen bezahlbare und gesamtwirtschaft-
lich tragbare, qualitativ hochwertige, patientenorientier-
te und den medizinisch-technischen Fortschritt nutzende
Gesundheitsversorgung ermöglichen.

Die Bundesregierung strebt eine neue „Qualitätskultur“
im Gesundheitswesen an. Darin bestärkt wird sie durch
den Sachverständigenrat der Konzertierten Aktion im
Gesundheitswesen, der in seinem jüngsten Gutachten zu
Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit auf Berei-
che und Ansatzpunkte verwiesen hat, mit deren Hilfe
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsverbesserungen erzielt
werden können. Die Qualität des deutschen Gesund-
heitswesens ist durchaus gut, aber im internationalen
Vergleich teuer. Wesentliche Ursache für die hohen Kos-
ten ist nicht ein generelles Übermaß gesundheitlicher
Leistungen, wohl aber gleichzeitig anzutreffende Fälle
medizinischer Über-, Unter- und Fehlversorgung in nicht
unwesentlichem Ausmaß. Angemahnt wird eine Um-
orientierung der Gesundheitspolitik hin zu einer ver-
stärkten Zielorientierung an gesundheitlichen Maßnah-
men und zur Prävention von Erkrankungen und chroni-
schen Krankheitsverläufen anstelle der bisher einseitigen
Fokussierung auf die Akutversorgung.

Zur Vorbereitung weiterer Reformschritte hat die
Bundesregierung im Jahr 2001 einen „Runden Tisch“ zur
Zukunft des Gesundheitswesens eingerichtet, dem mit
den Vertretern von Kostenträgern, Leistungserbringern,
Wissenschaftlern und den Vertretern von Versicherten
und Patienten die zentralen Akteure des Gesund-
heitswesens angehören. Im Vordergrund der Diskussion
steht die notwendige Weiterentwicklung der über die
Gesetzliche Krankenversicherung finanzierten Versor-
gungsstrukturen hin zu mehr Qualität und Wirtschaft-
lichkeit. Angesichts eines mit der Bevölkerungsalterung
verbundenen Anstiegs der Ausgaben in den Bereichen
Gesundheit und Pflege geht es darum, Kosten zu begren-
zen und Effizienzgewinne freizusetzen. Anreize für eine
gute Versorgung von Schwer- und Chronischkranken
müssen zugleich verstärkt werden.

Gesetzliche Krankenversicherung

78. Der durchschnittliche allgemeine Beitragssatz zur
Gesetzlichen Krankenversicherung, der zu Beginn der
Legislaturperiode bei 13,6 % lag, ist trotz erfolgter
Leistungsverbesserungen, Zuzahlungsabsenkungen und
gegenwärtig ungünstiger Konjunkturentwicklung bis
Ende 2001 fast stabil geblieben. Im Jahr 2002 ist mit
einem moderaten Anstieg des jahresdurchschnittlichen
Beitragssatzes zu rechnen. Eine Ursache für den Anstieg
sind Fehlentwicklungen, insbesondere im Arzneimittel-
bereich. So kam es in 2001 durch die vermehrte Ver-
schreibung hochpreisiger Medikamente – häufig ohne
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zusätzlichen therapeutischen Nutzen – zu erheblichen
Ausgabensteigerungen. Die Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung war ein
Schwerpunkt in der Gesundheitspolitik des Jahres 2001.
Durch die Setzung eines stabilen Rechtsrahmens für die
Anpassung der Arzneimittel-Festbeträge bis zum 31. De-
zember 2003 und durch das Arzneimittelausgaben-
Begrenzungsgesetz können ab diesem Jahr erhebliche
Wirtschaftlichkeitsreserven im Arzneimittelbereich
erschlossen werden.

Mit der Einführung eines diagnoseorientierten Fall-
pauschalensystems durch das Fallpauschalengesetz wird
ein Kernelement der Gesundheitsreform 2000 umge-
setzt. Die Vergütung aller voll- und teilstationären
Krankenhausleistungen (Ausnahme: Psychiatrie) durch
Tagespflegesätze wird auf leistungsbezogene Fallpau-
schalen umgestellt. Das neue Vergütungssystem gilt für
alle Krankenhäuser ab 2004 und vollzieht sich in einem
zeitlich gestuften Überleitungsprozess bis Ende 2006.
Damit wird die Wirtschaftlichkeit, die Transparenz und
die Qualität in dem rd. 50 Mrd. A umfassenden Kran-
kenhaussektor entscheidend verbessert. Ein durchgängi-
ges Fallpauschalensystem wird die im internationalen
Vergleich nach wie vor überdurchschnittlich hohen
Verweildauern in Deutschland verkürzen. Zusätzliche
Einsparpotenziale sind mit der zu erwartenden Opti-
mierung der Ablauf- und Aufbauorganisation der Kran-
kenhäuser verbunden. Die Krankenkassen erhalten ein in
dieser Qualität bislang nicht gekanntes Vergleichsinstru-
ment für Krankenhausleistungen, das bei Verhandlungen
zur Leistungsstruktur der Krankenhäuser auch kurzfris-
tig zum Einsatz kommen kann.

Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Gesetz-
lichen Krankenversicherung werden die bisherigen Arz-
nei- und Heilmittelbudgets durch geeignetere Steue-
rungsinstrumente ersetzt. Die Arzneimittelbudgets und
die mit ihnen verbundene „Kollektivhaftung“ der Ärzte
einer Region für ihre Überschreitung haben sich in den
vergangenen Jahren als unwirksam erwiesen. Trotz der
Budgets sind die Arzneimittelausgaben erheblich ange-
stiegen. Die Bundesregierung hat daraus Konsequenzen
gezogen. Künftig sollen in den Regionen zwischen den
Kassenärztlichen Vereinigungen und den Kassen Arznei-
mittelvereinbarungen getroffen werden. In diesen sollen
die prospektive Festlegung von Ausgabenvolumen und
von Versorgungs- und Wirtschaftlichkeitszielen sowie
darauf ausgerichtete Maßnahmen enthalten sein.

79. Für die von der Bundesregierung angestrebte enge
Verknüpfung von Qualität und Wirtschaftlichkeit in der
Gesundheitsversorgung steht auch die Reform des
Risikostrukturausgleichs. Durch das Gesetz zur
Reform des Risikostrukturausgleichs in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung wird dieser Ausgleich zwi-

schen den Kassen mit dem Ziel weiterentwickelt, die
noch vorhandenen Anreize zur Risikoselektion weiter
einzuengen und mittelfristig zu beseitigen. Kurzfristig
werden strukturierte Behandlungsprogramme für aus-
gewählte chronische Krankheiten im Rahmen des
Risikostrukturausgleichs gefördert, wenn sie bestimm-
te Qualitätsanforderungen erfüllen. Die Ausgaben für
chronisch kranke Versicherte, die sich in solche, von
Krankenkassen anzubietende Behandlungsprogramme
einschreiben, werden dann im Risikostrukturausgleich
besonders berücksichtigt. Damit entsteht für die Kassen
ein finanzieller Anreiz, die Versorgung von chronisch
Kranken zu verbessern. 

Ab diesem Jahr wird ergänzend zum Risikostruk-
turausgleich ein von allen Kassen finanzierter Risi-
kopool eingerichtet, über den eine solidarische Lasten-
verteilung der Leistungsausgaben für diejenigen Kran-
ken stattfinden wird, die einen weit überdurchschnitt-
lichen Leistungsbedarf haben. Ab dem Jahr 2007 wird
dann der unterschiedliche Gesundheitszustand der
Versicherten im Risikostrukturausgleich direkt bei der
Bildung der Versichertengruppen, die Grundlage für die
Ermittlung der Zahlungsansprüche und -verpflichtungen
der Kassen sind, erfasst. Der Ausgleich wird dadurch
zielgenauer. Kassen mit einem hohen Anteil kranker
Versicherter und hohem Versorgungsbedarf werden ent-
lastet. Krankenkassen mit einem hohen Anteil gesunder
Versicherter mit geringem Versorgungsbedarf werden
stattdessen tendenziell belastet. Künftig wird so ausge-
schlossen, dass eine Selektion von gesunden Versi-
cherten zu Beitragssatzvorteilen im Wettbewerb führt.
Niedrigere Beitragssätze einer Krankenkasse werden
deutlicher als bisher Ergebnis ihrer größeren Wirt-
schaftlichkeit im Vergleich zu konkurrierenden Kran-
kenkassen sein. Der Wettbewerb der Kassen wird so bes-
ser die richtigen Anreize für eine wirksame und wirt-
schaftliche Versorgung der Kranken setzen können. Für
die nächste Legislaturperiode wird zu prüfen sein, ob
und wie diese positiven Wettbewerbseffekte durch ein
höheres Maß an Vertragsfreiheit der einzelnen Kran-
kenkassen mit den Leistungsanbietern noch verstärkt
werden können.

Pflegeversicherung

80. Durch das Pflege-Qualitätssicherungsgesetz werden
in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen
die Qualitätssicherungsinstrumente neustrukturiert und
effektiver gestaltet, die Vergleichbarkeit zwischen den
Pflegeeinrichtungen verbessert und Verbraucherrechte
gestärkt. Dabei gilt der Grundsatz, dass sich
Pflegequalität, wenn sie dauerhaft wirksam sein soll,
nicht von außen in die Pflegeheime und Pflegedienste
„hineinkontrollieren“ läßt, sondern von innen aus den
Einrichtungen heraus entwickelt werden müssen. Zur
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Verbesserung der Versorgungssituation insbesondere
von demenzkranken Mitbürgern und zur Entlastung der
pflegenden Angehörigen wird das Pflege-Leistungs-
Ergänzungsgesetz führen. Neben einem zusätzlichen
Betreuungsbetrag für Pflegebedürftige mit erheblichen
allgemeinem Betreuungsbedarf von 460 A im Jahr, wer-
den die Beratungsangebote für die Betroffenen und ihre
Angehörigen erweitert und verbessert sowie die Weiter-
entwicklung der Pflegeinfrastruktur gefördert. Die mit
dieser Leistungsverbesserung verbundenen Mehraus-
gaben sind auch angesichts der derzeit leicht defizitären
Finanzentwicklung keine Gefahr für die finanzielle
Stabilität der Pflegeversicherung, da sie über eine
Finanzreserve von rd. 4,8 Mrd. A verfügt.

5. Arbeitsmarktpolitik

Aktive Arbeitsmarktpolitik 

81. Die Arbeitsmarktpolitik ist ein wichtiges Element
einer umfassenden und koordinierten Strategie zur
Reduzierung der Arbeitslosigkeit und Schaffung neuer
Beschäftigung. Auf diese Weise soll ein Beitrag geleistet
werden, die Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen, Be-
schäftigungsmöglichkeiten auch im Niedriglohnsektor
zu erschließen sowie das Entstehen neuer Arbeitslosig-
keit möglichst zu verhindern. Gleichzeitig gilt es, mittel-
und langfristig den erheblichen Wandel im Altersaufbau
der Erwerbsbevölkerung sowie die Folgen der Abnahme
der Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter zu bewäl-
tigen und die Chancen von Zuwanderung zielgerichtet
zu nutzen. Um die Effektivität und Effizienz zu steigern,
müssen erfolgreiche arbeitsmarktpolitische Handlungs-
ansätze konsequent genutzt und Schwächen des Instru-
mentariums bzw. seiner praktischen Anwendung korri-
giert werden. Wie die nationalen und internationalen
Erfahrungen zeigen, bietet eine gleichgewichtige Be-
rücksichtigung von fördernden wie von fordernden
Elementen die besten Voraussetzungen für nachhaltige
arbeitsmarktpolitische Erfolge.

82. Die Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
im Job-AQTIV-Gesetz (Aktivieren, Qualifizieren, Trai-
nieren, Investieren, Vermitteln) schafft Voraussetzungen,
dass Beschäftigungsmöglichkeiten besser als bisher
genutzt werden können und Arbeitslosigkeit, insbeson-
dere Langzeitarbeitslosigkeit, abgebaut oder vermieden
werden kann.  Mit dem Gesetz wird das Arbeitsförde-
rungsrecht präventiver als bisher ausgerichtet. Die
Handlungsmöglichkeiten der Arbeitsmarktpolitik wer-
den spürbar erweitert und optimiert. Im Zentrum der
Neuregelungen steht eine konzeptionelle Neuausrich-
tung des Vermittlungsprozesses: 

– Arbeitsamt und Arbeitsloser legen zu Beginn des
Vermittlungsprozesses im Rahmen einer gemeinsam

erarbeiteten Eingliederungsvereinbarung fest, was das
Arbeitsamt zur beruflichen Eingliederung des Arbeits-
losen unternimmt und wie der Arbeitslose selbst zu
seiner Integration in Beschäftigung beizutragen hat.
Der Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente wird
möglich, bevor sich Vermittlungshemmnisse verfesti-
gen und Langzeitarbeitslosigkeit eintritt. Die einzel-
nen Fördermaßnahmen können künftig ohne
Einhaltung von Wartezeiten eingesetzt werden.

– Die Träger von Maßnahmen der aktiven Arbeits-
förderung (z.B. Träger von anerkannten Weiterbil-
dungs- und Beschäftigungsmaßnahmen) müssen sich
dazu verpflichten, die Eingliederung ihrer Teilnehmer
durch Vermittlungsbemühungen zu unterstützen bzw.
können für ihre vom Arbeitsamt geförderten Beschäf-
tigten einen Vermittlungsauftrag erhalten. Gleichzeitig
werden Dritte, wie z.B. private Unternehmen, Wohl-
fahrtsorganisationen etc., stärker in die Vermittlung
von Langzeitarbeitslosen einbezogen. Damit werden
zusätzliche Vermittlungskapazitäten erschlossen.

– Die Förderung der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung wird betriebsnäher ausgestaltet. Außerdem
werden Anreize für den Einstieg in lebenslanges
Lernen geschaffen. Jobrotation wird als Regel-
instrument eingeführt. Das Arbeitsamt übernimmt
mindestens 50 % der Arbeitsentgelte, wenn ein
Arbeitsloser für einen befristeten Zeitraum eingestellt
wird, in dem ein Beschäftigter außerhalb des
Betriebes weitergebildet wird. Die Kosten der
Weiterbildung von beschäftigten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern über 50 Jahren können für
Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2005 begon-
nen haben, von der Bundesanstalt für Arbeit über-
nommen werden. Voraussetzungen sind insbesondere
die Zugehörigkeit zu einem kleinen oder mittleren
Betrieb mit bis zu 100 Beschäftigten sowie die
Fortzahlung des Entgelts durch den Arbeitgeber.
Arbeitgebern, die ungelernte Arbeitnehmer für eine
Qualifizierung unter Weiterzahlung des Gehaltes frei-
stellen, wird der Lohn ganz oder teilweise erstattet.

– Die zulässige Überlassungsdauer von Leiharbeitneh-
mern an denselben Entleiher ist auf 24 Monate verlän-
gert worden. Damit kann Arbeitnehmerüberlassung
besser als bisher für den beruflichen Einstieg von
Arbeitslosen eingesetzt werden.

– Zeiten der Betreuung und Erziehung eines Kindes
unter drei Jahren und Zeiten des Bezuges von Mutter-
schaftsgeld werden ab dem 1. Januar 2003 in die
Versicherungspflicht zur Bundesanstalt für Arbeit ein-
bezogen. Sie dienen damit künftig dem Erwerb von
Ansprüchen auf beitragsabhängige Leistungen der
Arbeitsförderung.
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– Das neue Förderinstrument „Beschäftigung schaffende
Infrastrukturförderung“ eröffnet auf kommunaler Ebe-
ne zusätzliche Handlungsmöglichkeiten. Arbeiten zur
Verbesserung der Infrastruktur können künftig über
Zuschüsse zu den Kosten gefördert werden, wenn sie
von Wirtschaftsunternehmen durchgeführt und dabei
vom Arbeitsamt vermittelte Arbeitnehmer eingestellt
werden. Mitnahmeeffekte sollen durch die Zusätz-
lichkeit des Mitteleinsatzes und die Einschaltung des
Verwaltungsausschusses des zuständigen Arbeitsamtes
ausgeschlossen werden.

83. Derzeit gibt es in Deutschland wenig aktuelle und
belastbare Evaluationsarbeiten im Bereich der aktiven
Arbeitsmarktpolitik. Inzwischen gibt es einen breiten,
vom Deutschen Bundestag, von der Bundesregierung,
von der Selbstverwaltung der Bundesanstalt für Arbeit
und vom Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wett-
bewerbsfähigkeit getragenen Konsens über die Not-
wendigkeit, die Wirkungsforschung zu verstärken und
damit zu einer Verbesserung der Effizienz und
Effektivität des arbeitsmarktpolitischen Instrumenta-
riums beizutragen. Im Job-AQTIV-Gesetz werden ent-
sprechende Weichenstellungen vorgenommen. Zukünf-
tig sind Aussagen zum Erfolg einer Maßnahme im Hin-
blick auf die Erwerbsbeteiligung des Teilnehmers, zum
(nachhaltigen) Erwerb von Kompetenzen durch geför-
derte Beschäftigung und Qualifizierung, zum Kosten-
Nutzen-Verhältnis einer Maßnahme und zu den gesamt-
wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der
Entlastung des Arbeitsmarktes, zu treffen. Um diese
Ziele zu erreichen, wird die Bundesanstalt für Arbeit zur
Wirkungsforschung im Bereich der aktiven Arbeits-
marktpolitik ausdrücklich verpflichtet. Der Wettbewerb
in der wissenschaftlichen Arbeitsmarktforschung wird
einerseits gefördert, indem eine neue Rechtsgrundlage
zur Übermittlung von Daten der Bundesanstalt für Arbeit
an externe Arbeitsmarktforscher geschaffen wird.
Andererseits soll durch die Errichtung eines Forschungs-
datenzentrums der Zugang zu Daten der Bundesanstalt
für Arbeit nachhaltig verbessert werden.

Zur besseren und zeitnahen Steuerung des Einsatzes der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente wird das Control-
lingverfahren ausgebaut. Dazu wird die Verbleibsquote
der Eingliederungsbilanz um eine Eingliederungsquote
ergänzt. Diese trifft Aussagen darüber, ob Teilnehmer in
angemessener Zeit nach Abschluss der Maßnahme in
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung tätig
sind. Zudem wird die Eingliederungsbilanz um ver-
pflichtende Aussagen zur Vermittlung von Arbeitslosen
mit eingeschränkten Eingliederungschancen erweitert. 

84. Ziel des Sofortprogramms zum Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeit, das die Bundesregierung zum 1. Januar
1999 in Kraft gesetzt hat, ist es, allen jungen Frauen und

Männern, die noch einen Ausbildungsplatz für das lau-
fende Ausbildungsjahr suchen, eine qualifizierte Be-
rufsausbildung zu ermöglichen und die Jugendarbeits-
losigkeit nachhaltig zu senken. Dabei handelt es sich um
ein zusätzliches Angebot, das zu den bereits bestehenden
Fördermöglichkeiten nach SGB III hinzutritt. Das Sofort-
programm wird bis zum Jahre 2003 fortgesetzt. Erfolg-
reiche Elemente werden ab 2004 in das Regelinstru-
mentarium des Arbeitsförderungsrechts aufgenommen.

Die wichtigsten Maßnahmen des Sofortprogramms sind
Lohnkostenzuschüsse zur Eingliederung in den ersten Ar-
beitsmarkt, außerbetriebliche Ausbildung, Qualifizie-
rungs-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sowie die Nach-
und Zusatzqualifizierung. Daneben gibt es Elemente der
sozialen Betreuung und Mobilitätshilfen. Für das Sofort-
programm werden jährlich rund 1 Mrd. A im Haushalt der
Bundesanstalt für Arbeit bereitgestellt. Davon fließen 50 %
in die neuen Länder, um deren besondere Problemlage zu
berücksichtigen. Das Sofortprogramm wird aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds kofinanziert. Vom 1. Januar
1999 bis zum 31. Juli 2001 sind rd. 377 000 Jugendliche
durch das Sofortprogramm gefördert worden.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist seit Einführung des Sofort-
programms spürbar zurückgegangen (vgl. auch Schaubild
21). Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen unter 25
Jahren ging – in Abgrenzung der Bundesanstalt für Arbeit
– von 11,8 % (1998) auf 9,5 % im Jahresdurchschnitt 2000
zurück (zum Vergleich alle Altersgruppen: Rückgang von
12,3 % auf 10,7 %). Sorge bereitet hingegen weiterhin die
Jugendarbeitslosigkeit in den neuen Ländern, die von ei-
nem hohen Ausgangsniveau nur leicht gesunken ist (16,6 %
im Jahresdurchschnitt 2000). Aber auch in den neuen
Ländern ist die Arbeitslosenquote der Jugendlichen unter
25 Jahren niedriger als diejenige anderer Altersgruppen.
Die Zahl der Ende September 2001 bei den Arbeitsämtern
gemeldeten noch nicht vermittelten Bewerber ist in West-
und Ostdeutschland weiter deutlich zurückgegangen. Ins-
gesamt gab es noch 20 500 registrierte nicht vermittelte Be-
werber; das sind 15 200 weniger als Ende September 1998.

85. Die Bundesregierung folgt dem Leitbild einer akti-
vierenden Jugendpolitik, die die Kompetenzen und Be-
gabungen der Jugendlichen individuell fördert, gleich-
zeitig aber auch dazu auffordert, die eigenen Fähigkeiten
in den Dienst des Gemeinwesens zu stellen. In diesem
Sinne geht es um die Verankerung der Jugendpolitik als
Querschnittspolitik mit dem Ziel, die für junge
Menschen gewährten Unterstützungen und entsprechen-
de Fördermaßnahmen zu bündeln und aufeinander abzu-
stimmen. Mit dem am 17. Oktober 2001 von der
Bundesregierung beschlossenen Jugendpolitischen
Programm „Chancen im Wandel“ legt eine Bundesre-
gierung erstmals ein umfassendes, ressortübergreifendes
Programm zur Jugendpolitik vor. 
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Im Rahmen dieses Programms wird der von der
Bundesregierung vorangetriebene Einsatz von Computer
und Internet in Schule, Ausbildung und Beruf auch auf
die außerschulische Jugendbildung ausgedehnt. Zudem
wird mit einem neuen Fünf-Jahres-Modellprogramm die
Förderung der sozialen Integration Jugendlicher mit
schlechteren Startchancen, die schon mit dem Programm
„Entwicklung & Chancen“ verfolgt wird, weiter ver-
stärkt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die im
November 2001 gestartete „Bundesinitiative Beteili-
gungsbewegung“. Die große Mehrzahl der Jugendlichen
verbindet individuelle Lebensgestaltung mit dem Wunsch,
sich stärker in der Gesellschaft zu engagieren und deren
Entwicklung eigenverantwortlich mitzugestalten. 

Bildung und Arbeit sind wesentliche Schwerpunkte des
Regierungsprogramms. Es geht darum, dass die Chan-
cen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-
lung allen Jugendlichen offen stehen. Allen arbeitslos
gewordenen Jugendlichen soll innerhalb von sechs Mo-
naten ein Arbeitsplatz, eine Ausbildung, eine Umschu-

lung, der Erwerb von Berufserfahrung oder eine andere
die Beschäftigungsfähigkeit fördernde Maßnahme ange-
boten werden. Die Förderung ungelernter und gering
qualifizierter junger Beschäftigter kann mit dem im Job-
AQTIV-Gesetz enthaltenen neuen Förderinstrument (Teil-
erstattung des Lohns gegen Freistellung zum Zweck der
Qualifizierung) erfolgen. Der zur Verwirklichung des
Grundsatzes „Berufsausbildung für alle“ erzielte Ausbil-
dungskonsens des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und
Wettbewerbsfähigkeit hat zu einer Trendumkehr beigetra-
gen. Zum ersten Mal seit 1995 überstieg im Ausbildungs-
jahr 1999/2000 die Zahl der unbesetzten Ausbildungs-
stellen die Zahl der noch nicht vermittelten Bewerber. 

Reformen zur Stärkung von Beschäftigungsanreizen
im Abgaben-Transfer-System 

86. Für eine erfolgreiche Beschäftigungspolitik ist die
Ausgestaltung des Abgaben-Transfersystems von erheb-
licher Bedeutung. Abgaben- und Transferpolitik müssen
so gestaltet und miteinander verzahnt werden, dass
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Arbeitsanreize gestärkt werden und sich die Aufnahme
einer Arbeit positiv im verfügbaren Arbeitseinkommen
niederschlägt, ohne dabei den gesamtwirtschaftlich not-
wendigen Konsolidierungskurs zu gefährden.

87. Bei passiven Transferleistungen muss geprüft wer-
den, wie verstärkt Arbeitsanreize gesetzt werden können.
Dies betrifft insbesondere die beiden bedürftigkeitsab-
hängigen Leistungen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe.
Die Bundesregierung prüft in diesem Zusammenhang
insbesondere die konzeptionellen, politischen und fi-
nanzverfassungsrechtlichen Fragestellungen einer besse-
ren Verzahnung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe.

Das Sozialhilferecht enthält bereits Anreize zur Be-
schäftigungsaufnahme. So sieht das Bundessozialhilfe-
gesetz (BSHG) in § 76 Absatz 2a Nr. 1 für alle Hilfe-
empfänger, die Erwerbseinkommen erzielen, Freibeträge
vor, die nicht auf die laufende Hilfe zum Lebensunter-
halt angerechnet werden. Ein 1996 erstmals eingeführtes
und 1998 erweitertes Instrument der „Hilfe zur Arbeit“,
das insgesamt zu einer Verringerung der Transferleis-
tungen an die Hilfeempfänger führen kann, ohne gleich-
zeitig die Zahl der Hilfeempfänger zu erhöhen, ist der
Arbeitnehmerzuschuss nach § 18 Absatz 5 BSHG. Dabei
handelt es sich um eine Ermessensleistung mit der
Möglichkeit, dem Hilfeempfänger bei Aufnahme einer
sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen Er-
werbstätigkeit einen Zuschuss zum Lohn bis zur Höhe
des Regelsatzes für einen Haushaltsvorstand (derzeit rd.
286 A in den alten und 276 A in den neuen Ländern) und
bis zur Dauer von 12 Monaten zu zahlen.

Darüber hinaus ermöglicht eine bis 31. Dezember 2002
befristete gesetzliche Experimentier- und Öffnungsklau-
sel Zuschüsse an Hilfeempfänger, die hinsichtlich der
Höhe und der zeitlichen Begrenzung über die gesetz-
lichen Grundvorgaben hinausgehen. Dieser Arbeitneh-
merzuschuss stellt der Verpflichtung, arbeitsunwilligen
Hilfeempfängern, die eine zumutbare Beschäftigung
abgelehnt haben, die Sozialhilfe nach § 25 BSHG zu
kürzen, einen positiven Anreiz gegenüber und dient
damit der Stärkung der Eigeninitiative von Hilfe-
empfängern. Auf Basis dieser Regelung können im Rah-
men der Sozialhilfe zur Förderung der Arbeitsaufnahme
vorher arbeitsloser Hilfeempfänger auch „Einstiegsgel-
der“ und „Kombilöhne“ praktiziert werden. Um eine dif-
ferenzierte Erprobung dieses Instruments und möglichst
aussagekräftige Ergebnisse zu ermöglichen, soll die Öff-
nungsklausel bis zum Ende dieser „MoZArT“-Modell-
vorhaben (siehe unten) verlängert werden. Daher ist im
Rahmen des Gesetzentwurfs zur Verlängerung von
Übergangsregelungen im Bundessozialhilfegesetz auch
die Verlängerung der Experimentier- und Öffnungsklau-
sel nach § 18 Absatz 5 Satz 3 BSHG bis zum 31. Dezem-
ber 2004 vorgesehen. 

Die Bundesregierung fördert seit Beginn des Jahres
2001 bundesweit insgesamt 30 innovative Modellvor-
haben zur Verbesserung der Zusammenarbeit von
Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe („MoZArT“).
Experimentierklauseln lassen es zu, dass im Rahmen
einer Kooperationsvereinbarung die Leistung (Arbeits-
losenhilfe bzw. Sozialhilfe) vom jeweils anderen Amt
oder einer gemeinsam gebildeten oder beauftragten
Stelle erbracht wird, das Eingliederungsinstrumentarium
des jeweils anderen Amtes (Arbeitsförderung oder Hilfe
zur Arbeit) genutzt wird und die zur Durchführung des
Modellvorhabens erforderlichen Sozialdaten erhoben,
verarbeitet und genutzt werden, auch soweit sie für die
Leistungserbringung des jeweils anderen Amtes benötigt
werden. Ziel der Modellvorhaben ist es, neue Möglich-
keiten der Verbesserung der Zusammenarbeit zu erpro-
ben, um mehr Vermittlungen in Arbeit zu erreichen, die
Wirksamkeit der Hilfen zur Eingliederung in eine
Erwerbstätigkeit zu steigern und das Verwaltungsverfah-
ren zu vereinfachen. Stärken aber auch Schwachstellen
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe sollen sichtbar ge-
macht werden, um daraus Schlüsse für eine zukünftige
Reform der beiden Hilfesysteme zu ziehen.

88. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus 2000 
verfügen 27 % aller Erwerbslosen nicht über einen
beruflichen Abschluss. Auf der anderen Seite sind in
Deutschland für diese Personengruppe besonders ge-
eignete Wirtschaftszweige im internationalen Vergleich
wenig entwickelt. Es ist daher wichtig, Wege zur
Förderung der Beschäftigung im Niedriglohnsektor 
zu erschließen. In Umsetzung eines Beschlusses 
des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wett-
bewerbsfähigkeit werden im Rahmen des arbeitsmarkt-
politischen Sonderprogramms „Chancen und Anreize
zur Aufnahme sozialversicherungspflichtiger Tätigkei-
ten“ (CAST) der Bundesregierung seit Juli 2000 das
Mainzer Modell sowie ein Vorschlag der Saar-Ge-
meinschaftsinitiative (SGI-Modell) im Modellversuch
erprobt. Das SGI-Modell entlastet einerseits Ar-
beitgeber bei den Lohnnebenkosten. Andererseits wer-
den Anreize zur Weiterbildung auf Arbeitnehmerseite
gesetzt. Es wird im gesamten Saarland und in Sachsen
im Arbeitsamtsbezirk Chemnitz und Zwickau erprobt.
Das Mainzer Modell will Anreize für Arbeitnehmer,
insbesondere mit Kindern, zur Aufnahme auch gerin-
ger entlohnter Erwerbstätigkeit und von Teilzeitarbeit
setzen. Zu diesem Zweck erhalten die Arbeitnehmer
einen Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen
und ein erhöhtes Kindergeld. Das Mainzer Modell
wurde bis Ende 2001 in bestimmten Arbeits-
amtbezirken von Rheinland-Pfalz und in Brandenburg
in den Arbeitsamtsbezirken Eberswalde und
Neuruppin erprobt. Seit Jahresbeginn 2002 wird das
Mainzer Modell im gesamten Bundesland Rheinland-
Pfalz erprobt.
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Seit dem Start von CAST wurden bis zum Stichtag 20.
Dezember insgesamt 1 110 Personen gefördert. Davon
entfielen auf das Mainzer Modell 838 Förderungen und
auf das SGI-Modell 278 Förderungen. Beide Modellan-
sätze werden in den Modellregionen der alten Bundeslän-
der besser angenommen als in den neuen Ländern.
Schwerpunkt der Förderung sind die vier Arbeitsamts-
bezirke in Rheinland-Pfalz mit 717 geförderten Beschäfti-
gungsaufnahmen. Vergleicht man die Fallzahlen mit ähn-
lichen derzeit in Deutschland laufenden Modellversuchen,
wie etwa dem „Einstiegsgeld“ in Baden-Württemberg, so
wurde das Mainzer Modell bisher am erfolgreichsten
umgesetzt. Aus diesem Grund wird die Erprobung des
Mainzer Modells auf das Bundesgebiet ausgeweitet.

Zuwanderung

89. Durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung vom
7. November 2001 sollen neue Möglichkeiten arbeits-
marktorientierter Zuwanderung eröffnet werden. Ziel
sind offene und flexible Regelungen, die es ermöglichen,
auf Engpässe schnell zu reagieren und Arbeitsmigration
nachhaltig und bedarfsgerecht zu steuern. Die Aufent-
haltsbedingungen für hochqualifizierte Arbeitskräfte
werden attraktiver gestaltet, um dringend benötigte
Fachkräfte für die deutsche Wirtschaft zu gewinnen.
Gleichzeitig werden die Rahmenbedingungen für aus-
ländische Studenten deutlich verbessert, um den Uni-
versitäts- und Wissenschaftsstandort Deutschland zu
stärken und dem betroffenen Personenkreis nach
Abschluss des Studiums eine Perspektive für eine
Beschäftigung im Bundesgebiet zu bieten. Das Gesetz
soll zum 1. Januar 2003 in Kraft treten.

90. Um die Engpässe auf dem Arbeitsmarkt für
Fachkräfte auch kurzfristig zu entschärfen, hat die
Bundesregierung das „IT-Sofortprogramm zur Deckung
des IT-Fachkräftebedarfs in Deutschland“ gestartet.
Dank der IT-Verordnung („Green Card“) sind bis zum
30. November 2001 über 10 400 Arbeitserlaubnisse für
die Einstellung ausländischer Fachkräfte zugesichert
worden. Nach einer dazu durchgeführten Untersuchung
wurden mit der Beschäftigung einer ausländischen
Fachkraft im Durchschnitt 2,5 zusätzliche Arbeitsplätze
in den jeweiligen Unternehmen geschaffen. Das
Sofortprogramm sieht vor, dass bis zum 31. Juli 2003
insgesamt 20000 Fachkräfte zugelassen werden können. 

Flexiblere Arbeitsorganisation

91. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit ist in
Deutschland auch im internationalen Vergleich vorange-
kommen. Die Partner im Bündnis für Arbeit, Ausbildung
und Wettbewerbsfähigkeit sind bei ihren Spitzentreffen
mehrfach für eine differenzierte und flexibilisierte
Arbeitszeitpolitik und den beschäftigungswirksamen

Abbau von Überstunden eingetreten. Die Tarifvertrags-
parteien und die Betriebspartner haben in den vergangenen
Jahren insbesondere die Möglichkeiten des Arbeitszeit-
gesetzes genutzt, um spezielle, auf die Branche und den
Betrieb zugeschnittene Arbeitszeitmodelle zu vereinbaren.
Weiterer Ausbau der Teilzeitarbeit, befristete Arbeits-
verträge und Neueinstellungen sowie eine flexible Ar-
beitszeitgestaltung unter Nutzung von Langzeit- und Le-
bensarbeitszeitkonten, von Arbeitszeitkorridoren und
Jahresarbeitszeiten sind Wege, zu hoher Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen beizutragen und gleichzeitig die
Zahl der regelmäßig anfallenden Überstunden abzubauen. 

92. Das am 1. Januar 2001 in Kraft getretene Gesetz über
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge setzt auch
die EG-Richtlinien über Teilzeitarbeit und über befriste-
te Arbeitsverträge um. Es schafft damit größere
Zeitsouveränität für Arbeitnehmer und mehr Flexibilität
für Unternehmen. Das Gesetz geht davon aus, dass
Arbeitgeber und Beschäftigte Teilzeitarbeit vereinbaren,
wenn der Beschäftigte eine Reduzierung der Arbeitszeit
wünscht. In Unternehmen mit mehr als 15 Arbeitneh-
mern hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Teilzeit-
arbeit. Kommt es zu keiner Einigung, werden Arbeit-
geber vor Überforderung geschützt, da sie den Teilzeit-
anspruch aus betrieblichen Gründen ablehnen können.
Erkenntnisse über die Auswirkungen der neuen Rege-
lungen über Teilzeitarbeit wird ein wissenschaftliches
Forschungsvorhaben erbringen, dessen Ergebnisse im
Jahr 2003 vorliegen werden.

Die im Gesetz geregelte Möglichkeit der sachgrundlosen
(erleichterten) Befristung von Arbeitsverträgen ist eine
beschäftigungspolitisch sinnvolle Alternative zu Überstun-
denarbeit oder Outsourcing. Für Arbeitsuchende ist eine
befristete Beschäftigung in vielen Fällen eine Brücke zu
einem festen Arbeitsplatz. Die vorher immer nur zeitlich
begrenzt geltende Regelung zur Befristungserleichterung
wurde im Interesse besserer Rechtssicherheit für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber als Dauerregelung ausgestaltet.
Die sachgrundlose (erleichterte) Befristung ist bis zu zwei
Jahren zulässig. Bis zu dieser Gesamtdauer kann ein kür-
zer befristeter Arbeitsvertrag höchstens dreimal verlängert
werden. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz hat sach-
grundlose Befristungen auf Neueinstellungen beschränkt,
um Kettenbefristungen zu verhindern, die bisher durch
eine Kombination von Befristungen mit und ohne Sach-
grund möglich waren. Damit wird eine der wesentlichen
Vorgaben der EG-Richtlinie über befristete Arbeitsverträge
umgesetzt, die Maßnahmen gegen den Missbrauch aufein-
ander folgender befristeter Arbeitsverträge verlangt. Von
der gesetzlichen Höchstbefristungsdauer und der Höchst-
zahl der Verlängerungen eines befristeten Arbeitsvertrages
ohne sachlichen Grund kann durch Tarifvertrag abgewi-
chen werden. Damit kann auf branchenspezifische
Bedürfnisse flexibel reagiert werden.
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Mit Arbeitnehmern ab dem 56. (früher 60.) Lebensjahr
können befristete Arbeitsverträge ohne sachlichen Be-
fristungsgrund abgeschlossen werden, für die die zwei-
jährige Höchstbefristungsdauer und die Begrenzung
auf drei Verlängerungen nicht gelten. Durch diese
besondere Befristungserleichterung sollen die Ein-
stellungschancen für ältere Arbeitsuchende verbessert
werden.

93. Mit der am 28. Juli 2001 in Kraft getreten Reform
des Betriebsverfassungsgesetzes ist die betriebliche Mit-
bestimmung als Bestandteil der Sozialen Marktwirt-
schaft nach annähernd 30 Jahren an die sich verändern-
den betrieblichen Strukturen angepasst worden:

– Die Möglichkeit zur Bildung von betriebs- oder unter-
nehmensübergreifenden Betriebsräten wurde geschaf-
fen. Flexible Betriebsratsstrukturen können auf die Form
des Betriebs bzw. Unternehmens zugeschnitten werden.

– Für kleinere Betriebe wurde ein vereinfachtes Wahl-
verfahren vorgesehen.

– Die Mitwirkungsmöglichkeiten des Betriebsrats im
Bereich der Beschäftigungssicherung und betrieb-
lichen Qualifizierung wurden verbessert.

– Besondere Arbeits- und Beschäftigungsformen wur-
den in die Betriebsverfassung einbezogen.

– Es wurden Möglichkeiten geschaffen, das Fachwissen
der einzelnen Arbeitnehmer stärker in die Betriebsrats-
arbeit einzubeziehen.

– Das Engagement von Frauen im Betriebsrat wird ge-
fördert und die Chancengleichheit verstärkt zum The-
ma gemacht.

– Betrieblicher Umweltschutz wurde als Tätigkeitsbe-
reich der Betriebsräte festgeschrieben.

94. Die Aufnahme flexibler beschäftigungspolitischer
Komponenten in die Tarifverträge hat sich fortgesetzt.
Im Jahr 2001 wurden weitere Altersteilzeit-Tarifverträge
abgeschlossen und bereits bestehende an die geänderte
Gesetzeslage angepasst. Im Zuge der Beratung des
Altersvermögensgesetzes haben sich zahlreiche Tarifver-
tragsparteien dazu entschlossen, die Altersvorsorge
durch Entgeltumwandlung tariflich zu regeln (Tz 73 ff).

95. Mit dem Tariftreuegesetz werden öffentliche Auf-
traggeber verpflichtet, Bauaufträge nur an Unternehmen
zu vergeben, die ihren Arbeitnehmern die am Ort der
Leistungserbringung einschlägigen Tariflöhne zahlen.
Gleiches gilt für den Bereich des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV).

Initiative „Neue Qualität der Arbeit“

96. Die Initiative der Bundesregierung „Neue Qualität
der Arbeit“ versteht sich als ein nationaler Beitrag zur
„Sozialpolitischen Agenda“, auf die sich die Mitglied-
staaten der EU verständigt haben. Ziel der Initiative ist
es, die Interessen der Beschäftigten nach sozial ange-
messenen Arbeitsbedingungen mit den Interessen der
Betriebe nach produktiven und wettbewerbsfähigen
Arbeitsplätzen und leistungsfähigen Arbeitnehmern zu
verbinden. Dabei soll eine breite gesellschaftliche De-
batte zum Thema „Wie wollen wir morgen arbeiten?“ in
Gang gesetzt werden. Ansätze hierfür sind z.B. Arbeits-
bedingungen, die die Kreativität und Motivationsfähig-
keit fördern, eine effektive berufliche Aus- und Weiter-
bildung (lebenslanges Lernen), mehr Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz sowie der stärkere Abgleich zeitnaher,
betrieblicher Arbeitsorganisation mit familiären Rah-
menbedingungen. 

Das vorhandene Wissen und die Ressourcen von Bund,
Ländern, Sozialversicherungs- und Unfallversiche-
rungsträgern, Rehabilitationsträgern, Sozialpartnern,
Handwerk und Industrie in diesen Bereichen soll
zusammengetragen und im Rahmen der Initiative fort-
entwickelt und gebündelt werden. In ausgewählten Bran-
chen (z.B. Baubranche) werden gemeinsam Konzepte
zur weiteren Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit entwickelt. Zudem werden
branchenübergreifende Aktivitäten zur Gestaltung der
Arbeit durchgeführt. Dabei werden für identifizierte
Handlungsfelder zur Gestaltung der Arbeit Verfahren
und Instrumente sowie vorbildhafte Beispiele gesammelt
und zielgruppengerecht insbesondere mit Blick auf
KMU verbreitet.

Förderung der Chancengleichheit von Frauen und
Männern in der Arbeitswelt 

97. Die Bundesregierung setzt sich auf der Grundlage
ihrer Verpflichtung aus Artikel 2 und 3 des EG-Vertrages
dafür ein, dass die Chancengleichheit von Frauen und
Männern durchgängiges Leitprinzip ihres Handelns ist
und mit Hilfe der Strategie des Gender Mainstreaming
bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden
Maßnahmen der Bundesministerien gefördert wird.

Die Kompetenzen von Frauen in allen Bereichen der
Wirtschaft müssen besser genutzt werden. Es gilt, Teil-
habe und Gestaltungsmöglichkeiten von Frauen im Wirt-
schaftsleben zu stärken. Die Bundesregierung verbessert
deshalb die Chancen der Frauen beim Berufseinstieg und
in der beruflichen Entwicklung. Frauen und Männer
müssen gleichermaßen die Möglichkeit haben, Beruf
und Familie miteinander zu vereinbaren. Besondere
Akzente setzt die Bundesregierung in ihrem Programm
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„Frau und Beruf“ bei der Aus- und Weiterbildung von
Frauen für die zukunftsorientierten Berufe der Wissens-
gesellschaft. Zahlreiche neue Projekte zielen darauf ab,
die Ausbildungs- und Beschäftigungschancen von Frau-
en im IKT-Bereich zu verbessern (vgl. auch Tz 122 ff).
Ziel ist es u.a., den Anteil von Frauen an den Berufsaus-
bildungen und Studiengängen in der IKT-Branche bis
zum Jahr 2005 auf 40 % zu steigern. Eine gleichwertige
Beteiligung von Frauen an den IKT-Weiterbildungen der
Arbeitsämter wird ebenso angestrebt wie die Verstär-
kung ihres Anteils an Unternehmensgründungen.

Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen zur Ver-
besserung der Chancengleichheit von Frauen und
Männern in der Arbeitswelt bereits umgesetzt oder
erfolgreich auf den Weg gebracht worden:

– Die am 1. Januar 2001 in Kraft getretene Reform des
Bundeserziehungsgeldgesetzes verbessert die Rah-
menbedingungen zur Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit
und Familie für Mütter und Väter.

– Das seit 1. Januar 2001 geltende Gesetz über Teilzeit-
arbeit und befristete Arbeitsverträge sieht erstmalig
einen allgemeinen Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit vor.

– Bei der Altersteilzeit ist eine Gleichstellung von Teil-
zeitbeschäftigten mit Vollzeitbeschäftigten vorgenom-
men worden.

– Mit dem am 5. Dezember 2001 in Kraft getretenen
Gleichstellungsdurchsetzungsgesetz für die Bundesver-
waltung und die Gerichte des Bundes wird der
Gleichstellung für die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes des Bundes mehr Nachdruck verliehen und eine
größere Rechts- und Anwendungssicherheit angestrebt.

– Das Job-AQTIV-Gesetz verbessert die Möglichkeiten
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen
und Männer. Zudem wird der speziellen Frauenför-
derung bis zur Herstellung der völligen Gleichstellung
auf dem Arbeitsmarkt eine besondere Bedeutung bei-
gemessen.

– Neue Projekte und Programme sowie die Reform des
Hochschulrahmengesetzes unterstützen den Prozess,
den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre zu erhö-
hen – z.B. durch die Einführung der Juniorprofessuren.

– Zur Lohn- und Einkommenssituation von Frauen und
Männern wird die Bundesregierung dem Deutschen
Bundestag noch in der 1. Jahreshälfte einen ausführ-
lichen Bericht vorlegen.

– Am 2. Juli 2001 hat die Bundesregierung mit den
Spitzenverbänden der Wirtschaft eine Vereinbarung

zur Förderung der Chancengleichheit und Familien-
freundlichkeit in der Privatwirtschaft geschlossen. Zur
Umsetzung wurde ein hochrangiges paritätisch besetz-
tes Gremium eingerichtet. Fortschritte in den Unter-
nehmen sollen alle zwei Jahre bilanziert werden.

6. Neue Länder

Wirtschaftliche Lage und Perspektiven

98. Die Fortschritte in der wirtschaftlichen Entwicklung
der neuen Länder sind beachtlich: Arbeitsproduktivität
und Pro-Kopf-Einkommen haben sich seit Beginn der
90er Jahre mehr als verdoppelt. Die Infrastruktur wurde in
weiten Teilen ausgebaut und modernisiert. Fast 530 000
neu gegründete Unternehmen haben sich am Markt
behauptet, davon 110 000 im Handwerk. In den neu
gegründeten Unternehmen sind 3 Mio. Arbeitsplätze neu
entstanden, vorwiegend in KMU. Gerade in den letzten
Jahren konnten sich viele Unternehmen erfolgreich auf
internationale Märkte ausrichten. Produktion und
Beschäftigung nähern sich einer für moderne Wirt-
schaften typischen Struktur. Zugleich haben sich die
Lebensverhältnisse der Menschen erheblich verbessert,
u.a. durch eine spürbare Steigerung der Wohnqualität
und eine deutliche Absenkung der Schadstoffbelastung.

Trotzdem bleiben noch große Herausforderungen. Der
strukturelle Wandel der Wirtschaft ist noch nicht abge-
schlossen. Die Arbeitslosenquote ist mehr als doppelt so
hoch wie in den alten Ländern. Es gibt noch zu wenige
leistungsfähige Großunternehmen, noch zu wenig FuE;
die Produktivität ist im Durchschnitt noch unzureichend
und die regionalen Wertschöpfungsketten sind zu
schwach ausgeprägt. Zudem ist das Gesamtwachstum im
Osten Deutschlands immer noch unbefriedigend; neben
den Auswirkungen der jüngsten weltweiten Konjunktur-
abschwächung wird es durch zwei gegenläufige Trends
geprägt (vgl. Tz 36). Während im Baugewerbe weiter
Kapazitäten und Arbeitsplätze abgebaut werden, wach-
sen das Verarbeitende Gewerbe und die produktionsna-
hen Dienstleistungen anhaltend kräftig.

Das Verarbeitende Gewerbe erzeugt mittlerweile 13,1 %
der ostdeutschen Wertschöpfung (ohne Berlin 13,8 %).
Allerdings reichen Gewicht und Dynamik der Industrie
noch nicht aus, um die stark rückläufige Bautätigkeit
deutlicher zu kompensieren. Dennoch spricht vieles
dafür, dass das Verarbeitende Gewerbe zusammen mit
den produktionsnahen Dienstleistungen nach Ausklin-
gen des Anpassungsprozesses am Bau die Rolle des
Wachstumsmotors weiter ausbauen kann.

99. Dresden, Erfurt, Halle/Leipzig, Jena, Magdeburg,
Potsdam, Rostock sowie Berlin und Umland sind ein-
drucksvolle Beispiele für Regionen, die wirtschaftlich in
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Ostdeutschland hervortreten. Auf Grund ihrer Standort-
vorteile – hoher Anteil qualifizierter Beschäftigter, Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen, relativ hohe
Industrie- und Bevölkerungsdichte, gute Verkehrsanbin-
dungen, regionale Verflechtungen – haben sich eine
Vielzahl neuer, technologieintensiver und innovativer

Unternehmen angesiedelt, die attraktive, wettbewerbsfä-
hige Arbeitsplätze auch für qualifizierte Fachkräfte
anbieten. Innerhalb dieser Wachstumszentren treten
Technologiebranchen wie Mikroelektronik, Datenverar-
beitungsanlagen, Chemie und Biotechnologie besonders
hervor. Vor allem der Automobilbau hat sich zum wichti-
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Bevölkerungsanteile nach Ausbildung und Ländern, 1997/98
bezogen auf die Altersgruppen der 25 bis 64 jährigen, in %
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gen Arbeitgeber entwickelt. 30 000 Menschen sind hier
beschäftigt, weitere 70 000 bei Zulieferern (Angaben des
Verbands der Automobilindustrie für 2000).

Weichenstellungen der Wirtschaftspolitik

100. Da die Eigendynamik der ostdeutschen Wirtschaft
noch zu schwach ist, ergänzt die Bundesregierung ihre
auf bessere Rahmenbedingungen ausgerichtete Wirt-
schaftspolitik für Deutschland durch eine spezielle För-

derpolitik für die neuen Länder (vgl. Übersicht 8). Mit
dem Regierungswechsel 1998 hat die Bundesregierung
die Förderung erheblich effizienter gestaltet und auf
Investitionen, Innovationen und Infrastruktur konzentriert,
ergänzt durch eine flankierende aktive Arbeits-
marktpolitik. Die Bundesregierung berücksichtigt hierbei
die Bedürfnisse strukturschwacher Gebiete ebenso wie
diejenigen urbaner Zentren und Wachstumskerne. Trotz
Haushaltskonsolidierung behält der Aufbau Ost Priorität;
auch im Jahr 2002 werden neue Schwerpunkte gesetzt.
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Übersicht 8: Schwerpunkte der Förderpolitik für die neuen Länder auf einen Blick

Solidarpakt

– Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zugunsten der ostdeutschen Länder; 2002 in Höhe von
10,5 Mrd. A.

Investitionen, Unternehmensfinanzierung

– Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“: zusammen mit hälftig kofi-
nanzierten Landesmitteln rd. 1,7 Mrd. A (2002).

– Steuerliche Investitionszulage: vor allem für Modernisierungs- und Erweiterungsinvestitionen im
Verarbeitenden Gewerbe und bei produktionsnahen Dienstleistungen, höhere Fördersätze für KMU
und für Grenzregionen.

– Eigenkapitalhilfe, Existenzgründungsprogramm von ERP und DtA, DtA Startgeld: rd. 642 Mio. A für
rd. 7 300 Darlehen zu günstigen Konditionen an KMU (2000).

– FUTOUR: Förderung technologieorientierter Unternehmensgründungen (2002: rd. 20 Mio. A).

– EU-Strukturfonds: aus Mitteln der EU rd. 20 Mrd. A für 2000 bis 2006, ergänzt durch Gemein-
schaftsinitiative Interreg mit 0,4 Mrd. A für Grenzregionen.

– Wismut GmbH: Voraussichtlich insgesamt 6,2 Mrd. A für Stilllegung, Sanierung und Rekultivierung
von Betriebsflächen des Uranbergbaus (2002: 241 Mio. A).

– Treuhandnachfolge: für Beseitigung ökologischer Altlasten des Braunkohle- und Kalibergbaus und
Rückbau von Atomkraftwerken von 1995 bis 2005 rd. 4,8 Mrd. A geleistet (2002: 485 Mio. A).

– Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“.

Bildung, Forschung und Innovationen

Über 1,5 Mrd. A jährlich für Bildung und unternehmensnahe Forschung, u.a. für:

– Ausbau von Forschungseinrichtungen, 2001 auf rd. 614 Mio. A erhöht.

– FuE–Sonderprogramm mit rd. 113 Mio. A (2002).

– Programme, um Netzwerke von Wirtschaft und Wissenschaft zu fördern (InnoRegio, „Innovative regio-
nale Wachstumskerne“, PRO INNO, InnoNet, NEMO).

➤
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– Verstärkte Maßnahmen mit Fokus neue Länder, um innovative Unternehmensgründungen aus wissen-
schaftlichen Einrichtungen heraus zu fördern.

– Verstärkte Förderung technologieorientierter Kompetenzzentren des Handwerks.

– Gemeinschaftsaufgabe „Hochschulbau“: überproportionaler Anteil neue Länder.

Städtebau und Wohnungswesen

– Programm „Stadtumbau Ost“: rd. 1,1 Mrd. A gegen strukturellen Wohnungsleerstand und für die Aufwer-
tung von Stadtquartieren (2002 bis 2009); zusätzliche Ländermittel in gleicher Höhe sowie 511 Mio A von
Kommunen; 16 Mio. A Bundesmittel zur Finanzierung von Stadtentwicklungskonzepten (2002).

– Altschuldenhilfeverordnung: 358 Mio. A zur Entlastung von Altschulden von Wohnungsunternehmen,
die existenziell vom Leerstand bedroht sind (ab 2001, verteilt auf 10 Jahre). 

– Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ auf 77 Mio. A jährlich erhöht (2001/2002).

– Steuerliche Investitionszulage: Förderungsschwerpunkt bei Sanierung und Modernisierung von
Mietwohnungen in innerstädtischen Altbauten.

– KfW-Wohnraummodernisierungsprogramm: Kreditvolumen bis 1999 auf 40,4 Mrd. A aufgestockt,
Anschlussprogramm 2000 bis 2002 über 5,1 Mrd. A.

– Soziale Wohnungsraumförderung: überproportionaler Anteil neue Länder.

Verkehr

– Verkehrsprojekte Deutsche Einheit: weiterhin Priorität. 

– Investitionsprogramm 1999 bis 2002: überproportionaler Anteil neue Länder (52 %).

– Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) Bundesprogramm Verkehr 2000 bis 2006: 
3,16 Mrd. A (1,58 Mrd. A aus EFRE).

– Sonderprogramm Grunderneuerung Brücken 1999 bis 2003: 103 Mio. A.

– Nachholung von Investitionen in das Sachanlagevermögen im Bereich der ehemaligen Deutschen
Reichsbahn: rd. 1 Mrd. A pro Jahr bis 2007.

Aktive Arbeitsmarktpolitik 

– Aktive Arbeitsmarktpolitik auf hohem Niveau verstetigt (2002: rd. 10 Mrd. A aus Mitteln der
Bundesanstalt für Arbeit und des Bundes).

– Jugendsofortprogramm: jährlich ca. 0,5 Mrd. A zur Förderung von Ausbildung, Qualifizierung und
Beschäftigung von Jugendlichen (seit 1999, Anteil neue Länder 2001 von 40 % auf 50 % erhöht).

– Bund-Länder-Ausbildungsprogramm Ost 2001: rd. 108 Mio. A (2001 bis 2003) für Jugendliche ohne
Ausbildungsplatz, zusätzlich in den letzten Jahren 767 Mio. A für überbetriebliche Ausbildungsstätten.

– Sonderprogramm Lehrstellenentwickler: 9,3 Mio. A jährlich (bis 2004).



Investitionen

101. Die Förderung von Unternehmensinvestitionen ruht
auf vier Hauptsäulen:

– Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur“ ist das wichtigste Bund-Län-
der-Instrument zur Schaffung und Sicherung von dau-
erhaft wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen durch Ge-
währung von Investitonszuschüssen an Unternehmen
und für Maßnahmen der wirtschaftsnahen Infrastruk-
tur. Bund und Länder finanzieren die Gemeinschafts-
aufgabe jeweils zur Hälfte. Die Förderkriterien werden
laufend an die sich ändernde Wirtschaftsentwicklung
angepasst. Seit August 2000 können in den struktur-
schwächsten Regionen Zuschüsse für Regional-
management gewährt werden, um das eigene Ent-
wicklungspotenzial verstärkt zu mobilisieren. 

– Die steuerliche Investitionszulage kommt vor allem
ertragsschwachen ostdeutschen Unternehmen zu Gute,
welche die progressionsabhängigen Sonderabschrei-
bungen des 1998 ausgelaufenen Fördergebietsgesetzes
nicht nutzen konnten. Sie kann nur noch vom Verarbei-
tenden Gewerbe und bestimmten produktionsnahen
Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Seit
2000 liegt der Schwerpunkt auf Modernisierungs- und
Erweiterungsinvestitionen. Die Fördersätze für KMU
wurden auf 25 % angehoben. Seit 2001 wurden auch
die Fördersätze für Grenzregionen angehoben, auf 
27,5 % für KMU und auf 15 % für große Unternehmen.

– Die EU-Strukturfonds flankieren die nationale Förde-
rung strukturschwacher Regionen im Förderzeitraum
2000 bis 2006. Insgesamt stehen für diesen Zeitraum
Zuschüsse des EFRE in Höhe von 11,25 Mrd. A zur
Verfügung, die zum Teil innerhalb der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ eingesetzt werden. Der weit überwie-
gende Teil der EU-Strukturfondsmittel wird für die
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen
Wirtschaft, vor allem von KMU, und für Infrastruktur-
maßnahmen verwendet.

– Zusätzlich stehen den Unternehmen im breiten Um-
fang zinsgünstige Darlehen und Beteiligungspro-
gramme der Förderbanken des Bundes (DtA, KfW) aus
Mitteln des ERP-Sondervermögens und aus eigenen
Mitteln zur Verfügung (Tz 145).

Innovationen, Bildung und Forschung

102. Um die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft zu verbessern, wird die Bildung von
Netzwerken in den neuen Ländern gezielt gefördert. Im
Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms hat die

Bundesregierung die Initiative InnoRegio mit dem Pro-
gramm „Innovative regionale Wachstumskerne“ weiter
entwickelt, das für die Jahre 2001 bis 2003 mit insge-
samt 75 Mio. A ausgestattet ist. Die Forschungskoopera-
tionsprogramme „PRO INNO“ und „InnoNet“ mit einem
Schwerpunkt in den neuen Länder werden 2002 durch
„Netzwerkmanagement Ost“ (NEMO) zur Stimulierung
von Unternehmensnetzwerken ergänzt.

Die Innovationstätigkeit ostdeutscher Unternehmen wird
durch das FuE-Sonderprogramm für die neuen Länder
unterstützt. Das bis 2003 befristete Programm
„FUTOUR 2000“ fördert technologieorientierte Unter-
nehmensgründungen in den neuen Ländern. Innerhalb
der Fördermaßnahmen für innovative Unternehmens-
gründungen aus wissenschaftlichen Einrichtungen wird
2002 ein Schwerpunkt neue Länder eingerichtet.

Infrastruktur: Verkehr

103. Auch künftig wird der Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur mit Nachdruck fortgeführt. So entfallen
über die Hälfte der im Investitionsprogramm 1999 bis
2002 vorgesehenen Verkehrsinvestitionen des Bundes
auf die neuen Länder. Diese Mittel wurden durch das
Zukunftsinvestitionsprogramm verstärkt. Schwerpunkte
der Verkehrsinvestitionen des Bundes sind die 17 Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit mit einem Gesamtvolu-
men von rd. 35 Mrd. A, von denen bis Ende 2000 knapp
19 Mrd. A verwendet wurden. Alle 17 Projekte sind be-
gonnen worden, viele Projekte und Projektabschnitte
sind bereits in Betrieb. Die meisten Lücken im inner-
deutschen Verkehrswegenetz sind bereits geschlossen.

Infrastruktur: Stadtumbau

104. In Ostdeutschland stehen 1 Mio. Wohnungen leer
(Angabe für 1998). Die Leerstände haben besonders
stark dort zugenommen, wo altindustrielle oder plan-
wirtschaftlich zugewiesene Arbeitsplätze verloren gin-
gen und die Bevölkerung stark abgewandert ist.
Außerdem sind innerstädtische Altbauten von den Leer-
ständen besonders stark betroffen. Um eine weitere
Verödung von Innenstädten und Stadtteilen zu verhindern,
steuert die Bundesregierung jetzt entschlossen gegen:

– Mit dem neu aufgelegten Programm „Stadtumbau Ost“
stellt der Bund von 2002 bis 2009 rd. 1,1 Mrd. A für die
Aufwertung der Innenstädte und den unvermeidlichen
Rückbau langfristig nicht mehr benötigter Wohn-
gebäude bereit. Rückbaumaßnahmen sind dabei als
Investition in die Zukunftsfähigkeit der Städte anzuse-
hen, da sie durch Verringerung der Wohnungsdichte zu
mehr Lebensqualität beitragen. Das Programm wird von
den Ländern kofinanziert. In diesem Rahmen wird der
Bund von 2002 bis 2004 insgesamt 77 Mio. A für ein
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Sonderprogramm „Wohneigentumsbildung in inner-
städtischen Altbauquartieren“ zur Verfügung stellen.
Als Initialzündung sind für den „Stadtumbau Ost” die-
ses Jahr zusätzlich 16 Mio. A vorgesehen, um die
Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten durch
über 250 Kommunen im Rahmen eines Wettbewerbs
finanziell zu unterstützen.

– Für die weitere Entschuldung existenziell vom Leer-
stand bedrohter Wohnungsunternehmen, die unter das
Altschuldenhilfegesetz fallen, stellt die Bundesregie-
rung in den nächsten 10 Jahren im Rahmen einer
Härtefallregelung 358 Mio. A bereit. Die Länder betei-
ligen sich in gleicher Höhe. Dadurch sollen innerhalb
von 10 Jahren etwa 85 000 nicht mehr benötigte
Wohnungen vom Markt genommen werden.

– Das Bund-Länder-Programm „Die soziale Stadt“
wurde im Jahr 2001 und 2002 jeweils auf 77 Mio. A

aufgestockt. Das auch für die alten Länder geltende Pro-
gramm will mit einer integrativ wirkenden Stadtent-
wicklung die Lebenssituation der Menschen in benach-
teiligten Stadtquartieren verbessern.

– Die steuerliche Investitionszulage für Sanierung und Mo-
dernisierung von Mietwohngebäuden ist bei innerstädti-
schen Altbauten und denkmalgeschützten Beständen der
50er Jahre ab diesem Jahr deutlich angehoben worden.

Infrastruktur: Solidarpakt II

105. Mit dem Solidarpakt II stellt der Bund seine finan-
zielle Unterstützung für den Aufbau Ost auf eine langfri-
stige und verlässliche Grundlage. Der Solidarpakt II ist
Rückgrat der Finanzausstattung der ostdeutschen
Länder. Mit ihm sollen die teilungsbedingten Sonder-
lasten bis zum Jahr 2020 und damit innerhalb einer
Generation abgebaut werden:

– Ab dem Jahr 2005 erhalten die neuen Länder und
Berlin jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen zur „Deckung von teilungsbedingten Son-
derlasten aus dem bestehenden starken infrastrukturel-
len Nachholbedarf und zum Ausgleich unterproportio-
naler kommunaler Finanzkraft“. Über die Verwendung
der Mittel entscheiden die Länder selbst. Sie überneh-
men damit die politische Verantwortung für den Erfolg
der Mittelverwendung. Die Mittel des Anfangsjahrs
knüpfen am bisherigen Solidarpakt an (10,5 Mrd. A).
Danach werden sie schrittweise zurückgeführt. Sie lau-
fen im Jahr 2019 mit einer Rate von rd. 2,1 Mrd. A aus.
Bei entsprechender Verwendung der Mittel dürften die
neuen Länder ab 2020 keinen teilungsbedingten infra-
strukturellen Nachholbedarf gegenüber den westdeut-
schen Ländern mehr aufweisen. Über die Verwendung
der Mittel werden sie künftig jährlich den Finanz-

planungsrat in „Fortschrittsberichten Aufbau Ost“
informieren.

– Zusätzlich verpflichtet sich der Bund, im gleichen Zeit-
raum als Zielgröße insgesamt 51 Mrd. A für überpro-
portionale Leistungen zugunsten der ostdeutschen
Länder zu verwenden. Auch will sich die Bundesregie-
rung dafür einzusetzen, dass die ostdeutschen Länder
im Rahmen einer ab 2007 notwendigen Neuordnung
der EU-Strukturfonds weiterhin so behandelt werden
wie andere vergleichbare Regionen in Westeuropa.
Zudem wird die Bundesregierung um Prüfung gebeten,
wie die Zielsetzungen der steuerlichen Investitions-
zulage über 2004 hinaus erhalten werden sollen.

– Bereits ab 2002 erhalten die ostdeutschen Länder die
Mittel des bislang zweckgebundenen Investitionsförde-r-
ungsgesetzes „Aufbau Ost“ in Höhe von rd. 3,37 Mrd. A
ungebunden. Damit sind es künftig noch stärker die
ostdeutschen Länder selbst, die für den Fortschritt
beim Aufbau Ost verantwortlich sind.

Der Solidarpakt II gibt den Menschen in Ost und West
eine klare Orientierung. Er ist ein wesentlicher Beitrag
für rasches und stetiges Wirtschaftswachstum bei all-
mählichem Beschäftigungsaufbau. Jetzt kommt es dar-
auf an, dass alle Akteure an einer weiteren Verbesserung
der Rahmenbedingungen in den ostdeutschen Ländern –
wie in Deutschland insgesamt – mitarbeiten.

Aktive Arbeitsmarktpolitik

106. Wegen der strukturell schwachen Arbeitsnachfrage
in weiten Teilen der neuen Länder ist aktive Arbeits-
marktpolitik auch in den nächsten Jahren unverzichtbar.
Daher hat die Bundesregierung den Mitteleinsatz auf
hohem Niveau verstetigt. Im Jahr 2002 werden für akti-
ve Arbeitsmarktpolitik rd. 10 Mrd. A in den neuen Län-
dern eingesetzt, und zwar vorwiegend bei beruflicher
Aus- und Weiterbildung, Arbeitsbeschaffungs- und
Strukturanpassungsmaßnahmen sowie Eingliederungs-
zuschüssen. Aus dem erfolgreichen Sofortprogramm
zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit (Tz 84) kommen
50 % der Mittel den neuen Ländern zu Gute.

Chancen der EU-Erweiterung

107. Die neuen Länder werden durch die Erweiterung
der EU zur geografischen Mitte eines um 100 Mio.
Verbraucher erweiterten Binnenmarktes (vgl. auch Tz
183). Dies ermöglicht neue Export- und Investitions-
chancen, auch wegen der traditionell guten wirtschaft-
lichen Kontakte der neuen Länder zu Mittel- und
Osteuropa sowie wegen ihrer besonderen Erfahrungen
bei der Systemtransformation. Bei der Erweiterung der
EU berücksichtigt die Bundesregierung besonders die
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Anpassungserfordernisse der Grenzregionen zu Polen
und zur Tschechischen Republik. So gelten hier seit
2001 erhöhte Fördersätze für die steuerliche Investi-
tionszulage. Auch stehen Mittel aus der Gemein-
schaftsinitiative Interreg zur Verfügung, um Projekte bei
Verkehr, Umwelt und wirtschaftlicher Zusammenarbeit
zu finanzieren.

7. Wissens- und Informationsgesellschaft

108. Die Bundesregierung setzt beim Übergang in die
Wissens- und Informationsgesellschaft neue Schwer-
punkte bei der Umsetzung eines innovationsfreundlichen
Rahmens, bei Bildung, Forschung und Innovation. Sie
trägt damit insbesondere der innovationspolitischen
Agenda des ER von Lissabon vom Frühjahr 2000
Rechnung. Bei der Umsetzung des von der Bundesregie-
rung im September 1999 gestarteten Aktionsprogramms
„Innovation und Arbeitsplätze in der Informations-
gesellschaft des 21. Jahrhunderts“ konnten zwischen-
zeitlich deutliche Fortschritte erzielt werden. So nutzen
bereits 43 % der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren

das Internet (vgl. Schaubild 23). Alle Schulen verfügen
mittlerweile über einen Internetzugang. Dies ist auch ein
Erfolg des von der Bundesregierung initiierten und mit
ca. 700 Mio. A in der Laufzeit 2000 bis 2004 ausgestatteten
Handlungskonzepts „Anschluss statt Ausschluss“. Da-
mit verfolgt die Bundesregierung das Ziel, die IKT in
alle Bereiche der Bildung zu integrieren. Mit der geziel-
ten Forschungs- und Innovationsförderung trägt die Bun-
desregierung dazu bei, die Wettbewerbsposition der
deutschen Wirtschaft in der IKT auch langfristig zu
festigen und auszubauen. Mit den Gesetzen zur digitalen
Signatur und zum elektronischen Geschäftsverkehr wur-
den Transparenz und Sicherheit im Internet verbessert.
Staatliche Internet-Regulierung beschränkt sich aller-
dings auf das unbedingt notwendige Maß, um eine mög-
lichst große Selbstregulierung des Internets unter
Beteiligung der Wirtschaft zu ermöglichen. Eine beson-
dere Rolle kommt dabei den „public-private-partner-
ships“ zu. Die Initiative D21 der deutschen Wirtschaft
hat mit Unterstützung der Bundesregierung gerade hier
bedeutende Fortschritte erzielen können (z.B. Gütesie-
gel für Online-Angebote).
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In Kürze wird das Bundeskabinett einen Fort-
schrittsbericht zum Aktionsprogramm verabschieden,
der folgende Schwerpunkte für künftige Handlungs-
felder setzt:

– Breitbandige Kommunikation und Konvergenz (u.a.
rascher Ausbau der Infrastrukturen für Breitband- und
Mobilkommunikation);

– e-Business und mobiles Multimedia;

– Neue Medien in der Bildung und Maßnahmen zur
Steigerung des IT-Fachkräfteangebots;

– e-Government und politische Partizipation (u. a. Um-
setzung der e-Government-Initiative „BundOnline
2005“);

– Forschungsförderung im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnik im Rahmen des neuen
Förderprogramms „IT-Forschung 2006“;

– Vertrauen und Sicherheit in der vernetzten Welt;

– Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe von
Frauen an der Informationsgesellschaft;

– Innovative Anwendungen (u.a. e-Health, nachhaltige
Informationstechnik);

– Internationale Zusammenarbeit (u. a. Fortsetzung des
„Global Business Dialogue on Electronic Commerce“).

Bildung und Wissenschaft

109. Bildung und Wissenschaft sind von zentraler
Bedeutung, um Deutschland zukunftsfähig zu halten,
nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines raschen techni-
schen Wandels und der vor uns liegenden demografi-
schen Herausforderungen. Der Anteil der jungen
Bevölkerung wird in den nächsten Jahrzehnten sinken,
während der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften
weiter steigen wird. Die Ausgangslage Deutschlands im
internationalen Vergleich ist an sich sehr gut, denn in
kaum einem anderen Land ist der Anteil der erwerbstäti-
gen Bevölkerung mit Ausbildung größer als in
Deutschland (vgl. Schaubild 24). Jedoch nehmen heute
nur 30 % der jungen Erwachsenen ein Studium auf, wäh-
rend es im Durchschnitt aller OECD-Mitgliedstaaten 45 %
sind. Zugleich hat die jüngst erschienene PISA-Studie
der OECD zu Tage gebracht, dass es Jugendlichen in
Deutschland im Vergleich zu ihren Altersgenossen im
Ausland an wesentlichen naturwissenschaftlichen,
mathematischen und muttersprachlichen Kompeten-
zen mangelt. Daher treibt die Bundesregierung im
Bereich ihrer Zuständigkeit die Reformen in Bildung

und Wissenschaft voran, zugleich investiert sie wieder
deutlich mehr. Mit 8,4 Mrd. A – einer Steigerung seit
Regierungsantritt um 15,5 % – stellt die Bundesregierung
soviel Geld für Bildung und Forschung wie nie zuvor
bereit.

110. Bund und Länder haben im März 1999 gemeinsam
das Forum Bildung gegründet, in dem auch Vertreter der
Sozialpartner, der Wissenschaft, der Kirchen, der
Auszubildenden und der Studierenden mitarbeiten. Das
Forum Bildung hat im November 2001 Empfehlungen zur
Reform des deutschen Bildungssystems vorgelegt; sie zei-
gen vor allem auch auf, wie jene durch PISA als besonders
defizitär markierten Bereiche des Schulwesens verbessert
werden können. Die Umsetzung der Empfehlungen wer-
den Bund und Länder bis zur Vorlage eines ersten
Umsetzungsberichts 2004 gemeinsam verfolgen.

111. Die duale Berufsausbildung gehört zu den großen
Stärken des deutschen Bildungssystems. Doch auch sie
muss an die Herausforderungen des technischen
Wandels angepasst werden. Daher betrachtet die Bun-
desregierung die Modernisierung von Ausbildungs-
ordnungen als zentrale Aufgabe ihrer Berufsbil-
dungspolitik. Zum neuen Ausbildungsjahr 2002/03 will
sie in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern voraus-
sichtlich acht neue Ausbildungsberufe schaffen und
zwölf bestehende Ausbildungsberufe modernisieren,
darunter den Beruf „Industriekaufmann/-frau“. Die
Modernisierung der Meisterprüfungsverordnungen im
Handwerk wird mit Nachdruck fortgesetzt. Die
Bundesregierung geht davon aus, dass im Jahr 2002 etwa
10 neue Meisterprüfungsverordnungen erlassen werden.
Um den Bedarf neuer Berufsbilder frühzeitig zu erken-
nen, hat sie die Initiative „Früherkennung von
Qualifikationserfordernissen“ ins Leben gerufen. Die
Bundesregierung finanziert mit insgesamt 130 Mio. A in
den Jahren 2001 und 2002 moderne Geräte und Medien
sowie Lernsoftware an Berufsschulen. Darüber hinaus
hat die Bundesregierung die Reform des „Meister-
BAföG“ umgesetzt. Die Reform ist ein wichtiger
Baustein der Qualifizierungsoffensive der Bundesregie-
rung und bringt – zusätzlich zu einem erweiterten Per-
sonenkreis von Antragsberechtigten – erheblich verbes-
serte Förderkonditionen. Hierfür wurden zusätzliche
Mittel in Höhe von rd. 36 Mio. A im Bundeshaushalt
2002 veranschlagt.

112. Im Gegensatz zu vielen anderen OECD-Ländern
spielt die berufliche Weiterbildung älterer Arbeitnehmer
in Deutschland bislang in der Praxis eine untergeordnete
Rolle, obgleich die Anforderungen durch den techni-
schen Wandel steigen. Die Bundesregierung will dem
entgegenwirken. Sie hat mit dem Aktionsprogramm
„Lebensbegleitendes Lernen für alle“ alle diesbezüg-
lichen Forschungs-, Entwicklungs- und Erprobungsmaß-
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nahmen des Bundes gebündelt. Daneben fördert sie im
Rahmen des Programms „Lernende Regionen“ bundes-
weit 54 Netzwerke, die innovative Konzepte zum lebens-
langen Lernen entwickeln sollen. Im laufenden Jahr wer-
den in einer zweiten Runde 27 weitere Projekte im Rah-
men des Programms hinzukommen; insgesamt stellen
die Bundesregierung und der Europäische Sozialfonds
dafür bis 2006 fast 120 Mio. A zur Verfügung. Darüber
hinaus hat sie eine unabhängige Expertenkommission
„Finanzierung Lebenslangen Lernens“ berufen, die bis
Ende 2003 realistische Strategien und Konzepte zur
individuellen Förderung des lebenslangen Lernens nach
der beruflichen Ausbildung entwickeln will. Auch im
Rahmen der Arbeitsmarktpolitik werden durch das Job-
AQTIV-Gesetz die Weiterbildungsanstrengungen der
Betriebe unterstützt, wenn es sich um ältere Arbeit-
nehmer handelt.

113. Die Bundesregierung will die deutschen Hoch-
schulen für ausländische Spitzenkräfte attraktiver

machen. Im Rahmen der „Zukunftsinitiative Hochschule“
wird sie daher gut 100 Mio. A in Maßnahmen des „Brain
Gain“ investieren, die die Attraktivität der deutschen
Hochschulen im Ausland erhöhen sollen. Daneben för-
dert die Bundesregierung den internationalen Austausch
von Studierenden und neue international ausgerichtete
Studiengänge. Zusammen mit den Ländern, Hochschu-
len, Forschungseinrichtungen, den Außenhandelskam-
mern und den deutschen Auslandsvertretungen wird sie
gezielt für den Bildungs- und Forschungsstandort
Deutschland werben.

114. Deutschland kann es sich nicht leisten, dass die
besten „Köpfe“ zunehmend ins Ausland abwandern,
weil sie dort bessere Bedingungen vorfinden. Mit der
Reform des Hochschuldienstrechts will die Bundes-
regierung die Perspektiven des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in Deutschland deutlich verbessern. Die Besol-
dung von Hochschulprofessorinnen und -professoren
wird sich künftig nicht mehr am Dienstalter, sondern an
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Leistung und Engagement ausrichten. Die Junior-
professur wird eingeführt, damit Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler bereits mit Beginn ihrer kreativsten
Lebensphase – in der Regel mit Anfang 30 – selbständig
forschen und lehren können. Für einen Zeitraum bis
Ende 2006 stellt die Bundesregierung 180 Mio. A zur
Verfügung, um die Länder bei der Einrichtung von bis zu
3 000 Juniorprofessuren zu unterstützen. Darüber hinaus
verfolgt sie eine stärker leistungsorientierte Bezahlung
auch für die wissenschaftlichen Angestellten an den
außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

115. Mit dem zum 1. April 2001 in Kraft getretenen
Gesetz zur Reform und Verbesserung der Ausbil-
dungsförderung (BAföG) wurde die staatliche Ausbil-
dungsförderung auf eine tragfähige neue Grundlage
gestellt, die die Chancengleichheit für eine qualifizierte
Ausbildung nachhaltig sichert. Für die verbesserte Be-
darfsdeckung für die Bedürftigsten, für eine erhebliche
Erweiterung des Kreises der Geförderten und eine stär-
kere Bildungsbeteiligung von Jugendlichen aus einkom-
mensschwachen Familien werden auf diese Weise ins-

gesamt rd. 650 Mio. A zusätzlich jährlich zur Verfügung
gestellt.

Forschung und Innovation

116. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren
deutlich mehr Geld für Forschungsförderung bereitge-
stellt; zugleich hat sie die strukturellen Rah-
menbedingungen der öffentlichen Forschungsein-
richtungen verbessert. Mit speziell auf den innovativen
Mittelstand zugeschnittenen Förderprogrammen hat sie
die Innovationskompetenz bei KMU gestärkt. In der
direkten Projektförderung hat sie die Mittel seit Re-
gierungsantritt bis 2002 um etwa 44 % gesteigert, mit
deutlicherer Schwerpunktsetzung bei den Lebens-
wissenschaften, den IKT, den Umwelttechnologien und
der Nanotechnologie. Damit hat sie FuE im allgemeinen
(vgl. auch Schaubild 25) aber insbesondere Inno-
vationen in zukunftsweisenden Technologien stimuliert.
Es ist ein besonderes Anliegen der Forschungs- und
Innovationspolitik, die Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft weiter zu verbessern. 
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117. Mit dem im März 2001 vorgelegten Aktions-
programm „Wissen schafft Märkte“ hat die Bundesregie-
rung das bislang umfassendste Maßnahmenpaket zur
Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers
geschnürt. Es ruht auf vier Pfeilern:

– Mit einer Verwertungsoffensive will die Bundesregie-
rung erreichen, dass wissenschaftliche Forschungs-
ergebnisse schneller den Weg zum Markt finden. Mit
der Novellierung des Hochschullehrerprivilegs erhal-
ten Hochschulen das Recht, Erfindungen ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zum Patent anzumelden
und damit die wirtschaftliche Verwertung zu forcieren.
Eine flächendeckende Infrastruktur soll vor allem die
Hochschulen unterstützen, die erweiterten Spielräume
auszunutzen. Ergänzend sollen den Hochschulen
Zuschüsse zur Patentierung gewährt werden.

– Mit der Ausgründungsoffensive unterstützt die Bun-
desregierung, dass aus Wissenschaftlern innovative
Unternehmer werden. Bereits seit Frühjahr 2001 kön-
nen alle Wissenschaftler außeruniversitärer For-
schungseinrichtungen, die sich mit einer Forschungs-
idee selbständig machen möchten, finanziell gefördert
werden. Für die Hochschulen werden die bestehenden
Fördermöglichkeiten in den EXIST-Regionen ausge-
weitet. Ein Schwerpunkt der Fördermaßnahmen zu
Ausgründungen werden die neuen Ländern bilden.
Das neue Programm „BTU-Frühphase“ ergänzt diese
Fördermaßnahmen, indem es aussichtsreiche
Vorhaben junger Gründer bereits in der frühen
Entwicklungsphase unterstützt. Fortgeführt wird das
Programm „EXIST – Existenzgründer aus Hoch-
schulen“ zur Verbesserung des Gründungsklimas an
deutschen Hochschulen. Darüber hinaus wird sie mit
dem neuen Wettbewerb „EXIST-Transfer“ den Auf-
und Ausbau weiterer Gründungsnetzwerke außerhalb
der EXIST-Regionen fördern. Auch die Initiative zur
Einrichtung von Existenzgründungslehrstühlen an
Hochschulen trägt entscheidend zur Förderung einer
Unternehmerkultur in Deutschland bei. 

– Mit der Partnerschaftsoffensive will die Bundesregie-
rung die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft weiter verbessern, etwa durch eine stärkere
Einbindung der Wirtschaft bei der Festlegung von Zie-
len der Forschungsinstitutionen, durch regionale Netz-
werke in den neuen Ländern (vor allem „InnoRegio“
und „Innovative Regionale Wachstumskerne“, Tz 102)
sowie durch eine erleichterte Teilnahme von KMU in
den Verbundprojekten der fachspezifischen For-
schungsförderung. 

– Mit der Kompetenzoffensive unterstützt die Bundes-
regierung Unternehmen dabei, Wissen aus dem akade-
mischen Raum für betriebliche Innovationsprozesse zu

nutzen. Hierzu hat die Bundesregierung ein Programm
„Lernkultur Kompetenzentwicklung“ aufgelegt, in
dem modellhaft effiziente, kontinuierliche Lernstruk-
turen in Unternehmen aufgebaut und die individuellen
beruflichen Kompetenzen gestärkt werden sollen.
Unterstützt wird zudem die Verbreitung moderner
Technologien für die Betriebe des Handwerks. 

118. Hauptfelder der technologiepolitischen Unterstüt-
zung des Mittelstandes sind die drei Förderlinien
„Innovation“, „Forschungskooperation“ und „Technolo-
gische Beratung und Qualifizierung“, die auch in den
nächsten Jahren auf hohem Niveau fortgeführt werden
sollen. Der Aufholprozess der Industrieforschung in den
neuen Ländern hat dabei besondere Priorität.

– Innerhalb der Förderlinie „Innovation“ bleibt das
Programm „Beteiligungskapital für kleine Technologie-
unternehmen“ (BTU) Kernstück der Förderung. Gut 350
Mio. A wurden allein in 2001 mit BTU mobilisiert. Im
europäischen Vergleich gehört der deutsche Frühphasen-
beteiligungskapitalmarkt zur Spitzengruppe.

– Mit Programmen wie der Förderung der Industriellen
Gemeinschaftsforschung mit dem Initiativprogramm
„Zukunftstechnologien für KMU“ (ZUTECH), dem
„PROgramm INNOvationskompetenz mittelständi-
scher Unternehmen“ (PRO INNO), dem Programm
„Innovative Netzwerke“ (InnoNet) sowie dem in Kürze
startenden „Förderwettbewerb Netzwerkmanagement-
Ost“ (NEMO) werden im Rahmen der Förderlinie
„Forschungskooperation“ der Austausch von Wissen
und FuE-Personal unterstützt und Anreize für innovati-
ve Vernetzungen gegeben. Die unabhängige Experten-
kommission zur Evaluation der wirtschaftsintegrieren-
den Forschungsförderung hat ihren Ergebnisbericht im
Dezember 2001 vorgelegt. Die Bundesregierung sieht
in dem Bericht eine gute Grundlage, um die Effizienz
und die Transparenz der bisherigen Programme weiter
zu verbessern.

– Im Rahmen der Förderlinie „Technologische Beratung
und Qualifizierung“ ist das „Technologieorientierte
Besuchs- und Informationsprogramm“ (TOP) ein
wichtiges Beispiel dafür, wie Innovationstransfer pra-
xisnah durchgeführt werden kann.

119. Die wissenschaftlichen Evaluationen der vergange-
nen Jahre haben dem öffentlichen Forschungssystem in
Deutschland eine hohe Leistungsstärke bescheinigt. Sie
haben zugleich aufgezeigt, wie das Forschungssystem
noch effektiver werden kann: Es muss sich stärker dem
Wettbewerb stellen, die Zusammenarbeit der einzelnen
Institutionen verbessern, bürokratische Hemmnisse
abbauen und sich stärker international ausrichten. Die
Bundesregierung greift diese Anregungen auf. Sie wird
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die Eigenverantwortung der Forschungseinrichtungen
stärken. Bereits mit dem Haushalt 2002 lässt sie mehr
Flexibilität im Haushaltsvollzug zu. Mit der programm-
orientierten Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft
schafft sie ein neues Finanzierungsverfahren, das mehr
Flexibilität und Ergebnisorientierung verspricht. Die
Mittelvergabe wird sich in Zukunft an der wissenschaft-
lichen Qualität der eingereichten Vorschläge innerhalb
thematischer Programme ausrichten. Sie wird darüber
hinaus die technisch-wissenschaftlichen Bundesanstal-
ten einer Evaluierung unterziehen. Im Jahr 2002 wird die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt durch ein unab-
hängiges, international besetztes Expertengremium eva-
luiert. Die Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung wird 2004 folgen.

120. Ein besonderer Schwerpunkt der Forschungs-
förderung bildet die Genomforschung. Zwischen 2001 und
2003 investiert die Bundesregierung in die Förderung von
Forschungsprojekten insgesamt rd. 440 Mio. A. Davon
fließen allein 175 Mio. A (UMTS-Zinsersparnisse) in
den Aufbau eines „nationalen Genomforschungsnetzes“;
dort sollen die besten Forschungsteams, die fortgeschrit-
tensten Technologien und die größtmögliche interdiszi-
plinäre Expertise gebündelt werden.

121. Die Bundesregierung unterstützt die noch junge,
aber äußerst rasch wachsende Biotechnologiebranche
auf ihrem Weg zu einem international wettbewerbsfähi-
gen Wirtschaftszweig. Im Rahmen des „BioChance-
Programms“ unterstützt sie innovative Forschungs- und
Entwicklungsprojekte junger Biotechnologieunterneh-
men, die sich durch finanziell riskante Forschungs-
vorhaben erfolgreich auf dem Markt etablieren müssen.
Dafür stellt die Bundesregierung insgesamt 50 Mio. A

über einen Zeitraum von 5 Jahren zur Verfügung.

Informationstechnologie

122. Ein zentrales Element der Politik der Bundes-
regierung auf dem Weg in die Informationsgesellschaft
ist das Handlungskonzept „Anschluss statt Ausschluss“.
Damit verfolgt die Bundesregierung das Ziel, die
Informations- und Kommunikationstechnologien in alle
Bereiche der Bildung zu integrieren:

– Im Oktober 2001 wurde das Ziel erreicht, alle Schulen
ans Internet anzuschließen. Schulen ans Netz e.V. wid-
met sich nun parallel der Sicherung des dauerhaften
Betriebs von Information und Kommunikation in den
Schulen.

– Mit dem Programm „Neue Medien in der Bildung“
fördert die Bundesregierung die Entwicklung von
Lehr- und Lernsoftware für Schulen, Hochschulen und
Berufsbildung. 

– Ein wichtiges Vorhaben zur Umsetzung der im Bünd-
nis für Arbeit vereinbarten „Offensive zum Abbau des
IT-Fachkräftemangels“ ist die Implementation eines
IT-Weiterbildungskonzepts. Dabei werden von allen
wesentlichen Partnern akzeptierte Inhalte und Zerti-
fizierungsstrukturen geschaffen. Zugleich werden
Weiterbildung und Erstausbildung auch methodisch
stärker miteinander verknüpft.

Die Bundesregierung hat Voraussetzungen geschaffen,
um die deutsche Forschungslandschaft im IT-Bereich zu
stärken und die Innovationskraft der Unternehmen zu
erhöhen. Sie hat die Mittel für die Förderung von FuE im
IT-Bereich im Zeitraum 1998 bis 2002 um ca. 42 %
gesteigert. Im Jahr 2002 stehen ca. 713 Mio. A zur Ver-
fügung im Vergleich zu 503 Mio. A im Jahr 1998.

Mit der Zusammenführung der IT-spezifischen For-
schergruppen der Fraunhofer-Gesellschaft und der GMD-
Forschungszentrum Informationstechnik GmbH wurde mit
über 2 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem
jährlichen Finanzvolumen von über 200 Mio. A die größte
europäische Forschungsorganisation im Bereich IKT
geschaffen. Das deutsche Forschungsnetz wurde zu einem
flächendeckenden Hochleistungsnetz mit Übertragungsra-
ten von 2,5 Gigabit pro Sekunde in der Fläche ausgebaut.

Die Bundesregierung stellt für den Zeitraum 2002 bis
2006 die programmatischen Weichen für die IT-
Forschung in Deutschland. Sie bereitet ein neues För-
derprogramm „IT-Forschung 2006“ zur IKT vor, das auf
vier Säulen ruhen soll:

– Nanoelektronik und -systeme: Ziel ist der Erhalt und
Ausbau erreichter Spitzenpositionen in der Tech-
nologie und gleichzeitig Vorreiter bei der Realisierung
international abgestimmter Roadmaps zu werden.
Gleichzeitig soll Deutschland eine Top-Lieferanten-
position von Hardware erreichen.

– Basistechnologien für die Kommunikationstechnik:
Ziel der Forschung auf diesem Gebiet ist es, eine
Steigerung der Leistungsfähigkeit, der Qualität und
Verfügbarkeit der Kommunikationssysteme, vor allem
des Internets und der Mobilkommunikation, in
Deutschland zu erreichen.

– Softwaresysteme: Ziel der Forschung auf diesem
Gebiet ist es, zukünftig von Einzelsystemen zu ver-
netzten Systemen zu kommen und danach zu einem
komplexen Netz aller IT-Module in einem System.

– Internet: Ziel der Bundesregierung ist es, mit dazu bei-
zutragen, dass die neuen Technologien und Anwen-
dungen in Deutschland erforscht, entwickelt und
genutzt werden.
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Einen weiteren Schwerpunkt der Bundesregierung stel-
len in diesem Zusammenhang die Leitprojekte dar, mit
denen die breitenwirksame Einführung aussichtsreicher
IT-Anwendungen unterstützt werden soll:

– Mit dem Wettbewerb „LERNET“ soll die Qualität und
Akzeptanz von e-Learning in KMU und öffentlichen
Verwaltungen durch die Entwicklung branchenspezifi-
scher und unternehmensübergreifender Modelle ge-
steigert werden. 

– Der Wettbewerb „VERNET“ hat das Ziel, u. a. durch
Förderung neuer Sicherheitstechnologien und effekti-
ver Standards das Vertrauen der Nutzer und Anbieter
von Internet-Dienstleistungen zu stärken. 

– Mit dem Projekt „MEDIA@Komm“ wird das digital
vernetzte Gemeinwesen gefördert. Bürgerinnen und
Bürger sollen Meldevorgänge, Steuererklärungen,
elektronische Bauanträge und vieles mehr über das
Internet abwickeln können. „MEDIA@Komm“ ist das
zentrale Leitprojekt der Bundesregierung für die
Entwicklung der „e-Society“. 

– Der Wettbewerb „MobilMedia“, Anfang 2002 angelau-
fen, fördert Pilotaktivitäten zur Entwicklung und
Erprobung von mobilen multimedialen Anwendungen,
vor allem von drahtlosen elektronischen Netzen in
Verbindung mit aussichtsreichen Internet-Anwendungen. 

Im Rahmen des Projektes „E-Vergabe” werden elektro-
nische Werkzeuge und Verfahren für die öffentliche
Beschaffung von Leistungen und Bauten von der
Bekanntmachung bis zum Vertragsabschluss unter
Einschluss der digitalen Signatur entwickelt und erprobt.
Das Projekt ist von überragender volkswirtschaftlicher
Bedeutung, da die öffentliche Hand insgesamt Aufträge
in Höhe von 250 Mrd. A pro Jahr vergibt.

8. Güter- und Dienstleistungsmärkte

123. Flexiblere und funktionsfähigere Märkte erhöhen
das langfristige Wachstumspotenzial und die Anpassungs-
fähigkeit der deutschen Wirtschaft. Reformen der Güter-,
Dienstleistungs- und Kapitalmärkte sind deshalb ein
wichtiger Baustein der Wirtschaftspolitik der Bundes-
regierung. Hierzu gehört auch, die verbleibenden Hemm-
nisse zum Europäischen Binnenmarkt abzubauen und die
Offenheit gegenüber dem Weltmarkt weiter zu erhöhen. 

124. Die Bundesregierung setzt sich für eine weitere
Liberalisierung vormals regulierter Sektoren in der EU
ein. Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen zu
Lasten deutscher Unternehmen fordert sie eine koordi-
nierte und zügige Marktöffnung. Die Mitgliedstaaten der
EU überprüfen in einem jährlichen Monitoring-Verfah-

ren ihre Fortschritte bei den Strukturreformen („Cardiff-
Prozess“). Dabei sind die positiven Auswirkungen der
Marktöffnung für die Verbraucher, vor allem im Tele-
kommunikations- und Energiesektor, deutlich geworden. 

Wettbewerbspolitik

125. Auf Vorschlag der Bundesregierung hat der
Deutsche Bundestag im letzten Jahr das Rabattgesetz
und die Zugabeverordnung ersatzlos aufgehoben, da
diese nicht mehr zeitgemäß waren. Damit hat die
Bundesregierung gleichzeitig der europäischen
Rechtsentwicklung Rechnung getragen, wonach Anbie-
ter von Waren und Dienstleistungen im Internet nur an
das Recht ihres Herkunftslandes gebunden sind
(Herkunftslandprinzip). Deutsche Anbieter wären be-
nachteiligt worden, da sie das strenge deutsche Rabatt-
und Zugaberecht hätten anwenden müssen. Hierzu kann
es jetzt nicht mehr kommen.

Privatisierung

126. Marktnähe, Kostenbewusstsein, interne Flexibilität
und Eigenkapital sind erforderlich, damit Unternehmen
sich in offener werdenden Märkten behaupten können.
Privatwirtschaftlich geführte Unternehmen sind staatlich
geführten Unternehmen hier überlegen. Die Bun-
desregierung setzt daher ihre Politik der Privatisierung
von Unternehmen mit Nachdruck fort. Mit dem Gesetz
zur Änderung des Postumwandlungsgesetzes wurde die
rechtliche Voraussetzung dafür geschaffen, dass der
Bund die Kapitalmehrheit an der Deutschen Post AG
veräußern kann. Daneben bestimmt die Entwicklung auf
dem Kapitalmarkt, wann der Bund weitere Aktien der
Deutschen Post AG und der Deutschen Telekom AG ver-
äußert. Die Bundesregierung prüft als Zwischenschritt
auch Platzhaltergeschäfte, um ohne Zeitdruck eine kapi-
talmarktgerechte Platzierung auswählen zu können.
Weiterhin ist die Bundesregierung bestrebt, auch die
Deutsche Bahn AG zu einem kapitalmarktfähigen
Unternehmen zu entwickeln.

Öffentliches Auftragswesen

127. Öffentliche Auftraggeber erteilen in Deutsch-
land jährlich über 1 Mio. Aufträge für Lieferungen,
Dienstleistungen und Bauleistungen in Höhe von 250
Mrd. A . Studien weisen nach, dass durch die Nutzung
von Informationstechnologien Einsparungen in
Milliardenhöhe erzielt werden können. Daher wird
künftig die gesamte Kommunikation zwischen
Bundesbehörden, Beschaffungsamt, Industrie und
Handel über das Internet erfolgen – von der Be-
darfserfassung bis zur Auslieferung der bestell-
ten Waren. Auch die Bundeswehr wird dieses System
nutzen. 
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Die Vorschläge der Kommission zur Änderung der EG-
Vergaberichtlinien werden voraussichtlich im diesem
Jahr beschlossen. Zum einen sollen die Vergaberegeln an
das gewandelte wirtschaftliche Umfeld angepasst wer-
den, zum anderen sollen die Richtlinien für Liefer-, Bau-
und Dienstleistungsaufträge zusammengefasst werden.
Auch soll die Nutzung neuer Informationstechnologien
unterstützt und die Liberalisierung bei Telekommuni-
kation, Energie, Wasser und Verkehrsversorgung berück-
sichtigt werden.

128. Durch massiven Einsatz von Niedriglohnkräften
sind viele Arbeitsplätze in tarifgebundenen mittelständi-
schen Unternehmen des Baugewerbes gefährdet. Im
ÖPNV ist Ähnliches zu befürchten. Vor diesem
Hintergrund verpflichtet die Bundesregierung Auftrag-
nehmer und ihre Nachunternehmer bei öffentlichen
Bauaufträgen und im ÖPNV zukünftig, den Tariflohn am
Ort der Leistungserbringung zu zahlen. Der jeweils
anzuwendende Tarifvertrag wird vom öffentlichen
Auftraggeber in der Bekanntmachung und den Vergabe-
unterlagen benannt, um die erforderliche Transparenz
sicher zu stellen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
sind als Sanktionsmechanismen Vertragsstrafen, außeror-
dentliche Kündigungen sowie der befristete Ausschluss
vom Wettbewerb um öffentliche Aufträge vorgesehen.

Telekommunikation

129. Deutschland verfügt heute über einen der liberals-
ten Telekommunikationsmärkte der Welt. Im Festnetz
können Verbraucher und Unternehmen zwischen weit
über 100 Anbietern wählen, die Netzbetreiber müssen
ihre Netze zusammenschalten, eine freie Betreibervor-
auswahl ist möglich, und Anschlussanbieter sind zu
Inkasso verpflichtet. Gleichzeitig sind die Preise für
Mobilfunk, Internetzugang und Ferngespräche massiv
gesunken; sie zählen europaweit zu den niedrigsten. Der
Mobilfunk- und der Internetmarkt haben sich zu den
größten in Europa entwickelt. Eine wettbewerbsfördern-
de Ordnungspolitik, eine marktorientierte sektorspezifi-
sche Regulierung und eine unabhängige Regulierungs-
behörde haben hierfür die Grundlagen geschaffen. Die
Bundesregierung führt diese Politik fort. Sie wird mittel-
fristig zugleich die Regulierungen überall dort zurück-
führen, wo der Wettbewerb funktioniert und überall dort
verbessern, wo die Märkte sich wandeln. 

Der Telekommunikationsrat der EU hat Ende 2001 ein
Paket neuer Richtlinien verabschiedet, mit dem an die
Erfolge der Liberalisierung der neunziger Jahre ange-
knüpft werden soll. Es enthält als Kernpunkte: Verein-
fachung des Regelwerks durch Rückführung auf fünf
Kernrichtlinien und eine Entscheidung; Annäherung an
das allgemeine Wettbewerbsrecht und schrittweise Rück-
führung der sektorspezifischen Regulierung überall dort,

wo funktionsfähiger Wettbewerb besteht; Schaffung eines
Gleichgewichts zwischen Harmonisierung und Flexi-
bilität der Regulierung; Begünstigung eines level-playing-
fields und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europä-
ischen Telekommunikationsindustrie; sowie technologie-
neutrale Anpassung an konvergente Entwicklungen.

Um die Ergebnisse der Neuordnung der europäischen
sektorspezifischen Regulierung angemessen berücksich-
tigen zu können, wird die Bundesregierung für 2002/
2003 den bestehenden Ordnungsrahmen überarbeiten. In
diesem Zusammenhang wird sie in der ersten Hälfte die-
ses Jahres zu dem im Dezember 2001 veröffentlichten
Sondergutachten der Monopolkommission und dem
Tätigkeitsbericht der Regulierungsbehörde für Telekom-
munikation und Post eine Stellungnahme erarbeiten, die
dann auch Eckpunkte für die Novellierung des Tele-
kommunikationsrechtsrahmens enthalten wird.

Post

130. Der Markt für die Beförderung von Briefen wurde
in Deutschland in den letzten Jahren schrittweise für den
Wettbewerb geöffnet. Die Regulierungsbehörde für Tele-
kommunikation und Post hat hierfür Lizenzen an rund 
1 000 Unternehmen erteilt, deren Marktanteil etwa 2 %
des Briefmarktes ausmacht. In den anderen Postmärkten
(hierzu gehören vor allem die Paketbeförderung und die
Beförderung von Kuriersendungen) herrscht bereits heu-
te intensiver Wettbewerb.

Wie viele andere Märkte auch sind die Postmärkte
zunehmend weltweit ausgerichtet. Mit der Selb-
ständigkeit hat die Deutsche Post AG eine unternehmeri-
sche Struktur erhalten, die es ihr erlaubt, in diesem glo-
balen Wettbewerb zu bestehen. Ziel der Bundesregierung
ist es, die Marktöffnungspolitik im Postbereich fortzu-
führen, wobei jedoch dafür Vorsorge getroffen werden
soll, dass angesichts des internationalen Wettbewerbs
eine weitgehende Chancengleichheit für die Postunter-
nehmen besteht. Sie lehnt daher einen nationalen Allein-
gang Deutschlands bei der vollständigen Marktöffnung
ab. Deshalb war es erforderlich, die Exklusivlizenz der
Deutschen Post AG bis zum 31. Dezember 2007 zu ver-
längern. Gleichzeitig wirkt die Bundesregierung darauf
hin, dass die wichtigsten Handelspartner Deutschlands
ihre Postmärkte öffnen, vor allem in der EU. Im Herbst
2001 konnte Einigung über die weiteren Liberalisie-
rungsschritte in der EU erzielt werden. Vorbehaltlich der
Zustimmung durch das Europäische Parlament sieht
diese vor:

– Absenkung der Gewichts- und Preisgrenzen des reser-
vierbaren Bereichs (d.h. des innerhalb der EU maximal
zulässigen Monopolbereichs für Postunternehmen) auf
100 g / 3facher Standardtarif zum 1. Januar 2003 sowie
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auf 50 g / 2,5facher Standardtarif zum 1. Januar 2006.
Dies soll auch für Massensendungen gelten.

– Grenzüberschreitende abgehende Post soll im Grund-
satz nicht mehr reservierbar sein. Ausnahmen sind
jedoch für solche Länder möglich, in denen auch
weiterhin Monopole zur Sicherstellung des Universal-
dienstes notwendig sind.

– Entscheidung von Rat und Europäischem Parlament
bis Ende 2007 über einen „entscheidenden“ Liberali-
sierungsschritt ab 1. Januar 2009.

Wasser

131. Auch in der Wasserwirtschaft gibt es Potenziale, um
die betriebliche und die strukturelle Effizienz bei weiter-
hin hoher Qualität der Ver- und Entsorgung zu verbes-
sern. Diese Potenziale gilt es zu nutzen, ohne Bewährtes
grundsätzlich in Frage zu stellen. Dazu gehören erprob-
te Instrumente für mehr Wettbewerb wie ein flächen-

deckend auszubauendes benchmarking ebenso wie eine
Stärkung der Kooperation bei Wasserversorgungs- und
Abwasserentsorgungsaufgaben. Einen wichtigen Beitrag
kann in diesem Bereich auch die räumliche Erweiterung
der Handlungsmöglichkeiten kommunaler Unternehmen
über ihre Gemeindegrenzen hinweg leisten.

Güterkraftverkehr 

132. Seit Einführung der Kabotagefreiheit im europäi-
schen Güterkraftverkehrsmarkt hat der Wettbewerb kon-
tinuierlich zugenommen. Jetzt kommt es darauf an, den
Wettbewerb fair und sozialverträglich zu gestalten. Als
erster Schritt hierzu ist das Gesetz zur Bekämpfung der
illegalen Beschäftigung im gewerblichen Güterkraft-
verkehr am 6. September 2001 auf den Weg gebracht
worden; es greift der europäischen Lösung gegen
Sozialdumping vor. Die Bundesregierung hat Vorschläge
entwickelt, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen
Straßengüterverkehrs vor allem im Hinblick auf das
deutlich niedrigere Lohnniveau in den Beitrittsländern
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der EU zu stärken (Zur streckenbezogenen Straßenbenutz-
ungsgebühr für schwere Lkw vgl. Tz 168; auch 152).

Bahnverkehr

133. Die Bahnstrukturreform wird vollendet. Die
Bundesregierung sieht hierbei den diskriminierungs-
freien Zugang zum Schienennetz der Bahn als wesentli-
che Voraussetzung für mehr Wettbewerb im Schienen-
verkehr und für die Bewältigung des wachsenden Ver-
kehrsaufkommens. Die Task Force „Zukunft der Schie-
ne“ hat Vorschläge unterbreitet, wie die verkehrspoli-
tisch gewünschte und europapolitisch notwendige
Unabhängigkeit des Netzes am besten gewährleistet wer-
den kann. Die Bundesregierung wird bei ihren künftigen
Entscheidungen die Empfehlungen der „Task Force“
berücksichtigen.

Luftverkehr

134. Kernelement einer modernen Luftverkehrspolitik
ist, den Luftverkehrsmarkt zu öffnen und funktionsfähig
zu halten. Dabei sieht die Bundesregierung die Not-
wendigkeit, die Interessen aller Beteiligten –
Verbraucher, verladende Wirtschaft, Luftfahrtunterneh-
men, Flughäfen, aber auch Anwohner – zu berücksichti-
gen und zu tragfähigen Kompromissen zu gelangen.
Damit die Luftfahrtunternehmen flexibler und kosten-
günstiger agieren können, wird das Leasen und Ver-
leasen von Flugzeugen erleichtert, ohne jedoch die ho-
hen Sicherheitsstandards zu beeinträchtigen. Die
Marktöffnung soll durch eine Novelle des Luftver-
kehrsgesetzes flankiert werden, wodurch die behördliche
Kontrolle von Flugplänen, Tarifen und Beförderungs-
bedingungen vereinfacht werden soll.

9. Kapitalmarkt

Finanzplatz Deutschland

135. Die Bundesregierung wird die Wettbewerbs-
fähigkeit des Finanzplatzes Deutschland weiter stärken.
Eckpfeiler sind das Übernahmegesetz sowie das Vierte
Finanzmarktförderungsgesetz. Mit dem Übernahmege-
setz ist ein verlässlicher Rechtsrahmen für faire und
transparente Unternehmensübernahmen geschaffen wor-
den. Dieser ist notwendig, um den Anforderungen der
Globalisierung und der Finanzmärkte gerecht zu werden
und die berechtigten Interessen von Minderheits-
aktionären und Arbeitnehmern zu wahren. Durch das
Vierte Finanzmarktförderungsgesetz werden die wich-
tigsten Finanzmarktgesetze überarbeitet und den Ent-
wicklungen auf den Finanzmärkten angepasst. Ziele sind
ein besserer Anlegerschutz durch mehr Marktintegrität
und Markttransparenz sowie flexiblere Handlungs-
möglichkeiten für Marktteilnehmer. Hinzu kommt eine

Strukturreform der Marktaufsicht. Außerdem wurden
Verhaltensregeln für Finanzanalysten in das Gesetz auf-
genommen. Zudem wird die Struktur der Deutschen
Bundesbank an die Bedingungen der WWU angepasst.

136. Im Juli 2001 hat die Kommission „Corporate
Governance – Unternehmensführung – Unternehmens-
kontrolle – Modernisierung des Aktienrechts“ ihren
Bericht an die Bundesregierung vorgelegt. Dieser enthält
zahlreiche Empfehlungen zum Ausbau der Stärken und
zur Behebung der Schwächen des deutschen Unter-
nehmensrechts und des Systems der Unternehmens-
führung und -kontrolle. Auf Basis des Berichts wird die
Regierungskommission „Code of best Practice“ einen
einheitlichen Corporate Governance-Kodex für die
Unternehmensleitung und -überwachung deutscher bör-
sennotierter Gesellschaften entwickeln, der sich an inter-
nationalen Benchmarks orientiert.

137. Großen Stellenwert in der Politik der Bundes-
regierung besitzt auch die Schaffung eines integrierten
Marktes für Finanzdienstleistungen innerhalb der EU.
Der von der Europäischen Kommission im Frühjahr
1999 vorgelegte „Aktionsplan Finanzdienstleistungen“,
zu dem zwischenzeitlich ein fünfter Fortschrittsbericht
konsultiert wird, findet daher die nachhaltige Unterstüt-
zung der Bundesregierung. Mit der Umsetzung des
Aktionsplans werden ein einheitlicher Firmenkunden-
markt in der EU geschaffen, transparente und integrierte
Privatkundenmärkte gefördert sowie die Aufsichtsregeln
und deren Überwachung vereinheitlicht und modernisiert.
Von den insgesamt vorgesehenen 42 Einzelmaßnahmen
sind bislang 23 abgehandelt worden. Die vollständige
Umsetzung des Aktionsplans ist bis 2005 geplant.

Europäische Gesellschaft

138. Die Arbeits- und Sozialminister der EU haben am 8.
Oktober 2001 die Bestimmungen zur Europäischen
Gesellschaft formell verabschiedet. Damit ist ein
Vorhaben, über das die Mitgliedstaaten mehr als 30 Jahre
gestritten haben, erfolgreich abgeschlossen worden.
Grenzüberschreitend tätigen Unternehmen wird künftig
eine im Wesentlichen einheitliche europäische
Unternehmensform zur Verfügung stehen. Dies stärkt
europäische Unternehmen im globalen Wettbewerb.
Zugleich wurde die Mitbestimmung von Arbeitnehmern
verankert, womit sich eine soziale Unternehmenskultur
in der EU entwickeln kann. Die Mitgliedstaaten erwarten
von der neuen Rechtsform einen Schub für europaweite
Investitionen.

Effiziente Finanzmarktaufsicht

139. Eine effiziente Finanzmarktaufsicht hält mit den
Märkten Schritt. Dies ist in Deutschland derzeit nur
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bedingt möglich, da Aufsichtsrecht und Aufsichts-
struktur – wie überwiegend in Europa – sektorspezifisch
ausgerichtet sind, während die Märkte in Richtung 
Allfinanz streben. Eine stärker kapitalmarktorientierte
Aufsicht mit gleichmäßigerer Aufsichtskultur und
Erfassung sektorübergreifender Risiken fehlt. Hinzu
kommt, dass die Vorgaben des europäischen Aktions-
plans, die Anforderungen durch Basel II und die Ein-
führung internationaler Rechnungslegungsstandards
geeignet umgesetzt werden müssen. Dies muss durch
eine modernisierte deutsche Finanzmarktaufsicht ge-
schehen, da eine zentrale europäische Finanzaufsicht
noch nicht praktikabel ist. Hierbei muss die Kooperation
der nationalen Aufsichtsbehörden – gemäß den Empfeh-
lungen von Malmö – verstärkt werden. Dazu sind eine
sektorübergreifende Sicht und eine national wie interna-
tional vernetzte Aufsicht erforderlich.

Mit dem Entwurf eines Gesetzes über die integrierte
Finanzdienstleistungsaufsicht, das im Bundestag
gemeinsam mit dem Entwurf für ein Bundesbank-
strukturreformgesetz behandelt werden soll, will die
Bundesregierung ein sektorübergreifendes Aufsichtssys-
tem schaffen, das modernen Anforderungen gerecht
wird. Kernelemente sind die Schaffung einer Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie Rege-
lungen zur Zusammenarbeit mit der Bundesbank. Die
neue Bundesanstalt mit Sitz in Bonn und Frankfurt soll
die Aufgaben der heutigen Aufsichtsbehörden Bundes-
aufsichtsamt für das Kreditwesen, Bundesaufsichtsamt
für das Versicherungswesen und Bundesaufsichtsamt für
den Wertpapierhandel übernehmen. Mit Ausnahme der
Zusammenarbeit mit der Bundesbank wird materielles
Aufsichtsrecht nicht geändert. Sektorspezifisches Know
how bleibt dabei erhalten, da die drei Aufsichtssäulen
bestehen bleiben. Darüber hinaus sollen Querschnitt-
bereiche für gemeinsame Fragen gebildet werden. Die
Voll-Finanzierung durch die betroffenen Marktteilnehmer
ist geplant; zugleich erhalten die Banken fünf Sitze im
Verwaltungsrat sowie im Fachbeirat der Bundesanstalt.

Der Gesetzesentwurf hat ein überwiegend positives
Echo hervorgerufen, auch hinsichtlich der Rolle der
Bundesbank bei der Bankenaufsicht. Er sichert die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes
Deutschland besonders im Vergleich zu London und der
dortigen Finanzaufsicht. Eine integrierte Finanzdienst-
leistungsaufsicht ermöglicht modellhaft eine Beteili-
gung der Deutschen Bundesbank bei der Bankenauf-
sicht. Damit wird die Benchmark auch für die Aufsichts-
regime in anderen Ländern im Sinne eines modernen,
international anpassungsfähigen Finanzplatzes gesetzt.
Nach derzeitigem Stand sollen die parlamentarischen
Beratungen im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen
sein. Dann könnte die neue Bundesanstalt ihre Arbeit im
Frühsommer aufnehmen.

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus

140. Um der Geldwäsche und der Finanzierung globaler
terroristischer Aktivitäten national entgegenzutreten,
sieht das Vierte Finanzmarktförderungsgesetz die fol-
genden Elemente vor:

– Verschärfte Inhaberkontrollen bei Banken und Ver-
sicherungen sollen verhindern, dass bedeutende
Beteiligungen an Kredit-, Finanzdienstleistungs- und
Versicherungsunternehmen mit Geldern aus rechtswid-
rigen Taten finanziert werden. Insbesondere soll ver-
hindert werden, dass das Institut zur Geldwäsche ge-
nutzt wird.

– Der „Customer Due Diligence“-Standard des Basler
Ausschusses für Bankenaufsicht soll umgesetzt wer-
den, damit adäquate bankinterne Sicherungssysteme
gegen Geldwäsche und Finanzbetrug im Massen-
geschäft geschaffen werden, auch durch interne Prü-
fungen von Risikogruppen und Auffälligkeiten.

– Unternehmen, die das Kreditkartengeschäft betreiben,
bedürfen zukünftig einer Erlaubnis und werden unter
die Kreditaufsicht gestellt. Dies soll sicherstellen, dass
das Kreditkartengeschäft nicht mehr verstärkt für
Geldwäsche missbraucht wird.

– Bei der Kreditaufsicht wird ein zentrales Abrufsystem
für kontenbezogene Daten (Kontonummer, Namen von
Kontoinhaber, Verfügungsberechtigten und abwei-
chend wirtschaftlich Berechtigten) eingerichtet, in die
Banken alle in Deutschland geführten Konten und
Depots einstellen müssen. Dies soll dem Terrorismus
und der Geldwäsche dienende Geldströme sichtbarer
machen. Zudem sollen unerlaubt betriebene Bankge-
schäfte und das Schattenbankenwesen besser verfolgt
werden können. Die bisher erforderliche Anfrage bei
ca. 2 900 Instituten entfällt.

– Künftig soll es den Finanzbehörden erlaubt sein, auf
Geldwäsche oder vergleichbare Straftaten hindeutende
Tatbestände den Strafverfolgungsbehörden weiterzu-
leiten.

141. Auf internationaler Ebene ist die „Financial Action
Task Force on Money Laundering“ (FATF) von zentraler
Bedeutung. Gegenwärtig sind 29 Staaten, die EU-Kom-
mission und der Golf-Kooperationsrat Mitglieder. Die
Delegationen sind durch Ministerien, Finanzmarktauf-
sichtsbehörden und Strafverfolgungsorgane vertreten.
Die FATF beobachtet die Umsetzung der von ihr ge-
schaffenen Standards gegen Geldwäsche in den Mit-
gliedstaaten. Durch Evaluierung „nicht-kooperierender
Staaten und Territorien“ und die Veröffentlichung
„Schwarzer Listen“ wird auch auf andere Staaten Druck
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ausgeübt, die Standards zu erfüllen. Auf einer
Sondersitzung im Oktober 2001 wurde das Mandat der
FATF auf die Bekämpfung der Finanzierung des
Terrorismus erweitert. Hierzu wurden acht Empfeh-
lungen verabschiedet, die künftige Standards setzen wer-
den. Diese Empfehlungen werden von der Bundes-
regierung in den nächsten Monaten umgesetzt.

Strukturreform Bundesbank

142. Das Bundesbankstrukturreformgesetz soll die
Struktur der Deutschen Bundesbank besser den
Erfordernissen des ESZB anpassen. Hierfür soll die
Bundesbank eine einheitliche Leitungs- und Entschei-
dungsstruktur erhalten, die aus einem Vorstand mit
Präsident, Vizepräsident und vier weiteren Mitgliedern
besteht. Der Vorstand soll die Aufgaben übernehmen, die
bislang von Zentralbankrat, Direktorium und den
Vorständen der Landeszentralbanken wahrgenommen
wurden. Im Vorstand entscheidet bei Stimmengleichheit
der Präsident. Dieser soll auch ein Vetorecht bei der
Aufstellung von Jahresabschluss, Plankostenrechnung
und Investitionsplan sowie bei der Geschäftsverteilung
im Vorstand und bei der Aufgabenverteilung zwischen
Zentrale und Hauptverwaltungen haben.

Das Bundesbankstrukturreformgesetz sichert ein auch in
der Fläche präsentes und effizientes Bundesbanksystem,
das weiterhin dezentral Aufgaben wahrnimmt. Die neun
Hauptverwaltungen, die den Namenszusatz „Landes-
zentralbank“ führen, bleiben erhalten. Ihre Aufgaben
sollen durch Beschluss des Vorstands festgelegt werden.
An der Spitze der Hauptverwaltungen stehen
Präsidenten, die die Bezeichnung Landeszentralbank-
präsident tragen. Die Vorstände entfallen. Die Landes-
zentralbankpräsidenten sollen nicht im Bundesbank-
Vorstand vertreten sein und unterliegen ausnahmslos
dessen Weisungen. Sie bleiben in Fragen der Geldpolitik,
Finanzmarktstrukturen und Wirtschaftsentwicklung
regionale Ansprechpartner für Kreditwirtschaft, mittel-
ständische Unternehmen und Landesregierungen. Zu
diesem Zweck treffen sie regelmäßig mit dem Vorstand
zum Informationsaustausch zusammen.

Das Bundesbankstrukturreformgesetz gewährleistet eine
angemessene Beratung und Unterstützung des Bundes-
bankpräsidenten bei der Wahrnehmung seiner geldpoliti-
schen Aufgaben im EZB-Rat. Es ermöglicht eine fach-
lich hochwertige und zügige Mitwirkung in den Aus-
schüssen und Arbeitsgruppen des ESZB sowie in ande-
ren internationalen und nationalen Gremien. Mit der
strafferen Leitungsstruktur können Synergieeffekte aus-
genutzt, Doppelarbeit vermieden und Koordinierungs-
aufwand eingeschränkt werden. Dies ermöglicht der
Bundesbank, ihre Aufgaben effizienter und kostengüns-
tiger zu erfüllen. Außerdem kann sie neue Entwick-

lungen schneller aufnehmen und umsetzen. Die Bundes-
regierung erwartet – auch mit Blick auf die Stabilität und
künftige Struktur des Finanzplatzes Deutschland –, dass
die parlamentarischen Beratungen im Frühjahr abge-
schlossen werden und das Gesetz rasch in Kraft tre-
ten kann.

Internationale Eigenkapitalstandards (Basel II)

143. Umfassende Eigenkapitalregeln für Finanzinstitute
tragen zur Stabilisierung der globalen Finanzarchitektur,
zur Krisenprävention und zur besseren Kapitalallokation
bei: Denn Eigenkapital dient gleichermaßen der Haf-
tung, der Risikobegrenzung und dem Vertrauensschutz.
Deshalb sind die Bemühungen des Basler Ausschusses
für Bankenaufsicht, die Basler Eigenkapitalvereinbarung
von 1988 zu überarbeiten, im Grundsatz zu begrüßen.
Basel II wird voraussichtlich Ende dieses Jahres verab-
schiedet und erstmals im Jahr 2005 angewendet werden.
Bis dahin sollen auch die europäischen
Eigenkapitalvorschriften für Kreditinstitute und Wert-
papierfirmen überarbeitet werden. Im Unterschied zu
Basel II ist das EG-Recht für das Bankaufsichtsrecht
nach dem Kreditwesengesetz verbindlich. 

Bei den Verhandlungen zu Basel II achtet die Bundes-
regierung darauf, die Besonderheiten der unternehmeri-
schen Finanzierung und des Kreditgewerbes in
Deutschland zu bewahren. Daher setzt sie sich mit
Nachdruck dafür ein, dass

– die Anrechnungssätze für das Kreditrisiko und die ope-
rationellen Risiken so festgelegt werden, dass die
Eigenkapitalbelastungen insgesamt nicht ansteigen
und risikoüberzeichnende Belastungen für Kredite an
den Mittelstand vermieden werden;

– keine unangemessenen Eigenkapitalzuschläge bei
mittel- und langfristigen Krediten anfallen;

– die bewährten banküblichen Kreditsicherheiten vor
allem des Mittelstandes anerkannt werden;

– Bankenbeteiligungen an Unternehmen nicht als ein
deutlich höheres Risiko eingestuft werden als Kredite
an diese Unternehmen;

– die bankaufsichtlichen Anforderungen bei erstmaliger
Nutzung bankinterner Ratings praxisgerecht ausgestal-
tet werden.

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat seine
Untergruppen mit einer umfassenden Prüfung dieser
Punkte beauftragt. Die neuen Regelungen sollen im
Laufe dieses Jahres zur Konsultation gestellt werden.
Die Bundesregierung wird auch im Brüsseler
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Verhandlungsprozess alle Möglichkeiten ausschöpfen,
die deutschen Vorstellungen einzubringen. 

10. Mittelstand, Handwerk, Freie Berufe und
Existenzgründer

144. Die KMU in Handwerk, industriellem Gewerbe,
Handel, Tourismus, Dienstleistungen und Freien Berufen
schaffen 70 % der Arbeitsplätze, stellen 80 % der Ausbil-
dungsplätze und erwirtschaften 45 % des BIP Deutsch-
lands. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für
diese tragende Säule der deutschen Volkswirtschaft ist
deshalb eine Priorität für die Bundesregierung.

Kapitalausstattung

145. Die Bundesregierung trägt zur Sicherung der
Kapitalausstattung von KMU bei. Von besonderer
Priorität ist es, die Kreditversorgung der KMU auch
künftig zu angemessenen Konditionen zu gewährleisten.
Die Bundesregierung setzt sich deshalb intensiv dafür
ein, dass die Interessen des Mittelstands bei der Neure-
gelung der Basler-Eigenkapital-Unterlegungsvorschrif-
ten für Kreditinstitute berücksichtigt werden (Tz 143).
Darüber hinaus führt die Bundesregierung ihre bewähr-
ten Förderprogramme für Existenzgründer und für
mittelständische Unternehmen auf einem bedarfsgerech-
ten Niveau fort. In diesem Jahr stehen aus dem ERP-
Sondervermögen 5 Mrd. A für zinsgünstige Kredite und
Beteiligungskapital zur Verfügung, u.a. für Eigenkapi-
talhilfe und Existenzgründungen. Knapp die Hälfte der
Mittel ist für die neuen Länder vorgesehen. Flankierend
bieten die beiden Förderinstitute des Bundes, die KfW
und die DtA, zusätzlich mindestens 10 Mrd. A für die
Kreditfinanzierung des Mittelstandes an. Die DtA hat
gemeinsame Mittelstandsförderprogramme mit dem
Saarland und Thüringen vereinbart, um das Antrags- und
Bewilligungsverfahren erheblich zu vereinfachen.
Solche Vereinbarungen bestehen bereits mit Nordrhein-
Westfalen, Baden-Württemberg und Brandenburg. Die
Bundesregierung hat darüber hinaus bereits im Jahr
2000 mit dem Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zah-
lungen dafür gesorgt, dass fällige Ansprüche zügig
gerichtlich geltend gemacht werden können.

Gewerbeförderung, Berufsbildungsstätten

146. Trotz der notwendigen Konsolidierung des Bun-
deshaushalts stehen in diesem Jahr fast 90 Mio. A für die
Gewerbeförderung von KMU zur Verfügung. 75 % die-
ser Mittel fließen weiterhin an das Handwerk. Die
Bundesregierung hat seit ihrem Amtsantritt dabei die
Mittel zur Unterstützung der überbetrieblichen
Lehrlingsunterweisung dauerhaft um 9,2 Mio. A auf 
46 Mio. A jährlich angehoben. Auf Grund der demogra-
fischen Entwicklung und der sinkenden Zahl der

Auszubildenden können die Fördersätze erhöht werden.
Damit werden die Versäumnisse der früheren Bundes-
regierung Schritt für Schritt aufgeholt. Für den Bau und
die Ausstattung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten
stellt die Bundesregierung in diesem Jahr insgesamt 79
Mio. A zur Verfügung. Sie hat darüber hinaus ein neues
Förderkonzept für die Berufsbildungsstätten aufgelegt,
bei dem der Schwerpunkt auf der Förderung von fach-
spezifischen, untereinander vernetzten Kompetenz-
zentren liegt.

Mit dem „Jahr des Tourismus 2001“, einer Gemein-
schaftsinitiative von Bund, Ländern, Wirtschaft und
Verbänden, ist es gelungen, die überwiegend mittelstän-
disch geprägte Tourismuswirtschaft in Deutschland wei-
ter zu unterstützen. Die erfolgreiche Imagekampagne
wird auch über das Aktionsjahr hinaus fortgesetzt. Der
Deutschen Zentrale für Tourismus stehen in diesem Jahr
für das Auslandsmarketing erhöhte Zuwendungen des
Bundes von ca. 22,5 Mio. A zur Verfügung.

Abbau von Bürokratie

147. Um die Bürokratiebelastung insbesondere mittel-
ständischer Unternehmen abzubauen, hat die Bundes-
regierung Ende 1999 eine Arbeitseinheit „Abbau von
Bürokratie“ eingerichtet, die allen konkreten Hinweisen
für effizientere Regelungen und Verfahrensabläufe nach-
geht und diese so weit wie möglich in Handlungsvor-
schläge umsetzt. Ein im März 2001 veröffentlichter
Zwischenbericht fasst die bis dahin erzielten Ergebnisse
schwerpunktmäßig in den Bereichen Informations-
technologie, Vereinheitlichung und Übersichtlichkeit,
Service, Anträge und Genehmigungen, Abführung von
Steuern und Statistik zusammen. Über bereits vorge-
nommene Erleichterungen im Statistikbereich hinaus
wurden rund 80 konkrete Maßnahmen umgesetzt bzw.
sind in Vorbereitung. Zu den konkreten Vorhaben gehört
auch der von der Bundesregierung am 12. Dezember
2001 beschlossene Gesetzentwurf zur Vorbereitung ei-
ner bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer. Mit der
Einführung dieser Nummer für alle Unternehmen sollen
die bisherige Nummernvielfalt beseitigt und Verwal-
tungsabläufe erheblich vereinfacht werden.

Wagniskapital

148. Die Bundesregierung hat die Rahmenbedingungen
für Wagniskapital im Jahr 2001 deutlich verbessert.
Neben der Steuerbefreiung von Veräußerungsgewinnen
zwischen Kapitalgesellschaften (Tz 65) werden insbe-
sondere die im Rahmen der Rentenreform eingeführten
Pensionsfonds (Tz 74 f) dazu beitragen, dass den
Märkten für Wagniskapital neues Kapital zur Verfügung
gestellt wird. Darüber hinaus trägt die Bundesregierung
durch die unter Tz 135 ff und 145 genannten gesetz-
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lichen Maßnahmen zur Mobilisierung von Wagniskapital
bei. Dies wird in den nächsten Jahren die Anpassungs-
und Innovationskraft der deutschen Volkswirtschaft wei-
ter erhöhen.

Generationenwechsel und Existenzgründung

149. Nach Analysen des Instituts für Mittel-
standsforschung Bonn sind jährlich rund 80 000 KMU
mit fast 1 Mio. Arbeitnehmern vom Generationswechsel
betroffen und 6 000 Familienbetriebe mit fast 40 000
Mitarbeitern müssen ihre Pforten schließen, weil kein
Nachfolger gefunden wird. Um das gesellschaftliche
Klima für den unternehmerischen Generationswechsel in
Deutschland zu verbessern, hat die Bundesregierung im
Mai 2001 die „nexxt – Initiative Unternehmensnach-
folge“ gestartet. Gemeinsam mit Verbänden und
Kammern der Wirtschaft, des Kreditwesens und der
Freien Berufe wurde eine gemeinsame Aktionsplatt-
form geschaffen. Im Internet werden Informationen,
Ansprechpartner und Hilfeleistungen angeboten und
konkrete Wege aufgezeigt, wie die Unternehmens-
nachfolge aktiv und rechtzeitig gestaltet werden kann.

150. Die Bundesregierung hat das Aufstiegsfort-
bildungsförderungsgesetz („Meister-BAföG“) novelliert
(Tz 111). Mit der am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen
Novelle wird der Kreis der förderfähigen Fortbildungen
erweitert und die Leistungen vor allem für Familien mit
Kindern, Alleinerziehende und Teilnehmer an
Teilzeitmaßnahmen deutlich verbessert. Um den poten-
ziellen Existenzgründern den Schritt in die
Selbständigkeit zu erleichtern, werden die Fristen für die
Existenzgründung und zur Einstellung von Beschäf-
tigten von einem Jahr bzw. zwei Jahren auf nunmehr ein-
heitlich drei Jahre – als Voraussetzung für den Dar-
lehenserlass – verlängert. Der Darlehenserlass wird von
50 % auf 75 % angehoben. Vorgezogene Existenzgrün-
dungen können künftig beim Darlehenserlass berück-
sichtigt werden, wenn die Prüfung nachgeholt wird. Der
Vermögensfreibetrag wird deutlich von über 3 000 auf
knapp 36 000 A erhöht, um für die Existenzgründung
angespartes Vermögen zu schonen.

11. Umweltgerechtes Wirtschaften

151. Wirtschaftliche Aktivitäten sind mit der Nutzung von
Ressourcen und Energie und der Abgabe von Rest- und
Schadstoffen an unsere natürliche Umwelt verbunden. Ein
dem Nachhaltigkeitsprinzip verpflichtetes Wirtschaften
verlangt einen möglichst schonenden Umgang mit der
Natur, damit auch den nachfolgenden Generationen noch
eine intakte Umwelt zur Verfügung steht.
Umwelteinwirkungen, die durch wirtschaftliche Tätigkei-
ten, Konsum und weitere Aktivitäten in Deutschland ver-
ursacht werden, werden mit Schlüsselindikatoren in der

nationalen Nachhaltigkeitsstrategie dargestellt. Danach
wurde die natürliche Umwelt im Jahr 2000 durch wirt-
schaftliche Aktivitäten in Deutschland weniger bean-
sprucht als noch zu Beginn des letzten Jahrzehnts. Sowohl
die Entnahme von Stoffen aus der Natur als auch die
Abgabe wichtiger Rest- und Schadstoffe an die Natur ver-
minderten sich in den neunziger Jahren. Dieser bereits im
vergangenen Jahr festgestellte Trend hat sich auch in 2000
fortgesetzt. Eine Ausnahme bildet allerdings die
Siedlungs- und Verkehrsfläche. Auch im Jahr 2000 ist die
Zunahme unverändert hoch (vgl. Übersicht 9). 

Klimaschutz

152. Die Bekämpfung des anthropogenen Treib-
hauseffekts stellt eine der größten Herausforderungen
der Menschheit dar. Klimaschutz steht deshalb zu Recht
im Zentrum der Umweltpolitik der Bundesregierung.
Klimavorsorge wird aber nur dann langfristig erfolg-
reich sein, wenn sie im Rahmen einer weltweit abge-
stimmten Strategie erfolgt. Die Bundesregierung setzt
sich deshalb für eine konsequente Umsetzung der
Klimarahmenkonvention und das Inkrafttreten des
Kyoto-Protokolls ein, und zwar noch vor dem Weltgipfel
über nachhaltige Entwicklung in diesem Jahr (Tz 190).
Dabei hat die Bundesregierung entscheidend dazu bei-
getragen, dass die Klimakonferenzen in Bonn und
Marrakesch den Weg für das Kyoto-Protokoll endgültig
frei gemacht und die zur Ausgestaltung und Umsetzung
des Kyoto-Protokolls erforderlichen Entscheidungen
getroffen haben, unter anderem zum System der
Erfüllungskontrolle, zur Nutzung der sogenannten
Kyoto-Mechanismen, zur Anrechenbarkeit von Senken
sowie zur Förderung des Klimaschutzes in Ent-
wicklungsländern. Nach jahrelangen Verhandlungen hat
sich damit die ganz überwiegende Mehrheit der
Industrieländer für den Weg völkerrechtlich verbind-
licher Emissionsbegrenzungen entschieden. In gleicher
Weise drängt die Bundesregierung die anderen EU-
Mitgliedstaaten, ihren Verpflichtungen aus der verein-
barten Lastenteilung nachzukommen. Sie begrüßt die
Bemühungen der Kommission zur Entwicklung und
Umsetzung eines Europäischen Klimaschutzprogramms
sowie zur Einführung eines EU-weiten Handels mit
Lizenzen für Treibhausgasemissionen. Für die Bun-
desregierung ist es dabei von entscheidender Be-
deutung, dass das von der Kommission vorgeschlagene
Instrument mit den in Deutschland bereits erfolgreich
implementierten Klimaschutzvereinbarungen und der
ökologischen Steuerreform kompatibel ist. Sie fordert
daher eine mehrjährige Pilotphase auf freiwilliger Basis
mit begleitender Evaluierung. Die Bundesregierung
setzt sich darüber hinaus für eine internationale
Vereinbarung ein, um die Emissionen über das Jahr
2012 hinaus deutlich zu mindern; die einzelnen Länder
sollen differenzierte Beiträge hierzu leisten.
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1) Die Indikatoren werden als Verhältnis des Primärenergieverbrauchs (Mio. Euro/PJ) bzw. des Rohstoffverbrauchs (Euro/t) zum BIP
(zu konstanten Preisen) berechnet. Der Rohstoffverbrauch setzt sich zusammen aus der inländischen Entnahme von nicht-erneu-
erbaren Rohstoffen (z.B. Erdöl, Kohle, Steine und Erden, Erze) sowie den Einfuhren der abiotischen Güter (Rohstoffe, Halbwaren,
Fertigwaren).

Die Abnahme der Rohstoffintensität, also der Verbrauch von Rohstoffen je Einheit BIP, hat sich auch im
Jahr 2000 fortgesetzt. Im Vergleich mit dem Jahr 1993 ist eine ca. 11%ige Senkung der Intensität zu
verzeichnen. Auch die Energieintensität (Verhältnis von Primärenergieverbrauch zu BIP) hat im Jahr
2000, um ca. 2 % im Vergleich zum Vorjahr abgenommen.

2) Es wird die Summe der Emissionen SO2 (Schwefeloxid), NOX (Stickstoffoxid), NH2 (Ammoniak) und NMOVC (flüchtige organi-
sche Verbindungen ohne Methan) als Index (1990 = 100) erfasst.

3) Der Indikator mißt die Emission von Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Halogenierte Kohlenwasserstoffe
(H-FKW), Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefelhexafluoride (SF6). Deutschland hat sich verpflichtet, seine
Emissionen der sechs im Kyoto-Protokoll genannten Treibhausgase bis zum Zeitraum 2008 bis 2012 gegenüber 1990 um 21 %
zu reduzieren.

Bei den Emissionen von Treibstoffgasen erfolgte bis einschließlich 1999 eine Minderung um 18,6 %
bezogen auf das Jahr 1990. Die Emissionen für die Luftschadstoffe SO2, NOX, NH3 und NMVOC 
konnten bis 1999 um 47,8 % relativ zu 1990 verringert werden.

Problembereich Flächenverbrauch: Auch im Jahr 2000 ist die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche
mit 129 ha unverändert hoch. Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Klima (Treibhausgase) 3) Luft

* vorläufige Angaben

* vorläufige Angabe

4) Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Tag.

140

130

120

110

ha/d

120
124

130 129

Schlüsselindikatoren Umwelt



Die Bundesregierung unterstützt Entwicklungsländer
jährlich mit rd. 250 Mio. A im Klimaschutz, vor allem in
den Bereichen Tropenwaldschutz und erneuerbare Ener-
gien. Die Bundesregierung ist außerdem mit 11 % an den
Einlagen drittgrößter Geber der Globalen Umweltfazilität,
die neben anderen Investitionen für den globalen
Umweltschutz jährlich über 200 Mio. A für Maßnahmen
zum Klimaschutz in Entwicklungsländern investiert. 

Im Rahmen ihres nationalen Klimaschutzprogramms hat
die Bundesregierung insbesondere folgende Initiativen
ergriffen:

– stufenweise Anhebung der Steuersätze im Rahmen der
beschlossenen ökologischen Steuerreform;

– die Energieeinsparverordnung;

– das „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ sowie die dazuge-
hörige Biomasseverordnung;

– die Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Wirt-
schaft zur Minderung der CO2-Emissionen und zur
Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung;

– das „CO2-Gebäudesanierungsprogramm“ der KfW mit
zinsgünstigen Darlehen von ca. 5 Mrd. A, finanziert
mit Bundeszuschüssen von rd. 1 Mrd. A bis 2005;

– das 100 000-Dächer-Solarstrom-Programm (rd. 500
Mio. A in fünf Jahren);

– Förderung der Nutzung regenerativer Energiequellen
und des rationellen Energieeinsatzes (200 Mio. A in
2002).

Von besonderer Bedeutung sind der rationelle und spar-
same Einsatz von Energie sowie die verstärkte Nutzung
erneuerbarer Energien. Darüber hinaus bereitet die
Bundesregierung flankierende verkehrspolitische Maß-
nahmen vor: u.a. eine entfernungsabhängige Autobahn-
gebühr für schwere LKW, den forcierten Einsatz von
Leichtlaufreifen und Leichtlaufölen, emissionsdifferen-
zierte Landegebühren auf Flughäfen sowie den Ausbau der
Infrastruktur bei der Deutschen Bahn AG. Die Bun-
desregierung hat zudem unter Beteiligung von Deutschem
Bundestag, Ländern, Wirtschaft und Umweltverbänden
eine Arbeitsgruppe „Emissionshandel zur Bekämpfung des
Treibhauseffekts“ eingerichtet, die Möglichkeiten und kon-
krete Rahmenbedingungen zur Einbindung des Emissions-
handelskonzepts in die deutsche Klimapolitik erörtert.

Ausstieg auf der Atomenergie

153. Mit der vom Deutschen Bundestag am 14. De-
zember 2001 beschlossenen Novelle des Atomgesetzes

wird die Beendigung der Kernenergienutzung zur
gewerblichen Erzeugung von Elektrizität als zentrale
Säule einer nachhaltigen Energiepolitik auch rechtlich
verankert. Das Gesetz setzt insbesondere die Verein-
barung zwischen der Bundesregierung und den Energie-
versorgungsunternehmen vom 14. Juni 2000 um, die am
11. Juni 2001 unterschrieben wurde. Das Gesetz be-
grenzt die Laufzeiten der Kernkraftwerke auf durch-
schnittlich 32 Jahre seit Inbetriebnahme – bei höchst-
möglicher Sicherheit. Die Kernkraftwerksbetreiber wer-
den verpflichtet, standortnahe Zwischenlager zu errich-
ten. Damit und mit der mittelfristigen Beendigung der
Wiederaufarbeitung wird die Zahl der notwendigen
Atomtransporte deutlich reduziert.

Förderung schwefelarmer und 
schwefelfreier Kraftstoffe

154. Am 1. November 2001 wurde im Rahmen der öko-
logischen Steuerreform eine vom Schwefelgehalt abhän-
gige Spreizung des Mineralölsteuersatzes für Benzin und
Diesel eingeführt. Der Unterschied beträgt 1,53 Cent/l.
„Schwefelarm“ ist Kraftstoff mit einem Schwe-felgehalt
bis 50 mg/kg. Dieser wird am 1. Januar 2003 auf 10
mg/kg gesenkt („schwefelfrei“). Damit leistet die ökolo-
gische Steuerreform einen weiteren wichtigen Beitrag
zur Reduzierung von Schadstoffen. Da die
Mineralölwirtschaft ihr Angebot – ähnlich wie bei der
Einführung des bleifreien Benzins – entsprechend umge-
stellt hat, war damit keine zusätzliche Preiserhöhung für
die Verbraucher verbunden.

Novellierung der EG-Öko-Audit-Verordnung

155. Im April 2001 ist die Novelle der Verordnung zum
EG-Öko-Audit (EMAS II) in Kraft getreten. Betriebe
und Organisationen, die an diesem System teilnehmen,
können sich durch zugelassene Umweltgutachter zertifi-
zieren lassen und werden in das EMAS-Register aufge-
nommen. Sie können dann mit dem neuen Logo von
EMAS werben. Die Novelle erweitert den Anwender-
kreis auf alle Wirtschaftsbranchen und Behörden und
bezieht die weltweite Umweltmanagementnorm EN ISO
14001 in das System ein. Annähernd 2.700 Organisatio-
nen/Standorte nehmen in Deutschland bereits an EMAS
teil; das sind 75 % der EU-weit teilnehmenden Organisa-
tionen. Der von der Bundesregierung vorgelegte Verord-
nungsentwurf über immissions- und abfallrechtliche
Überwachungserleichterungen für Teilnehmer am
EMAS-Verfahren soll das EMAS-System in Deutsch-
land noch attraktiver machen.

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

156. Am 3. August 2001 ist das Gesetz zur Umsetzung
der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und

Deutscher Bundestag – 14.Wahlperiode – 87 – Drucksache 14/8175



weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz in Kraft
getreten. Hiermit ist im Umweltbereich eines der für die
Praxis wichtigsten Gesetzgebungsprojekte dieser Legis-
laturperiode abgeschlossen worden. Schwerpunkte des
Gesetzes sind die Neuregelung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung und die Neugestaltung des Zulassungs-
rechts für Industrieanlagen und Infrastrukturprojekte.
Durch die europarechtlich erforderliche Ausdehnung des
Anwendungsbereichs der Umweltverträglichkeitsprüfung
wird das Gesetz für zahlreiche Vorhaben zu einer sorg-
fältigeren Abwägung der Umweltbelange und erstmals
zu einer Beteiligung der Öffentlichkeit führen. Die
Aufnahme integrativer Vorhaben in das Umweltfach-
recht führt zu einer Stärkung des ganzheitlichen Um-
weltschutzes. Durch Änderungen beim Umweltinforma-
tionsgesetz wurde ferner der Zugang der Bürger zu
Umweltinformationen erleichtert. 

Ökologischer Landbau 

157. Die Bundesregierung hat das Ziel, den ökologischen
Landbau in Verbindung mit ökologischer Tierhaltung
auszubauen. Denn diese nachhaltige Produktionsweise
unterstützt mehrere Umweltziele gleichzeitig: weniger
Einträge von Nährstoffen in das Grundwasser, weniger
Treibhausgase (z.B. Methan, CO2), mehr Artenvielfalt
sowie mehr ökologisch hochwertige Produkte für die
Verbraucher. Tabelle 3 verdeutlicht, dass bereits deutli-
che Erfolge bei der Entwicklung des ökologischen Land-
baus zu verzeichnen sind. Darüber hinaus fördert die
Bundesregierung auch in der übrigen Landwirtschaft
umweltfreundliche Produktionsweisen. Die für 2003
beabsichtigte Einführung der Modulation unterstreicht
die wachsende Bedeutung der ländlichen Entwicklung

im Rahmen der Neuordnung der Agrarpolitik. Die
Modulationsmittel sind entsprechend den derzeitig gülti-
gen EU-Regeln für neue Maßnahmen oder neue Begüns-
tigte zu verwenden. Sie sollen sich auf den Förder-
schwerpunkt Agrarumweltmaßnahmen konzentrieren.

Auf Initiative der Bundesregierung haben Bund und
Länder beschlossen, die Förderung der Erzeugung öko-
logischer Produkte im Rahmen der Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ weiter zu verbessern. Im
Rahmen einer abgestimmten Politik zur Ausweitung des
Anbaus und zur Erhöhung des Verbrauchs ökologischer
Nahrungsmittel ist auch eine Verbesserung des Vertriebs
notwendig, vor allem weil größere Verarbeiter und
Händler erst dann auf Ökoprodukte zurückgreifen, wenn
eine dauerhafte Versorgung mit gleichbleibender
Qualität gewährleistet ist. Zusätzliche Impulse sollen
durch ein zweijähriges „Bundesprogramm Ökolandbau“
gegeben werden, das Förderungsmaßnahmen für die
Bereiche „Landwirtschaftliche Produktion“, „Erfassung
und Verarbeitung“, „Handel, Vermarktung, Verbraucher“
sowie „Technologieentwicklung und -transfer“ vorsieht.
Für die Durchführung des Programms sind für die Jahre
2002 und 2003 jeweils rund 35 Mio. A veranschlagt. 

Das Bio-Siegel wurde durch das Öko-Kennzeichengesetz,
das am 11. Dezember  2001 in Kraft getreten ist, einge-
führt. Dem freiwilligen Siegel liegt die EG-Öko-Verord-
nung als Standard zu Grunde. Es schafft erstmals Einheit-
lichkeit und Klarheit bei Öko-Lebensmitteln in Deutsch-
land. Eine 2002 beginnende Informationskampagne soll
dazu beitragen, das Bio-Siegel bekannt zu machen.
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Entwicklung im ökologischen Landbau
Tabel le  3

Sektor 1994 1999 2000

Ökologischer Landbau

- Betriebe1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.866 10.425 12.740

- Anteil an der Gesamtzahl der Betriebe in % . . . . . 1,0 2,4 3,0

- Fläche in ha LF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.139 452.279 546.023

- Anteil an der gesamten LF in %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 2,6 3,2

Verarbeitende Betriebe 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.373 3.339 3.850

Importeure 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 289 340
1) Unternehmen, die nach EG-VO 2092/91 wirtschaften.

Quelle: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft



Agrarumweltmaßnahmen

158. Die Fördermaßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”
sind im Rahmen der Neuorientierung der Landwirtschaft
verstärkt am Nachhaltigkeitsprinzip ausgerichtet worden.
So sind z.B. die Förderung des ökologischen Landbaus
verbessert und die Fördertatbestände stärker an einer tier-
gerechten und flächengebundenen Tierproduktion ausge-
richtet worden. Honoriert werden umweltgerechte
Produktionsweisen, die über gute fachliche Praxis hinaus-
gehen. Ab 2003 sollen im Rahmen der Modulation weite-
re Agrarumweltmaßnahmen angeboten werden.

12. Energie

159. Die Bundesregierung kann in der Energiepolitik
eine erfolgreiche Bilanz vorweisen. Sie hat den Ausstieg
aus der Kernenergie konkret vereinbart und damit einen
jahrelangen gesellschaftlichen Streit befriedet. Mit dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz und den staatlichen
Förderprogrammen, z.B. dem großvolumigen Marktan-
reizprogramm und dem 100 000-Dächer-Solarstrom-
Programm, erhalten erneuerbare Energien eine attraktive
Förderung. Die Bundesregierung hat die Energie-
einsparverordnung verabschiedet, durch die der Energie-
bedarf von Neubauten um bis zu 30 % gegenüber heute
gesenkt wird. Mit der Vereinbarung zwischen der
Bundesregierung und der Wirtschaft zur Klimavorsorge
und zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung, auf der
das neue Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz aufbauen soll,
macht der Klimaschutz einen großen Schritt vorwärts.
Die Bundesregierung hat den Wettbewerb bei Strom und
Gas zu Gunsten der privaten Verbraucher gestärkt (vgl.
Tz 162 f). Sie hat erreicht, dass die Wettbewerbsverzer-
rungen in Europa und das Thema „ökologische Rezi-
prozität“ nun endlich in Brüssel diskutiert werden.
Zudem hat sie den Steinkohlekompromiss 1997 bis 2005
auf nationaler Ebene umgesetzt, ihn bis 2002 auf EU-
Ebene abgesichert und dafür gesorgt, dass die deutsche
Braunkohlenförderung und -verstromung auch im libera-
lisierten Strommarkt für die Zukunft gewährleistet ist.
Schließlich hat die Bundesregierung die ökologische
Steuerreform mit der 4. Stufe fortgesetzt (Tz 68).

Die Bundesregierung hat einerseits die Marktkräfte
gestärkt, andererseits den Rahmen dafür geschaffen, dass
Wirtschaft und Verbraucher Maßnahmen zur Zukunfts-
vorsorge in Angriff nehmen, die der Markt von allein nicht
sicherstellt. Künftig wird es verstärkt darauf ankommen,
die Erfolge Deutschlands bei der Verbesserung der
Energieeffizienz, beim Klimaschutz und beim Wettbewerb
im europäischen und internationalen Rahmen weiter zu
entwickeln. Dabei muss die europäische und internationa-
le Koordinierung und Harmonisierung energisch vorange-
trieben werden. Das gilt auch für die Energiebesteuerung.

Auch langfristig muss Energie wirtschaftlich, sicher und
umweltverträglich bereitgestellt und genutzt werden.
Diese Ziele verfolgt die Bundesregierung gleichrangig.
Dies bedeutet: Energiepolitik muss stärker mit gesamt-
wirtschaftlichen Wachstumszielen verzahnt werden. Zu-
gleich muss die Produktivität im Endenergieverbrauch
deutlich verbessert werden. Dies macht Wachstum nicht
nur umweltverträglicher, sondern auch resistenter gegen-
über Importpreisschocks. Angesichts der Risiken einer
wachsenden Importabhängigkeit werden auch intensive
bilaterale und multilaterale Beziehungen zu wichtigen
Lieferländern immer wichtiger. 

Energieeinsparung

160. Die Energieeinsparverordnung der Bundesregie-
rung tritt am 1. Februar 2002 in Kraft. Durch sie wird der
Energiebedarf von Neubauten um bis zu 30 % gegenüber
heute gesenkt. Auf der Grundlage neuer europäischer
und nationaler technischer Normen wird es erstmals
auch möglich, die Effizienz der Anlagentechnik in die
Bewertung der energetischen Qualität von Gebäuden
einzubeziehen. Für Neubauten wird künftig ein Ener-
giebedarfsausweis vorgeschrieben, der wichtige Infor-
mationen zu den energetischen Eigenschaften des
Gebäudes enthält. Ähnlich wie beim Auto sollen stan-
dardisierte Energiebedarfswerte für mehr Transparenz
für die Gebäudeeigentümer und Mieter sorgen und damit
auch zu weiteren Energiesparanstrengungen anreizen.
Auch im Altbaubestand werden mit der Verordnung
Energiesparpotenziale verstärkt mobilisiert. Neben einer
Verschärfung der Anforderungen bei ohnehin anstehen-
den Modernisierungsmaßnahmen sieht die Verordnung
in den nächsten Jahren die Erneuerung bzw. den
Austausch von etwa zwei Millionen vor dem 1. Oktober
1978 eingebauten, ineffizienten Heizkesseln sowie eine
nachträgliche Wärmedämmung oberster Geschoss-
decken unter nicht ausbaufähigen Dachräumen und
bestimmter ungedämmter Rohrleitungen vor. Auch mit
dem „KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramm“ wird die
Energieeinsparung im Gebäudebestand erleichtert.

Erneuerbare Energien

161. Die zugunsten erneuerbarer Energien eingeleiteten
Maßnahmen, insbesondere das Erneuerbare-Energien-
Gesetz, das 100 000-Dächer-Solarstrom-Programm und
das Marktanreizprogramm, entwickeln sich sehr erfolg-
reich. Ende 2000 waren in Deutschland beispielsweise
rund 9.400 Windenergieanlagen mit einer installierten
Leistung von über 6.000 Megawatt in Betrieb, die pro Jahr
mehr als 9 TWh Strom erzeugen. Dies sind etwa 1,7 % der
deutschen Bruttostromerzeugung. Bezogen auf die
installierte Leistung nimmt Deutschland damit noch vor
den USA und Dänemark weltweit den ersten Platz ein.
Über das im Januar 1999 gestartete 100 000-Dächer-
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Solarstrom-Programm wurde bis Ende Dezember 2001
eine zusätzliche photovoltaische Leistung von über 125
MW gefördert. Dies ist rund doppelt so viel, wie im
gesamten Zeitraum von 1990 bis 1998 installiert wurde.
Die EU hat sich in der Richtlinie zur Förderung der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, die
am 27. Oktober 2001 in Kraft getreten ist, das Ziel
gesetzt, den Anteil von Strom aus erneuerbaren
Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt bis zum
Jahr 2010 auf 22 % auszubauen. Deutsche Hersteller
haben auf diesem europäischen Wachstumsmarkt eine
hervorragende Ausgangsposition.

Strom

162. Die Öffnung des Strommarktes hat umfangreiche
Restrukturierungen und Rationalisierungen in der deut-
schen Elektrizitätswirtschaft ausgelöst. Die Strompreise
für Industriekunden sind dementsprechend deutlich
zurückgegangen und jetzt auch international wettbe-
werbsfähig. Kunden werden nun verstärkt maßgeschnei-
derte Lösungen angeboten. Auch die Preise für den
Haushaltsstrom sind gesunken. Die Bundesregierung
arbeitet weiter am Abbau noch bestehender Wettbe-
werbshindernisse. Eine Task-Force greift Probleme der
praktischen Umsetzung des verhandelten Netzzugangs
auf und gibt für die Verbesserung der Verbändeverein-
barung Strom II wichtige Impulse. Das Regelwerk zum
Energiewirtschaftsgesetz soll an die wettbewerbliche
Entwicklung angepasst werden, vor allem um den Wett-
bewerb im Bereich der Haushaltskunden zu intensivie-
ren. Geprüft wird u.a., die für den Wettbewerb hinderli-
che Jahresfrist für Erstkündigungen von Tarifkunden-
verträgen anzupassen. Zugleich hält es die Bundesregie-
rung für notwendig, dass aus Gründen der Versor-
gungssicherheit strategische Infrastrukturen wie Netze
und Verarbeitungskapazitäten (Kraftwerke, aber auch
Raffinerien) auch in Wettbewerbsmärkten weiter verfüg-
bar und zuverlässig bleiben.

Gas

163. Mit dem vom Bundeskabinett am 20. Dezember
2000 verabschiedeten Gesetzentwurf zur vollständigen
Umsetzung der EU-Gasrichtlinie wird die Öffnung des
Gasmarktes fortgesetzt. Der Gesetzentwurf sieht vor:
den Netzzugang für Dritte als Regeltatbestand, die Ver-
öffentlichung der wesentlichen geschäftlichen und
technischen Bedingungen für den Netzzugang, die
Trennung der Rechnungslegung sowie die Einrichtung
einer Streitschlichtungsstelle. Er wird derzeit im
Deutschen Bundestag beraten. Parallel hierzu ist die
Verbändevereinbarung zum Netzzugang bei Erdgas
vom 4. Juli 2000 im September 2001 erweitert worden.
Damit ist der Zugang Dritter auch zu einem Großteil
der deutschen Erdgasspeicher wettbewerbskonform

geregelt, was in den übrigen EU-Mitgliedstaaten noch
nicht der Fall ist. Auch die Rahmenvorgaben für den
Bilanzausgleich gehen weit über den EU-üblichen
Standard hinaus. Die Verbände sind jetzt aufgefordert,
noch einfachere und transparentere Regelungen insbe-
sondere zum Netzzugangssystem und zur Entgelt-
findung zu erarbeiten.

Heimische Kohle

164. Die EGKS-Nachfolgeregelung für Steinkohlen-
beihilfen soll die Umsetzung des Kohlekompromisses
EU-beihilferechtlich absichern sowie die Gewährung
von Steinkohlenbeihilfen auch nach 2005 ermöglichen.
Die Kommission hat am 25. Juli 2001 einen entspre-
chenden Vorschlag einer Verordnung des Rates über
Beihilfen zugunsten des Steinkohlenbergbaus beschlos-
sen. Der Verordnungsentwurf sieht eine Laufzeit bis
2010 vor, die Anwendung der Kriterien für die Beihil-
fegewährung ist jedoch nur bis 2007 gesichert. Auf
Grundlage eines bis Ende 2006 zu erstellenden Berichts
soll die Kommission dem Rat Vorschläge für die Verfah-
rensweise von 2008 bis 2010 unterbreiten. Dieses
Konzept reicht nicht aus, eine längerfristige Planungs-
sicherheit zu schaffen. Zu begrüßen ist, dass im Kom-
missionsvorschlag ein Sockel heimischer Primär-
energieträger angelegt ist. Die Bundesregierung wird
sich im Rat nachdrücklich dafür einsetzen, die Fort-
führung eines leistungsfähigen Steinkohlenbergbaus in
Deutschland zu sichern.

Die subventionsfreie heimische Braunkohle leistet einen
wesentlichen Beitrag zur kostengünstigen Stromer-
zeugung in Deutschland. Im Zuge der Neuordnung der
Anteilseigner bei VEAG und LAUBAG konnte erreicht
werden, dass die ostdeutsche Braunkohlenförderung und
-verstromung auch im liberalisierten Strommarkt gesi-
chert ist. Die Bundesregierung hat mit den neuen Eigen-
tümern der ostdeutschen Stromwirtschaft vereinbart,
dass bis zum 31. Dezember 2008 jährlich mindestens 50
TWh in den Braunkohlekraftwerken der VEAG erzeugt
und abgesetzt und die dafür erforderlichen Arbeitsplätze
in Tagebauen und Kraftwerken erhalten werden.

Forschungsförderung

165. Die Bundesregierung fördert im Bereich der nicht-
nuklearen Energie FuE-Projekte von Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und Hochschulen, damit
Energie in Zukunft sicherer (z.B. neue Antriebstech-
niken, Brennstoffzellen), wirtschaftlicher (z.B. kosten-
günstigere Photovoltaikmodule) und umweltschonender
(z.B. hocheffiziente Verbrennungstechniken mit mi-
nimalen Emissionen) hergestellt und genutzt wird.
Durch das Zukunftsinvestitionsprogramm werden die
Haushaltsmittel für umweltschonende Energietechniken
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einschließlich ökologischer Begleitforschung in den
Jahren 2001 bis 2003 um rd. 50 Mio. A pro Jahr verstärkt. 

13. Verkehr

166. Der Verkehrshaushalt ist der mit Abstand größte
Investitionshaushalt des Bundes. Die Bundesregierung
ist bestrebt, Leistungsfähigkeit und Kontinuität bei Pla-
nung und Bau der Verkehrswege zu sichern (Tz 47).

Der Bundesverkehrswegeplan 1992 wird überarbeitet.
Die fachlichen Vorarbeiten sind abgeschlossen. Die
Projekte werden derzeit auf der Basis aktueller Pro-
gnosen und Kosten sowie einer modernisierten Metho-
dik, die auch Ökologie, Raumordnung und Städtebau
berücksichtigt, bewertet. Die Ergebnisse sind nach dem
Abgleich der bauwürdigen Projekte mit den finanziellen
Möglichkeiten die Grundlage für den Entwurf des neuen
Bundesverkehrswegeplans.

Schienenverkehr

167. Die Bundesregierung misst dem Verkehrsträger
Schiene in einem integrierten Verkehrssystem eine große
Bedeutung bei. Sie hat deshalb mit ihrer Investitions-
politik deutliche Akzente für eine Stärkung des Schie-
nenverkehrs gesetzt. Die Investitionsmittel für den Aus-
bau und die Sanierung des Schienennetzes wurden ab
2001 spürbar erhöht und erreichen erstmals das hohe
Niveau der Investitionen in die Bundesfernstraßen.

Bundesregierung und Deutsche Bahn AG haben im Jahr
2001 die sogenannte Trilaterale Vereinbarung zum
Umfang der Schienenwegeinvestitionen in den Jahren
2001 bis 2003 geschlossen. Danach sollen in diesem
Zeitraum Bundesmittel für Schienenwegeinvestitionen in
Höhe von insgesamt rd. 13,5 Mrd. A bereit gestellt werden.
Die Investitionsmittel sollen überwiegend zur Erhaltung
und dauerhaften Sanierung des bestehenden Netzes einge-
setzt werden. Insbesondere soll durch die Modernisierung
der Leit- und Sicherungstechnik und durch die
Beseitigung von Langsamfahrstellen die Leistungs-
fähigkeit der Schiene nachhaltig gesteigert werden.

Autobahnen

168. Die Bundesregierung will die Autobahngebühr für
schwere Lkw („Eurovignette“) ab 2003 durch eine ent-
fernungsabhängige, nach Achsklassen und Emis-
sionsausstoß differenzierte Maut ersetzen. Damit sollen
Wegekosten gerechter den Verursachern angelastet wer-
den. Die Maut soll automatisch – ohne Eingriff in den
Verkehrsfluss – erhoben werden. Daneben können die
Gebühren weiterhin mit herkömmlichen Zahlungs-
mitteln entrichtet werden. Die Bereitstellung der
Technik, die Errichtung des Gesamtsystems und deren

Betrieb sollen nach europaweiter Ausschreibung durch
Private erfolgen. Die gewogene durchschnittliche Maut
wird sich gemäß EU-Richtlinie 1999/62 an den Kosten
für Bau, Betrieb und Ausbau der betreffenden
Verkehrswege orientieren. Nach Abzug der System- und
Verwaltungskosten wird das Gebührenaufkommen weit-
gehend in die Verkehrsinfrastruktur fließen; ein Teil ist
bereits für das „Anti-Stau“-Programm reserviert. 

Die Bundesregierung prüft derzeit, unter welchen
Bedingungen das sogenannte 6er-Modell mit einem
Investitionsvolumen von etwa 3,6 Mrd. A einschließlich
10 möglicher Pilotabschnitte umgesetzt werden kann.
Unter der Inanspruchnahme der streckenbezogenen
Autobahngebühr für schwere LKW sollen die
Finanzierung, der Bau, der Betrieb und die Erhaltung
beim Autobahnausbau von vier auf sechs Fahrstreifen
befristet an Private übertragen werden. Die Bundes-
regierung verspricht sich hiervon mehr Investitionen und
geringere Kosten. Die Verantwortung des Bundes für die
Bundesfernstraßen bleibt erhalten.

Gemeindeverkehr

169. Der Bund fördert mit den Finanzhilfen des
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) Inves-
titionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in
den Gemeinden. Hierfür stehen jährlich 1,68 Mrd. A zur
Verfügung. Rund 20 Prozent des Gesamtbudgets sind für
ein Bundesprogramm zur Förderung von Nahver-
kehrsstrecken von besonderer verkehrlicher Bedeutung
(S-, Stadt- und Straßenbahnen) bestimmt. Zusätzlich
erhalten die Länder jährlich Regionalisierungsmittel aus
dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes, die im Jahr
2001 etwa 6,54 Mrd. A betrugen. Zusammen mit den
Mitteln nach dem GVFG standen damit im Jahr 2001
insgesamt rd. 8,22 Mrd. A zur Verfügung. Im ÖPNV setzt
sich die Bundesregierung zudem für mehr Wettbewerb
unter ausgewogenen Rahmenbedingungen ein. Die pri-
vaten und kommunalen Verkehrsunternehmen müssen
Zeit zur Anpassung und Umstrukturierung erhalten. Im
verstärkten Wettbewerb sind auch den kommunalen
Unternehmen mehr unternehmerische Freiheiten einzu-
räumen.

Seehäfen

170. Ziel der deutschen Seehafenpolitik ist, Infrastruktur
und ordnungspolitische Rahmenbedingungen zu verbes-
sern, damit sich die deutschen Seehäfen im schärfer wer-
denden Wettbewerb der europäischen Hafenstandorte
behaupten können. Dies haben Bund und Küstenländer
in einer „Gemeinsamen Plattform“ vereinbart. In erster
Linie müssen die seewärtigen Zufahrten gesichert und
Verkehrsanbindungen in das Seehafenhinterland verbes-
sert werden. Bund und Küstenländer haben sich im
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November 2001 auf ein Prioritätenkonzept infrastruktu-
reller Maßnahmen bei Straße, Schiene und Wasserstraße
verständigt. Die hierbei konkretisierten Infrastruk-
turmaßnahmen sollen entsprechend den Ergebnissen der
Bewertung im Rahmen der Bundesverkehrswege-
planung, der Baureife und Finanzierungsfähigkeit vor-
rangig realisiert werden.

Binnenschifffahrt

171. Ziel der Bundesregierung ist es, bessere
Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der Markt-
chancen der deutschen Binnenschifffahrt zu schaffen,
damit zusätzlicher Güterverkehr auf den Wasserstraßen
umweltverträglich abgewickelt werden kann. Die
Initiativen sind insbesondere darauf ausgerichtet, die
Infrastruktur zielgerichtet in umwelt- und naturverträg-
licher Weise zu erneuern und auszubauen sowie die
nationalen und die europäischen Wettbewerbsbedin-
gungen weiter zu harmonisieren. Für den Aus- und Neu-
bau von Wasserstraßen stehen im Jahr 2002 rd. 514 Mio. A
zur Verfügung. Der Ausbau des Wasserstraßennetzes ist
eine Voraussetzung für eine konkurrenzfähigere
Schifffahrt und die bessere Einbindung der Binnen-
schifffahrt in ein integriertes Gesamtverkehrssystem.

Alternative Kraftstoffe – ein Beitrag zu 
nachhaltiger Mobilität

172. Die Bundesregierung hat sich für eine integrierte
Raumordnungs-, Städtebau- und Verkehrspolitik ent-
schieden. Der integrative Charakter bezieht sich vor
allem darauf, Ursachen und Folgen des anhaltenden
Verkehrswachstums stärker ins Blickfeld der Entschei-
dungsträger zu rücken. Die aktuellen Probleme lassen
sich nicht allein durch Verkehrswegebau lösen. Gefragt
sind zunehmend auch Maßnahmen, die im Vorfeld der
Verkehrspolitik liegen, Mobilität ermöglichen, aber auch
Verkehr reduzieren.

Nachhaltige Verkehrspolitik muss die Umwelt-
verträglichkeit und Akzeptanz von Mobilität sicherstel-
len, da diese eine wesentliche Basis einer florierenden
Wirtschaft ist. Daher sind Maßnahmen zu treffen, die die
Energieversorgung für den Verkehr sicherstellen und
weitere Potenziale zur Reduzierung von Treibhausgasen
für den Verkehrsbereich erschließen. Die Bundes-
regierung unterstützt daher die Initiative Verkehrs-
wirtschaftliche Energiestrategie (VES) aus Unter-
nehmen der Automobil- und Energiewirtschaft, die es
sich zum Ziel gesetzt haben, sich auf einen Kraftstoff zu
verständigen, der regenerativ herstellbar ist, ein erhebli-
ches CO2-Minderungspotenzial in der gesamten Ener-
giekette aufweist und in einer Vielzahl von Fahr-
zeugantrieben verwendbar ist. Die VES ist Bestandteil
des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung. Die

Unternehmen haben sich im Sommer 2001 auf Wasser-
stoff als Kraftstoff mit dem größten Zukunftspotenzial
verständigt.

Kombinierter Verkehr

173. Die Bundesregierung fördert den Bau von Terminals
des „Kombinierten Verkehrs“ durch private Investoren mit
Baukostenzuschüssen und zinslosen Krediten. Bisher wur-
den 32 solcher Terminals mit insgesamt rd. 203 Mio. A ge-
fördert, wovon bereits 11 Terminals in Betrieb sind (Stand
Oktober 2001). Die Bundesregierung hat die „Förder-
richtlinie Kombinierter Verkehr“ überarbeitet und der EU
zur Notifizierung zugeleitet. Sie wird voraussichtlich im
Laufe dieses Jahres in Kraft treten.

14. Städtebau und Wohnungswesen

174. Die große Mehrheit der Bevölkerung ist heute aus-
reichend und zum Teil sehr gut mit Wohnraum versorgt.
Gleichwohl hat ein Teil der Haushalte Schwierigkeiten,
sich selbst angemessen mit Wohnraum zu versorgen. Mit
der Reform des sozialen Wohnungsbaus wird die
Effizienz und Zielgenauigkeit der Förderung dieser
Haushalte erheblich verbessert. Darüber hinaus wird
weiterhin die Bildung selbst genutzten Wohneigentums
unterstützt. Die Förderung der Sanierung und Moder-
nisierung des Wohnungsbestandes unter Berücksich-
tigung städtebaulicher, umweltgerechter und energie-
schonender Gesichtspunkte ist ein weiterer Schwerpunkt
der Politik. Dafür stellt der Bund nicht nur Steuer-
vergünstigungen für Sanierungsgebiete und bei denk-
malgeschützten Gebäuden sowie umfangreiche Förder-
mittel zur Verfügung; er hat mit der Energieeinsparver-
ordnung auch notwendige ordnungspolitische Weichen-
stellungen vorgenommen. Auch die Aufstockung der
Städtebauförderung und des Programms soziale Stadt
kommt den Bestandsinvestitionen zur Stabilisierung von
Stadtvierteln zu Gute.

Städtebau

175. Die Bundesregierung hat die Städtebauförderung
erheblich verstärkt. Bereits im Jahr 2001 konnte der Ver-
pflichtungsrahmen auf 435 Mio. A gesteigert werden, im
Jahr 2002 wegen des neuen Programms „Stadtumbau
Ost“ abermals auf 578 Mio. A. Von diesen Mitteln erhal-
ten die neuen Länder 410 Mio. A, davon 179 Mio. A für
„Stadtumbau Ost“ zuzüglich 16 Mio. A für einen städte-
baulichen Wettbewerb und 215 Mio. A für Sanierung,
Entwicklung und Denkmalschutz. Die Städtebauför-
derung für die alten Länder wird mit 92 Mio. A für städ-
tebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
fortgeführt. Alte und neue Länder erhalten 77 Mio. A für
das 1999 neu aufgelegte Programm „Stadtteile mit
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besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“.
In 30 Jahren Städtebauförderung waren die Bundes-
finanzhilfen nur im Jahr der Wiedervereinigung höher. 

Wohngeldreform und Mietrechtnovelle

176. Am 1. Januar 2001 ist die Wohngeldreform mit
Leistungsverbesserungen von rd. 0,72 Mrd. A in Kraft
getreten. Unter Berücksichtigung der seit der letzten
Leistungsnovelle im Jahr 1990 eingetretenen Miet- und
Einkommensentwicklung sind die Leistungen erheblich
aufgestockt worden. 420 000 Haushalte, die bisher kein
Wohngeld erhalten konnten, sind nun erstmals oder wie-
der wohngeldberechtigt. Wohngeldempfänger im frühe-
ren Bundesgebiet erhalten im Durchschnitt monatlich rd.
42 A und damit über 50 % mehr Wohngeld als bisher. In
den neuen Ländern kann das hohe Wohngeldniveau im
Durchschnitt gehalten werden. Die Wohngeldsysteme in
Ost und West wurden vereinheitlicht und das Gleich-
gewicht zwischen dem besonderen Mietzuschuss für
Sozialhilfeempfänger (früheres Pauschalwohngeld) und
dem allgemeinen Wohngeld (früheres Tabellenwohn-
geld) wieder hergestellt.

177. Die am 1. September 2001 in Kraft getretene
Reform des Mietrechts fasst das bislang auf mehrere
Gesetze verstreute Mietrecht zusammen, vereinfacht und
modernisiert es. Für Vermieter und Mieter bestehen jetzt
verständliche und klare Regelungen.

Soziale Wohnraumförderung

178. Eine durchgreifende Reform des Wohnungsbau-
rechts war seit längerem erforderlich: Wegen der allge-
mein entspannten Marktlage steht nicht mehr die Versor-
gung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum
im Vordergrund. Vielmehr sind gezielt diejenigen
Haushalte zu unterstützen, die sich aus eigener Kraft
nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können. Die
bisherigen Regelungen waren zudem rechtlich kompli-
ziert und verursachten einen hohen Verwaltungsauf-
wand. Daher hat die Bundesregierung das Wohnungs-
baurecht mit Wirkung vom 1. Januar dieses Jahres
grundlegend reformiert. Der bisherige „soziale Woh-
nungsbau“ wurde zu einer „sozialen Wohnraumförde-
rung“ weiterentwickelt. Neben die Förderung des Neu-
baus tritt nunmehr die Förderung der Modernisierung
von Altbauten, des Erwerbs von Belegungsrechten zu
Gunsten Wohnungssuchender und des Erwerbs von vor-
handenem Wohnraum. 

Der Bund beteiligt sich auch künftig an der sozialen
Wohnraumförderung der Länder durch Finanzhilfen. Er
stellt hierfür durch gesetzliche Verpflichtung mindestens
230 Mio. A (Verpflichtungsrahmen) jährlich bereit. In
2002 sind für neue Maßnahmen insgesamt 300 Mio. A

veranschlagt. Die im bisherigen Recht geltende Unter-
scheidung mehrerer Förderwege entfällt. An ihre Stelle
tritt ein flexibles und effizientes Förderungsinstrumen-
tarium unter Verzicht auf das Kostenmietrecht. Als
Zielgruppe werden nicht mehr die „breiten Schichten der
Bevölkerung“ benannt, sondern diejenigen „Haushalte,
die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum ver-
sorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind“.
Mit einem neuen Haushaltsbegriff, der Berücksichtigung
ökologischer Belange und der Anforderung an barriere-
freies Bauen wird die neue soziale Wohnraumförderung
den gewandelten gesellschaftlichen Anschauungen und
heutigen Anforderungen an ein modernes Fördergesetz
gerecht. Für den vorhandenen Bestand an Sozial-
mietwohnungen bleibt es weitgehend bei der bisherigen
Rechtslage. Für die Wohnberechtigung gelten auch hier
die neuen Einkommensgrenzen. Zu Gunsten sozial sta-
biler Bewohnerstrukturen können Belegungs- und
Mietbindungen von Sozialmietwohnungen auf andere
Wohnungen übertragen werden. Die Mietpreisvorteile
bleiben erhalten. 

Kostengünstiges Bauen

179. Die Bundesregierung hat gemeinsam mit Verbänden,
Kammern und Gewerkschaften die „Initiative kostengüns-
tig qualitätsbewusst Bauen – umweltgerecht, innovativ,
bezahlbar“ – im Oktober 2001 gestartet. Sie stellt einen
wichtigen Schritt zur Umsetzung des 10-Punkte-
Programms zur Förderung und Verstetigung beschäfti-
gungswirksamer Bautätigkeit dar. Die Initiative ist darauf
ausgerichtet, die Wohneigentumsbildung zu erleichtern,
Innovationen zu fördern sowie mehr Wettbewerb und
Beschäftigung in der Baubranche herbeizuführen.

15. Modernisierung von Staat und Verwaltung

180. In der modernen Informations- und Kommunika-
tionsgesellschaft hängt die Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft nicht zuletzt davon ab, wie gut und wie kos-
tengünstig der Staat seine Dienstleistungen erbringt. Für
eine Bundesverwaltung, die mehr leistet und weniger
kostet, setzt die Bundesregierung auf modernes Manage-
ment. Betriebswirtschaftliche Methoden werden breit
angewendet. Controlling als Instrument der Steuerung
und Kontrolle wird konsequent eingeführt: Während
Ende 1998 erst 25 Bundesbehörden entsprechende Kon-
zepte entwickelt hatten, setzen nunmehr 215 auf dieses
Instrument. Die Kosten- und Leistungsrechnung erfasst
heute 89 % des Personalbestandes der Bundesver-
waltung. 306 Bundesbehörden wenden diese an; Ende
1998 waren es nur 33. Die Telearbeit wird konsequent
ausgeweitet. 1999 wurden in der „Initiative Telearbeit“
Pilotprojekte mit 47 Telearbeitsplätzen in drei Minis-
terien erfolgreich abgeschlossen. Daraufhin hat die Bun-
desregierung den Ausbau dieser Arbeitsform in der
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Bundesverwaltung beschlossen. Bis zum 1. Januar 2001
waren bereits 752 Telearbeitsplätze eingerichtet; am 
1. Januar diesen Jahres waren es 992. 

181. e-Government bringt mehr Service und weniger
Bürokratie. Öffentliche Dienstleistungen können über
das Internet einfacher und schneller erbracht werden.
Mit der Initiative BundOnline 2005 hat sich die
Bundesregierung zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2005
alle internetfähigen Dienstleistungen der Bundes-
verwaltung online zur Verfügung zu stellen. Der Bund
wird in den nächsten vier Jahren 376 Dienstleistungen
über das Internet anbieten. Dazu hat das Bun-
deskabinett im November 2001 den Umsetzungsplan
als Rahmenvorgabe für die e-Government-Initiative
BundOnline 2005 verabschiedet. Das Online-Portfolio
der Bundesverwaltung unfasst unterschiedlichste
Dienstleistungen wie zum Beispiel über 50 Millionen
Zollerklärungen, die Zulassung von Pflanzenschutzmit-
teln, die Vergabe von Forschungsmitteln oder die Ver-
kehrszulassung von Luftfahrtzeugen. Das Dienstleis-
tungsportal unter der Adresse www.bund.de wird als zen-
traler Zugang zur Bundesverwaltung weiter ausgebaut.
Durch das größte e-Government-Programm Europas wer-
den Online-Dienstleistungen in allen Bundesbehörden
bald nicht mehr die Ausnahme sein sondern die Regel. 

16. Erweiterung und Vertiefung der EU

Vorbereitung institutioneller Reformen

182. Die bevorstehende Erweiterung der EU auf 27
Mitgliedstaaten markiert einen qualitativen Sprung in
der Geschichte Europas. Mit dem Nizza-Vertrag, dessen
Ratifizierungsprozess in Deutschland mit einer überwäl-
tigenden parlamentarischen Mehrheit abgeschlossen
wurde, hat sich die Union auf die Aufnahme neuer
Mitglieder vorbereitet. Auf dem ER Laeken wurde im
Dezember 2001 eine Erklärung zur Zukunft der Union
verabschiedet, mit der ausdrücklich der „Weg zu einer
Verfassung für die europäischen Bürger“ beschritten
wird. Sie stellt die Weichen für das bislang ehrgeizigste
Reformprojekt mit dem Ziel, die erweiterte EU in einer
globalisierten Welt demokratischer, transparenter, effi-
zienter und politisch führbar zu gestalten. Bis Anfang
März 2002 wird ein Konvent eingerichtet, dessen Arbei-
ten in eine sich anschließende Regierungskonferenz
überleiten sollen. Damit beschreitet die EU – nach dem
erfolgreichen Modell der Grundrechtscharta – bei der
Reform der Verträge neue Wege. Zusammengesetzt aus
Vertretern der Staats- und Regierungschefs, der nationa-
len Parlamente, des Europäischen Parlaments und der
EU-Kommission sollen im Konvent Optionen und
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Empfehlungen für eine umfassende Reform ausgearbei-
tet werden. Im Mittelpunkt werden dabei wichtige deut-
sche Anliegen wie eine klare Abgrenzung der Zustän-
digkeiten zwischen europäischer Ebene und den
Mitgliedstaaten, das Verhältnis der Institutionen zueinan-
der mit dem Ziel einer besseren Gewaltenteilung, die
Einbeziehung der Grundrechtscharta in die europäischen
Verträge, die Stärkung der EU auf den Gebieten der inne-
ren und äußeren Sicherheit sowie die Ausweitung der
Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit stehen.

Die Beitrittskandidaten werden umfassend an den
Beratungen des Konvents beteiligt, wobei sie allerdings
einen Konsens, der sich zwischen Mitgliedstaaten
abzeichnet, nicht verhindern können. Sie werden in
gleicher Weise wie die Mitgliedstaaten vertreten sein
(ein Vertreter der Regierung und zwei Mitglieder des
nationalen Parlaments). Vertreter des Ausschusses der
Regionen, des Wirtschafts- und Sozialausschusses und
der Europäische Bürgerbeauftragte werden als
Beobachter eingeladen. Im Hinblick auf die Beteiligung
der Zivilgesellschaft an dieser Debatte steht ein Forum
allen Organisationen offen, die diese repräsentieren
(Sozialpartner, Wirtschaftskreise, Nichtregierungsorga-
nisationen, Hochschulen usw.).

Stand des EU-Erweiterungsprozesses

183. Ziel der Bundesregierung ist es, durch eine Erwei-
terung der EU nach Mittel- und Osteuropa die Teilung
Europas zu überwinden und damit die Grundlagen für
eine dauerhafte politische Stabilität und wirtschaftliche
Prosperität zu legen. Im Rahmen der von der Bundesre-
gierung nachdrücklich unterstützten Beitrittsverhand-
lungen der EU mit zehn Ländern Mittel- und Osteuropas
(Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien,
Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und
Ungarn) sowie Zypern und Malta sind seit Beginn der
Verhandlungen im März 1998 sukzessive 29 von insge-
samt 31 Kapiteln – d.h. alle gegenwärtig verhandelbaren
Kapitel – eröffnet worden. 

Nach einer erheblichen Beschleunigung der Ver-
handlungen im Jahr 2001 auf Grundlage der vom ER
Nizza vom Dezember 2000 beschlossenen Wegskizze für
die Erweiterung („Road Map“) sind zur Zeit zwischen
neun (Rumänien) und 26 (Slowenien) Verhandlungs-
kapitel vorläufig abgeschlossen (Stand: 21. Dezember
2001). Jeder Beitrittskandidat muss dabei nach seinem
jeweiligen Stand der Vorbereitung auf den Beitritt beurteilt
werden. Das Tempo der Verhandlungen und damit der
Zeitpunkt des Beitritts hängen deshalb von den individu-
ellen Fortschritten bei der Übernahme des Besitzstands
der Gemeinschaft ab. Schwerpunkt der Verhandlungen im
Jahr 2002 werden die finanzrelevanten Kapitel (Land-
wirtschaft, Regionalpolitik, Haushalt) sein.

Auf dem ER Laeken im Dezember 2001 hat die EU ihre
bereits in Nizza (Dezember 2000) und Göteborg (Juni
2001) zum Ausdruck gekommene Entschlossenheit
bekräftigt, die Beitrittsverhandlungen mit den Ländern,
die ausreichend auf den Beitritt vorbereitet sind, bis
Ende 2002 abzuschließen, damit diese – nach Ratifizie-
rung der Beitrittsverträge durch das Europäische Parla-
ment sowie die nationalen Parlamente der EU-Mitglied-
staaten und des betroffenen Beitrittslandes – 2004 als
Mitgliedstaaten an den Wahlen zum Europäischen
Parlament teilnehmen können. Bis auf Bulgarien und
Rumänien könnten dies alle Länder sein, mit denen
gegenwärtig über den Beitritt verhandelt wird, sofern das
derzeitige Tempo der Verhandlungen und Reformen in
diesen Ländern beibehalten wird.

Nachdem in vielen Bereichen die Verhandlungen mit den
Beitrittsländern vorläufig abgeschlossen sind, verlagert
sich der Akzent bei den Beitrittsvorbereitungen von der
Übernahme des Acquis communautaire in die nationale
Gesetzgebung jetzt zunehmend auf dessen effektive
Anwendung. Deshalb ist ein besonderes Augenmerk auf
die Kapazitäten im Verwaltungs- und Justizbereich zu
legen. Zur vollständigen Erfüllung des wirtschaftlichen
Kriteriums – dies konnte bisher nur Malta und Zypern
bescheinigt werden – gilt es darüber hinaus, in den ande-
ren Beitrittsländern die erforderlichen Maßnahmen ein-
zuleiten und Reformanstrengungen fortzusetzen bzw. zu
verstärken.

Beitrittsverhandlungen mit der seit 1999 als Beitritts-
kandidat anerkannten Türkei können erst aufgenommen
werden, wenn die politischen Kriterien des ER von
Kopenhagen vollständig erfüllt sind. Die im März 2001
verabschiedete Beitrittspartnerschaft mit der Türkei legt
Ziele und Prioritäten für die Erfüllung der Kriterien fest.
Die Türkei hat durch eine Verfassungsreform in diesem
Jahr eine wichtige Grundlage für weitere Fortschritte auf
diesem Wege geschaffen.

Mit der Verabschiedung der „Agenda 2000“ im Jahr
1999 wurde eine wesentliche Voraussetzung für die
Erweiterung der EU geschaffen. Durch die neu geschaf-
fenen Heranführungsinstrumente im Struktur- und
Agrarbereich kann die Annäherung der Beitrittskandida-
ten an den gemeinschaftlichen Besitzstand im Infra-
strukturbereich (insbesondere Verkehr und Umwelt)
sowie die Modernisierung der Landwirtschaft und
Nahrungsmittelindustrie noch besser gefördert werden
als bislang.

Daneben werden durch das bereits länger bestehende
PHARE-Programm beitrittsbezogene Investitionen und
der Verwaltungsaufbau in den mittel- und osteuropäi-
schen Beitrittsländern weiterhin gezielt unterstützt. Mit
Mitteln dieses Programms werden auch Verwaltungs-
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partnerschaften zwischen Behörden von Kandidatenlän-
dern und gegenwärtigen Mitgliedstaaten geschlossen
(„Twinning“), in deren Rahmen Experten aus den
Mitgliedstaaten Unterstützung beim Verwaltungsaufbau
z.B. in den Bereichen Justiz und Inneres, Landwirt-
schaft, Finanzen und Umwelt geben.

Einführung des Euro-Bargeldes in Deutschland

184. Die Bundesregierung misst der erfolgreichen
Einführung des Euro-Bargeldes große politische Bedeu-
tung bei. Mit der Einführung der neuen Euro-Banknoten
und -Münzen hat die europäische Einigung ein für jeder-
mann sichtbares und fassbares Symbol erhalten. In den
zwölf Euro-Teilnehmerstaaten mit über 300 Millionen
Bürgern wurden am 1. Januar dieses Jahres die neuen
Euro-Banknoten und -münzen gesetzliches Zahlungs-
mittel. In Deutschland verlor gleichzeitig die D-Mark
diese Funktion. Seit dem 1. September 2001 bis zum
Jahresende wurden 2,65 Mrd. Stück Banknoten und
12,39 Mrd. Stück Münzen von der Deutschen Bundes-
bank abgegeben. Im Gegenzug flossen im Jahr 2001
0,9 Mrd. Stück D-Mark-Banknoten und 11,6 Mrd. Stück
Münzen an die Deutsche Bundesbank zurück. 

Alle Bundesministerien sowie Länder und Kommunen
haben geprüft, ob so genannte „Signalbeträge“, d.h.
Beträge in Rechtsvorschriften, die auf „glatte D-Mark-
Beträge“ lauten, geglättet werden sollen. Dabei wurde
in der Regel zu Gunsten des Bürgers, meist im
Verhältnis 2 D-Mark zu 1 Euro, geglättet. Soweit Gesetze
nicht umgestellt wurden, gilt die automatische Umstellung
zum Kurs von 1 A = 1,95583 DM. Für diese Rechts-
vorschriften erfolgt auf Grund europäischen Währungs-
rechts automatisch eine Festsetzung der Euro-Beträge ent-
sprechend dem festgelegten Umrechnungskurs, so dass auf
keinen Fall ein rechtliches Vakuum entsteht.

Für die meisten Bürger trat der Euro erst in seiner phy-
sisch greifbaren Form – als Banknote und Münze – ins
Bewusstsein. Daher wurden im Laufe des Jahres 2001
ein Erfahrungsaustausch mit der Wirtschaft im
Euroforum Handel und eine umfassende Informations-
kampagne zur Einführung des Euro durchgeführt. Durch
die reibungslose Einführung des Euro-Bargeldes Anfang
Januar 2002 hat die gemeinsame Währung in der Bevöl-
kerung allgemeine Akzeptanz gefunden.

17. Wirtschafts- und Währungspolitik im 
internationalen Rahmen

Internationaler Währungsfonds

185. Bei der Sicherung stabiler und nachhaltig funktio-
nierender Finanzmärkte als Motor für Wachstum und
Beschäftigung kommt auf internationaler Ebene dem

IWF eine zentrale Rolle zu. In der internationalen
Reformdiskussion besteht Einigkeit darüber, dass die
Hauptaufgabe des IWF darin besteht, zur Stabilität des
internationalen Finanzsystems als wichtigem öffentli-
chen Gut beizutragen, und sich auf die Krisenver-
meidung zu konzentrieren, wobei Fragen der makroö-
konomischen Stabilität, der Fiskal- und Wäh-
rungspolitik und Kapitalmarktfragen im Zentrum ste-
hen. Darüber hinaus soll der IWF – angesichts seiner
begrenzten Finanzmittel – bei der Lösung von Fi-
nanzkrisen seine Rolle als Katalysator in den Vor-
dergrund stellen.

Bei der Refokussierung der Rolle des IWF auf die
Krisenvermeidung sind bereits erhebliche Fortschritte
erzielt worden. So konzentriert sich der IWF in seiner
laufenden wirtschaftspolitischen Überwachung stärker
als bisher auf Fragen der Stabilität des Finanzsektors
sowie der Entwicklung der Kapitalbilanz und der
Analyse von weiteren potentiellen Krisenfaktoren, wie
z.B. der Verschuldungsstruktur. Um die Krisenanfällig-
keit zu verringern, hat der IWF darüber hinaus in
Zusammenarbeit mit anderen standardsetzenden Insti-
tutionen und der Weltbank damit begonnen, in einer
Reihe seiner Mitgliedsländer die Einhaltung internatio-
naler Verhaltenskodizes und Standards durch die Er-
stellung von Transparenzberichten zu beurteilen sowie
umfassende Beurteilungen der Stabilität des Finanz-
sektors durchzuführen. Auch bei der Anpassung der
(nicht-konzessionären) Kreditfazilitäten des IWF an
die veränderten weltwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen wurden wichtige Fortschritte erzielt. Um eine
übermäßig lange Inanspruchnahme von IWF-Krediten
zu begrenzen, wurden vorzeitige Rückzahlungserwar-
tungen eingeführt.

Die Bundesregierung hat sich darüber hinaus auch
erfolgreich dafür eingesetzt, dass mit der Entschul-
dungsinitiative gleichzeitig eine grundlegende Reform
der Strukturanpassungsprogramme des IWF auf den
Weg gebracht werden konnte. Mit der Entschuldungs-
initiative wurde die Armutsbekämpfungsstrategie in die
makroökonomischen und strukturellen Reformpro-
gramme des IWF aufgenommen, so dass die makroö-
konomische Anpassungspolitik eines Landes mit den
nationalen Prioritäten in der Armutsbekämpfung ver-
einbar ist. Damit konnten wichtige Schritte bei dem
von der Bundesregierung auch weiterhin verfolgten
Ziel erreicht werden, bei der Strukturanpassungspolitik
von IWF und Weltbank auch Aspekte der Sozial- und
Umweltverträglichkeit zu berücksichtigen. Andere
Bereiche, wie die Einbindung des Privatsektors in die
Bewältigung von Finanzkrisen, müssen weiter geklärt
werden. Dabei wird sich die Bundesregierung weiterhin
für eine Einbeziehung des Privatsektors als Standardele-
ment bei der Bewältigung von Finanzkrisen einsetzen.
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Forum für Finanzstabilität

186. Die Bundesregierung misst den Arbeiten des
Forums für Finanzstabilität (Financial Stability Forum,
FSF), das im März und September 2001 getagt hat,
große Bedeutung für die Verbesserung der Stabilität
des internationalen Finanzsystems bei. Im Rahmen
einer Überprüfung seiner Empfehlungen zu Hedge
Funds hat das Forum Fortschritte bei der Entwicklung
von Transparenzstandards und Verbesserungen des
Risikomanagements zahlreicher Banken und
Wertpapierfirmen bei Geschäften mit Hedge Funds und
anderen Instituten mit hoher Eigenkapital/
Risikorelation sowie des Informationsflusses von
Hedge Funds zu ihren Kreditgebern festgestellt;
zugleich wurden jedoch auch nach Ansicht der
Bundesregierung noch bestehende Defizite in diesen
Bereichen deutlich. Im Frühjahr dieses Jahres wird das
Forum eine umfassende Bestandsaufnahme der bisheri-
gen Fortschritte unter Berücksichtigung zwischenzeit-
licher Marktentwicklungen durchführen und über die
Notwendigkeit weiterer Maßnahmen beraten.

Uneinheitlich waren auch die Fortschritte bei der Um-
setzung der FSF-Empfehlungen zu Offshore-Finanz-
zentren (Offshore Financial Centers, OFCs). Obgleich
eine Reihe von OFCs Schritte unternommen hat, um
ihre Aufsichtsvorschriften an internationale Standards
anzupassen, ihre Zusammenarbeitspraktiken mit aus-
ländischen Behörden zu verbessern und Daten für sta-
tistische Zwecke an internationale Stellen zu liefern,
sind nach Auffassung der Bundesregierung weitere
Anstrengungen erforderlich. Eine wichtige Rolle bei
der Verbesserung der Regulierung von OFCs kommt
dem IWF zu, der Prüfungen zur Beurteilung der
Finanzsektoren von OFCs durchführt. Nach Auf-
fassung der Bundesregierung sollte der IWF seine
Prüfungsaktivitäten in Abstimmung mit dem FSF
beschleunigen, so dass eine umfassende Beurteilung
von Fortschritten bei der Umsetzung der OFC-
Empfehlungen des FSF möglich wird.

Im September 2001 hat das Forum für Finanzstabilität
ferner den Abschlussbericht einer von der Bundesregie-
rung geleiteten Arbeitsgruppe veröffentlicht, die sich
mit Fragen der Förderung der Umsetzung internationa-
ler Standards und Kodizes befasst hat. Die
Arbeitsgruppe hat unter anderem festgestellt, dass der
Bekanntheitsgrad internationaler Standards und
Kodizes innerhalb des zurückliegenden Jahres gestie-
gen ist. Nach Auffassung der Bundesregierung sollten
Finanzinstitute bei Kreditvergabe- und Investi-
tionsentscheidungen Berichte über die Umsetzung von
Standards und Kodizes noch stärker als bislang berück-
sichtigen. 

WTO

187. Auf der 4. WTO-Ministerkonferenz in Doha/Katar
(9. bis 14. November 2001) ist es den WTO-Mit-
gliedstaaten gelungen, das Startsignal für eine neue,
umfassende Welthandelsrunde zu geben. Hierdurch
wurde ein Zeichen des Vertrauens und der Zuversicht für
die Entwicklung der Weltwirtschaft gesetzt. Gleichzeitig
wurde die Basis für eine Verhandlungsrunde gelegt, die
in hohem Maße auf die speziellen Bedürfnisse der
Entwicklungsländer eingeht und daher zu Recht die
Bezeichnung „Entwicklungsrunde“ verdient. 

Neben den klassischen handelspolitischen Themen, wie
Marktzugang durch Zollabbau und Beseitigung nichtta-
rifärer Handelshemmnisse, ist es maßgeblich auf Drän-
gen der EU gelungen, eine Öffnung der WTO auch für
die so genannten neuen Themen zu erreichen. So wurde
eine Einigung über den Beginn sofortiger Verhandlungen
im Umweltbereich erzielt. Verhandlungen über multila-
terale Wettbewerbsregeln, die Schaffung eines Rahmen-
werkes für Investitionen sowie zu Handelsvereinfachung
sollen nach einem bei der 5. WTO-Ministerkonferenz
(2003) zu fassenden Beschluss über die Verhandlungs-
modalitäten aufgenommen werden. Ferner betonten die
WTO-Mitglieder erneut die Bedeutung der Beachtung
international anerkannter Kernarbeitsstandards und der
sozialen Dimension der Globalisierung. Mit ihrer umfas-
senden Agenda bekennt sich die WTO zu dem Ziel, ein
Gleichgewicht zwischen weiterer Liberalisierung der
Märkte und der als  notwendig erkannten Regulierung
des Welthandels zu schaffen. Dies stellt einen wichtigen
Schritt hin zu einer aktiven Gestaltung der Globalisie-
rung auch durch die WTO dar.

Die in Doha beschlossene Aufnahme von China und
Taiwan bringt die WTO ihrem Anspruch, ein weltum-
spannendes System von Handelsregeln zu errichten, ein
großes Stück näher. Die WTO hat jetzt 144 Mitglieder,
deren überwiegende Mehrheit Entwicklungsländer sind.
Die Ministererklärung von Doha stellt die Interessen und
Bedürfnisse der Entwicklungsländer daher zu Recht in
den Mittelpunkt der neuen Welthandelsrunde. So wird
sowohl der Zusammenhang zwischen Handel, Entwick-
lung und Armutsbekämpfung als auch die Notwendig-
keit anerkannt, Entwicklungsländern einen Anteil am
Welthandel zu sichern, der den Bedürfnissen ihrer öko-
nomischen Entwicklung gerecht wird. 

Auf der Grundlage der auf der 4. WTO-Minister-
konferenz beschlossenen Agenda stellt die Einleitung
einer neuen Welthandelsrunde einen wichtigen Schritt
zur weiteren Handelsliberalisierung und in Richtung
einer zukunftsweisenden und nachhaltigen Gestaltung
des Welthandelssystems dar. Das multilaterale, regelge-
stützte Handelssystem ist gestärkt worden, gleichzeitig
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wurde die Chance zu seiner Weiterentwicklung im
Kontext der Globalisierung eröffnet.

Entwicklungspolitik: Zusammenarbeit für 
eine gerechte und sichere Zukunft

188. Die Schwerpunkte des Nachhaltigkeitsgipfels sind
nicht zuletzt durch die Erkenntnis bestimmt, dass Frie-
den, Sicherheit und Wohlstand in der Einen Welt in
zunehmenden Maße von einer sozial gerechten und öko-
logisch nachhaltigen Gestaltung der Globalisierung ab-
hängen. Um der politischen Gestaltung der Globalisie-
rung breite Legitimation zu geben, müssen möglichst
viele Länder und Akteure daran mitwirken können. Die
deutsche Entwicklungspolitik hat auf Basis der
Leitlinien des Entwicklungsausschusses der OECD vom
April 2001 die Bekämpfung der Armut zu ihrer über-
greifenden Aufgabe erklärt. Am 4. April 2001 wurde
vom Bundeskabinett das „Aktionsprogramm 2015“ be-
schlossen, mit dem die Bundesregierung ihre Beiträge
zu Halbierung des Anteils der Menschen in extremer
Armut in der Welt bis zum Jahre 2015 erbringen will.
Der Aufbau leistungsfähiger Wirtschaftsstrukturen und
die Förderung einer aktiven Teilnahme und Teilhabe der
Armen an der wirtschaftlichen Entwicklung in den
Partnerländern sind dabei ein vorrangiger Ansatzpunkt.
Dies bedingt auch verbesserte Handelschancen für die
Entwicklungsländer, einen weiteren Abbau der Ver-
schuldung sowie eine solide, verlässliche Entwicklungs-
finanzierung aus internen und externen Quellen im Rah-
men einer krisenfesten, stabilen internationalen Finanz-
architektur. Fortschritte auf diesen Feldern konnten vor
allem durch die erweiterten Entschuldungsmöglich-
keiten im Rahmen der Kölner Entschuldungsinitiative
vom Juli 1999 und die damit verbundene Neuausrich-
tung der Wirtschaftsreformprogramme von Weltbank
und IWF auf Armutsbekämpfung als vorrangigem Ziel,
das Abkommen von Cotonou zwischen der EU und den
Ländern Afrikas, des pazifischen und karibischen
Raums vom Juni 2000 sowie der „Everything-But-
Arms-Initiative“ vom Frühjahr 2001, die den ärmsten
Entwicklungsländern freien Zugang zu den Märkten der
EU einräumt, erreicht werden.

In Vorbereitung auf die Konferenz zur Entwicklungs-
finanzierung in Mexiko im März 2002 und den
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung haben die EU-
Ratsbeschlüsse von Göteborg (Juni 2001) und Laeken
(Dezember 2001) der Diskussion über eine raschere und
transparentere Erreichung des Ziels, 0,7 % des BIP für
die öffentliche Entwicklungshilfe bereitzustellen, neue
Impulse gegeben. In diesem Zusammenhang hat der ER
am 14. und 15 Dezember 2001 in Laeken begrüßt, dass
der Rat prüfen will, auf welche Weise und nach welchem
Zeitplan die einzelnen Mitgliedstaaten den Zielwert der
Vereinten Nationen von 0,7 % des BIP für die öffentli-

che Entwicklungshilfe erreichen können, und dass er
entschlossen ist, sich weiterhin um eine Verbesserung
der Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit, ins-
besondere in den Ländern, die von einer Krise oder
einem Konflikt betroffen sind, zu bemühen.

Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung

189. Vom 18. bis 22. März 2002 findet in Monterrey/
Mexiko eine Internationale Konferenz zum Thema Ent-
wicklungsfinanzierung (Financing for Development)
statt. Seit etlichen Jahren setzen sich vor allem die
Entwicklungsländer in den Vereinten Nationen für
diese Konferenz ein. Sie sehen darin eine wichtige
Fortführung und Ergänzung der VN-Konferenzen der
90er Jahre und des Millennium-Gipfels vom September
2000 und die Chance, die Voraussetzungen zur
Finanzierung der dort formulierten Ziele zu verbes-
sern. Dem Ausgang der Konferenz wird große
Bedeutung für den im September 2002 stattfindenden
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannes-
burg beigemessen.

Die Konferenz wird sich mit dem gesamten The-
menspektrum der Mobilisierung und effizienteren Nut-
zung von privaten und öffentlichen, lokalen und exter-
nen Finanzmitteln für nachhaltige Entwicklung sowie
mit der weiteren Liberalisierung des Welthandels, der
Verschuldungsproblematik und der Investitionsförderung
befassen. Das VN-Sekretariat veröffentlichte Ende
Dezember 2000 einen umfassenden Bericht zu allen
Aspekten der Entwicklungsfinanzierung als Diskussions-
grundlage. Die Bundesregierung begrüßt diesen umfas-
senden Ansatz der Vereinten Nationen für die Behandlung
der Probleme der Entwicklungsfinanzierung.

Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung

190. Der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, der
vom 26. August bis 4. September dieses Jahres in
Johannesburg, Südafrika, stattfinden wird, bietet – zehn
Jahre nach der Zusammenkunft von Rio – die Gelegen-
heit, diesem Politikfeld und insbesondere der globalen
Umweltpolitik neue Anstöße zu geben. Die Bundes-
regierung legt großen Wert darauf, alle wesentlichen
gesellschaftlichen Gruppen und Akteure in Deutschland
in die Vorbereitungen einzubeziehen. Der Gipfel soll
aktionsorientierte Entscheidungen treffen, die den seit
„Rio“ entstandenen neuen Herausforderungen, ins-
besondere der rasch voranschreitenden Globalisierung
der Weltwirtschaft,  Rechnung tragen. Als Schwerpunkte
des Gipfels zeichnen sich die Themen Globalisierung
und nachhaltige Entwicklung, Armutsbekämpfung und
Umweltschutz, Ressourcenschutz und Ressourceneffi-
zienz sowie Stärkung der UN-Strukturen in den
Bereichen Umwelt und nachhaltige Entwicklung ab.
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Weltbank

191. Die Bundesregierung versteht ihre Entwick-
lungspolitik als Beitrag zur Verbesserung sowohl inter-
nationaler Rahmenbedingungen und Institutionen wie
auch nationaler Strukturen in den Partnerländern selbst.
Wichtiges Ziel der Entwicklungspolitik der Bundes-
regierung ist es, die Rolle der Weltbank in den ärmsten
und den Schwellenländern zu stärken und die Wirk-
samkeit der Weltbank bei der Armutsbekämpfung zu
erhöhen. Dies erfordert eine konsequente Konzentration
auf diese Kernaufgaben. Die Weltbank ist – zusammen
mit den Regionalen Entwicklungsbanken – ein wesentli-
ches Element des internationalen Finanzsystems. Sie sind
die mit großem Abstand größten multilateralen Ent-
wicklungsfinanciers und leisten darüber hinaus umfang-
reiche Arbeit im Bereich der Informationsbeschaffung,
Datenerhebung und Problemanalyse, die für die
Entwicklungsländer selbst, aber auch für die Planung der
bilateralen Zusammenarbeit, von großem Nutzen ist.

Die Rolle der Weltbank in den Ländern mittleren Ein-
kommens war eines der zentralen Themen der Frühjahrs-
tagung 2001 von Weltbank und IWF. Die Bundesregie-
rung ist dort ebenso wie im Rahmen der G 7 nachdrück-
lich dafür eingetreten, dass die Weltbank in diesen
Ländern mit zumeist gutem Zugang zum Kapitalmarkt
weiterhin engagiert bleibt. Sie sollte dies weiter mit einer
klaren Orientierung auf die sozialen, strukturellen und
globalen Schlüsselprobleme tun und sich als Katalysator
für den Privatsektor verstehen.

Zur Vermeidung von schädlichen Auswirkungen ihrer
Maßnahmen auf betroffene Bevölkerungsgruppen und
auf die Umwelt bzw. zur Sicherstellung angemessener
Ausgleichsmaßnahmen hat die Weltbank international
anerkannte hohe Standards entwickelt. Die Umsetzung
und Einhaltung dieser Umwelt- und Sozialstandards
muss gewährleistet bleiben, und die Standards selbst
sollten im Lichte der gewonnenen Erfahrungen und
neuer Erkenntnisse weiterentwickelt werden. Es ist
jedoch wenig sinnvoll, wenn in den Empfängerländern
durch einzelne Projekte Inseln hoher Qualität geschaffen
werden, aber die Politik der Länder insgesamt davon
weitgehend unbeeinflusst bleibt. Deshalb unterstützt die
Bundesregierung die Bemühungen der Weltbank, ange-
messene Umwelt- und Sozialstandards verstärkt in den
nationalen Politiken der Empfängerländer selbst zu ver-
ankern, um so eine breitere Wirkung zu erzielen.

Die Bundesregierung begrüßt die von der Weltbank im
Juli 2001 verabschiedete Umweltstrategie der Weltbank,
die es nun konsequent umzusetzen gilt.

In den ärmsten Ländern ist die mit der Kölner Ent-
schuldungsinitiative verbundene Orientierung auf die

Armutsbekämpfung und die Unterstützung nationaler
Strategien zur Reduzierung der Armut auf gutem Wege.
Die Bundesregierung wird im Rahmen der erweiterten
HIPC-Initiative (Initiative für hochverschuldete arme
Länder) 100 % der umschuldungsfähigen Handels-
schulden sowie alle Schulden aus der Finanziellen
Zusammenarbeit der sich für die erweiterte HIPC-Initiative
qualifizierenden Länder erlassen. Dies bedeutet einen
Schuldenerlass von rd. 5 Mrd. A. Im Ergebnis können fast
alle HIPC gegenüber Deutschland schuldenfrei sein. 

Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung

192. Die OECD hat im zurückliegenden Jahr ihr 1999
begonnenes Wachstumsprojekt abgeschlossen, in dessen
Mittelpunkt neben der Untersuchung der Auswirkungen
der „New Economy“ eine Analyse internationaler
Wachstumsprozesse und der ihnen zugrundeliegenden
Einflussfaktoren stand. Die Bundesregierung sieht sich
durch die Arbeiten der OECD in ihrer Ansicht bestätigt,
dass die Wachstumspotenziale der „New Economy“, d.h.
insbesondere auch die positiven Auswirkungen neuer
IKT durch das wechselseitige Zusammenwirken eines
dauerhaft günstigen makroökonomischen Umfelds und
einer hohen Anpassungsfähigkeit der Märkte am besten
genutzt werden. Insoweit unterstreichen die Schlussfol-
gerungen des Ministerrats, dass die „New Economy“
keine „New Economic Policy“ erfordert. Entscheidend
ist aus Sicht der Bundesregierung ein politisches Um-
feld, das einerseits hohe Anreize für eine dynamische
Innovationstätigkeit setzt und andererseits die gesamt-
wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür schafft, dass das
Produktionspotenzial ohne inflationäre Spannungen ver-
größert und ausgeschöpft werden kann.

Zudem konnte die erste Phase des „Sustainable
Development“-Projekts der OECD abgeschlossen und
ein Politikrahmen für eine verbesserte Integration von
Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialbelangen und die Ent-
kopplung des Wirtschaftswachstums von einer Reihe
von Umweltbelastungen geschaffen werden. Im Interes-
se einer nachhaltigen Entwicklung ist anzustreben, dass
die bestehenden Energie- und Ressourceneffizienz-
potenziale optimal ausgeschöpft werden, um zusätzliche
Umweltbelastungen nicht nur zu vermeiden, sondern
vorhandene auch zu reduzieren.

Außenwirtschaftsförderung

193. Die Bundesregierung fördert die Internatio-
nalisierung deutscher Unternehmen durch ein umfang-
reiches Instrumentarium der Außenwirtschaftsförde-
rung, welches kontinuierlich auf seine Passgenauigkeit
vor allem hinsichtlich der Bedürfnisse von KMU über-
prüft wird. Es reicht von den Serviceleistungen der
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Auslandshandelskammern, der Bundesagentur für Au-
ßenwirtschaft (bfai) und der deutschen Auslandsvertre-
tungen über die finanzielle Absicherung von Exporten
(Hermes), die Auslandsmesseförderung und die Förde-
rung von Direktinvestitionen bis hin zu der Organisation
von Unternehmertreffen und Kooperationsbörsen für
KMU im In- und Ausland.

Die Nachfrage von Exporteuren und Banken nach Aus-
fuhrgewährleistungen der Bundesregierung (Hermes),
die insbesondere für Exporte in schwierige Märkte zur
Verfügung stehen, ist weiterhin hoch. Ein zentrales Ziel
der Bundesregierung ist es deshalb, dieses Förderin-
strument insbesondere auch für den Mittelstand unbü-
rokratisch und flexibel anzuwenden und fortzuentwik-
keln. Zur Sicherung der Chancengleichheit deutscher
Exporteure im internationalen Wettbewerb gestaltet die
Bundesregierung in der EU und der OECD internatio-
nale Vereinbarungen mit. Zuletzt ist es gelungen, in der
OECD die Zusammenarbeit bei der Berücksichtigung
von Umweltaspekten bei den staatlichen Exportkredit-
versicherern zu verbessern. Damit konnten die in
Deutschland bereits im April eingeführten Leitlinien
auch international verankert werden. Ferner werden
auch in Zukunft Auslandsinvestitionen durch den
Abschluss neuer Investitionsschutzverträge und die
Übernahme von Investitionsgarantien gefördert. Einen
Schwerpunkt der Garantien bilden weiter Infra-
strukturprojekte, für die zum Teil, wie schon bisher,
Investitionsgarantien gemeinsam mit Ausfuhrgewähr-
leistungen übernommen werden. Beide Instrumente
sichern Arbeitsplätze in Deutschland und leisten
zugleich einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen
Entwicklung in den Empfängerländern.

Auch die Kooperationstreffen für technische Dienst-
leister und innovative Unternehmen finden großes
Interesse bei den deutschen Unternehmern. Im Jahr
2001 nahmen über 400 deutsche Unternehmen und ca.
1500 Unternehmen der MOE und GUS-Staaten an den
Treffen teil, die immer mehr zu effizienten Koopera-

tionsbörsen werden. Die Treffen werden auch 2002
fortgesetzt. Die Kooperationsbörsen „Engineers in
Dialogue“ haben in den letzten Jahren in einer Reihe
von Zielmärkten stattgefunden. Mit den Koopera-
tionsbörsen für Ingenieure und Architekten wurden
gute Erfahrungen gesammelt. Die Maßnahme wurde
deshalb für alle interessierten Freien Berufe geöffnet
und firmiert künftig unter „Professionals in Dialogue“.

Die Bundesregierung hat das Außenwirtschaftsportal
iXPOS geschaffen, das seit Februar 2001 im Internet
erreichbar ist. An iXPOS wirken neben dem Bund auch
die Länder sowie Verbände, Kammern und Länderverei-
ne aktiv mit. Erstmals gibt es in der breiten deutschen
Förderlandschaft Transparenz in der Außenwirtschafts-
förderung. Insbesondere KMU finden durch das Portal
auf einfache Weise wichtige Informationen für
Auslandsgeschäfte und über Maßnahmen zu deren
Unterstützung, wie z.B. über bereitstehende Förder-
mittel oder über Auslandsmessen und Kontaktbörsen.
Die Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai) koordi-
niert diese neue Plattform im Internet.

Zur politischen Flankierung von Auslandsprojekten hat
die Bundesregierung eine neue Anlauf- und Koordinie-
rungsstelle eingerichtet, die von der deutschen Wirt-
schaft gut angenommen wurde. Die deutsche Wirtschaft
kann dort Projekte benennen, bei denen sie jetzt oder zu
einem späteren Zeitpunkt die politische Unterstützung
durch die Bundesregierung wünscht. Dieses Angebot
gilt nicht nur für die „global player“ unter den deutschen
Firmen. Es ist ausdrücklich eine Einladung an die klei-
nen und mittleren traditionell stark exportorientierten
Unternehmen.

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisie-
rung und des sich verschärfenden Wettbewerbs um inter-
nationale Investoren sieht die Bundesregierung in einer
wirksamen Werbung für den Wirtschafts- und Investi-
tionsstandort Deutschland eine wichtige wirtschaftspoli-
tische Aufgabe.
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A. Rückblick auf die Jahresprojektion 20011)

im Vergleich zur tatsächlichen Entwicklung
und wirtschaftliche Ausgangslage zum
Jahreswechsel 2001/2002 

Überblick: 2001 im Zeichen der 
weltwirtschaftlichen Konjunkturschwäche 

194. Das zurückliegende Jahr war von einer unerwarte-
ten, deutlichen Konjunkturabkühlung geprägt. Das BIP,
der umfassendste Ausdruck aller in einem Jahr erwirt-
schafteten Waren und Dienstleistungen, stieg im vergan-
genen Jahr nach ersten Berechnungen des Statistischen
Bundesamtes preisbereinigt um nur 0,6 %. Damit liegt
das Ergebnis deutlich unterhalb des in der Jahres-
projektion 2001 erwarteten Wachstums von real 2 3/4 %.
Diese erhebliche Fehleinschätzung hatte im Wesent-
lichen folgende Gründe: 

Vor allem haben sich die außenwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen deutlich schlechter entwickelt als dies
noch zum Jahreswechsel 2000/2001 abzusehen war. So
kam es zu einem Einbruch des Wirtschaftswachstums in
den USA, der unerwartet stark war. Er hat die deutsche
Wirtschaft besonders hart getroffen (vgl. TZ 479 JG
2001/2002 des Sachverständigenrates). Hinzu kamen die
Auswirkungen der Terroranschläge vom 11. September
in den USA, die die konjunkturelle Erholung weiter ver-
zögerten. Nach Schätzungen des Sachverständigenrates
hat allein der um rd. 3 Prozentpunkte geringere BIP-
Anstieg in den USA zu einem Rückgang der Zuwachs-
rate des deutschen BIP um knapp einen Prozentpunkt
geführt. Gleichzeitig war auch eine Abschwächung in
ganz Europa zu vermerken.

Zusätzlich hatte sich die Berechnungsgrundlage, auf der
die Projektion aufbaute, beträchtlich geändert. Gegen-
über der ersten vorläufigen Berechnung des BIP für das

Jahr 2000 stellte sich die statistische Ausgangsbasis un-
günstiger dar. Zwar wurde das Jahresergebnis des BIP-
Anstiegs für 2000 nur geringfügig, nämlich von real 3,1 %
auf 3,0 % revidiert. Nach dem außergewöhnlich guten
Ergebnis im ersten Halbjahr 2000 stagnierte die Wirt-
schaftsaktivität allerdings fast völlig in der zweiten Jah-
reshälfte; in den Prognosen wurde dagegen lediglich von
einer Abschwächung der Dynamik ausgegangen. Insbe-
sondere entwickelte sich der Private Konsum ungünstiger
als zuvor ausgewiesen. Außerdem war die Schwäche-
phase nur als vorübergehend angesehen worden.

Die konjunkturelle Abschwächung war mit dem übli-
chen zeitlichen Nachlauf auch auf dem Arbeitsmarkt
spürbar. Statt des erwarteten Beschäftigungsaufbaus
ging die Erwerbstätigkeit im Jahresverlauf zurück; die
Zahl der Arbeitslosen stieg bei weiter zunehmender Er-
werbsbeteiligung spürbar an. Die Preise der privaten
Konsumausgaben entwickelten sich im vergangenen
Jahr ebenfalls etwas ungünstiger als ursprünglich unter-
stellt. Hierfür waren vor allem auch unvorhersehbare
Ereignisse verantwortlich: Neben den länger anhalten-
den Nachwirkungen der Energiepreissteigerungen des
Vorjahrs führten tierseuchenbedingte Preiserhöhungen
für Nahrungsmittel zu einer Beschleunigung des Ver-
braucherpreisanstiegs. Die inflationären Tendenzen
schwächten sich gegen Jahresende wieder deutlich ab.
Insgesamt brachte der damit einhergehende Kaufkraft-
entzug bei den Privaten Haushalten erhebliche Realein-
kommenseinbußen mit sich, die den Privaten Konsum
spürbar dämpften. Etwas günstiger als erwartet entwickel-
te sich die Leistungsbilanz: Die steigende Passivierungs-
tendenz der letzten Jahre kehrte sich 2001 um; zum
Jahresende schloss sie mit einem annähernd ausgegliche-
nem Saldo ab. Dabei stand einem nahezu stabilen Defizit in
der Dienstleistungsbilanz ein deutlich gestiegener Handels-
bilanzüberschuss gegenüber, vor allem in Folge schwäche-
rer Warenimporte und wieder niedrigerer Ölpreise.
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II. Jahresprojektion

1) Jahreswirtschaftsbericht 2001 der Bundesregierung (BT-Drucksache 14/5201)



Insgesamt war die wirtschaftliche Lage damit am
Jahresende 2001 durch eine konjunkturelle Schwä-
chephase gekennzeichnet, wobei die Terroranschläge

vom 11. September 2001 zusätzliche Unsicherheiten in
Bezug auf die weitere Entwicklung hervorgerufen
haben.
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Arbeitslosenzahlen in Ost-West-Gliederung 
in Tausend, saisonbereinigt
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1996 1997 1998 1999 2000 20014) 1996 1997 1998 1999 2000 20014)

Wirtschaftswachstum1) Preisentwicklung2)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

Deutschland 0,8 1,4 2,0 1,8 3,0 0,6 1,7 2,0 1,1 0,4 1,4 1,8

USA 3,6 4,4 4,3 4,1 4,1 1,1 2,1 1,9 1,1 1,6 2,7 1,8

Japan 3,5 1,8 -1,1 0,8 1,5 -0,7 -0,1 1,0 -0,1 -0,7 -1,1 -1,3

Frankreich 1,1 1,9 3,5 3,0 3,4 2,0 1,9 1,4 0,6 0,2 1,2 1,7

Großbritannien 2,6 3,4 3,0 2,1 2,9 2,3 3,1 2,3 2,7 1,5 0,6 1,6

Italien 1,1 2,0 1,8 1,6 2,9 1,8 4,4 2,2 2,1 2,1 2,9 2,8

Kanada 1,6 4,3 3,9 5,1 4,4 1,3 1,6 1,6 1,1 1,6 2,0 2,2

Spanien 2,4 4,0 4,3 4,1 4,1 2,7 3,5 2,6 2,2 2,4 3,2 3,7

Niederlande 3,0 3,8 4,3 3,7 3,5 1,4 1,9 2,0 1,7 1,9 2,8 4,6

Schweden 1,1 2,1 3,6 4,1 3,6 1,4 1,4 2,3 1,0 0,8 0,9 2,6

Schweiz 0,3 1,7 2,4 1,6 3,0 1,7 1,1 0,6 -0,2 0,4 0,9 0,8

Belgien 1,2 3,6 2,2 3,0 4,0 1,1 2,1 1,8 1,2 1,0 2,2 2,4

Österreich 2,0 1,6 3,5 2,8 3,0 1,2 1,9 1,5 0,5 0,7 1,5 2,6

Dänemark 2,5 3,0 2,8 2,1 3,2 1,3 2,1 2,2 1,8 2,6 3,1 2,1

Finnland 4,0 6,3 5,3 4,0 5,7 0,4 1,4 1,3 1,7 1,1 3,5 2,6

Norwegen 4,9 4,7 2,4 1,1 2,3 1,7 1,5 2,5 2,6 2,0 3,1 3,0

OECD-Länder
insgesamt 3,1 3,5 2,7 3,1 3,7 1,0 4,4 4,0 3,5 2,6 2,9 2,8

Arbeitslose3) Leistungsbilanz
in % aller Erwerbspersonen in % des BIP

1996 1997 1998 1999 2000 20014) 1996 1997 1998 1999 2000 20014)

Deutschland 10,4 11,4 11,1 10,5 9,6 9,4 -0,3 -0,1 -0,3 -1,0 -1,0 0

USA 5,4 4,9 4,5 4,2 4,0 4,8 -1,5 -1,7 -2,5 -3,5 -4,5 -4,1

Japan 3,4 3,4 4,1 4,7 4,7 5,0 1,4 2,2 3,1 2,4 2,5 2,1

Frankreich 12,1 12,2 11,6 10,9 9,5 8,9 1,3 2,7 2,7 2,5 1,6 1,6

Großbritannien 7,9 6,5 5,9 6,0 5,5 5,1 -1,1 -0,2 -0,6 -2,1 -1,9 -1,8

Italien 11,7 11,8 11,9 11,5 10,7 10,0 3,2 2,9 1,9 0,7 -0,4 0,1

Kanada 9,6 9,1 8,3 7,6 6,8 7,3 0,5 -1,3 -1,3 0,2 2,5 3,7

Spanien 22,2 20,8 18,8 15,9 14,1 13,3 0,1 0,4 -0,5 -2,3 -3,1 -2,4

Niederlande 6,6 5,5 4,2 3,2 2,6 2,5 5,2 6,7 3,4 3,8 3,7 3,6

Schweden 8,0 8,0 6,5 5,6 4,7 4,1 3,2 3,8 3,4 3,7 2,9 2,3

Schweiz 4,7 5,2 3,9 2,7 2,0 1,8 7,4 10,0 9,8 11,6 13,0 12,2

Belgien 9,7 9,4 9,5 8,8 7,0 6,9 4,8 5,3 5,1 5,2 4,7 3,3

Österreich 5,6 5,7 5,7 5,3 4,7 4,8 -2,3 -3,2 -2,5 -3,2 -2,8 -2,5

Dänemark 6,8 5,6 5,2 5,2 4,7 4,7 1,4 0,4 -0,9 1,7 2,3 3,2

Finnland 14,6 12,7 11,4 10,2 9,8 9,2 4,0 5,6 5,6 6,0 7,4 6,6

Norwegen 4,8 4,0 3,2 3,2 3,4 3,5 6,5 5,6 -0,9 3,9 14,3 14,2

OECD-Länder
insgesamt 7,3 7,0 6,9 6,7 6,2 6,5 0,0 0,2 -0,1 -0,8 -1,3 -1,2

1) Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen
2) Deflator des Privaten Verbrauchs
3) Nationale Definition der Arbeitslosen
4) Schätzungen der OECD; für Deutschland amtliche Angaben bzw. eigene Berechnungen
Quellen: OECD-Wirtschaftsausblick Nr. 70, Dezember 2001; für Deutschland nationale Quellen
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Ausgewählte Wirtschaftsdaten im internationalen Vergleich
Tabel le  4

Preisentwicklung2)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Wirtschaftswachstum1)

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



Die gesamtwirtschaftlichen Aggregate im Einzelnen

195. Die Weltwirtschaft erlebte im Jahresverlauf 2001
einen kräftigen Abschwung, dessen Ausmaß zu Beginn
des Jahres nicht abzusehen war: Nach Einschätzung
internationaler Organisationen, wie auch des Sachver-
ständigenrates, expandierte die Weltwirtschaft im ver-
gangenen Jahr mit real gut 2 % (EU-Kommission: 2,1%;
IWF: 2,4 %) nur halb so stark wie seinerzeit erwartet.
Statt eines „soft landings“ der USA und einer Erholung
in Japan rutschten diese beiden Länder in eine Rezes-
sion. Auch in der EU schwächte sich die wirtschaftliche
Dynamik spürbar ab. Das Wachstum des Welthandels
blieb in Folge dessen mit einem Anstieg von real nur
rund 1% ebenfalls erheblich hinter den ursprünglichen
Schätzungen internationaler Institutionen von rund 7 1/2

bis 8 1/2 % zurück. Zum Jahreswechsel 2001/2002 hatte
sich die Weltkonjunktur noch nicht entscheidend erholt.

Die deutsche Außenwirtschaft hat sich – angesichts der
weltweiten Konjunkturabkühlung – im abgelaufenen

Jahr vergleichsweise gut behauptet. Die Ausfuhren stiegen
jedoch insgesamt im vergangenen Jahr mit real 5,1 %
deutlich schwächer als in der Jahresprojektion ange-
nommen (Zuwachs von 8 1⁄2%). Dabei profitierten sie bis
zur Jahresmitte noch von dem rückläufigen Euro-
Wechselkurs sowie den vorhandenen hohen Auftrags-
beständen aus dem Ausland. Gleichzeitig blieben auch
die Importe hinter den Erwartungen der Jahresprojektion
zurück und zwar stärker, als es die Exportabschwächung
hätte erwarten lassen. Im Jahresdurchschnitt stiegen sie
statt der erwarteten 8 1⁄2 % nur um real 2,0 %. Darin
kommt unter anderem die schwache Inlandsnachfrage
zum Ausdruck. Der im Vergleich zu den Exporten deut-
lich unterproportionale Zuwachs der Importe führte
schließlich zu einem stärker als erwarteten (rechneri-
schen) Impuls vom Außenbeitrag, der mit rund einem
Prozentpunkt dem Vorjahreswert entsprach. Das Ausmaß
dieses Wachstumsbeitrags täuscht jedoch, da dahinter im
Gegensatz zum Jahr 2000 eine deutlich geringere außen-
wirtschaftliche Dynamik stand, die die binnenwirtschaft-
liche Schwächetendenz verstärkte.
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Ausfuhren Deutschlands nach Ländergruppen
in Mrd. M
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Die Ausfuhren lagen im Jahresdurchschnitt wert- und
volumenmäßig zwar noch deutlich über dem Wert des
Vorjahres; in der saison- und kalenderbereinigten Ver-
laufsbetrachtung stagnierten die Exporte allerdings im
ersten Halbjahr 2001. Im vierten Quartal schlug dann die
bereits zuvor drastisch gesunkene Auslandsnachfrage voll
auf die Exportumsätze durch. Am Jahresende lagen in der
Industrie, die den Hauptteil der Warenausfuhren bestreitet,
die Auslandsaufträge deutlich unter Vorjahresniveau. 

Wesentlich schwächer als die Exporte entwickelten sich
die Importe. Im Verlauf gingen sie bereits seit Jahresbe-
ginn merklich zurück und ab August lagen die Monats-
werte mehr und mehr unter Vorjahresniveau. Dabei ist
jedoch bei wertmäßiger Betrachtung zu berücksichtigen,
dass die zuvor drastisch gestiegenen Einfuhrpreise seit
Jahresbeginn 2001 stark rückläufig waren. Dagegen san-
ken die Ausfuhrpreise wesentlich weniger deutlich, so
dass sich eine im Jahresverlauf zunehmende
Verbesserung der Terms of Trade ergab. Damit wies die
deutsche Handelsbilanz des Jahres 2001 beträchtlich
höhere Überschüsse als im Vorjahr aus. Im Zeitraum
Januar bis November 2001 belief er sich auf rund 78
Mrd. A, das waren rund 20 Mrd. A mehr als im
Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig vergrößerte sich das tra-
ditionelle Defizit bei den so genannten „unsichtbaren“
Transaktionen (z.B. Dienstleistungen, Übertragungen
von Erwerbs- und Vermögenseinkommen). Die deutsche
Leistungsbilanz, die seit 1991 in jedem Jahr ein Defizit
ausgewiesen hatte, könnte im Jahre 2001 erstmals wie-
der mit einem annähernd ausgeglichenen Ergebnis
abschließen (Januar bis November 2001: + 1,5 Mrd. A). 

Privater Konsum ohne Schwung

196. Die Verbrauchskonjunktur verlief über das gesamte
zurückliegende Jahr hinweg sehr verhalten. Nimmt man
als Indikator hierfür die Entwicklung der Einzel-
handelsumsätze, so zeigt sich bis Mitte des Jahres eine
zaghafte Aufwärtsbewegung, die sich danach aber nicht
mehr fortsetzte. Am Jahresende waren die Verkäufe in rea-
ler Rechnung nur wenig über ihren vergleichbaren Vorjah-
resstand hinausgekommen. Umfrageergebnissen zufolge
ist aber das Weihnachtsgeschäft 2001 besser als im Vorjahr
gelaufen. Insgesamt gingen im vergangenen Jahr von den
Privaten Konsumausgaben positive Wachstumsimpulse
aus; allerdings blieben sie mit einem Anstieg von real 
1,4 % deutlich hinter der Erwartung der Jahresprojektion
von rd. 2 1⁄2 % zurück. Dabei hat die Steuerreform der
Bundesregierung die Privaten Haushalte in Höhe von rund
1 % der Verfügbaren Einkommen deutlich entlastet. Dieser
positive Impuls wurde jedoch teilweise kompensiert durch
den erheblichen Kaufkraftentzug in Folge des vorangegan-
genen Energiepreisanstiegs, dessen Nachwirkungen im
vergangenen Jahr noch spürbar waren, sowie der tierseu-
chenbedingten Nahrungsmittelpreissteigerungen. 

Industriekonjunktur eingetrübt

197. Die Industrie war besonders deutlich von der
Konjunktureintrübung betroffen. Im Verlauf des Jahres
2001 war die Produktion sukzessive eingeschränkt wor-
den, so dass sie am Jahresende bereits merklich unter
ihrem Vorjahresstand lag. Am steilsten fiel die Talfahrt
bei den Vorleistungsgüterproduzenten aus, die als beson-
ders konjunkturreagibel gelten. Auch die Investitions-
güterhersteller, die im ersten Quartal 2001 ihr Ferti-
gungsvolumen nochmals ausgeweitet hatten, verzeichne-
ten danach einen ausgeprägten Rückgang. Dieser Be-
reich wurde im besonderen Maße sowohl durch die stark
schrumpfende Auslandsnachfrage als auch durch die
Investitionsschwäche im Inland belastet. Relativ stabil
entwickelte sich die Konsumgüterproduktion, allerdings
auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Insgesamt
war die industrielle Produktion im Jahresdurchschnitt
2001 kaum höher als im Vorjahr.

Der konjunkturelle Abschwung in der Industrie wird
auch an der sinkenden Kapazitätsauslastung deutlich.
Während im Januar 2001 mit 87,9 % in der westdeut-
schen Industrie nochmals ein Höchststand erreicht wur-
de, hat sich der Nutzungsgrad danach ständig verringert
und belief sich im September nur noch auf 84,6 %. Dies
entsprach allerdings immer noch dem Durchschnitt der
letzten zehn Jahre. Die Entwicklung der Auftragseingän-
ge war rückläufig. Die Stimmung in den Industrieunter-
nehmen hatte sich bereits seit Mitte 2000 spürbar einge-
trübt und war auch bis zum Jahreswechsel von großer
Skepsis geprägt. Allerdings haben sich seit November die
Geschäftserwartungen wieder aufgehellt. Dies könnte ein
erstes Signal für die erwartete Konjunkturbelebung sein.

In der ostdeutschen Industrie verlief die Entwicklung im
abgelaufenen Jahr erneut günstiger als im früheren
Bundesgebiet. Aber auch die Unternehmen in den neuen
Ländern konnten sich dem weltweiten Konjunktur-
abschwung nicht entziehen, was sich besonders in einer
Verschlechterung der Stimmung in der zweiten Jahres-
hälfte niederschlug. Dennoch lagen sowohl die Produk-
tion als auch der Auftragseingang im Jahresdurchschnitt
2001 deutlich über dem Vorjahresniveau.

Rückläufige Ausrüstungsinvestitionen

198. Die nachlassende gesamtwirtschaftliche Kapazitäts-
auslastung – insbesondere in der Industrie – hat sich auch
in der Investitionstätigkeit bemerkbar gemacht. Statt der
in der Jahresprojektion unterstellten moderaten Abschwä-
chung ist die Investitionsentwicklung im Zuge der relativ
schwachen Binnennachfrage und der unerwartet starken
weltwirtschaftlichen Abkühlung im Verlauf des vergange-
nen Jahres regelrecht eingebrochen. Die Bruttoanlage-
investitionen lagen im Jahresdurchschnitt 2001 um real
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4,1% unter dem Vorjahresniveau und damit erheblich unter
dem prognostizierten Anstieg von rund 3%. Bei den
Ausrüstungsinvestitionen bestätigte sich erneut der enge
Zusammenhang zwischen dem Investitionsverhalten der
Unternehmen und der Exportkonjunktur. So führten die
gestiegene Unsicherheit über die konjunkturelle Ent-
wicklung und die Eintrübung der Exporterwartungen auf

den mittlerweile tiefsten Wert sei acht Jahren zu einer spür-
baren Investitionszurückhaltung. 

Anzeichen für eine Stabilisierung der Bautätigkeit

199. Im Bausektor wirkten sich erneut die notwendigen Ka-
pazitätsanpassungen im überdimensionierten ostdeutschen
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Baugewerbe sowie die bundesweit deutlich nachlassende
Wohnungsbaunachfrage aus. Deshalb hatte sich die
Baurezession im ersten Halbjahr 2001 sogar beschleunigt
fortgesetzt. Allerdings zeichneten sich in der zweiten Jah-
reshälfte erste Stabilisierungstendenzen ab. So nahm die
Wertschöpfung im Baubereich saisonbereinigt im 3. Quar-
tal etwas zu, wenngleich sie noch unter dem Vorjahreser-
gebnis blieb. Am Jahresende lag die Produktion des Bau-
hauptgewerbes deutlich unter ihrem vergleichbaren Vor-
jahresstand, in den neuen Ländern – wegen des unerwartet
starken Rückgangs im ersten Halbjahr – sogar mit zwei-
stelligen Veränderungsraten. Die vorlaufenden Indikatoren
deuten darauf hin, dass – trotz der durchaus feststellbaren
Stabilisierungstendenzen – mit einer raschen und kräftigen
Erholung nicht gerechnet werden kann. Die Nachfrage im
Bauhauptgewerbe hatte sich zwar zur Jahresmitte vorüber-
gehend etwas belebt, danach ist sie jedoch erneut ge-
schrumpft. Die Stimmung im Bauhauptgewerbe blieb bis
zum Jahresende ausgesprochen frostig, aber zumindest im
Westen zeigte sich zuletzt eine gewisse Aufhellung. 

Entgegen den Erwartungen setzte sich somit auch die
Talfahrt bei den Bauinvestitionen im Jahr 2001 weiter
fort. Statt des in der Jahresprojektion angenommenen
nur geringen Rückgangs um real rund 1⁄2 % unterschrit-
ten sie das Vorjahrsniveau um 5,7 %. Dabei gingen ins-
besondere die Investitionen in Wohnbauten, die mit
knapp 60 % den größten Anteil an den Bau-
investitionen ausmachen und die in den vergangenen
Jahren zumeist noch stützend auf das Gesamtaggregat
wirkten, im Jahresverlauf deutlich zurück. Bei den
sonstigen Bauten (Nichtwohnbauten) zeichnete sich
zwar eine Stabilisierung ab; im Jahresdurchschnitt
unterschritten sie das Vorjahresniveau allerdings
immer noch um real 4,0 %. Der weiterhin deutlich
stärkere Rückgang der Bauinvestitionen in den neuen
Ländern ist auf den unverändert hohen Struk-
turanpassungsbedarf im ostdeutschen Baugewerbe
zurückzuführen, der seine Ursache vor allem in den
noch vorhandenen erheblichen Überkapazitäten in die-
sem Bereich hat.

Deutscher Bundestag – 14.Wahlperiode – 109 – Drucksache 14/8175

Ausrüstungsinvestitionen und Erwerbstätige

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

180

170

160

150

140

130

120

40 000

39 500

39 000

38 500

38 000

37 500

37 000

Ausrüstungsinvestitionen in Preisen von 1995 in Mrd. Euro (linke Skala)

Quelle: Statistisches Bundesamt

Erwerbstätige im Inland, in Tausend (rechte Skala)

Schaubi ld  33



Die Lagerhaltung der Unternehmen ging zyklisch
bedingt ebenfalls spürbar zurück, so dass statt der erwar-
teten Neutralität der Abbau der Vorräte den BIP-
Zuwachs um 0,6 Prozentpunkte nach unten zog.

Konjunkturabschwung belastete den Arbeitsmarkt

200. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im vergan-
genen Jahr verlief ebenfalls deutlich ungünstiger als in
der Jahresprojektion unterstellt. Damals wurde – in
Erwartung einer nur geringfügigen konjunkturellen Ab-
schwächung – ein fortgesetzter Beschäftigungsaufbau
um 1 bis 1 1⁄2 % angenommen. Tatsächlich kehrte sich die
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt als Reaktion auf die
seit Jahresmitte 2000 spürbare und im Jahresverlauf
2001 noch zunehmende konjunkturelle Abschwächung
mit der üblichen zeitlichen Verzögerung von etwa einem
halben Jahr zu Jahresbeginn 2001 um. Dennoch lag die
Zahl der Erwerbstätigen im Gesamtjahr 2001 durch-
schnittlich noch um 55 000 über dem Vorjahreswert,
womit die Beschäftigung auf den in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland höchsten Stand stieg (rd.
38,8 Mio.). Allerdings wurde der in der Jahresprojektion
erwartete Beschäftigungsaufbau von 480 000 nicht er-
reicht. Im Jahresverlauf 2001 nahm die Erwerbstätigkeit

sogar leicht ab. Der Rückgang konzentrierte sich dabei
insbesondere auf das Baugewerbe, in dem im vergange-
nen Jahr fast 140 000 Stellen abgebaut wurden. Diese
Entwicklung konnte von dem fortgesetzten Aufbau von
fast 220 000 Stellen im Dienstleistungsbereich überkom-
pensiert werden, aber auch hier war die Entwicklung ins-
gesamt weniger dynamisch als noch im Vorjahr. 

Stärker als bei der Beschäftigungsentwicklung hat sich
die Konjunkturflaute auf die Arbeitslosenzahlen ausge-
wirkt. Im Jahresverlauf sind sie beständig gestiegen und
lagen am Jahresende in saisonbereinigter Rechnung
knapp unter 4 Mio.. Auch im Jahresdurchschnitt blieb
die Arbeitslosenzahl unter der 4 Mio.-Marke, während
sie in den Jahren 1997 bis 1999 z.T. deutlich darüber
gelegen hatte (1997: 4,4 Mio.). Die Arbeitslosenquote
belief sich nach dem nationalen Konzept auf 9,4 % und
nach der für internationale Vergleiche üblichen
Abgrenzung der Internationalen Arbeitsorganisation der
Vereinten Nationen auf 7,4 %. An der unterschiedlichen
Arbeitsmarktsituation in den alten und neuen Bundes-
ländern hat sich nichts geändert. Im Jahresdurchschnitt
2001 belief sich die Arbeitslosenquote (nationales
Konzept) in Westdeutschland auf 7,4 %, während sie in
Ostdeutschland mit 17,5 % mehr als doppelt so hoch

Drucksache 14/8175 – 110 – Deutscher Bundestag – 14.Wahlperiode

8

6

4

2

0

-2

-4

Wirtschaftswachstum und Beschäftigung
Jahresdurchschnitte, Veränderung gegen Vorjahr in %

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Bruttoinlandsprodukt (real) Erwerbstätige Bruttoinlandsprodukt und Erwerbstätige ab 1992 nach ESVG 95
Bis 1991 Früheres Bundesgebiet, ab 1992 Gesamtdeutschland

Schaubi ld  34

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2001: Schätzung Bundesministerium der Finanzen



Deutscher Bundestag – 14.Wahlperiode – 111 – Drucksache 14/8175

8
7
6
5
4
3
2
1
0

-1
-2

Preisentwicklung
Veränderung gegen Vorjahr in %

1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011981

1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011981

1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011981

Preisindex für Lebenshaltung aller privaten Haushalte

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte

Schaubi ld  35

10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6

Ausfuhrpreise (linke Skala)/Terms of Trade (rechte Skala)

1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011981

25
20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20

Einfuhrpreise

10
8
6
4
2
0

-2
-4

20
15
10

5
0

-5
-10
-15

Werte bis 1991 Früheres Bundesgebiet Werte ab 1992 für Deutschland insgesamt
Terms of Trade (Früheres Bundesgebiet) Terms of Trade (Deutschland insgesamt)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Schätzung Bundesministerium der Finanzen



ausfiel. Dort belasten nach wie vor die Rückführung der
überdimensionierten Baukapazitäten und der weiterhin
notwendige Stellenabbau im öffentlichen Dienst die
Arbeitsmarktbilanz. Dagegen waren in den Unternehmen
der ostdeutschen Industrie (mit mehr als 20 Be-
schäftigten) auch am Jahresende 2001 mehr Personen be-
schäftigt als ein Jahr zuvor, während in der westdeutschen
Industrie gleichzeitig Arbeitsplätze abgebaut wurden.

Im Jahresdurchschnitt überschritt die Zahl der Arbeits-
losen mit 3,85 Mio. das in der Jahresprojektion avisierte
Ziel von rund 3,6 Mio.. Dabei wurden die anhaltend ent-
lastenden demografischen Tendenzen vor allem von der
gestiegenen Erwerbsneigung von Frauen und Rentnern
überlagert. Nach Einschätzung des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) schieden zwar wie
bisher wesentlich mehr ältere Menschen aus dem Er-
werbsleben aus als jüngere nachrückten. Aber diese
demografische Komponente (jahresdurchschnittlich
rund –210 000) wurde durch die größere Erwerbs-
neigung (rund + 170 000) sowie positive Wanderungs-
und Pendlereffekte (rund + 100 000) überkompensiert.

Sondereinflüsse verursachten temporäre
Beschleunigung der Verbraucherpreise

201. Die Preisentwicklung im vergangenen Jahr wurde vor
allem durch Sondereinflüsse bestimmt, die zum Zeitpunkt
der letzten Jahresprojektion nicht absehbar waren: Die
Rohölpreissteigerungen und deren Nachwirkungen sowie
die Beschleunigung der Nahrungsmittelpreise in Folge der
Tierseuchen BSE und MKS  führten zu einem deutlichen
Anstieg der Verbraucherpreise in der ersten Hälfte 2001.
Mit dem Ausklingen dieser Effekte im späteren
Jahresverlauf und den zum Jahresende deutlich niedri-
geren Rohölpreisen ging der Verbraucherpreisanstieg wie-
der spürbar zurück; im Jahresdurchschnitt lag der Deflator
des Privaten Konsums um 1,8 % über dem Vorjahresniveau
und damit etwas oberhalb des in der Jahresprojektion
angenommen Anstiegs von rund 1 1⁄2%. Von Seiten der
inländischen Preisdeterminanten gingen keine nennens-
werten inflationären Tendenzen aus. Der Anstieg des BIP-
Deflators, der den binnenwirtschaftlich verursachten
Preisanstieg am besten abbildet, lag mit 1,3 % nur leicht
oberhalb der Annahme der Jahresprojektion von rund 1 %.
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Für Konjunkturschwäche typische Änderung der
Einkommensverteilung

202. Das Bruttonationaleinkommen als umfassendster
Ausdruck der gesamtwirtschaftlichen Einkommen nahm
im vergangenen Jahr mit 1,7 % deutlich schwächer zu als
in der Jahresprojektion angenommen (rund 3 1⁄2 %).
Auch der Anstieg des Volkseinkommens lag mit 1,4 %
erheblich unterhalb der projizierten 3 1⁄2 %. Dabei ent-
wickelten sich beide Komponenten des Volkseinkom-
mens, die Arbeitnehmerentgelte und die Unter-
nehmens- und Vermögenseinkommen, ungünstiger als
erwartet. Die Verteilungssituation hat sich – wie zuletzt
im Jahr 1999 – leicht zu Gunsten der Arbeit-
nehmerentgelte verschoben. Dies ist in Phasen einer
konjunkturellen Abschwächung allerdings nicht unge-
wöhnlich. Dabei nahmen zwar einerseits die Effek-
tivlöhne (Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer)
mit 1,8 % leicht stärker zu als in der Jahresprojektion
angenommen (1 1⁄2  %). Im Gegensatz zum Vorjahr war
diesmal keine negative Lohndrift festzustellen2). Hier
machte sich wohl vor allem ein im Vergleich zum
Vorjahr deutlich schwächerer Anstieg der geringfügi-
gen Beschäftigung bemerkbar.

Andererseits blieb die Beschäftigungsentwicklung im
vergangenen Jahr auf Grund der ausgeprägten konjunk-
turellen Abschwächung mit einem Anstieg der Zahl der
Arbeitnehmer um nur 0,2 % deutlich hinter der in der
Jahresprojektion unterstellten Zunahme von 1 1⁄2 % zu-
rück. Die Bruttolöhne und -gehälter stiegen damit ins-
gesamt statt der erwarteten rd. 3 % nur um 2,0 %. Wie
schon in den beiden vorangegangenen Jahren nahmen
sie damit leicht stärker zu als die Arbeitneh-
merentgelte; dies ist auf die im Zuge der ökologischen
Steuerreform erneut gesunkenen Rentenversiche-
rungsbeiträge zurückzuführen.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen blieben
mit einem Anstieg von 0,1 % zyklisch bedingt deutlich
hinter der projizierten Zunahme von 5 % zurück. Dies
dürfte vor allem auf die konjunkturell bedingte
Gewinnkompression bei den Unternehmen zurückzufüh-
ren sein. Im Konjunkturverlauf reagieren diese bekann-
termaßen schneller als die Erwerbseinkommen, so dass
eine Verschiebung der Einkommensverteilung zuguns-
ten letzterer eintrat.

Staatsdefizit unter konjunkturellem Druck

203. Das Staatsdefizit in Abgrenzung der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen fiel im vergangenen

Jahr mit - 2,6 % des BIP deutlich höher aus als vor
Jahresfrist erwartet. Im Jahreswirtschaftbericht war von
einem Defizit von 1 1⁄2 % des BIP ausgegangen worden.
Die bedeutendste Ursache für den Anstieg des Defizits
lag in der konjunkturellen Schwäche, die zu Belastungen
auf der Einnahmen- und Ausgabenseite der öffentlichen
Haushalte führte. In den Steuerschätzungen vom Mai
und November des vergangenen Jahres wurden Ausfälle
von zusammen gut 10 Mrd. A für das Jahr 2001 festge-
stellt. Hinzu kamen konjunkturbedingte Mindereinnah-
men bei den Sozialbeiträgen sowie Mehrausgaben für
den Arbeitsmarkt. Zu dem ungünstigeren Ergebnis trug
außerdem bei, dass das Defizit des Jahres 2000 in der
Herbstrevision 2001 des Statistischen Bundesamtes auf -
1,3 % des BIP korrigiert wurde. Diese Basisrevision
beeinflusst das Ergebnis des Jahres 2001. Ferner fiel der
Finanzierungssaldo der Sozialversicherungen insbe-
sondere wegen der Entwicklung der Krankenversicher-
ungen schlechter aus als in den Projektionen unterstellt. 

In der Projektion des vergangenen Jahres war – auf
Grund der erheblichen Steuerentlastungen zu Jahresbe-
ginn 2001 – für die Steuereinnahmen ein Rückgang um
2 % angenommen worden. Im letztlich erreichten Er-
gebnis von - 4,0% kumulieren die Effekte der Steuer-
reform mit den Wirkungen der konjunkturellen
Abkühlung. Auch die Sozialbeiträge blieben mit einem
Plus von 1,3 % hinter dem geschätzten Zuwachs von
2 % zurück. Lediglich die quantitativ weniger bedeu-
tenden Sonstigen Einnahmen legten mit 7,7 % deutlich
stärker zu als erwartet (2 1⁄2 %); hierbei spielte eine höhe-
re Abführung der Deutschen Bundesbank eine Rolle.
Insgesamt ergab sich für die Einnahmen ein Rückgang
um 0,9 %, während im letzten Jahreswirtschaftsbericht
von einem Verharren auf Vorjahresniveau ausgegangen
worden war.

Der Ausgabenzuwachs lag mit 1,9 % zwar über dem
angenommenen Wert (1 1⁄2 %), blieb aber dennoch mode-
rat. Eine – wie erwartet – weiterhin verhaltene Entwick-
lung war bei den Ausgaben für Arbeitnehmerentgelte,
soziale Sachleistungen und Vorleistungskäufe zu ver-
zeichnen, die mit 1,7 % ähnlich stark stiegen wie im Vor-
jahr. Im Anstieg der Einkommens- und Vermögensüber-
tragungen (2,2 %) spiegeln sich nicht zuletzt die arbeits-
marktbedingten Mehrausgaben bei den monetären So-
zialleistungen wider. Daneben haben auch gestiegene
Leistungen der Krankenversicherungen zu der stärkeren
Dynamik beigetragen. Der Rückgang der Investitions-
ausgaben um 1,5 % wurde ausgelöst durch ein Minus
von 3,9 % bei den kommunalen Investitionen, die von
Bund und Ländern nicht vollständig kompensiert wer-
den konnten. Bei Betrachtung der Bruttoanlageinvesti-
tionen, d.h. ohne den Einfluss von Vorratsverände-
rungen, stellt sich die Investitionsentwicklung mit - 3,2 %
noch ungünstiger dar.
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2) Als Lohndrift bezeichnet man die Differenz zwischen der Zunahme der
Effektivlöhne (Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer) und dem
Tariflohnanstieg z.B. auf Grund veränderter Beschäftigtenstruktur
(Teilzeitarbeit) sowie konjunktureller Faktoren (Kurzarbeit, Überstunden).
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Ausgewählte Wirtschaftsdaten im Internationalen VergleichTabel le  5

Jahresprojektion 2001 Tatsächliche Entwicklung 2001

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

ENTSTEHUNG des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
BIP in Preisen von 1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3/4 0,6
Erwerbstätige  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bis 1 1/2 0,1

BIP je Erwerbstätigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 0,4

Arbeitslosenquote in % (Abgrenzung der Bundesanstalt für Arbeit) 2)  . . . . . . . . 9 9,4

VERWENDUNG des  BIP in jeweiligen Preisen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konsumausgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Private Haushalte u. Private Organisationen o.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1/2 3,2

Staat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 2,0

Bruttoanlageinvestitionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 3,9

Vorratsveränderungen u.a. (Mrd. KK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 0,2

Inlandsnachfrage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0,8

Außenbeitrag (Mrd. KK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 29,6

(in % des BIP)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1,4   

Bruttoinlandsprodukt (nominal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1/2 1,9
VERWENDUNG des  BIP in Preisen von 1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konsumausgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Private Haushalte u. Private Organisationen o.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/2 1,4

Staat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0 1,3

Bruttoanlageinvestitionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4,1

Ausrüstungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 3,4

Bauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1/2 - 5,7

Sonstige Anlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6,0

Vorratsveränderung u.a. (BIP-Wachstumsbeitrag) 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 0,6

Inlandsnachfrage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/2 - 0,5

Exporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1/2 5,1

Importe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1/2 2,0

Außenbeitrag (BIP-Wachstumsbeitrag) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1,1

Bruttoinlandsprodukt (real)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3/4 0,6
Preisentwicklung (1995 = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konsumausgaben der Privaten Haushalte 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 1,8

Inlandsnachfrage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 1,3

Bruttoinlandsprodukt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,3

VERTEILUNG des Bruttonationaleinkommens (Inländerkonzept)  . . . . . . . . .

Arbeitnehmerentgelte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1,9

Unternehmens- und Vermögenseinkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0,1

Volkseinkommen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1/2 1,4

Bruttonationaleinkommen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1/2 1,7

nachrichtlich (Inländerkonzept):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arbeitnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 0,2

Bruttolöhne- und -gehälter insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2,0

je Arbeitnehmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 1,8

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1/2 3,6

Sparquote in % 5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10,1

1) bis 2001 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; VGR Stand: Januar 2002;
Veränderungen im Projektionszeitraum gerundet

2) bezogen auf alle Erwerbspersonen
3) absolute Veränderung (Vorräte/Außenbeitrag) in Prozent des BIP des Vorjahres (=Beitrag zur Zuwachsrate des BIP)
4) Lebenshaltungspreise 2001: + 2,5 %; Lohnstückkosten 2001: + 1,2 %
5) Sparen in % des Verfügbaren Einkommens der Privaten Haushalte einschl. betrieblicher Versorgungsansprüche

Gegenüberstellung der Jahresprojektion 2001 und der tatsächlichen Entwicklung



B. Jahresprojektion

2002 im Zeichen des beginnenden Aufschwungs

204. Die Nachwirkungen der im vergangenen Jahr wirk-
sam gewordenen negativen Einflüsse auf das Wirt-
schaftswachstum (vgl. Tz 194 ff) werden zunächst auch
noch zu Beginn des Jahres spürbar sein. Darauf deuten
die Konjunkturindikatoren hin: Die Stimmung in der ge-
werblichen Wirtschaft ist eingetrübt. Nachfrage und Pro-
duktion in der Industrie waren bis zuletzt rückläufig.
Gleichwohl dürften aber schon bald die Auftriebskräfte
die Oberhand gewinnen. Dafür sprechen die günstigen
wirtschaftlichen Fundamentalfaktoren: Die Weltwirt-
schaft wird sich nach allen Prognosen in diesem Jahr
wieder beleben. Vor allem auf Grund der spürbaren
monetären Lockerung sind die kurzfristigen Nominal-
zinsen auf einem niedrigen Niveau; auch die langfristi-
gen Zinsen sind niedrig. Die Lohnstückkosten nehmen
nur moderat zu. Die Inflationsraten sind rückläufig, der
Ölpreis ist niedrig und die wirtschafts- und finanzpoliti-
schen Weichenstellungen der Bundesregierung verleihen
der Wirtschaftsentwicklung zusätzliche Impulse.

Unter diesen Voraussetzungen dürften sich die wirt-
schaftlichen Aktivitäten wieder beleben und im

Jahresverlauf deutlich beschleunigen. Auf Grund der
Vorbelastung aus dem Vorjahr bleibt die jahresdurch-
schnittliche Zunahme des BIP allerdings noch gedämpft.
In der Jahresprojektion wird in realer Rechnung von
einem BIP-Zuwachs von rund 3⁄4 % ausgegangen.

Allmähliche Belebung der Privaten
Konsumausgaben

205. Die Privaten Konsumausgaben dürften sich in
Deutschland im Verlauf des Jahres 2002 beleben. Die
reale Kaufkraft der Privaten Haushalte profitiert in die-
sem Jahr davon, dass die Inflation auf Grund der gesun-
kenen Energiepreise und der auslaufenden Effekte der
tierseuchenbedingten Nahrungsmittelverteuerung zu-
rückgeht. Trotzdem wirken auch bei der Verbrauchs-
konjunktur zunächst noch retardierende Einflüsse des
abgelaufenen Jahres nach. So werden die
Erwerbseinkommen – die größte Primäreinkommens-
quelle – noch durch die vorangegangene Wachstums-
schwäche beeinträchtigt. Eine Aufhellung der
Beschäftigungs- und damit auch der Einkommens-
perspektiven ist erst im weiteren Jahresverlauf zu
erwarten. Hinzu kommt, dass die Nettolöhne und -ge-
hälter in Folge der Beitragssatzsteigerungen der
Gesetzlichen Krankenversicherung gedämpft werden.
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Einnahmen und Ausgaben des Staatssektors:
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in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen

Tabel le  6

Einnahmen
Steuern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 - 4,0
Sozialbeiträge 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1,3
Sonstige Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/2 7,7
Einnahmen insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 0,9
Ausgaben
Vorleistungen, soziale Sachleistungen, 
Arbeitnehmerentgelt 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 1,7
Einkommens- und Vermögenstransfers 4)  . . . . . 1 1/2 2,2
Investitionen 5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 3,2
Ausgaben insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1/2 1,9
Finanzierungssaldo
in Mrd. DM bzw. Mrd. KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rd. - 70 Mrd. DM - 53,87 Mrd. K
in % des BIP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 1/2 - 2,6

1)  Vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes, Stand: Januar 2002
2)  einschließlich Beiträge an einen unterstellten Pensionsfonds
3)  einschließlich Sonstige Produktionsabgaben
4)  einschließlich Zinsen
5) ohne Vorratsveränderung, einschließlich Vorratsveränderung beträgt der Rückgang - 1,5 %

Jahresprojektion
2001

Tatsächliche
Entwicklung 20011)

Veränderung gegenüber Vorjahr in %



Dagegen werden in der Gesetzlichen Rentenversicherung
die Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der ökologi-
schen Steuerreform stabilisierend auf den Beitragssatz
wirken. Die Selbständigen- und Vermögenseinkommen –
die zweitgrößte Primäreinkommensquelle – werden in
etwa wie die Löhne und Gehälter ansteigen. Dazu trägt
vor allem bei, dass sich die zunächst noch gedämpfte
Gewinnsituation der Unternehmen konjunkturell bedingt
im Jahresverlauf verbessern dürfte. Die Transferein-
kommen werden insgesamt wohl weniger stark ansteigen
als im Vorjahr, und zwar trotz der gestiegenen Arbeits-
losigkeit und der Mehrausgaben der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung in Folge der höheren Rentenanpassung.
Der Grund liegt darin, dass das Niveau der monetären
Sozialleistungen im abgelaufenen Jahr deutlich angestie-
gen war, weil nach einem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts betriebliche Sonderzahlungen bei der Bemessung
des Arbeitslosengeldes erstmals berücksichtigt wurden.

Auslandsnachfrage wird stärker und 
stimuliert Investitionen

206. Die außenwirtschaftlichen Impulse werden in die-
sem Jahr wieder stärker werden, nachdem sie im abge-
laufenen Jahr in Folge der Abkühlung der Welt-
konjunktur – ausgehend von den USA – spürbar nach-
gelassen hatten. Zwar sind nach den Terroranschlägen
in den USA die Unsicherheiten über die weitere
Entwicklung deutlich größer geworden. Andererseits
sind in den USA vor dem Hintergrund eines
Haushaltsüberschusses zur Konjunkturstützung – über
das Wirken lassen automatischer Stabilisatoren hinaus
– recht schnell finanzpolitische Maßnahmen ergriffen
worden. Außerdem hat die amerikanische Zentralbank
bereits seit Beginn des letzten Jahres die Leitzinsen
erheblich abgesenkt; sie liegen inzwischen so niedrig
wie seit 40 Jahren nicht mehr.
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Von der Verbesserung der außenwirtschaftlichen Pers-
pektiven wird auch die Binnennachfrage profitieren.
Besonders die Ausrüstungsinvestitionen werden davon
begünstigt. Für einen kräftigen und nachhaltigen Auf-
schwung der Investitionskonjunktur müssen sich insbe-
sondere auch die Erwartungen der Unternehmen im
Hinblick auf die wieder anziehende Wirtschaftsaktivität
im Inland deutlich verbessern. 

Gesamtwirtschaftliche Eckwerte

207. Die wichtigsten Eckwerte in der Jahresprojektion
der Bundesregierung für das Jahr 2002 lauten wie folgt:

– Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um real rd. 3⁄4 %
zunehmen.

– Der Arbeitsmarkt profitiert mit Verzögerung von der
Belebung der wirtschaftlichen Aktivitäten im Jahres-
verlauf. Im Jahresdurchschnitt wird die Zahl der
Arbeitslosen bei etwas unter 4 Millionen liegen.

– Die Preisentwicklung verläuft in ruhigen Bahnen. Die
Inflation dürfte sich auf Grund niedriger Energiepreise
weiter zurückbilden. Auf der Konsumentenstufe dürfte
die Teuerungsrate rd. 1 1⁄2 % betragen.

– Die Leistungsbilanz wird in diesem Jahr wahrschein-
lich eine leichte Aktivierungstendenz aufweisen.

Wachstumsprognosen mit besonderen
Unsicherheiten behaftet

208. Die Wachstumsprognosen sind gegenwärtig mit
außergewöhnlich großen Unsicherheiten behaftet.
Risiken bestehen vor allem hinsichtlich der Einschät-
zung des außenwirtschaftlichen Umfeldes, gerade auch
im Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom 11.
September letzten Jahres. Viel wird davon abhängen,
wann und mit welcher Stärke die wirtschaftliche Erho-
lung in den USA einsetzen wird. Hinzu treten Unsicher-
heiten in anderen Weltregionen. So befindet sich Japan
seit längerer Zeit in einer wirtschaftlichen Schwäche-
phase, die die Wirtschaftsentwicklung im gesamten süd-
ostasiatischen Raum belasten könnte. Dort ist der Ver-
flechtungsgrad mit der japanischen Wirtschaft besonders
groß. Zudem ist Südostasien durch die nachlassende
Nachfrage aus den USA – insbesondere im Bereich
Informationstechnologie – besonders betroffen. Für die
wirtschaftliche Entwicklung der Länder Mittel- und Ost-
europas hängt viel von der Europäischen Union ab. In
der Europäischen Union erscheint eine rasche Erholung
in diesem Jahr durchaus möglich, zumal die wirtschaft-
lichen Ungleichgewichte – insbesondere der Aufbau von
Überkapazitäten – im Vergleich zu den USA deutlich
weniger ausgeprägt sind. Zugleich dürften sich der

zwischenzeitliche Rückgang der Ölpreise sowie die bis-
herige monetäre Lockerung positiv auf die konjunkturel-
le Entwicklung auswirken.

Praktisch alle nationalen und internationalen Experten
gehen davon aus, dass die Wachstumskräfte im Verlauf
dieses Jahres wieder stärker werden. Unterschiedliche
Einschätzungen gibt es hinsichtlich des Zeitpunkts und
der Stärke der wirtschaftlichen Erholung. Sachverstän-
digenrat, Wirtschaftsforschungsinstitute, andere nationa-
le Institutionen und internationale Organisationen – wie
die OECD, der IWF und die Europäische Kommission –
sehen den realen Anstieg des BIP 2002 in einer
Bandbreite von 0,6 % und 1,2 %.

Annahmen zur Jahresprojektion

209. Die Jahresprojektion der Bundesregierung ent-
spricht wie immer einer bedingten Prognose der kurzfris-
tig für realisierbar gehaltenen gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung unter Berücksichtigung der wirtschafts-
und finanzpolitischen Maßnahmen. Der Rahmen jeder
quantitativen gesamtwirtschaftlichen Vorausschätzung
sind die Bedingungen, Hypothesen und Annahmen, die
zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung nach Wahr-
scheinlichkeitsaspekten gesetzt werden. Falls die unter-
stellten Voraussetzungen nicht eintreffen, wird die tat-
sächliche Entwicklung im Regelfall von den Voraus-
schätzungsergebnissen abweichen. Diese Unsicherheiten
und Risiken sind bei der Interpretation von bedingten
Prognosen in Rechnung zu stellen. Wahrscheinlich er-
scheint nach Auffassung der Bundesregierung aus heuti-
ger Sicht für 2002 eine reale Steigerung des BIP von rd.
3⁄4 %. Dieser Projektion sind im Einzelnen folgende
Annahmen zugrundegelegt worden:

– Die Weltwirtschaft wird sich wieder beleben. Eine
wichtige Voraussetzung hierfür ist, dass die Wachs-
tumskräfte in den USA bald wieder stärker werden.
Japan befindet sich in einer Rezession, die sich ver-
mutlich noch fortsetzt. Hier bleibt die Wirtschaftslage
schwierig. Im Euro-Raum wird bereits früh im
Jahresverlauf eine wirtschaftliche Erholung einsetzen.

– Der Welthandel wird sich entsprechend der weltwirt-
schaftlichen Erholung beschleunigen. Der internatio-
nale Waren- und Dienstleistungsaustausch wird wieder
zunehmen. Das Welthandelsvolumen dürfte in diesem
Jahr um real 2 % expandieren, nach etwa 1 % im Vor-
jahr. Die deutschen Exporte werden von der im Verlauf
zunehmenden Dynamik des Welthandels begünstigt
(vgl. Tz 206).

- Die Rohstoffpreise dürften wegen der allmählichen
wirtschaftlichen Belebung in den Industrieländern nur
geringfügig steigen. Für den Importpreis von Rohöl
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wird entsprechend dem Preiskorridor der OPEC vom
bisherigen niedrigen Niveau ausgegangen.

– Die Finanzpolitik in Deutschland und im übrigen
Euro-Raum bleibt – entsprechend den Verpflichtungen
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes – auf Konsolidie-
rungskurs. Dabei wird davon ausgegangen, dass kon-
junkturell bedingte Defizite im Rahmen der Defizit-
Obergrenze des Maastricht-Vertrages hingenommen
werden.

– Für die Lohnentwicklung wird angenommen, dass die
Effektivlohnzunahme innerhalb des Verteilungsspiel-
raums bleibt. 

– Das Preisstabilitätsziel der EZB wird in Deutschland
gewahrt. Weder von der Nachfrage noch von der Kos-
tenseite her sind derzeit Einflüsse erkennbar, die dieser
Einschätzung widersprechen. Die angenommene
finanz- und lohnpolitische Entwicklung sowie die sich
abzeichnenden konjunkturellen Tendenzen ermög-
lichen es der Geldpolitik, Preisstabilität bei günstigen
monetären Bedingungen zu gewährleisten. Die lang-
fristigen Zinsen bleiben auf niedrigem Niveau.

– Für das Wechselkursgefüge wird als technische An-
nahme der Status quo unterstellt, d.h. keine grundle-
genden Verschiebungen der Austauschrelationen des
Euro gegenüber den Währungen der wichtigsten
Industrieländer.

Weltwirtschaftliche Impulse nehmen 
im Laufe des Jahres wieder zu

210. Im vergangenen Jahr hat sich das Weltwirt-
schaftswachstum deutlich abgeschwächt. Die weltweite
Produktion wuchs nach Berechnungen von internationa-
len Organisationen nur noch um real gut 2% (EU-Kom-
mission: 2,1 %; IWF: 2,4 %), nachdem sie im Jahre 2000
mit 4,4 % besonders stark expandierte. Im Verlauf des
Jahres 2002 dürften die globalen wirtschaftlichen Auf-
triebskräfte allerdings wieder die Oberhand gewinnen.
Im Jahresdurchschnitt dürfte das weltwirtschaftliche
Wachstum knapp 2 1⁄2 % betragen (EU-Kommission: 
2,2 %; IWF: 2,4 %). Von Nordamerika und Westeuropa
werden konjunkturelle Impulse auf die Weltwirtschaft
ausgehen. Ursachen hierfür sind die im Verlauf des ver-
gangenen Jahres erfolgten Zinssenkungen, konjunktur-
wirksame wirtschaftspolitische Maßnahmen sowie
gesunkene Rohölpreise, die zu Realeinkommensge-
winnen der Verbraucher in den ölimportierenden In-
dustrieländern führen.

Für die Konjunkturentwicklung in den USA wird ange-
nommen, dass die frühzeitigen und kräftigen Zinssen-
kungen seit Beginn des vergangenen Jahres unter

Berücksichtigung der Wirkungsverzögerungen monetä-
rer Impulse dazu führen werden, dass im Jahr 2002
rasch ein Aufschwung einsetzt. Erste Anzeichen hierfür
geben einige Indikatoren. In Japan war das BIP im Jahr
2001 real zurückgegangen. Dort herrscht Rezession.
Hierzu trugen vor allem der schwache Private Ver-
brauch sowie die im Vergleich zum Vorjahr schwache
Auslandsnachfrage bei. Die Strukturprobleme im
Banken- und Unternehmenssektor sind noch nicht über-
wunden. Für dieses Jahr erwarten internationale Orga-
nisationen einen weiteren Rückgang, da die Belebung
der Auslandsnachfrage nicht ausreicht, um die binnen-
wirtschaftlichen Schwächen zu kompensieren.

In den meisten Volkswirtschaften Mittel- und Ost-
europas dürfte sich das bisher kräftige gesamtwirt-
schaftliche Wachstum leicht abschwächen. Gleichwohl
wird das Wachstum dieser Volkswirtschaften auch in
diesem Jahr über der weltwirtschaftlichen Expansion
liegen. Die russische Wirtschaft bleibt auf Wachs-
tumskurs, allerdings wird sich die Wirtschaftsdynamik
des Nettoexporteurs von Rohöl mit den gesunkenen
Ölpreisen verlangsamen.

In Lateinamerika und Südostasien wird sich nach
Einschätzung internationaler Organisationen wie IWF,
OECD und EU-Kommission das Wirtschaftswachstum
hingegen beschleunigen. Auch in der EU wird eine
wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr unterstellt.
Günstigere außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen,
die zunehmende Wirkung der Zinssenkungen des ver-
gangenen Jahres, niedrige Ölpreise und das Ausklingen
der Preissteigerungseffekte durch BSE sowie MKS tra-
gen hierzu bei. Nach einem Wirtschaftswachstum in der
EU von real rd. 1 3⁄4 % im Jahr 2001 rechnen internatio-
nale Organisationen mit einem Anstieg der gesamtwirt-
schaftlichen Leistung der Gemeinschaft um real rd. 1 1⁄2 %
(OECD: 1,5 %; EU-Kommission: 1,4 %; IWF: 1,3%).
Während die Wirtschaftsentwicklung des vergangenen
Jahres jedoch von einer deutlichen Wachstums-
abschwächung im Verlauf geprägt war, steht hinter dem
vergleichsweise geringen Zuwachs im Jahresdurch-
schnitt 2002 eine dynamische Entwicklung im Jah-
resverlauf.

Die Verlangsamung der weltwirtschaftlichen Produk-
tion im vergangenen Jahr dämpfte deutlich das Welt-
handelswachstum. Im Zuge der Belebung der weltwei-
ten Wirtschaftsaktivitäten im Laufe des Jahres wird der
internationale Austausch von Gütern und Dienstleis-
tungen wieder an Dynamik gewinnen. Im Jahresdurch-
schnitt dürfte die Welthandelszunahme gemäß interna-
tionalen Organisationen real rd. 2 % betragen und damit
über dem Vorjahreswert von rund 1 % liegen. Die Ent-
wicklung in Mittel- und Osteuropa sowie in Südostasien
wird günstiger erwartet als im Rest der Welt.
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Das Wachstum der Märkte für deutsche Exportgüter
hatte sich im Verlauf des letzten Jahres erheblich ver-
langsamt. Es wird voraussichtlich im Jahresverlauf 2002
dynamischer werden. In den Jahresdurchschnitten macht
sich dies allerdings nicht bemerkbar: So werden die
deutschen Absatzmärkte 2002 voraussichtlich mit etwa 
2 % jahresdurchschnittlich mit der gleichen Rate wach-
sen wie im abgelaufenen Jahr. 

Die deutschen Exportmärkte nehmen parallel zum
Welthandel zu.

Die deutschen Dienstleistungsexporte werden sich in die-
sem Jahr beleben. Die überwiegend von unternehmensna-
hen Dienstleistungen und Transportleistungen geprägten
Dienstleistungsausfuhren, dürften in diesem Jahr um real
rd. 1 % zulegen, nachdem sie im letzten Jahr um 0,5 % an-
stiegen. In der höheren Steigerungsrate im Vergleich zum

Vorjahr spiegelt sich u.a. die Komplementarität der Dienst-
leistungsexporte zu den stärker werdenden Warenausfuhren
wider. Zusätzlich profitiert der internationale Austausch
von Dienstleistungen vom Abbau von Regulierungen, die
den grenzüberschreitenden Handel beschränken.

Aus den dargestellten Annahmen ergibt sich in der
Jahresprojektion für die deutschen

Waren- und Dienstleistungsexporte ein Anstieg
von nominal rd. 2 %,

nachdem die Zunahme im Jahr 2001 nominal 6,1 %
betrug. Bei voraussichtlich unveränderten Ausfuhr-
preisen werden die Exporte im Jahresdurchschnitt eben-
falls um real rd.2 % zunehmen, nach 5,1 % im Vorjahr.
Die deutschen Exporte würden damit in realer Rechnung
ähnlich stark zulegen wie die Absatzmärkte.
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Günstigere Entwicklung der Ausrüstungs- und der
Bauinvestitionen als im vergangenen Jahr

211. Durch zunehmende außenwirtschaftliche Impulse
wird die exportorientierte Industrie ihre Investitions-
tätigkeit im Verlauf des Jahres 2002 intensivieren, nicht
zuletzt auch vor dem Hintergrund der abgebauten
Vorräte im abgelaufenen Jahr.

Die Unternehmenssteuerreform der Bundesregierung,
die eine deutliche Entlastung überwiegend mittelständi-
scher Personengesellschaften einschließt, wirkt im Jahr
2002 fort. Insgesamt ergibt sich für 2002 durch die
bereits verabschiedeten steuerlichen Maßnahmen der
Bundesregierung ein zusätzliches Entlastungsvolumen
für Verbraucher und Unternehmen. Das zusätzliche Ver-
fügbare Einkommen stärkt den Privaten Konsum, stellt
günstige Rahmenbedingungen für Investitionen dar und
erleichtert deren Finanzierung.

Es sind auch von der Kostenseite keine Belastungen zu
erkennen. So werden die gesamtwirtschaftlichen Lohn-
stückkosten in diesem Jahr voraussichtlich nur moderat
ansteigen. Außerdem führen die im Vergleich zum Vor-

jahr niedrigeren Ölpreise zu Entlastungen insbesondere
bei energieintensiv produzierenden Unternehmen. Ins-
gesamt dürfte sich die Gewinnsituation der Unterneh-
men im weiteren Jahresverlauf verbessern und auch von
dieser Seite die Investitionsbereitschaft stärken.

Es spricht also vieles dafür, dass sich die Investitions-
konjunktur im Verlauf dieses Jahres erholt und die
Dynamik stärker wird.

Vor diesem Hintergrund wird in der Jahresprojektion
davon ausgegangen, dass die

nominalen Ausrüstungsinvestitionen 
unverändert bleiben,

nachdem sie im Vorjahr um 2,6 % zurückgingen. Bei
einem um rd. 1 % steigenden Deflator der Ausrüstungs-
investitionen dürften sie real um rd. 1 % abnehmen.

Die Investitionen in Sonstige Anlagen (im Wesentlichen
handelt es sich hierbei um immaterielle Anlageinvestitionen
wie z.B. selbsterstellte Software der Unternehmen) werden
voraussichtlich auch in diesem Jahr um real rd. 5 1⁄2 % wie-
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der deutlich überdurchschnittlich wachsen. Hierin kommt
der zunehmende Einsatz moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien zum Ausdruck.

Wie in den vergangenen Jahren dürften die Bauinves-
titionen auch im Projektionszeitraum die Schwachstelle
der konjunkturellen Entwicklung darstellen. Der Nor-
malisierungsprozess, der Mitte der neunziger Jahre nach
dem wiedervereinigungsbedingten Bauboom einsetzte,
ist vor allem in den neuen Ländern noch nicht abge-
schlossen. Das Neubauvolumen je Einwohner ist dort
noch rd. eineinviertel mal so groß wie in den alten
Bundesländern. Es gibt aber auch erste Zeichen für ein
Auslaufen der Baurezession, besonders in West-
deutschland.

Im Projektionszeitraum wird davon ausgegangen, dass
die Bauinvestitionen in den alten Ländern wieder eine
leichte Aufwärtstendenz aufweisen. Vor allem der Wirt-
schaftsbau könnte hierbei eine Stütze bilden, da er im
Zuge von Erweiterungsinvestitionen für Ausrüstungen
expandieren dürfte. Ein Indikator für die positive Ent-
wicklung des Wirtschaftsbaus in Westdeutschland sind
die Baugenehmigungen, die dort im vergangenen Jahr
weiter gestiegen sind. Seit 1998 hat sich somit ein Über-
hang an Genehmigungen gegenüber begonnenen Bau-
vorhaben gebildet. Dies hat damit zu tun, dass Mieter
und Käufer von Büros häufig erst nach Erteilung der
Baugenehmigungen gesucht werden (insbesondere in
attraktiven City-Lagen), so dass die Sicherstellung der
Finanzierung sowie der Beginn des Bauvorhabens erst
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Auf Grund der
Zeitspanne, in der sich der Überhang gebildet hat, und
wegen der unterstellten wirtschaftlichen Belebung in
diesem Jahr darf insofern auch von dieser Seite eine
Ausdehnung der Investitionen im westdeutschen Wirt-
schaftsbau erwartet werden.

Anlass zur Hoffnung auf eine Abschwächung der
Baurezession gibt ebenfalls, dass sich die Baugeneh-
migungen im Wohnbau Westdeutschlands nach deut-
lichen Rückgängen im Verlauf des letzten Jahres stabi-
lisierten. Auch dürften die niedrigen Nominal- und
Realzinsen sowie stabile Grundstücks- und Bauleis-
tungspreise zu einer Stabilisierung der Wohnungsbau-
investitionen im Jahresverlauf führen.

Das Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregie-
rung, mit dem u.a. Investitionen in das Schienen- und
Straßennetz getätigt werden, wird in diesem Jahr eben-
falls die Bautätigkeit positiv beeinflussen. Zusätzlich
stellt die Bundesregierung mit dem Programm
„Stadtumbau Ost“ Mittel insbesondere für die Reno-
vierung und Modernisierung von bestehenden Wohn-
gebäuden und Wohnungen zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund dürften die gesamtdeutschen
Bauinvestitionen 2002 um nominal rund 2 1⁄2% zurück-
gehen; bei stagnierenden Baupreisen lägen sie in realer
Rechnung ebenfalls um rund 2 1⁄2% unter dem Vor-
jahresniveau. Es ist allerdings davon auszugehen, dass
ausschließlich in den alten Ländern die gegenüber dem
Vorjahr günstigere Entwicklung stattfindet. In den neuen
Ländern ist eine Stabilisierung im Bausektor auf Grund
unverändert hoher Angebotsüberhänge im Mietwoh-
nungsbau bei hohem Wohnungsleerstand und im ge-
werblichen Bau bei hohen Überhängen an Büroflächen
weiterhin nicht zu erwarten.

Insgesamt werden somit voraussichtlich im Projektions-
zeitraum die

Bruttoanlageinvestitionen noch um nominal 
rd. 1 1⁄2 %

zurückgehen. Bei stagnierenden Preisen entspräche dies
auch dem realen Rückgang.

Private Konsumausgaben im 
Jahresverlauf wieder stärker

212. Die nominale Zunahme des Privaten Konsums wird
bestimmt durch die Entwicklung der Verfügbaren Ein-
kommen der Privaten Haushalte und das Sparverhalten.
Die Privaten Konsumausgaben werden voraussichtlich
im Verlauf dieses Jahres stärker werden. Zunächst wer-
den wohl noch die Nachwirkungen der Wachstums- und
Beschäftigungsschwäche zu spüren sein, die die
Primäreinkommen – und zwar im Wesentlichen Arbeit-
nehmerentgelte sowie Selbständigen- und Vermögens-
einkommen – dämpfen. 

Die Bruttolöhne und -gehälter, die mit Abstand größte
Primäreinkommensquelle, dürften 2002 – trotz leichten
Beschäftigungsrückgangs – mit knapp 2 1⁄2 % etwas stär-
ker zunehmen als im abgelaufenen Jahr (+ 2,0%). Die zu
erwartende Verdienstzunahme (Bruttolöhne und -ge-
hälter je Arbeitnehmer) dürfte den wachstums-, stabilitäts-
und beschäftigungspolitischen Erfordernissen Rechnung
tragen. Im weiteren Jahresverlauf werden die Bruttolöhne
und -gehälter von der Beschäftigungsausweitung im
Gefolge der wirtschaftlichen Erholung profitieren.

Auf Grund des – wenn auch durch die Steuerreform gemil-
derten – Progressionseffekts bei der Lohnsteuer und zu-
nehmender Sozialbeiträge wegen höherer Beitragssätze
zur Gesetzlichen Krankenversicherung werden die Netto-
löhne und -gehälter weniger stark zunehmen als im abge-
laufenen Jahr; 2001 profitierte die Lohnsumme netto
gerechnet in erheblichem Umfange von den Entlastungen
der zu Jahresbeginn in Kraft getretenen Steuerreform.
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Die Selbständigen- und Vermögenseinkommen, die
zweitgrößte Primäreinkommensquelle, dürften im
Jahresdurchschnitt stagnieren. Die Nachwirkungen der
konjunkturell bedingten Gewinnschwäche werden 2002
noch zu spüren sein. Erst im Jahresverlauf ist – ange-
sichts der zu erwartenden Ertragsverbesserungen im
Gefolge der gesamtwirtschaftlichen Erholung – wieder
mit einer Belebung zu rechnen. Der Anstieg der Vermö-
genseinkommen wird durch das niedrige Niveau der
langfristigen Nominalzinsen gedämpft.

Die vom Staat geleisteten Übertragungseinkommen fal-
len u.a. wegen höherer Arbeitslosigkeit und stärkerer
Rentenanpassung (bereits zur Jahresmitte 2001) etwas
höher aus als im Vorjahr. Gleichzeitig ist auch das Kinder-
geld erhöht worden. Es ergibt sich insgesamt nach diesen
Annahmen für das Verfügbare Einkommen der Privaten
Haushalte ein Anstieg von rund 2 1⁄2 %, der damit deutlich
niedriger ausfällt als im abgelaufenen Jahr. 

Bei der Abschätzung der privaten Ersparnisbildung ist
einerseits zu berücksichtigen, dass die langfristigen
Nominalzinsen annahmegemäß auf dem derzeit niedri-
gen Niveau bleiben werden und dass die realen Verfüg-
baren Einkommen je Kopf der Bevölkerung weniger
wachsen als 2001. Andererseits erhält die Ersparnis-
bildung durch die Förderung der privaten Altersvorsorge
zusätzlich Impulse. Unter Berücksichtigung aller Be-
stimmungsgründe dürfte die Sparquote in etwa unverän-
dert bleiben.

Unter diesen Voraussetzungen könnte 

der Private Konsum nominal um rd. 2 1⁄2 %

zunehmen, nach + 3,2 % im Vorjahr. Real würde dies –
angesichts der erwarteten Preisentwicklung – einen
Anstieg von rd. 1% bedeuten, nach 1,4 % im Vorjahr.

Staatskonsum weiter moderat

213. Nach den bislang bekannten Haushaltsplänen der
Gebietskörperschaften und den absehbaren Tendenzen
dürfte die Ausweitung der Personalausgaben gedämpft
bleiben. Weitere Stelleneinsparungen und  moderate
Einkommenssteigerungen im Tarif- und Besoldungs-
bereich werden der – konjunkturell bedingt – schwieri-
gen Haushaltssituation auf allen Ebenen der staatlichen
Verwaltung Rechnung tragen. Gleichzeitig wird die
restriktive Linie der Gebietskörperschaften bei den
Sachaufwendungen fortgeführt, auch wenn die zusätz-
lichen Maßnahmen für die innere und äußere Sicherheit
erhöhend wirken. Im Vergleich dazu expandiert der
Sachaufwand im Sozialversicherungsbereich überpro-
portional. In der Jahresprojektion wird unter diesen
Annahmen von einer 

nominalen Zunahme der Konsumausgaben des
Staates um rd. 2 %

ausgegangen, nach ebenfalls 2,0 % im Vorjahr. In realer
Rechnung steigen die staatlichen Konsumausgaben um
rd. 1 %, nach einer Zunahme um 1,3 % im Vorjahr. 

Gesamtnachfrage steigt durch außenwirtschaftliche
Impulse und stärkere Binnennachfrage

214. Die angenommene Exportentwicklung und Inlands-
nachfrage führen zu einer Zunahme der Gesamtnach-
frage von nominal rd. 2 %, nach 2,2 % im Vorjahr. Bei
weiterhin niedrigen Rohölpreisen und einer moderaten
binnenwirtschaftlichen Preisentwicklung dürfte die Ver-
teuerung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage mit rund
1 % etwas geringer ausfallen als im abgelaufenen Jahr 
(+ 1,2 %). Für die Gesamtnachfrage resultiert hieraus ein
realer Anstieg von rund 1 %, nach 0,9 % im Vorjahr. Die
Gesamtnachfrage wird zu einem großen Teil durch Einfuh-
ren abgedeckt. So wird der Private Konsum zu etwa einem
Sechstel mit Einfuhren bedient, und zur Herstellung von
Exportgütern werden durchschnittlich rd. ein Drittel der
hierfür notwendigen Vorleistungen eingeführt. Bei einer –
bezogen auf die Gesamtnachfrage – in etwa unveränderten
Einfuhrelastizität dürften die Importe von Waren und
Dienstleistungen um nominal rd. 1 % zulegen.

Nachdem der Ölpreis im Laufe des vergangenen Jahres
deutlich gesunken ist, die Teuerungseffekte durch BSE
sowie MKS ausklingen und auch keine wechselkursbe-
dingten Teuerungen unterstellt werden, werden die
Importpreise im Jahresdurchschnitt voraussichtlich
spürbar zurückgehen. In realer Rechnung dürften die
Importe – in etwa wie im Vorjahr – um rd. 2 % zunehmen.
Damit würden die Nettoexporte – rein rechnerisch – kei-
nen Beitrag zum realen Wachstum leisten.

Die Terms of Trade, die im Jahre 2001 nahezu konstant
geblieben sind, werden sich im Durchschnitt dieses
Jahres vor dem Hintergrund des niedrigeren Niveaus der
Ölpreise um rd. 1 % verbessern.

Unter diesen Voraussetzungen wird der

nominale Außenbeitrag mit 34 bis 38 Mrd. A

voraussichtlich höher ausfallen als im Jahr 2001.

Die Annahmen über die Entwicklung von Inlands-
nachfrage und Außenbeitrag führen zu einem 

nominalen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts
von rd. 2 1⁄4 %,

nach 1,9 % im Vorjahr.
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Preisstabilität bleibt gewahrt

215. Während die Preisentwicklung 2001 durch einige
Sonderfaktoren – wie Energieverteuerung und tierseu-
chenbedingte Preisanhebungen – erheblich belastet war,
wird sie in diesem Jahr wohl deutlich ruhiger verlaufen.
Die Bestimmungsgründe für die Preisentwicklung dürf-
ten sich aus heutiger Sicht nicht grundlegend von dem in
der jüngsten Vergangenheit beobachteten Verlauf unter-
scheiden. Somit wird die Entwicklung der Verbraucher-
preise voraussichtlich weiterhin ähnlich gedämpft aus-
fallen wie in den letzten Monaten des abgelaufenen Jah-
res. Seit Sommer 2001 wird der Preisanstieg im Inland
durch rückläufige Einfuhrpreise entlastet, die vor allem
auf die Verbilligung von Energierohstoffen zurückzufüh-
ren sind. Zusätzlich hat die weltwirtschaftliche Abküh-
lung auch zu einem Rückgang der Preise für Industrieroh-
stoffe geführt. Annahmegemäß dürften die Rohstoffpreise
im Großen und Ganzen auf niedrigem Niveau bleiben und
erst im weiteren Jahresverlauf – im Gefolge der weltwirt-
schaftlichen Erholung – allmählich wieder anziehen.
Seitens der außenwirtschaftlichen Bestimmungsgründe
wird die Preisentwicklung demnach weiter entlastet.

Außerdem wird der Preisanstieg durch die gemäßigte
Kostenentwicklung im Inland gedämpft. Hinzu kommt
eine Anhebung von Gütersteuern. Der Deflator des BIP,
der die Verteuerung der inländischen Wertschöpfung
misst und im wesentlichen die tatsächliche Entwicklung
von Lohnkosten und Gewinnmargen als Ergebnis der
Marktprozesse zum Ausdruck bringt, dürfte mit rund 
1 1⁄2 % – wie im Vorjahr – moderat zunehmen.

Bei einem leichten Überhang am Jahresende 2001 – also
dem Unterschied von Jahresendstand zu Jahresdurch-
schnitt – von saisonbereinigt nur noch rund 1/4 % und der
Erwartung einer anhaltend gedämpften Preisentwick-
lung im weiteren Verlauf dürfte insgesamt 2002 der 

Anstieg der Preise des Privaten Konsums 
rund 1 1⁄2 % 3)

betragen. Damit leistet Deutschland einen wesentlichen
Beitrag für die Erreichung des Preisstabilitätsziels der EZB. 

Erholung der gesamtwirtschaftlichen 
Produktion im Jahresverlauf

216. Aus den dargestellten Annahmen der Jahres-
projektion bezüglich der nominalen Zunahme des BIP
sowie der gesamtwirtschaftlichen Preisveränderung
ergibt sich für das Gesamtjahr 2002 ein

realer Anstieg des Bruttoinlandsprodukts 
von rd. 3⁄4%

im Jahresdurchschnitt. Dahinter steht eine starke Bele-
bung der Wirtschaftsaktivitäten im Jahresverlauf 2002.
Die jahresdurchschnittliche BIP-Veränderung wird aller-
dings noch dadurch gedämpft, dass das saisonbereinigte
BIP im vierten Quartal 2001 wohl geringer ausfiel als im
Jahresdurchschnitt (so genannter „Unterhang“). Die
gesamtwirtschaftliche Produktion dürfte deshalb im
Durchschnitt dieses Jahres hinter ihrem langfristigen
Wachstumstrend zurückbleiben; die Kapazitätsauslas-
tung wird im Verlauf dieses Jahres – parallel zur kon-
junkturellen Belebung – wieder ansteigen.

Die Entwicklung der einzelnen Wirtschaftsbereiche wird
sich im Projektionszeitraum voraussichtlich erneut recht
uneinheitlich darstellen: Der im vergangenen Jahr einge-
tretene Abschwung im stark exportorientierten Verarbei-
tenden Gewerbe, der vor allem auf die Verschlechterung
der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aber
auch auf die rückläufige Inlandsnachfrage, zurückzufüh-
ren ist, könnte in diesem Jahr auslaufen. Dabei dürften
sich vor allem die wieder etwas günstigeren weltwirt-
schaftlichen Aussichten zunehmend bemerkbar machen.
Im Vorjahresvergleich wird das Verarbeitende Gewerbe
das Niveau des letzten Jahres allerdings auf Grund der
ungünstigen Ausgangslage erneut leicht unterschreiten
und damit rein rechnerisch die gesamtwirtschaftliche
Wertschöpfung dämpfen. Im Baugewerbe könnte sich
der langjährige Rückgang abschwächen. Das Wirt-
schaftswachstum wird aber weiterhin von der Entwick-
lung im Bausektor belastet.

Wie schon im Vorjahr werden wesentliche Impulse vom
Dienstleistungsbereich ausgehen. Vor allem die produk-
tionsnahen Dienstleistungen – hierbei insbesondere der
Großhandel und das Transportwesen – dürften von der
Erholung der Industrieproduktion im Jahresverlauf
zunehmend profitieren.

Die Arbeitsproduktivität – ausgedrückt als BIP in kon-
stanten Preisen je Erwerbstätigen – wird im Pro-
jektionszeitraum aller Voraussicht nach um rd. 1%
zunehmen und dürfte sich damit, nach dem zyklisch
bedingt geringeren Anstieg im Vorjahr, wieder dem lang-
fristigen Trend von rd. 1 1⁄2 % annähern.

Arbeitsmarkt folgt mit zeitlicher 
Verzögerung Konjunkturerholung

217. Die konjunkturell verursachte Verschlechterung auf
dem Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr dürfte sich unter
der beschriebenen moderaten Erholung im Verlauf dieses
Jahres wieder umkehren. Diese Verbesserung wird sich
allerdings mit zeitlicher Verzögerung bemerkbar machen
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und erst im späteren Jahresverlauf zu einem signifikan-
ten Beschäftigungsaufbau bzw. Rückgang der
Arbeitslosigkeit führen. Für das Jahresergebnis ist es
dabei nicht unerheblich, wie rasch sich die konjunkturel-
le Erholung auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar macht.

Trotz der zu erwartenden Arbeitsmarktverbesserung im
Jahresverlauf wird die Zahl der Erwerbstätigen im
Jahresdurchschnitt 2002 wohl noch leicht unter dem
Vorjahreswert liegen. Dies ist zum großen Teil auf den
statistischen Unterhang zum Jahresende 2001 zurückzu-
führen. Zum Jahresende 2002 dürfte der Vorjahresab-
stand jedoch wieder positiv sein. Vor allem im Verarbei-
tenden Gewerbe dürfte bei wieder anziehender Produk-
tionstätigkeit mit zeitlicher Verzögerung der Beschäf-
tigungsabbau auslaufen und es könnten per saldo wieder
Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Baugewerbe wird
sich dagegen der Arbeitsplatzabbau in diesem Jahr vor-
aussichtlich noch fortsetzen, wenn auch wohl weniger
stark als in den Vorjahren. Dabei ist vor allem in den
neuen Ländern angesichts der noch vorhandenen Über-
kapazitäten ein weiterer Arbeitsplatzabbau zu erwarten.
Positive Beschäftigungsimpulse dürften im Projektions-
zeitraum – wie schon in den vergangenen Jahren – vor
allem vom Dienstleistungsbereich ausgehen. Die Bele-
bung der Industrieproduktion im Jahresverlauf könnte
sich insbesondere bei der Arbeitskräftenachfrage in den
komplementären Wirtschaftsbereichen, d.h. den produk-
tionsnahen Dienstleistungen, zunehmend bemerkbar
machen. Im öffentlichen Bereich dürfte dagegen erneut in
Folge der fortgesetzten Konsolidierungsanstrengungen
per saldo Personal abgebaut werden.

Die Zahl der Arbeitslosen wird im Zuge der konjunktu-
rellen Erholung im Verlauf des Jahres saisonbereinigt
wohl wieder abnehmen. Allerdings kommt dies auf
Grund der ungünstigen Ausgangslage zum Jahresende
2001 im Jahresdurchschnitt nicht zum Ausdruck. Die
Arbeitslosenquote dürfte sich um rd. 9 1⁄2 % bewegen,
nach 9,4 % im Vorjahr. Der schon in den vergangenen
Jahren zu beobachtende Trend, dass entlastende demo-
grafische Einflüsse durch gegenläufige Tendenzen vor
allem auf Grund einer gestiegenen Erwerbsneigung, z.B.
von Frauen, sowie der Wanderungs- bzw. Pendlerent-
wicklung, überkompensiert werden, dürfte sich auch im
Projektionszeitraum fortsetzen.

Unternehmens- und Vermögenseinkommen 
konjunkturell bedingt gedämpft 

218. Das Volkseinkommen, das zu Faktorkosten bewertet
ist, dürfte nach den Annahmen der Jahresprojektion um
gut 1 1⁄2 % zunehmen. Im Vergleich zum nominalen BIP,
das zu Marktpreisen (einschließlich Produktions- und
Importabgaben) bewertet ist, wird es wahrscheinlich
unterproportional ansteigen. Ursache dafür ist der

beschleunigte Anstieg der Produktionsabgaben wegen
der zu Jahresbeginn in Kraft getretenen weiteren Stufe
der ökologischen Steuerreform, die u.a. zur
Stabilisierung der Rentenversicherungsbeiträge dient,
sowie der Anhebung von Versicherung- und Tabaksteuer
zur Finanzierung des Anti-Terrorpakets. 

Bei der Abschätzung der Verteilung des Volkseinkom-
mens auf die Primäreinkommen wurde für den Anstieg
der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (Ver-
dienste) von einer gegenüber dem Vorjahresergebnis
leicht höheren Rate von rund 2 1⁄2% ausgegangen. Da die
Beschäftigung im Jahresdurchschnitt zwar einerseits
leicht zurückgeht, die Arbeitgeberbeiträge zur sozialen
Sicherung in Folge der gestiegenen durchschnittlichen
Beitragssätze zur Gesetzlichen Krankenversicherung
andererseits ansteigen dürften, werden voraussichtlich

die Arbeitnehmerentgelte um rd. 2 1⁄2 %

zunehmen, nachdem sie sich im Vorjahr um 1,9 % aus-
weiteten.

Als Differenz zwischen Volkseinkommen und Arbeit-
nehmerentgelten ergibt sich, dass 

die Unternehmens- und Vermögenseinkommen in
etwa unverändert bleiben,

nach 0,1 % im Vorjahr. In Verlaufsbetrachtung entspricht
dies auf Grund des unterstellten Wachstumsprofils einer
deutlichen Ausweitung der Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen in der zweiten Jahreshälfte.

Damit würde sich die Bruttoeinkommensverteilung in
jahresdurchschnittlicher Betrachtung rein rechnerisch –
trotz moderater Entwicklung der Arbeitnehmerentgelte –
zu Ungunsten der Unternehmens- und Vermögensein-
kommen verschieben. Die erwartete Verteilungsver-
schiebung ist ausschließlich konjunkturell bedingt. Sie
reflektiert die bekannten Wirkungsverzögerungen zwi-
schen realwirtschaftlicher Entwicklung (BIP-Wachstum)
einerseits und Arbeitsmarktentwicklung andererseits.

Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 
in schwierigem konjunkturellen Umfeld

219. Die öffentlichen Haushalte in Deutschland werden
in diesem Jahr konjunkturell bedingt unter erheblichem
Druck bleiben. In Folge der ungünstigeren gesamtwirt-
schaftlichen Aussichten ist einnahmen- wie ausgabensei-
tig mit weiteren Belastungen zu rechnen. Angesichts
einer ohnehin restriktiven Ausgabenlinie sind die Spiel-
räume für zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen
begrenzt. Zudem wäre eine weitere Straffung in der
gegenwärtigen Situation unter konjunkturellen Gesichts-
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punkten problematisch. Eine Reduzierung des gesamt-
staatlichen Defizits auf -2 % des BIP, wie sie als
„Basisszenario“ im deutschen Stabilitätsprogramm
unterstellt ist, dürfte mit Blick auf die inzwischen
absehbare wirtschaftliche Entwicklung kaum mehr zu
erreichen sein. In der Projektion wird von einem Staats-
defizit von -2 1⁄2 % des BIP für 2002 ausgegangen.

Die Steuereinnahmen steigen nach dem steuerreform-
und konjunkturbedingten Rückgang um 4,0 % im ver-
gangenen Jahr wieder an. Wegen des erwarteten schwä-
cheren Wirtschaftswachstums jedoch weniger stark als
zunächst angenommen. Der projizierte Wert von + 5 %
überzeichnet dabei die tatsächliche Aufkommensent-
wicklung: In der hier zugrundeliegenden Abgrenzung
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen wird das
Kindergeld anders als in der Kassenrechnung nicht mit
den Steuereinnahmen verrechnet; die Kindergelderhö-
hung zu Jahresbeginn wirkt sich daher nicht einnah-
menmindernd aus. Darüber hinaus führt eine
Verschiebung der Finanzierungsstruktur der EU zu
einem rein statistisch bedingten Anstieg der
Steuereinnahmen. Ohne diese Effekte fiele der
Zuwachs bei den Steuern mit 4 % niedriger aus. In der
Entwicklung der Sozialbeiträge (+ 2 %) spiegeln sich
eine konjunkturbedingte Dämpfung im Beitragsauf-
kommen, aber auch ein Beitragsanstieg für die Kran-
kenversicherungen wider. Der Rückgang der Sonstigen
Einnahmen erklärt sich aus der hohen Gewinn-

abführung der Deutschen Bundesbank im vergangenen
Jahr. Aus diesen Komponenten ergibt sich ein Zuwachs
der Gesamteinnahmen insgesamt von 2 1⁄2 %.

Auf der Ausgabenseite bleibt der Anstieg der Ausgaben
für Arbeitsentgelte, Soziale Sachleistungen und Vorleis-
tungskäufe moderat (+ 11⁄2 %). Während die Fortsetzung
des Konsolidierungskurses auf allen Ebenen, die
Weiterführung des Personalabbaus sowie moderate
Entgeltsteigerungen dämpfend wirken, sind in einigen
Bereichen Mehrausgaben zu erwarten (Maßnahmen für
die innere und äußere Sicherheit). Für Einkommens-
und Vermögenstransfers wird mit einem Zuwachs von 
3 % gerechnet, der allerdings zu einem guten Teil durch
die Erhöhung des Kindergelds (das in den VGR als
Ausgabe gilt) sowie der Umstellung der EU-Finan-
zierung überhöht ausgewiesen. Bei Ausblendung dieser
Effekte verbleibt ein Anstieg der Transfers, der auch die
arbeitsmarktbedingten Mehrausgaben einschließt, um 
2 %. Angesichts der konjunkturbedingten zusätzlichen
Belastungen der öffentlichen Budgets dürfte es auch im
laufenden Jahr nicht zu einer Trendwende bei den Inves-
titionen kommen. Auf Grund einer schwachen Entwick-
lung vor allem im kommunalen Bereich dürften die
Investitionen insgesamt um rd. 1 % zurückgehen. In
Folge der insgesamt moderaten, wenngleich durch eini-
ge Sondereffekte überzeichneten Entwicklung der Ge-
samtausgaben (+2 1⁄2 %) geht die Projektion von einer
Konstanz der Staatsquote von 48 1⁄2 % aus.
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Projektion der Einnahmen und Ausgaben des Staatssektors im Jahr 20021)

in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen

Einnahmen
Steuern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2 7,3 4,1 -4,0 5
Sozialbeiträge2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,0 0,7 1,3 2
Sonstige Einnahmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,0 -5,7 7,7 -5
Einnahmen insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 4,0 1,9 -0,9 2 1/2

Ausgaben
Vorleistungen, soziale Sachleistungen, 
Arbeitnehmerentgelt3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 2,3 1,4 1,7 1 1/2

Einkommens- und Vermögenstransfers4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 2,6 1,6 2,2 3
Bruttoinvestitionen5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 4,7 -0,8 -1,5 -1
Ausgaben insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,6 1,5 1,9 2 1/2

Finanzierungssaldo
in Mrd. K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -42,5 -30,6 -26,9 -53,8 -50 bis -55
in % des BIP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2,2 -1,6 -1,3 -2,6 -2 1/2

1) bis 2001 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamts, Stand: Januar 2002; 2) einschließlich Beiträge an
einen unterstellten Pensionsfonds; 3) einschließlich Sonstige Produktionsabgaben; 4) einschließlich Zinsen;

5) einschließlich Vorratsveränderung

1998 1999 2000 2001

Jahres-
projektion

2002
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
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Eckwerte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
in Deutschland1)

ENTSTEHUNG des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
BIP in Preisen von 1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 3,0 0,6 3/4

Erwerbstätige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1,6 0,1 - 0
BIP je Erwerbstätigen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 1,4 0,4 1
Arbeitslosenquote in % 
(Abgrenzung der Bundesanstalt für Arbeit)2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 9,6 9,4 9 1/2

VERWENDUNG des BIP in jeweiligen Preisen
Konsumausgaben

Private Haushalte u. Private Organisationen o.E  . . . . . . . . . 3,5 2,9 3,2 2 1/2

Staat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 1,6 2,0 2
Bruttoanlageinvestitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 2,8 - 3,9 - 1 1/2

Vorratsveränderungen u.a. (Mrd. K)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 12,1 0,2 4
Inlandsnachfrage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 3,1 0,8 2
Außenbeitrag (Mrd. K)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,8 8,0 29,6 36

(in % des BIP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,4 1,4 1 1/2

Bruttoinlandsprodukt (nominal)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 2,6 1,9 2 1/4

VERWENDUNG des  BIP in Preisen von 1995
Konsumausgaben

Private Haushalte u. Private Organisationen o.E.  . . . . . . 3,1 1,4 1,4 1
Staat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 1,2 1,3 1

Bruttoanlageinvestitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 2,3 - 4,1 - 1 1/2

Ausrüstungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 8,7 - 3,4 - 1
Bauten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 - 2,5 - 5,7 - 2 1/2

Sonstige Anlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7 8,9 6,0 5 1/2

Vorratsveränderung u.a. (BIP-Wachstumsbeitrag)3)  . . . . . . . . - 0,4 0,4 - 0,6 0
Inlandsnachfrage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 2,0 - 0,5 3/4

Exporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 13,2 5,1 2
Importe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 10,0 2,0 2
Außenbeitrag (BIP-Wachstumsbeitrag)3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,7 1,1 1,1 0
Bruttoinlandsprodukt (real) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 3,0 0,6 3/4

Preisentwicklung (1995 = 100)
Konsumausgaben der Privaten Haushalte4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 1,4 1,8 1 1/2

Inlandsnachfrage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 1,1 1,3 1
Bruttoinlandsprodukt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 - 0,4 1,3 1 1/2

VERTEILUNG des Bruttonationaleinkommens
(Inländerkonzept)
Arbeitnehmerentgelte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 2,9 1,9 2 1/2

Unternehmens- und Vermögenseinkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1,4 2,6 0,1 - 0
Volkseinkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 2,8 1,4 1 1/2

Bruttonationaleinkommen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 2,8 1,7 2
nachrichtlich (Inländerkonzept):
Arbeitnehmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,7 0,2 - 0
Bruttolöhne- und -gehälter insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 3,3 2,0 2 1/2

je Arbeitnehmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,6 1,8 2 1/2

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte  . . . . . . . . . . . 2,9 2,8 3,6 2 1/2

Sparquote in % 5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 9,8 10,1 10

1) bis 2001 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; VGR Stand: Januar 2002; Veränderungen im Projektionszeitraum gerundet 
2) bezogen auf alle Erwerbspersonen
3) absolute Veränderung (Vorräte/ Außenbeitrag) in Prozent des BIP des Vorjahres (=Beitrag zur Zuwachsrate des BIP)
4) Lebenshaltungspreise 2001: + 2,5 %; 2002: + 1 1/2 %; Lohnstückkosten 2001: + 1,2 %; 2002: +  1 1/2 %
5) Sparen in % des Verfügbaren Einkommens der Privaten Haushalte einschl. betrieblicher Versorgungsansprüche

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

1999 2000 2001

Jahres-
projektion:

2002
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220. Der Sachverständigenrat hat am 14. November
2001 der Bundesregierung sein Jahresgutachten 2001/
2002 (JG) mit dem Titel „Für Stetigkeit – gegen Aktio-
nismus“ zugeleitet. Die Bundesregierung dankt dem
Sachverständigenrat für die umfassende und engagierte
Zusammenarbeit im Rahmen des gesetzlichen Auftrags.
Gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Stabi-
lität und des Wachstums der Wirtschaft nimmt sie nach-
folgend zum Gutachten Stellung:

1. Wirtschaftliche Lage und Perspektiven für 2002

221. In seiner Analyse der aktuellen Lage konstatiert der
Sachverständigenrat für die deutsche Wirtschaft im
abgelaufenen Jahr eine konjunkturelle Abkühlung, die
stärker ausfiel als erwartet. Die ungünstige gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung sei auf „eine Kumulation kon-
junkturdämpfender Ereignisse“ zurückzuführen (TZ 133
JG). Als ein wesentlicher Ausgangspunkt wird – neben
der Abkühlung der Weltwirtschaft – der inflationsbe-
dingte Kaufkraftentzug genannt, der den Privaten Kon-
sum und dadurch die wirtschaftliche Dynamik deutlich
dämpfte. Der Private Konsum habe nicht die im Zusam-
menhang mit der Steuerreform erwartete konjunktursti-
mulierende Wirkung entfalten können. Die Konsumnei-
gung der Arbeitnehmer sei durch die schwache Beschäf-
tigungsentwicklung und die damit einhergehende Verun-
sicherung beeinträchtigt worden. Dem schwachen Kon-
sumumfeld sei ein abruptes Ende der über längere Zeit
dynamischen Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen
gefolgt. Hinzu kamen laut Sachverständigenrat die ein-
getrübten Ertragserwartungen der Unternehmen, die u.a.
mit der zunehmenden weltweiten Abschwächung im
Zusammenhang standen. Noch stärker als die Aus-
rüstungsinvestitionen seien die Bauinvestitionen einge-
brochen. Die Abschwächung der Auslandsnachfrage
habe sich – auf Grund hoher Auftragsbestände und eines
sinkenden realen effektiven Wechselkurses des Euro –
mit Verzögerung in den Außenhandelsergebnissen
niedergeschlagen. Diese Einschätzungen werden von der
Bundesregierung geteilt.

222. Die Analysen des Sachverständigenrates legen
nahe, dass die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland
vergleichsweise stark von der Abkühlung der Welt-
konjunktur beeinträchtigt wurde. So weist der Sach-
verständigenrat in einer gesonderten Untersuchung (TZ
458 ff JG) – völlig zu Recht – darauf hin, dass „sich
negative konjunkturelle Veränderungen in den Vereinig-
ten Staaten stärker auf Deutschland übertragen und zu-
dem persistenter zu sein [scheinen] als positive“ (TZ 479

JG). Auch scheint Deutschland im Vergleich zum übri-
gen Euro-Raum insgesamt etwas stärker von konjunktu-
rellen Schwankungen in den USA betroffen zu sein.
Demnach habe die Wachstumsverlangsamung in den
USA um rd. 3 Prozentpunkte in diesem Jahr zu einer
Verringerung der Zuwachsrate des deutschen BIP um
knapp einen Prozentpunkt geführt.

223. Ebenso wie der Sachverständigenrat sieht die
Bundesregierung den Ausgangspunkt der weltwirtschaft-
lichen Abschwächung vor allem in der schwächeren US-
Entwicklung sowie in der Energieverteuerung. Der
Sachverständigenrat konstatiert, dass in den USA nach
einer außerordentlich langen Aufschwungsphase Überhit-
zungserscheinungen aufgetreten waren. Die Geldpolitik
hatte seit Mitte des Jahres 1999 mit Zinsanhebungen rea-
giert. Dies hatte zu den massiven Rückgängen der
Aktienkurse beigetragen, was wiederum die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage dämpfte (TZ 47 JG). Bestimmte
Übertragungskanäle (Finanzmärkte, Direktinvestitionen,
Unternehmensverbände, psychologische Effekte) haben
an Bedeutung gewonnen. Deshalb beeinträchtigte der US-
amerikanische Abschwung das Wirtschaftswachstum im
Euro-Raum schneller und deutlicher als zuvor (TZ 45 JG).
Die Terroranschläge trafen die Weltkonjunktur in fragiler
Lage und bewirkten einen erheblichen Rückgang des
Industrie- und Verbrauchervertrauens. Zu Recht hebt der
Sachverständigenrat die rasche Reaktion der Wirt-
schaftspolitik in den USA hervor (Zinssenkung inzwi-
schen um 450 Basispunkte, Steuersenkung um 1,35 Bio.
US-Dollar bis 2011, 40 Mrd. US-Dollar Notpaket nach
den Terroranschlägen). Zu unterstreichen ist dabei der
Hinweis des Sachverständigenrates, dass ein geldpoliti-
scher Impuls seine volle Wirkung jedoch erst nach drei bis
fünf Quartalen entfaltet, wobei es „im allgemeinen länger
dauert, einen Nachfrageanstieg zu stimulieren als ihn zu
bremsen“ (TZ 53 JG).

224. Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Sach-
verständigenrates, dass „die notwendigen Rahmenbedin-
gungen dafür gegeben sind, dass die Neue Ökonomie in den
Vereinigten Staaten weiter ihre Potenziale entfalten kann“
(TZ 59 JG) und dass die vorliegenden Studien überwiegend
keine Anhaltspunkte dafür geben, dass es sich bei den be-
obachteten Produktivitätssteigerungen nur um ein zykli-
sches Phänomen handelte. Wenn in Europa die ausgewie-
senen Produktivitätszuwächse unter denen der USA liegen,
so sind hierbei zumindest auch unterschiedliche statistische
Methoden zu berücksichtigen. So werden z.B. Qualitätsver-
besserungen von Gütern und Dienstleistungen in Amerika
von der Statistik stärker berücksichtigt als in Europa.
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Der Kursverfall an den Technologiebörsen sowie die
Konkurse im IKT-Bereich widerlegen nicht die These
von der produktivitätssteigernden Wirkung der Infor-
mationstechnologien. Sie sind vielmehr auf überzogene
Erwartungen zurückzuführen und stellen eine normale
Marktbereinigung dar. Tatsächlich dient der IKT-Bereich
in Deutschland weiterhin als Wachstums- und Beschäf-
tigungsmotor.

225. Die gegenwärtigen Unsicherheiten bezüglich der
weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Jahr
schätzt der Sachverständigenrat als außergewöhnlich
groß ein. Insgesamt sieht er in seiner Basisprognose
allerdings – wie auch die Bundesregierung – gute Grün-
de für eine Erholung der deutschen Wirtschaft im 
Verlauf dieses Jahres: Weltwirtschaftliche Belebung –
ausgehend von den USA, Entlastung durch günstigere
Ölpreise sowie Verbesserung der Konsumenten- und
Investorenstimmung. Unter den Annahmen des
Basisszenarios prognostiziert der Sachverständigenrat
für den Jahresdurchschnitt 2002 einen realen Anstieg des
BIP von 0,7 %. Das vom Sachverständigenrat vorgelegte
Alternativszenario, das den möglichen Fall einer fortge-
setzten Rezession in den USA in diesem Jahr untersucht,
ist zwar nicht auszuschließen, erscheint aber aus Sicht
des Sachverständigenrates und der Bundesregierung in
Anbetracht der kräftigen geld- und finanzpolitischen
Impulse wenig wahrscheinlich zu sein.

226. Die Basisprognose des Sachverständigenrates ent-
spricht weitgehend der Jahresprojektion der Bundes-
regierung, in der ein reales Wachstum von 3⁄4 % in diesem
Jahr angenommen wird. Beide Prognosen gehen von der
Überwindung der Schwächephase und einer konjunktu-
rellen Erholung im Verlauf des Jahres aus. Auch in den
einzelnen Komponenten zeigen sich keine wesentlichen
Unterschiede. Allerdings sind die Unsicherheiten – wie
die Bandbreite der Vorausschätzungen verschiedener
Institutionen zeigt – derzeit außergewöhnlich groß. 

Insbesondere ist schwierig einzuschätzen, wann und mit
welcher Stärke die wirtschaftliche Erholung in den USA
– und dann auch die weltwirtschaftliche Belebung – ein-
setzen wird, die – wie der Sachverständigenrat ausführt
– die wirtschaftlichen Perspektiven in Deutschland stark
bestimmt. Die Bundesregierung sieht ebenso wie der
Sachverständigenrat die zurückgegangenen Rohölpreise
und die auslaufenden negativen Effekte der Preissteige-
rungen des Vorjahres als stabilisierende Momente für die
reale Kaufkraft. 

227. Der Einschätzung des Sachverständigenrates zur
Lage auf dem Arbeitsmarkt stimmt die Bundesregierung
im Wesentlichen zu. Bedingt durch die schwache Welt-
konjunktur und die merklichen Preiserhöhungen bei
Mineralöl- und Energieprodukten sowie Nahrungs-

mitteln in Folge der Tierseuchen entwickelt sich der Ar-
beitsmarkt deutlich schlechter als erwartet. Die Bundes-
regierung weist jedoch darauf hin, dass auch im Jah-
resdurchschnitt 2001 die Arbeitslosigkeit gesunken und
die Erwerbstätigkeit gestiegen ist. In diesem Zusammen-
hang ist auch die Aussage des Sachverständigenrates zu
unterstreichen, dass die höhere Erwerbsbeteiligung und
ein positiver Wanderungssaldo den demografischen
Effekt leicht überkompensieren (TZ 166 JG). Das
Arbeitsangebot hat sich damit nicht verringert. Die wei-
teren Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt schätzt die
Bundesregierung allerdings auf Grund der erwarteten
leicht höheren Wachstumsdynamik im Vergleich zum
Sachverständigenrat etwas günstiger ein.

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Sach-
verständigenrates, dass die bei den Arbeitsämtern regis-
trierte Arbeitslosigkeit die Situation am Arbeitsmarkt
nicht vollständig abbilden kann. Sie hält jedoch die
Aufteilung der Arbeitslosigkeit in eine offene und eine
verdeckte Arbeitslosigkeit weiterhin für problematisch
und die Definition der verdeckten Arbeitslosigkeit für zu
breit (vgl. hierzu JWB 2000 Tz 177). 

228. Für die Preisentwicklung sieht der Sachverstän-
digenrat im Projektionszeitraum keine Gefahren. „Die
Abschwächung des Preisauftriebs, die bereits in der
zweiten Hälfte dieses Jahres begann, wird sich im Ver-
lauf des Jahres 2002 fortsetzen.“ (TZ 299 JG) Dazu tra-
gen relativ niedrige Rohölpreise, ein Auslaufen der tier-
seuchenbedingten Preissteigerungen sowie die moderate
Lohnentwicklung bei. Auch diese Einschätzung wird
von der Bundesregierung geteilt.

2. Nationale Wirtschafts- und Finanzpolitik

229. Der Sachverständigenrat beurteilt die Wirtschafts-
und Finanzpolitik der Bundesregierung grundsätzlich
positiv. Insbesondere teilt der Sachverständigenrat die
Auffassung der Bundesregierung, auch in der gegenwär-
tigen Konjunkturschwäche am eingeschlagenen Kurs der
mittelfristigen Konsolidierung festzuhalten und plädiert
damit für eine „Politik der ruhigen Hand“ (TZ 387 JG).
Der Sachverständigenrat befürwortet Defiziterhöhungen
in Folge konjunkturbedingter Mindereinnahmen und
Mehrausgaben im Rahmen der Defizitobergrenze des
Maastricht-Vertrages sowie des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes (TZ 389 ff JG). Wärend sich der Sachver-
ständigenrat also für ein Wirken lassen der automati-
schen Stabilisatoren ausspricht, lehnt er zusätzliche dis-
kretionäre Maßnahmen zur Konjunkturstützung zum
gegenwärtigen Zeitpunkt entschieden ab und hält ein
Vorziehen der Steuerreform für verfehlt (TZ 388 JG).

Die Bundesregierung stimmt dieser Einschätzung zu.
Eine Abkehr vom mittelfristigen Konsolidierungskurs
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würde die Glaubwürdigkeit der Finanzpolitik erheblich
beeinträchtigen und damit das Vertrauen von Konsu-
menten und Investoren nachhaltig schwächen. Das aber
würde die konjunkturelle Erholung erschweren. Die
Finanzpolitik der Bundesregierung ist konjunkturge-
recht: Mit dem Wirken lassen der automatischen Sta-
bilisatoren und mit den bereits beschlossenen und einge-
leiteten steuerpolitischen Maßnahmen leistet die Finanz-
politik ihren Beitrag zur konjunkturellen Stabilisierung,
ohne die Anstrengungen für dauerhaft tragfähige öffent-
liche Finanzen aus den Augen zu verlieren.

230. Nach Auffassung des Sachverständigenrates könnte
es jedoch bei einer weiteren Verschlechterung der
Wirtschaftslage „außergewöhnliche“ Situationen geben,
in denen diskretionäre Maßnahmen zu rechtfertigen
sind, sie sollten jedoch an „feste und überprüfbare Kri-
terien“ (vorgegebene Werte zur BIP-Entwicklung) ge-
bunden sein. In einem solchen Fall spricht sich der Sach-
verständigenrat für steuerliche Anreize aus, während er
Ausgabenprogrammen grundsätzlich skeptisch gegen-
übersteht (TZ 394 JG). Eine außergewöhnliche Situation
liegt gegenwärtig in Deutschland nicht vor; vielmehr
handelt es sich um einen normalen zyklischen Kon-
junkturverlauf, wie der Sachverständigenrat in Überein-
stimmung mit der Bundesregierung konstatiert.

231. Als erste Konsequenz aus den Terroranschlägen
vom 11. September hat die Bundesregierung ein Anti-
Terror-Paket mit einem Volumen von rd. 1,5 Mrd. A

beschlossen, das durch eine moderate und schrittweise
Anhebung der Tabaksteuer und der Versicherungsteuer
finanziert wird (Tz 57). Der Sachverständigenrat hält
diese Vorgehensweise angesichts der von ihm unterstütz-
ten Konsolidierungsstrategie der Bundesregierung aus-
drücklich für angemessen (TZ 393 JG). Die Verbrauch-
steuererhöhungen seien allokationstheoretisch vertret-
bar, ihre konjunkturellen Wirkungen seien gering und
insbesondere die Tabaksteuer sei verteilungspolitisch
weitgehend unproblematisch.

232. Der Sachverständigenrat weist auf Probleme bei der
innerstaatlichen Umsetzung der Defizitziele des Stabi-
litäts- und Wachstumspaktes in Staaten mit ausgeprägter
föderativer Struktur hin und spricht sich in diesem
Zusammenhang für eine gesetzliche Regelung aus. Er
begrüßt daher die Regelung in § 4 Absatz 3 Maßstä-
begesetz, nach der bei der Gestaltung der öffentlichen
Haushalte sicherzustellen ist, dass die Bestimmungen
des Maastricht-Vertrages und des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes durch eine gemeinsame Ausgabenlinie um-
gesetzt werden (TZ 395 JG). Gleichzeitig werden jedoch
die Länder gemahnt, sich bei der im Solidarpaktfort-
führungsgesetz vorgesehen Umsetzung des § 4 Absatz 3
Maßstäbegesetz nicht der im Bundesentwurf vorgesehe-
nen gesetzlichen Regelung entgegenzustellen, die die

Verankerung des Ziels ausgeglichener Haushalte vor-
sieht. Um den mittelfristigen Konsolidierungskurs
sicherzustellen, müssten alle staatlichen Ebenen ihren
Beitrag leisten. Die Bundesregierung begrüßt die Hal-
tung des Sachverständigenrates in diesem Punkt.

Zur Umsetzung des Maßstäbegesetzes wurde im
Rahmen des Gesetzes zur Fortführung des Solidarpaktes
und zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzaus-
gleichs im Haushaltsgrundsätzegesetz verankert, dass
Bund und Länder sich im Zusammenhang mit den
Vorgaben von Maastricht und des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes verpflichten, die Rückführung der
Nettoneuverschuldung mit dem Ziel des Haushaltsaus-
gleichs anzustreben. Zugleich wurde die Koordinie-
rungsfunktion des Finanzplanungsrates gestärkt, indem
dieser zum einen eine Ausgabenlinie empfiehlt, die mit
den Maastricht-Kriterien und dem Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt vereinbar ist, und zum anderen Empfehlungen
zur Wiederherstellung der Haushaltsdisziplin aussprechen
kann. Die Vereinbarung setzt auf die bindende Wirkung
einvernehmlich getroffener Absprachen. Hiermit wird die
bewährte Tradition des kooperativen Föderalismus in
Deutschland fortgeführt. Die Bundesregierung ist zuver-
sichtlich, dass die Einhaltung der Maastricht-Kriterien und
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes mit dieser Regelung
dauerhaft sichergestellt ist.

3. Steuerpolitik

233. Der Sachverständigenrat stellt seinen Abschnitt zur
Steuerpolitik unter die Überschrift: Den eingeschlage-
nen Kurs fortsetzen. Er bewertet die Steuerreform, ein-
schließlich Unternehmenssteuerreform, positiv. Die
Reform sei besser als ihr Ruf (TZ 29, 373 JG):

– Durch die Steuerreform „verbessert sich die Wett-
bewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen, wird die
Investitionsbereitschaft stimuliert und die Attraktivität
des Standorts Deutschland gestärkt.“

– Sie entlaste Körperschaften und Personengesellschaf-
ten gleichwertig. Personengesellschaften seien durch
die Steuerreform – anders als vielfach behauptet – kei-
neswegs generell gegenüber Kapitalgesellschaften
benachteiligt.

– „Das Halbeinkünfteverfahren macht das deutsche
Körperschaftsteuersystem europatauglich, indem es
die im Anrechnungsverfahren angelegte Diskriminie-
rung der Eigenkapitalfinanzierung ausländischer Ka-
pitalgesellschaften beseitigt.“

234. In der Reform der Gewerbesteuer sieht der
Sachverständigenrat zutreffend die wohl dringlichste
steuerpolitische Aufgabe der nächsten Legislaturperiode
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(TZ 30, 374 ff JG). Die Bundesregierung teilt insbeson-
dere auch die Sorgen der kommunalen Spitzenverbände
über die Entwicklung der kommunalen Finanzsituation.
Sie ist wie die kommunalen Spitzenverbände der
Meinung, dass die Entwicklung nicht nur auf konjunktu-
relle, sondern im Wesentlichen auf strukturelle Probleme
bei den kommunalen Einnahmen und Ausgaben zurück-
zuführen ist. Deshalb wird die Bundesregierung noch in
dieser Legislaturperiode eine Kommission einsetzen, die
sich mit den grundsätzlichen Problemen des kommuna-
len Finanzsystems befassen soll. Ziel der Kommission
soll es sein, bis zur Mitte der nächsten Legislaturperiode
zu den dringendsten Fragen konkrete Vorschläge für die
Gesetzgebung zu erarbeiten. 

4. Reform des Finanzausgleichs 
und Solidarpakt II

235. Der Sachverständigenrat bezieht in seinem Gut-
achten ausführlich Position zur Reform des bundesstaat-
lichen Finanzausgleichs ab 2005 (TZ 255 ff, 362 ff JG),
die mit dem Maßstäbegesetz und dem darauf aufbauen-
den Solidarpaktfortführungsgesetz im abgelaufenen Jahr
gesetzlich umgesetzt wurde. Im Juni des letzten Jahres
war der Sachverständigenrat bereits mit eigenen, zum
Teil überaus weitreichenden Vorschlägen zur Neurege-
lung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs an die
Öffentlichkeit getreten. Der Sachverständigenrat äußerst
sich überaus kritisch zur Neuordnung des bundesstaat-
lichen Finanzausgleichs. Seiner Ansicht nach sind das
Maßstäbegesetz und die Eckpunkte des Finanzaus-
gleichsgesetzes „weit hinter den Erwartungen zurückge-
blieben [...], die von wissenschaftlicher Seite an den Ge-
setzgeber gerichtet wurden“ (TZ 363 JG).

236. Jedes Finanzausgleichssystem ist letztlich ein
Kompromiss zwischen den miteinander konkurrierenden
distributiven und allokativen Zielen, der normative
Setzungen voraussetzt. Je nach Zielgewichtung finden
sich daher auch innerhalb der Wissenschaft unterschied-
liche Vorstellungen über das „richtige“ Finanzaus-
gleichssystem. Auffassungsunterschiede erklären sich
auch dadurch, dass die Vorstellungen des Sachverständi-
genrates am Leitbild eines stärker wettbewerblich orien-
tierten Föderalismus ausgerichtet sind. Darüber hinaus
kann nicht außer Acht gelassen werden, dass die gesetz-
liche Umsetzung jedes neuen Finanzausgleichssystems
die entsprechenden politischen Mehrheiten voraussetzt.
Die im Gutachten als „Maßstab“ für seine Bewertung
zugrundegelegten Vorschläge des Sachverständigenrates
vom Juni vergangenen Jahres hätten in ihrer Summe
allein schon wegen der damit verbundenen finanziellen
Verwerfungen keinerlei Chance auf eine politische
Durchsetzung gehabt. Es ist von großer Bedeutung, dass
es überhaupt zu einer einvernehmlichen Lösung bei der
Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs ge-

kommen ist. Der gefundene Kompromiss hat letztlich
Abstriche bei allen Beteiligten erfordert, wie z.B. auch bei
der Höhe der Einbeziehung der kommunalen Finanzkraft
in den Finanzausgleich. Aus der Sicht der Bundes-
regierung sind die erhöhte Einbeziehung der kommunalen
Finanzkraft ab 2005 wie auch andere Änderungen –
gemessen am bisherigen Finanzausgleichssystem –
gleichwohl Schritte in die richtige Richtung.

237. Mit dem Solidarpakt II hat die Bundesregierung
den ökonomischen Aufholprozess der neuen Länder bis
ins Jahr 2019 auf eine „verlässliche finanzielle Grund-
lage“ (TZ 370 JG) gestellt. Die Bundesregierung teilt
die positive Einschätzung des Sachverständigenrates
zum Solidarpakt II (vgl. Tz 105). Dazu gehört auch die
Feststellung des Sachverständigenrates, dass nun die
politische Verantwortung für den Erfolg der Mittelver-
wendung transparenter gestaltet wurde und dass mit
den „Fortschrittsberichten Aufbau Ost“, welche die
neuen Länder und Berlin zukünftig jährlich dem
Finanzplanungsrat vorlegen werden, ein gewisses
Kontrollelement für die Mittelverwendung etabliert
werden konnte.

5. Europäische Geldpolitik

238. Der vom Sachverständigenrat vorgenommenen
Gesamtbeurteilung der EZB-Geldpolitik ist beizupflich-
ten, wonach die EZB auch im Jahr 2001 ihrer stabilitäts-
politischen Verantwortung gerecht geworden ist (TZ 15
JG). Dies gilt insbesondere auch in Anbetracht der durch
die Terroranschläge vom 11. September 2001 entstande-
nen Situation, in der es der EZB durch rasche, internatio-
nal abgestimmte und überlegte Maßnahmen gelungen ist,
zur Stabilisierung der Finanzsysteme beizutragen und
deren Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Dazu zählt
sowohl die ausreichende Bereitstellung von Zentralbank-
liquidität im Euro-Raum, als auch die am 17. September
und 8. November 2001 beschlossenen Leitzinssenkungen
um insgesamt 100 Basispunkte.

239. Der Sachverständigenrat ist wie auch die
Bundesregierung der Auffassung, dass die bislang vier
Leitzinssenkungen der EZB im Jahr 2001 um insgesamt
150 Basispunkte zur Verbesserung der monetären
Bedingungen angesichts der konjunkturellen Abschwä-
chung beigetragen haben. Der Sachverständigenrat weist
darauf hin, dass sich der geldpolitisch bewirkte Rück-
gang der Geldmarktzinsen nur unvollständig auf das
lange Ende des Kapitalmarktes übertragen hat und sich
die Kapitalmarktzinsen wie auch der durchschnittliche
Zinssatz für die Unternehmenskredite im Jahresverlauf
lediglich um 50 Basispunkte zurückgebildet haben. Da-
bei ist jedoch – darauf weist auch der Sachver-
ständigenrat hin – zu berücksichtigen, dass trotz der stei-
leren Zinsstruktur nicht nur die Kurzfrist-, sondern auch
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die Langfristzinsen nominal und real deutlich unter ihren
langfristigen Durchschnitten liegen und die Konjunktur
unterstützen.

240. Der Sachverständigenrat befürwortet grundsätzlich
die Zweisäulen-Strategie der EZB. Er schlägt jedoch vor,
diese in den folgenden Punkten anzupassen (TZ 350 ff
JG): Der Referenzwert für das Geldmengenwachstum
soll um einen Zielkorridor von zwei Prozent ergänzt und
ein enger abgegrenztes, weniger volatiles Geldmengen-
aggregat verwendet werden. Im Bereich der zweiten
Säule soll die Inflationsprognose das Indikatorenbündel
zur Beurteilung der Inflationsentwicklung nicht – wie
bisher – nur ergänzen, sondern vollständig ersetzen und
in kürzeren Abständen als bisher veröffentlicht werden.
Die Bundesregierung hält es insbesondere vor dem
Hintergrund der noch sehr jungen Erfahrungen mit der
Zwei-Säulen-Strategie für verfrüht, darüber zu befinden,
ob und inwieweit hier „Nachbesserungen“ erforderlich
sind, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der
Geldpolitik der EZB zu erhöhen. Sie sieht im Vorschlag
des Sachverständigenrates einen weiteren Beitrag zur
Diskussion über die Gewichtung der beiden Pfeiler
innerhalb der geldpolitischen Strategie der EZB.

6. Arbeitsmarktpolitik

241. In Bezug auf die vom Sachverständigenrat bemän-
gelte geringere Effektivität und Effizienz von Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen (ABM) und Strukturanpas-
sungsmaßnahmen (SAM) gegenüber Eingliederungszu-
schüssen (TZ 174 JG) ist zu beachten, dass die im
Rahmen des Job-AQTIV-Gesetzes im Bereich der
öffentlich geförderten Beschäftigung vorgenommenen
Änderungen Effizienz und Effektivität sowohl von ABM
als auch von SAM erhöhen werden.

Die Bundesregierung stimmt mit dem Sachver-
ständigenrat darin überein, dass das Job-AQTIV-Gesetz
u.a. auf eine größere Wirksamkeit der vorhandenen Ins-
trumente abzielt und vor allem die Vermittlung deutlich
stärkt (TZ 420 JG). Sie teilt jedoch die Kritik des Sach-
verständigenrates nicht, dass das neue Instrument der
Beschäftigung schaffenden Infrastrukturförderung eine
Zweckentfremdung von Beiträgen zur Arbeitslosenver-
sicherung darstelle (TZ 190, 420 JG). Dieses Instrument
soll keine kommunalen Vorhaben ersetzen, sondern zu-
sätzliche anregen. Die Begrenzung der Zahl der einzu-
stellenden Arbeitslosen und des möglichen Zuschusses
wirkt darüber hinaus Verdrängungseffekten entgegen.

242. Die Bundesregierung teilt nicht die Auffassung des
Sachverständigenrates, die Inanspruchnahme der vielfäl-
tigen Instrumente, insbesondere der Lohnkostenzu-
schüsse, die das Arbeitsförderungsrecht zur Verfügung
stellt, sei gemessen an der Anzahl der Langzeit-

arbeitslosen gering (TZ 430 JG). So wurden z.B. im
Oktober 2001 mit den Lohnkostenzuschüssen
Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose, Ein-
gliederungszuschüsse, Einstellungszuschüsse bei Neu-
gründungen rund 100 000 langzeitarbeitslose Personen
in regulärer Beschäftigung gefördert. 

Der Sachverständigenrat stellt allerdings zutreffend fest,
dass die Vielzahl von unterschiedlichen Lohnkosten-
zuschüssen an Arbeitgeber zu Förderkonkurrenz und In-
transparenz führt (TZ 430 JG). Im Job-AQTIV-Gesetz
werden deshalb die bislang bestehenden unterschiedli-
chen Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber zur Unter-
stützung der beruflichen Eingliederung von Zielgruppen
in den Arbeitsmarkt (Beschäftigungshilfen für Langzeit-
arbeitslose, Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für
Wirtschaftsunternehmen, Lohnkostenzuschüsse für Ju-
gendliche im Sinne des Jugendsofortprogramms) verein-
heitlicht und in das bestehende Förderinstrument der
Eingliederungszuschüsse integriert (vgl. Tz 81 ff).

243. Die vom Sachverständigenrat getroffene Aussage,
dass die Betriebe ihre Stellenbesetzungsprobleme vor-
wiegend mit einem Mangel an geeigneten Bewerbern
und zu hohen Einkommensvorstellungen begründen,
das Alter der Bewerber als solches aber nur eine unter-
geordnete Rolle spiele, gibt die Ergebnisse des IAB-
Betriebspanels 2000 zutreffend wieder. Dennoch sind
ungeachtet eines gewissen Fachkräftemangels Vor-
behalte gegenüber älteren Arbeitnehmern in den
Betrieben nach wie vor verbreitet. Die vom
Sachverständigenrat angeführten Hindernisse bei der
Anwerbung von ausländischen Fachkräften der IKT
decken sich nicht mit den Erfahrungen der
Bundesregierung (TZ 179 JG). Schon nach 15 Monaten
hat die Bundesregierung (unter Einbeziehung der
Sozialpartner in einem Monitoring des IT-So-
fortprogramms) die zweite Tranche von 10 000 Zu-
lassungen für ausländische Fachkräfte freigegeben. Das
auf den Weg gebrachte Zuwanderungsgesetz wird die
Anwerbung von IT-Fachkräften weiter erleichtern. Der
im Hinblick auf die demografische Entwicklung und
den damit zu erwartenden Fachkräftemangel vom
Sachverständigenrat geforderten Ausschöpfung des in-
ländischen Erwerbspersonenpotenzials stimmt die
Bundesregierung zu. Ein wesentliches Element des IT-
Sofortprogramms ist nicht zuletzt deshalb die Stärkung
der Aus- und Weiterbildung der inländischen Arbeits-
kräfte. Auch die Auffassung, dass zur Deckung eines
bestimmten Qualifikationsbedarfs eine verstärkte Kon-
zentration auf die berufliche Weiterbildung notwendig
sei, wird geteilt (TZ 181 JG).

244. Die Kritik des Sachverständigenrates, Kündi-
gungsschutzverfahren für die Unternehmen seien
schwierig und die Kosten der Kündigung unsicher, weil
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vor Gericht über Einzelfälle entschieden werde, bei
denen die konkreten Besonderheiten und ein angemes-
sener Interessenausgleich im Vordergrund stünden, teilt
die Bundesregierung in der Form nicht. Das derzeitige
System des Kündigungsschutzes berücksichtigt ausge-
wogen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen. 

Die Auffassung, die besondere Berücksichtigung älterer
Arbeitnehmer bei der Sozialauswahl führe zu einer un-
ausgewogenen Altersstruktur der Belegschaft (TZ 419
JG), trifft in der Form nicht zu. Das Kündigungsschutz-
gesetz regelt ausdrücklich, dass eine Auswahl nach sozi-
alen Gesichtspunkten bei betriebsbedingten Kündigun-
gen ausscheidet, wenn berechtigte betriebliche Bedürf-
nisse die Weiterbeschäftigung bestimmter Arbeitnehmer
bedingen. Als ein solches Bedürfnis ist nach der gefestig-
ten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auch die
Erhaltung einer ausgewogenen Altersstruktur anerkannt.

7. Tarifpolitik

245. Die positive Beurteilung des Sachverständigenrates
über die moderaten Tarifabschlüsse der Jahre 2000 und
2001 wird von der Bundesregierung geteilt (TZ 196 f
JG). Dies gilt auch für die vom Sachverständigenrat be-
schriebenen qualitativen Elemente der Tarifpolitik hin-
sichtlich der Altersteilzeit, der beruflichen Weiterbil-
dung und den Regelungen zur Altersvorsorge (TZ 199-
202 JG). Diese Vereinbarungen zeigen den Willen der
Tarifvertragsparteien zur Schaffung verlässlicher und
zukunftsorientierter Tarifverträge.

Ausgehend von den guten Erfahrungen ist die Bun-
desregierung zuversichtlich, dass die Tarifparteien ihre
verantwortungsbewusste Tarifpolitik fortsetzen werden.
Insoweit stimmt die Bundesregierung den Aussagen des
Sachverständigenrates zur Lohnpolitik zu (TZ 400 JG).
Ebenso hält die Bundesregierung eine differenzierte
Lohnstruktur für erforderlich. Sie betrachtet allerdings
die bestehenden Lohndifferenzierungen im Tarifbereich
als recht beachtlich. Zu vermuten ist, dass die Diffe-
renzierung bei den Effektiveinkommen noch erheblich
größer ist als in den Tarifverträgen, denn nicht tarifgebun-
dene Arbeitgeber können mit ihren Arbeitnehmern grund-
sätzlich auch Arbeitsentgelte unterhalb des Tarifniveaus
vereinbaren, und Abweichungen nach oben sind auch für
tarifgebundene Arbeitgeber keine Grenzen gesetzt. 

246. Der Sachverständigenrat kritisiert wiederholt die
Starrheit des „Flächentarifvertrages“ (TZ 408 JG). Als
Beleg dafür werden die im Bereich Gesamtmetall/IG
Metall anzutreffenden Verhältnisse genommen. Tatsäch-
lich sind aber nicht einmal die Tarifverträge der Metall-
industrie einheitlich. Sie werden auf Landesebene abge-
schlossen und weisen im Bereich der Angestellten-
gehälter und der übrigen Arbeitsbedingungen – aller-

dings nicht beim Arbeiterlohn – erhebliche regionale
Unterschiede auf. Neben den Tarifverträgen der Metall-
industrie gibt es höchst unterschiedliche und branchen-
spezifische Regelungen in mehr als 300 verschiedenen
„Tarifbranchen“, die oft nur kleine Wirtschaftsgruppen
betreffen und zum großen Teil regional unterteilt sind. Es
bestehen bei den Verbandstarifverträgen mehr als 1 100
Tarifbereiche. Hinzu kommen noch Firmentarifverträge
für nahezu 6 800 Unternehmen. Generell scheint der
Sachverständigenrat die in den Tarifverträgen bereits ge-
schaffenen Flexibilitätsspielräume zu unterschätzen,
wenn er z.B. die Flexibilisierungsmöglichkeit bei der Ar-
beitszeit vor allem in Bezug auf die Jahresarbeitszeit for-
dert (TZ 410 JG). Die Möglichkeit der ungleichmäßigen
Verteilung der Arbeitszeit mit Ausgleichszeiträumen von
einem Jahr oder länger ist in praktisch allen Tarifverträ-
gen vorgesehen.

8. Reform der Gesetzlichen Rentenversicherung

247. Der Sachverständigenrat begrüßt die Rentenreform
(Tz 73 ff) als eine „bedeutende politische Weichenstel-
lung für die zukünftige Gestalt des staatlich organisierten
und staatlich geförderten Alterssicherungssystems“ (TZ
241 JG). Er teilt die Auffassung der Bundesregierung,
dass mit der Einführung des staatlich geförderten Auf-
baus einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge
eine wichtige Grundsatzentscheidung für die Entwick-
lung des Alterssicherungssystems „in Richtung eines
modernen Drei-Säulen-Systems“ getroffen worden ist
(TZ 245 JG). Dabei wird gewürdigt, dass die staatliche
Förderung insbesondere im Bereich niedriger Einkom-
men beträchtlich ist und je nach Familienstand und Kin-
derzahl in der Spitze über 90 % der Sparleistung betra-
gen kann (TZ 246 JG). Auch die Neuerungen in der
betrieblichen Altersversorgung werden vom Sachver-
ständigenrat insgesamt positiv bewertet (TZ 249 f JG).
Er teilt die Einschätzung der Bundesregierung, dass die
Maßnahmen der Reform zu einer „spürbaren Revitalisie-
rung“ der zweiten Säule des Alterssicherungssystems
führen werden. 

248. Der Sachverständigenrat unterstützt die Rentenpoli-
tik der Bundesregierung auch in kurzfristiger Perspektive
angesichts der Folgen, welche die aktuelle konjunkturel-
le Entwicklung für die Rentenfinanzen hat. So weist der
Sachverständigenrat darauf hin, dass Schwankungen im
Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung nicht vorher-
sehbar sind und auch nicht die langfristige Konsoli-
dierungswirkung der Reform in Frage stellen (TZ 243
JG). Wie die Bundesregierung, so hält es auch der
Sachverständigenrat für erforderlich, dass eine die
Arbeitsmarktentwicklung belastende Erhöhung der
Lohnnebenkosten durch einen – konjunkturell bedingten
– Anstieg des Rentenversicherungsbeitragssatzes im Jahr
2002 vermieden werden sollte. Die zur Stabilisierung des
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Beitragssatzes beschlossene Verminderung des
Schwankungsreservensolls von einer auf 0,8 Monatsaus-
gaben wird deshalb auch vom Sachverständigenrat nicht
in Frage gestellt (TZ 237 JG). 

Mittel- und langfristig sieht die Bundesregierung ebenso
wie der Sachverständigenrat die Notwendigkeit, die bei
Verabschiedung der Reform unterstellten Annahmen
über die künftige wirtschaftliche und damit auch finan-
zielle Entwicklung der Rentenversicherung fortlaufend
an Hand der tatsächlichen Entwicklung zu überprüfen
(TZ 243 JG).

9. Gesundheitspolitik

249. Der Sachverständigenrat beklagt in seinem Jah-
resgutachten unbefriedigende Entwicklungen in Teilen des
Gesundheitswesens. Die eingeleitete Weiterentwicklung
des Risikostrukturausgleichs, die Abschaffung der sektora-
len Budgetierung bei Arznei- und Hilfsmitteln und die
Reform des Preissystems in den Krankenhäusern sind aus
der Sicht der Bundesregierung wichtige Ansatzpunkte für
Verbesserungen und werden auch vom Sachverständigen-
rat als grundsätzlich sinnvoll angesehen. Er würdigt den
Risikostrukturausgleich ausdrücklich als wichtiges
Steuerungsinstrument im Gefüge der Gesetzlichen
Krankenversicherung und befürwortet eine angemessene
Berücksichtigung des unterschiedlichen Gesundheitszu-
standes der Versicherten.

Die Kritik des Sachverständigenrates an einigen damit ver-
bundenen Einzelregelungen wird von der Bundesre-
gierung in der Form nicht geteilt. So befürchtet der
Sachverständigenrat, dass durch die Einführung eines
durch alle Kassen finanzierten Risikopools für besonders
kostenaufwändige Leistungsfälle die Anreize für wirt-
schaftliches Handeln der Kassen vermindert werden könn-
ten. Da der Risikopool aber nur bei sehr kostenintensiven
Leistungsfällen und für einen Teil der Behandlungskosten
eintritt, ist nach Auffassung der Bundesregierung auch
künftig von ausreichenden Anreizen zu Wirtschaftlich-
keitsanstrengungen der Krankenkassen auszugehen. Der
Sachverständigenrat hält im Risikostrukturausgleich die
Berücksichtigung von Ausgaben für Versicherte, die sich
in besondere Behandlungsprogramme für chronische
Krankheiten einschreiben, bei gleichzeitiger Einführung
des Risikopools für überflüssig. Anders als der Sachver-
ständigenrat vermutet, überschneidet sich die Zielgruppe
solcher „Disease-Management-Programme“, jedoch kei-
neswegs weitgehend mit Patientengruppen, für die
besonders hohe Leistungsausgaben entstehen (TZ 77 JG). 

Bei den Einwänden des Sachverständigenrates gegen die
erfolgte Verlängerung der Bindungsfrist an eine Kassen-
wahlentscheidung auf 18 Monate sollte zugleich die erheb-
liche Erweiterung der Wahlmöglichkeiten berücksichtigt

werden. Der Stichtagstermin für Kassenwechsel wurde ab
dem 1. Januar 2002 für Pflichtversicherte aufgehoben. Sie
werden damit freiwillig Versicherten gleichgestellt. Alle
Mitglieder können damit über das ganze Jahr entscheiden,
ob sie ihre Krankenkasse wechseln wollen.

10. Zuwanderung

250. Der Sachverständigenrat stellt die derzeit prognos-
tizierte Bevölkerungsentwicklung in Deutschland zutref-
fend dar (TZ 335 JG). Die Bundesregierung stimmt sei-
ner Einschätzung zu, dass Zuwanderung für die wirt-
schaftliche Entwicklung Deutschlands von großer
Bedeutung ist und dass zu einer vernünftigen Zuwan-
derungspolitik zwingend integrative Elemente gehören,
ebenso der Feststellung, dass Zuwanderung aus wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen Gründen gesteuert
werden muss (TZ 336 JG). Die Bundesregierung teilt die
Auffassung des Sachverständigenrates, dass bei der
Steuerung der Zuwanderung auf die Interessen inländi-
scher und gleichgestellter hier lebender ausländischer
Arbeitnehmer Rücksicht genommen werden muss (TZ
337 JG). Der Schwerpunkt liegt auf einer verstärkten
Zuwanderung von Arbeitskräften, für die ein nachgewie-
sener Bedarf in Deutschland besteht. Das sind vor allem
Hochqualifizierte. Die Bundesregierung unterstreicht
besonders die positive beschäftigungspolitische Rolle
zugewanderter Existenzgründer. Sie stimmt mit dem
Sachverständigenrat überein, dass das Zuwanderungs-
gesetz neben den unmittelbar wirksamen Regelungen
auch große Signalwirkung haben wird (TZ 338 JG). Es
macht deutlich, dass integrierbare Zuwanderer in
Deutschland willkommen sind. 

251. Die Aussagen des Sachverständigenrates zu einer
„Nichtsteuerbarkeit“ der Zuwanderung im Rahmen der
Familienzusammenführung und aus humanitären Grün-
den (Kriegsflüchtlinge, Asylsuchende) müssen aller-
dings relativiert werden. Die Voraussetzungen für den
Familiennachzug können gesetzlich großzügig oder
weniger großzügig gestaltet werden. Bei der Mehrzahl
der eingereisten Personen, die sich auf eine Verfolgungs-
situation berufen, wird ein Asylanspruch verneint oder
es handelt sich von vornherein um Bürgerkriegs-
flüchtlinge, deren Aufenthalt in Deutschland lediglich
zugelassen ist, solange die Bürgerkriegssituation anhält.

252. Zuwanderung kann nur ein Teilelement bei der
Lösung der demografischen Herausforderung sein. Sie
kann lediglich zu einer Verlangsamung der Bevölkerungs-
alterung und des Bevölkerungsrückgangs beitragen. Die
Bundesregierung hat stets deutlich gemacht, dass vor die-
sem Hintergrund auch in anderen Politikbereichen weite-
rer Handlungsbedarf besteht. Dies gilt z.B. für die
Familienpolitik, die Bildungs- und Ausbildungspolitik
und die Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme.
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11. Agrarpolitik

253. Die Bundesregierung teilt die Auffassung des
Sachverständigenrates, dass eine weitere grundlegende
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) geboten
ist und in der Halbzeitbewertung der Agenda 2000 ein-
geleitet werden sollte. Entscheidend für diese Auffas-
sung ist neben den Aspekten EU-Erweiterung und WTO-
Agrarverhandlungen, dass die GAP sich künftig stärker
an den Interessen der Verbraucher und damit am Markt
orientieren sowie dem Ziel einer nachhaltigen Land-
bewirtschaftung dienen muss.

Die Bundesregierung teilt grundsätzlich die Auffassung
des Sachverständigenrates, dass künftig eine weitere
Rückführung von Preisstützungsmaßnahmen erforder-
lich sein wird entsprechend dem 1992 eingeleiteten und
mit der Agenda 2000 vertieften Reformansatz. Bundes-
regierung und Sachverständigenrat sind der Auffassung,
dass die Direktzahlungen weiter von der Produktion ent-
koppelt werden sollten. Im Gegensatz zum Sachverstän-
digenrat präferiert die Bundesregierung aber eine
schrittweise Umgestaltung des Prämiensystems. Dazu
sollten haushaltsneutral in einem ersten Schritt eine
Grünlandprämie durch teilweise Umwandlung von
Tierprämien eingeführt und der Ackerfutterbau in die
Prämienregelung für Ackerkulturen in Richtung einer
einheitlichen Flächenprämie als Entgelt für die Pflege
und Erhaltung der Kulturlandschaft einbezogen werden.

Die finanzielle Ausstattung der zweiten Säule der
Agrarpolitik ist durch Umwidmung von Mitteln aus der
ersten Säule in die zweite Säule deutlich zu verbessern.
Darum sollte gemeinschaftsweit und einheitlich für alle
Mitgliedstaaten festgelegt werden, dass alle Direktzah-
lungen im Marktbereich (1. Säule) im Zeitablauf gekürzt
werden (Degression) und ein Teil der freigesetzten Mittel
in die 2. Säule umgeschichtet wird (obligatorische Modu-
lation).

254. Die Bundesregierung begrüßt es ferner, dass der
Sachverständigenrat die neue Agrarpolitik unterstützt.
Durch die Feststellung des Sachverständigenrates, die
deutsche Agrarpolitik befinde sich durch die stärkere
Betonung des ökologischen Landbaus, die Einführung
eines Bio-Siegels für zertifizierte Produkte aus ökologi-
schem Anbau sowie den verbesserten Schutz für land-
wirtschaftliche Nutztiere durch die neue Nutztier-
verordnung auf dem richtigen Weg, verloren gegangenes
Vertrauen der Verbraucher wiederzugewinnen, sieht sich
die Bundesregierung auf dem von ihr im Zuge der
Neuausrichtung der Agrarpolitik eingeschlagenen Weg
bestätigt (TZ 457 JG). Abgerundet wird dies durch den
Hinweis des Sachverständigenrates auf die positiven
Wirkungen einer ökologisch orientierten Landwirtschaft
für den Schutz von Umwelt und Biodiversität.

12. Osterweiterung der Europäischen Union

255. Die Darstellung des Stands der Beitrittsverhand-
lungen (TZ 122 JG) gibt den Stand vom November 2001
wieder. Bis zum 21. Dezember wurden weitere vorläufi-
ge Abschlüsse von Verhandlungskapiteln erzielt, so dass
nun Slowenien mit 26 vorläufig abgeschlossenen Kapi-
teln an der Spitze liegt; es folgen Ungarn, die Tschechi-
sche Republik und Zypern mit je 24 Kapiteln. Bulgarien
mit 14 und Rumänien mit 9 vorläufig abgeschlossenen
Kapiteln liegen am Ende dieser Liste. Der ER hat in
Laeken (Dezember 2001) seine Entschlossenheit bekräf-
tigt, die Beitrittsverhandlungen mit den Ländern, die
ausreichend auf den Beitritt vorbereitet sind, bis Ende
2002 abzuschließen, damit diese 2004 als Mitgliedstaa-
ten an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilneh-
men können.

Der Darstellung des Sachverständigenrates, nach der die
Bereiche Gemeinsame Agrarpolitik, Regional- und
Strukturpolitik, Umwelt und Arbeitnehmerfreizügigkeit
zu den schwierigen bei den Verhandlungen über den
Beitritt der mittel- und osteuropäischen Beitrittskandi-
daten zur EU gehören (TZ 123 JG), ist von Seiten der
Bundesregierung zuzustimmen. Der Abschluss des Ka-
pitels Freier Personenverkehr ist seit der Einigung auf das
vom Sachverständigenrat geschilderte Modell der Über-
gangsfristen im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit
(TZ 124 JG), für das sich insbesondere die Bundesre-
gierung eingesetzt hat, mit Ausnahme von Estland für alle
Beitrittsländer erfolgt, die möglicherweise im Jahre 2004
beitreten könnten. Der positiven Wertung des Kom-
promisses im Umweltkapitel ist zuzustimmen.

256. Die Erläuterung der verschiedenen Zuwan-
derungsprognosen ist nachvollziehbar (TZ 125 JG).
Richtig ist, dass diese in engem Zusammenhang mit der
Diskussion um die Arbeitnehmerfreizügigkeit stehen
und vor dem Hintergrund der steigenden Arbeitslosig-
keit in Deutschland zu sehen sind. Mit dem Modell der
flexiblen Übergangsfristen wurde jedoch – wie bereits
erwähnt – eine für Deutschland akzeptable Lösung ge-
funden. Diese ermöglicht eine Ausgestaltung der deut-
schen Zugangs-Regelung während der Dauer der Über-
gangsfrist auf Basis der Bedürfnisse des deutschen
Arbeitsmarktes. Insofern geben die prognostizierten
Zahlen keinen Anlass zur Besorgnis. Zustimmung ver-
dient die Feststellung, dass die langfristige Migration
sich auch finanziell vorteilhaft für Deutschland aus-
wirkt.

13. Regulierung nationaler und 
internationaler Güter- und Finanzmärkte

257. Zur Kritik des Sachverständigenrates an der Ver-
längerung der Exklusivlizenz der Deutschen Post AG
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(TZ 321 JG) weist die Bundesregierung darauf hin, dass
ungleiche Marktzugangsbedingungen innerhalb der EU
zu Wettbewerbsverzerrungen führen würden (vgl. Tz
130). Auch die erfolgreiche Liberalisierung der europä-
ischen Telekommunikationsmärkte erfolgte deshalb im
weitgehenden Gleichklang.

258. Die Aufforderung des Sachverständigenrates,
„außenwirtschaftlich die Offenheit zu bewahren“, ent-
spricht der Position und der Politik der Bundesregierung.
Sie begrüßt es deshalb, dass beim 4. Ministertreffen der
Welthandelsorganisation in Doha der Startschuss für eine
neue Welthandelsrunde gegeben wurde (TZ 64 ff JG, vgl.
auch Tz 187).

259. Der Standpunkt des Sachverständigenrates, die im
allseitigen Interesse liegende Stabilität des internationa-
len Finanzsystems brauche zeitgemäße Eigenkapital-
regeln für die Kreditinstitute und eine wirksame Banken-
aufsicht (TZ 96 JG), wird von der Bundesregierung
geteilt. Die generell aufgeschlossene Haltung des Sach-
verständigenrates in Bezug auf die derzeitige Überarbei-

tung der internationalen Eigenkapitalstandards („Basel II“)
deckt sich mit der grundsätzlichen Position der Bun-
desregierung (vgl. Tz 143 JG). Die Bundesregierung teilt
die Einschätzung des Sachverständigenrates, dass die ge-
genwärtigen bankaufsichtlichen Eigenkapitalstandards
(„Basel I“) den Anforderungen an ein modernes bank-
aufsichtsrechtliches Regelungswerk nicht mehr genügten
und deshalb eine Überarbeitung des Regelungswerks
geboten ist (TZ 80 JG).

Zu den Ausführungen des Sachverständigenrates bezüg-
lich der Auswirkungen von Basel II in Deutschland (TZ
91ff JG) ist aus Sicht der Bundesregierung Folgendes
ergänzend hinzuzufügen: Eine generelle Verteuerung der
Kreditfinanzierung der Wirtschaft und insbesondere eine
Beeinträchtigung der Kreditversorgung des Mittel-
standes in Folge geänderter regulatorischer Rahmenbe-
dingungen wäre finanz- und wirtschaftspolitisch nicht
hinnehmbar. Damit dieses unerwünschte Ergebnis ver-
mieden wird, sind Nachbesserungen der zweiten Konsul-
tationspapiers zu Basel II erforderlich.
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